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Dienstag
24. Januar 
20—23

Mittwoch
25. Januar 
20—22.45

Donnerstag
26. Januar 
20-22.30

Eishockey

Harringay — EHC. Basel
Racers

Kunstlauf

Geschw. Rausin
------(Olymp. Silbermedaille)

Preise •-

von gewis-

—,i _j. Uhr
Meister auf dem Eise

„ ßaran-Fa!k (deutsches Meistor.nJJ amtlich bewilligt vom 16. Januar bis 4.- Eebiuar..1950., »

STADTTHEATER
Gala Karsenty, Paris: 
Une femme libre 
Comödie en 3 actes, 
d'Armand Salacrou 
Alle Vergünstigungen
Die verkaufte Braut
Mittw.-Abt. (14) Nit. 110

Vorstellungsänderung:
Auf Grund des großen Erfolges: 
Der schwarze Hecht 
Musikalisches Lustspiel 
-- O—.1

Jahresfeier
des Katholischen Turnvereins Reinach

Die Jahresfeier des Katholischen Turnvereins Rci- 
nach findet am nächsten Sonntag, den 29. Januar, in 
der Turnhalle statt. Das Programm ist sehr abwechs
lungsreich ausgcstaltet. Neben turnerischen Vorfüh
rungen, Reigen, Pyramiden, Theater usw. ist es uns 
gelungen, das vielversprechende Handharmonika- 
Orchester «Rucggcr» aus Basel für einige Vorträge 
zu gewinnen. Außerdem wartet eine reichhaltige Tom
bola auf ihre zukünftigen Eigentümer.

Am Abend trifft man sich dann noch um 20 Uhr 
einem gemütlichen Abend mit Tanz im Gasthof 

«zum Schlüssel». Es wirkt die Kapelle «Atlantik» 
aus Basel mit.

Säumen Sie deshalb nicht länger und erstehen Sie 
sich ein Programm bei einem Jugendriegler, der bei 
Ihnen vorbeikommen wird, oder beim Präsidenten un
seres Vereins, J. Blunschi jun., Telephon 62778. Es 
kostet im Vorverkauf Fr. 1.50, an der Tageskasse Fr.

11.70.

gemeinheit der Steuerzahler aufgebracht werden kön
nen. Die Partcivcrsammlung beschließt, auch jetzt an 
ihrer Opposition fcstzuhaltcn und die entsprechenden 
Anträge zu stellen, nicht zuletzt um darzutun, daß 
die sozialen Angelegenheiten nicht allein 
sen Leuten gepachtet sind.

Die weiteren Traktanden passierten ohne Oppo-. 
sition. Der Kiesgrube-Konzession wird insbesonders 
aus volkswirtschaftlichen Gründen unterstützt.

Ucbcr die Beschlüsse der Dclcgicrtenversammlung 
der Kan tonal partei betreffend die Abstimmungen über 
die Wohnbausubventionierung und das Feriengesetz

Die Kath. Volkspartei Münchenstein 
zur Volksabstimmung vom 28-/29. Januar 

Die Katholische Volkspartei versam
melt sich am kommenden Donnerstag, den 26. Januar, 
20.15 Uhr, im Restaurant «Gartenstadt» zu einer 
Orientierung über die Abstimmungen vom 
28-/29. Januar. In kurzen Referaten und Gcgcnrcfe- 
raten und anschließender Diskussion sollen die eid
genössische Gesetzesvorlage über die Wohnbausubven
tion und die kantonale Vorlage über die Ferienregc- 
lung behandelt werden. Wahrscheinlich wird noch 
Zeit übrig bleiben, um uns von unserm Mitglied Land
rat Tschopp über das zurzeit in Vorberatung befind
liche neue kantonale Steuergesetz informieren 
zu lassen. Steuergesetze sind für die Betroffenen im
mer «interessant». Herr Tschopp weiß als' Mitglied 
der vorbereitenden landrätlichen Kommission Bescheid. 
Im heutigen Stadium des «Gcsetzcsfabrikationsprozcs-

werden besonders über das Subventionsgesetz verschie
dene Ansichten vertreten. Beschlüsse wurden keine ge
faßt, in der stillschweigenden Meinung, daß für die 
Wohnbausubvcntionicrung S timmfreigabe und 
für das Fcricngcsctz Annahme zu empfehlen ist.

Mit Interesse wird Kenntnis genommen von einem 
kürzlich stattgefundenen protestantischen Gemeinde
abend, wo das Verhältnis des Protestantismus zu Bol
schewismus und Katholizismus behandelt wurde. Es 
wird unserseits wiederholt und ausdrücklich betont, 
daß jede Gelegenheit benützt werden soll, um den 
gemeinsamen Kampf des Christentums gegen die Gott
losigkeit aufzunehmen. Auf jeden Fall wollen wir un- 
sern Teil dazu beitragen. B.

für das Gebiet Robrincnscn nördlich der Bahnlinie der
SBB zu einer Gebühr von 500 Franken an die Ge- ___________________ - ,
brüder Aymonod. — Auf Antrag der Realschulpflege. ] bcr;chtct E. K e 11 c r h a 1 s. In der kurzen Diskussion

„C3 Diskussion ergab sich 
kenpflegetarif. Die

halben Jahr die Einführung von Kran-1 
grundsätzlich abgclchnt.

Alle Einwohner sollen von dieser öffentlichen Für- 
i gleich und ohne Bezahlung profitie- 
Eine Unterscheidung muß zu sozialen 

:htigkeiten führen. Außerdem ist der erwar- 
Eingang an Pflegegeldcrn so gering (höchstens 

, Franken), daß diese noch gut von der All-

BascnandschaftHchcr Schwingerverband
js. Am Sonntagnachmittag hielt der Schwingcrvcr- 

band Basclland in Liestal seine gut besuchte ordent
liche Generalversammlung ab, die unter dem gewand
ten Präsidium von Josef Kambcr (Obcrwil) einen 
harmonischen Verlauf nahm. Die verschiedenen Be
richte wurden diskussionslos genehmigt. Die Versamm
lung stimmte einmütig einer Resolution zu, wonach 
das Verhalten der Basclbictcr-Dclcgicrtcn anläßlich 
der letzten Dclcgü'rtcn-Vcrsammlung des nordwest- 
'chwcizerischcn Schwingerverbandes gebilligt wurde. 
— August Zimmcrli (Liestal) wurde zum Ehrenmit
glied ernannt.

Der Vorstand wurde durch Fritz Schweizer 
(Waldenburg) ergänzt und im übrigen mit Präsident 
Josef Kambcr und dem technischen Leiter Alfred 
Schaub an der Spitze bestätigt. — Der kantonale 
Schwingertag 1950 kommt nach Prattcln und wird 
vom dortigen Schwingklub zusammen mit dem Jodler
klub organisiert. — Im Hinblick auf das Eidgenössi
sche Schwing- und Aclplerfest, das dieses Jahr am 
22-/23. Juli in Grcnchcn stattfinden wird, werden be
sondere Trainingskämpfc durchgeführt, um die Basel
bieter Schwinger auf diesen harten Wettkampf zielbe
wußt vorzubereiten. Der Verband zählt heute über 
600 Mitglieder.

Budgetsorgen
der Gemeindeversammlung Muttenz

B. Am 31. Januar werden die Stimmberechtigten 
das B u d g c t f ü r 1 9 5 o zu genehmigen haben. Das 
mutmaßliche Defizit wird nach der gedruckten 
Vorlage noch größer als 1949 sein: 675270.— Fran
ken, rund 230 000 Franken mehr als 1949* Verur
sacht wird dieses große Defizit vor allem durch den 
bereits beschlossenen Bau des Feuerwehrmaga
zins und durch den Aufbau von Schulräumcn. 
180000 Franken sind für Ncuanlagen und Korrek
tionen von Straßen vorgesehen. Das Budget könnte 
im allgemeinen fast 'ausgeglichen gestaltet werden, 
wenn nicht durch wichtige Bauten der Gemeinde un
vermeidliche Lasten auferlegt würden. So stehen fol
gende Projekte zur Verwirklichung in naher Zeit 
bevor: Gemeinsame Schießanlage mit Birsfelden und 
Prattcln, Pumpwerk und Reservoir für die Wasser
versorgung, Quarticrschulhaus. Diese bevorstehenden 
Aufgaben resp. ihre Finanzierung müssen den Einwoh
nern doch einige Bedenken und Sorgen bereiten, wenn 
man bedenkt, daß nicht einmal heute in einer Zeit 
der Wirtschaftsblütc Reserven und Rückstellungen ge
macht werden können. Sparen ist sicher nicht leicht 
aber bei der heutigen Stcucrbclastung ist an einen 
anderen Weg nicht zu glauben. Wenn wirklich gc. 
spart werden muß, dann soll man bei kleinen 
trägen beginnen und dem Budget in dieser — 
noch einige Acndcrungen geben können.

Außer dem Budget hat die Gcmeindcversammlun 
noch weitere Traktanden zu erledigen. Der Steuer! p 
für die Erhebung der Armensteucr soll wiederum U 
die letztes Jahr ermäßigten 60 Rappen vom Ut 
Reinvermögen und 30 Rappen vom 100 Einkomm°° 
festgesetzt werden. — Die Rcchnungsprüfungs^ 
mission von 3 Mitgliedern ist für ein weiteres I 
zu wählen. ■— Der Gemcinderat unterbreitet c’ 
neuen Tarif für die am 15. Juli 1949 grundsätzr? 
beschlossenen Krankenpflcgetaxen. — An d^n

protc.

’s^Pn ^arrcr Jungen soll ab t. Januar 1950 eine 1 
den ° ^rtszu^ -c von 1500 Franken geleistet wer | 
T ’ ~~ Basclwcg soll für rund 10 000 Franken

• . gekauft werden, damit es für Bauzwecke er- 
Möglichkeit, etwa g schlossen werden kann. Von der Bau- und Tcrrain- 

gcscllschaft Schänzli soll die Straße auf der Schanz, 
»..v ««»u-imiusutuv: uuu ....... — ■ ”ac11 Ausbau, in Eigentum und* Unterhalt
die der Politik, die schließlich sic alle angcht, In- der Gemeinde unentgeltlich übernommen werden. — 

empfiehlt der Gemcinderat

den der Gemcinderat mehrheitlich unterstützt, soll 
ihr die allgemeine Ermächtigung erteilt werden, in 
Zukunft die provisorische Wahl von Primar
lehrern selber vorzunehmen. Wenn die Gemeinde
versammlung diesen Antrag ablehnt, so soll wenig
stens die provisorische Wahl der auf den Schulbeginn 
1950 anzustcllendcn Primarlehrerin der Rcal.schul- 
’/lcgc übertragen werden; Die definitive Wahl der 
Primarlehrer soll nach wie vor durch Urne crfolgm, 
entsprechend den Bestimmungen des Schulgesetzes.

Leber die Stellungnahme der Katholischen Volks
partei zu. den Geschäften dieser Gemcmdcvcrsamm- 
jiiog werden wir später berichten.

Katholische Volkspartei Muttenz

Am letzten Freitag versammelten sich die Partei
mitglieder, um zu den Geschäften der Gemeindever
sammlung am 31. Januar Stellung zu nehmen. Zum 
Voranschlag der Gemeinde für 1950 ergaben sich 
keine Anträge. Verschiedene Anfragen wurden von 
Gemeinderat D u r t s c h i beantwortet. Abgesehen 
von den außerordentlichen Auslagen von einer halben 
Million Franken für Feuerwehrmagazin und Aufbau 
von Schulräumcn, die von der Gemeinde bereits be
schlossen sind, ist das Budget nahezu ausgeglichen. 
Den vorgcschlagcncn Steuerfüßen zur Erhebung der 
Gemeinde- wie der ' Armenstcuer wurde zugestimmt.

Vermehrte Diskussion ergab sich zum beantrag
ten Kranke^Gegetarif. Die Partei hatte be

reits vor einem 
kcnpflcgftaxcn

sorgeinstitutio” 
ren können. T 
Ungerec!
tete
2000



den 10. Januar 1950,

4.

GEMEINDE
MUTTENZ’

An die
Gerne indekommis s ion
Muttenz

' r

lehrkräften an die Schulpflege /. 
eventuell

’ Pestsetzung des Wahlmodus für die neu anzustellende 
Primariehrkraft

10. Verschiedenes
Zu den einzelnen Traktanden haben wir folgendes zu bemerken;

Muttenz,

haben bisher die ]
und Karl Buser-Berger geamtet, die für eine^eue 
periode bestätigt werden können. t
Traktandum 3. ■ U-aJ.
Der Steuerfuss für die Erhebung der Armensteuer ist 1949 auf 60 C%s. 
vom 1000 Reinvermögen und 30 Cts* vom 100 Einkommen ermässigt wor
den. Im abgelaufenen Jahre genügten die Einnahmen aus Armensteuern 
um die Armenlasten decken zu können. Gerneinderat und Armenpflege be
antragen deshalb, für die Erhebung der Armensteuer pro 1950 den 
gleichen Steuerfuss festzusetzen wie 1949.

Traktandum 2.
Nach § 55 des Gerneindegesetzes ist jedes Jahr eine Rechnungs
prüfungskommission von 3 Mitgliedern zu wählen. In dieser Kommission

Herren Egli^, Albert Jourdan-Zurflüh
einjährige Amts-

2.
3.

Der Gemeinderat hat auf Dienstag, den 31. Januar 
1950 eine Einwohnergemeindeversammlung angesetzt, zur Behandlung 
der nachstehenden Traktanden;

1. Protokoll
Wahl der Rechnungsrevisoren
Festsetzung des Steuerfusses für die Erhebung der 
Armensteuer pro 1950
Beratung der Voranschläge der Einwohner-, Wasser-und 
Kanalisationskasse

5. Genehmigung des Krankenpflegetarifes
6. Gewährung einer Ortszulage an Pfarrer Eduard Jungen 

^•7- Landerwerb am Baselweg und auf der Schanz
lf, qb* 8. Konzessionsgesuch der Gebr. Aymonod für Anlage 

einer Kiesgrube im Gebiet Robrinensen %
9. Uebertragung der provisorischen Wahl von Primär-
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sind, soll der Gemeinderat auf Antrag der Krankenschwester befugt 
sein, das Pflegegeld ganz oder teilweise zu erlassen, je nach den 
vorliegenden finanziellen Verhältnissen. Per Gemeinderat hat die 
Absicht, von dieser Befugnis in allen Pallen Gebrauch zu machen 
wo die Erhebung der Pflegetaxen eine Familie stark-belasten würde 
und diese Kosten nur schwer getragen werden könnüoxu

Allgemeine Pflege 
Packungen, Wickel, Umschläge 
Pflaster und Kataplasmen 
Trocken Schröpfen 
Blutig Schröpfen 
Blutegel ansetzen 
Einläufe 
Spülungen 
Tropfene inlauf 
Wundbehandlungen 
Injektionen Massage 
Le i chenbe s orgung 
Nachtwachen

In Fällen wo der Patient oder seine Angehörigen minderbemittelt

*

mit Wirkung ab 1, Februar 1950, vie folgt festzusetzen:
1. - bis 
1.- " 
K50
3. -
4. - 1.- 
1.- 
1.-
2. - 
1.- 
1.- 
2.-
5. -
6. -

Traktandum 4.
Wir verweisen auf die gedruckten Berichte von Gemeinderat und 
Rechnungsprüfungskommission im Anhang zu den Voranschlägen.
Traktandum 5.
Per Gemeinderat hat der Gemeindeversammlung vom 15. Juli 1949 den 
Antrag unterbreitet für Einführung eines Krankenpflege—Tarifes, 
um durch Verrechnung von Pflegetaxen wenigstens einen Teil der 
Kosten einziehen au können, die der Gemeinde entstehen für Besol
dung der Krankenschwestern. Pamals wurde mit grossem Mehr der 
Erhebung von Pflegetaxen grundsätzlich zugestimmt, der vorgelegte 
Tarif wurde aber als zu hoch erachtet und der Gemeinderat beauf
tragt, die Pflegetaxen nochmals zu überprüfen, im Sinne einer Er
mässigung der Ansätze und einer Verrechnung nach Zeitaufwand des 
Pflegepersonals.
Nach eingehender Abwägung, ob nach einem Tarif oder nach Zeitauf
wand die Leistungen der Krankenpflegerinnen verrechnet werden sol
len, ist der Gemeinderat der Auffassung, es sei zweckmässig für die 
verschiedenen Verrichtungen einen Tarif aufzustellen, ähnlich wie 
er in anderen Gemeinden seit Jahren besteht und gehandhabt wird. 
Per am 15. Juli 1949 vorgelegte Tarif wurde vom Gemeinderat im 
Sinne des Begehrens der Gemeindeversammlung nochmals überprüft, wo
bei von den 14 Positionen 7 ermässigt wurden, um 20 bis 40 %. Ba
be i ist der durchschnittliche Zeitaufwand für die einzelnen Ver
richtungen berücksichtigt worden, um auch dem Begehren einer Ver
rechnung nach Zeitaufwand möglichst entsprechen zu können. Per Ge
meindeversammlung wird beantragt, den Tarif für die Krankenpflege,



Blatt 3.An die Gerneindekommission

Traktandum 6.
Herr Pfarrer Jungen hat das Gesuch gestellt, ihm ab Januar 1950 
eine Ortszulage zu gewähren, wie sie sein hiesiger Amtskollege, 
die Lehrerschaft und auch die Amtskollegen der Nachbargemeinden 
beziehen, her Gemeinderat erachtet das Begehren als begründet und 
empfiehlt der Gemeindeversammlung, Herrn Pfarrer Jungen ab Januar 
1950 eine jährliche Ortszulage von Br. 1 500.- zu gewähren, in 
gleicher Höhe wie Herrn Pfarrer Löw.
Traktandum 7.
Ben Eigentümern von Land westlich des Kornackerweges, zwischen 
Baselstrasse und Hinterzweienweg, ist vom Gemeinderat empfohlen 
worden, eine Baulandumlegung durchzuführen, um dieses im engeren 
Baugebiet befindliche Areal für Bauzwecke zu erschliessen. In der 
Böige haben die Landeigentümer, die Erbengemeinschaften Eiechter- 
Lüthin, Buser-Weiss, Brüderlin-Basler und Meyer-Ehrsam dem Gemeinde - 
rat vor geschlagen, die Parzellen 734/37, haltend zusammen 85 a 59, 
für die Einwohnergemeinde käuflich zu erwerben. Bei den Kaufver
handlungen wurde, unter Vorbehalt der Genehmigung durch die Gemeinde
versammlung, ein Kaufpreis von Er. 11.- pro m2, ausmachend Er.94149.- 
vereinbart. Per Bau der projektierten Strasse und der Beitrag an die 
Kosten der Korrektion des Kornackerweges v^erden voraussichtlich den 
Quadratmeter erschlossenes Bauland mit Br. 4.40 belasten, sodass die 
Selbstkosten sich auf Er. 15.40 pro m2 stellen werden. Durch einen 
angemessenen Zuschlag auf den Einstandspreis kann der zu erwarten
de Verlust aus Zinsenauflauf gedeckt werden. Mit der Uebernahme und 
Erschliessung dieses im engeren Baugebiet gelegenen Landes und der 
anschliessenden Ueberbauung kann ein weiterer Beitrag für eine ra
tionelle Ausnützung der Werkanlagen der Gemeinde, als Wasserlei
tungen, Kanalisations- und Strassenanlagen geleistet und die frühere 
verzettelte und unwirtschaftliche Ueberbauung des Gerneindegebietes 
etwas korrigiert werden. Der Gemeinderat beantragt, dem Ankauf der 
Parzellen 734/37 zuzustimmen und den erforderlichen Kredit zu be
willigen.
Die Bau und Terraingesellschaft Schänzli hat das Gesuch gestellt 
um Uebernahme der Strasse auf der Schanz, haltend 13 a 42 m2, in 
Eigentum und Unterhalt der Gemeinde. Auf Verlangen des Gemeinde- 
rates -hat die Gesellschaft die nötigen finanziellen Mittel sicher
gestellt, um die Strasse entsprechend den Bestimmungen des Baure- 
glementes noch fertig ausbauen zu können. Der Gemeinderat beantragt 
deshalb, dem Begehren um Uebernahme der Strasse auf der Schanz in 
Eigentum und Unterhalt der Gemeinde, die unentgeltlich erfolgt, zu 
entsprechen.
Traktandum 8.
Die Gebrüder Josef und Hans Aymonod haben im Mai 1949 das Gesuch ge
stellt um Erteilung der Bewilligung zur Anlage einer Kiesgrube in 
der Lachmatt. Dieses Begehren ist damals abgelehnt und den Gesuch
stellern empfohlen worden, sich nach Land nördlich der Bahnlinie 
der SEB umzusehen, wo die Anlage von Kiesgruben zulässig sei.Die 
Gebr. Aymonod stellen nun neuerdings das Gesuch, um Erteilung der 
Konzession zur Anlage einer Kiesgrube auf den Parzellen 1252/55 
und 1257 in den Robrinensen, Der Gemeinderat hat das Begehren der
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/

Der Verwalter:

Mit vorzüglicher Hochachtung:
Namens des Gemeinderates: 

Der Präsident:

kantonalen Planungsstelle und dem Wasserwirtschaftsexperten zur 
Ueberprüfung und Vernehmlassung zugestellt. Pie technische Lei
tung der kantonalen Planungsstelle stimmt der Anlage von Kies
gruben im Gebiet Robrinensen zu. Sie selbst habe seinerzeit den 
Vorschlag gemacht, bei Gesuchen um Neueröffnung von Kiesgruben 
auf dieses Gebiet zu verweisen. Der kant. Wasserwirtschaftsexperte 
ist der Auffassung, die Ausbeutung von Gruben im Gebiet Robrinen
sen bilde keine Gefährdung heutiger oder künftiger Trinkwasser
versorgungen, sofern die Grube nur mit Baugruben-Aushubmaterial 
wieder aufgefüllt werde. Die Entscheidung darüber, ob auch ande
res Auffüllmaterial der Grube zugeführt werden dürfe, könne erst 
getroffen werden wenn die Unter gründ Verhältnisse und die Grund
wasserverhältnisse abgeklärt seien. Gestützt auf diese Stellung
nahme der kantonalen Instanzen beantragt der Gemeinderat, die ver
langte Konzession zu erteilen, unter folgenden Bedingungen:
1. Bei der Grubenausbeutung und der Wiederauffüllung sind die Be

stimmungen des vom Regierungsrat Baselland zu erlassenden Regle- 
mentes betreffend die Erschliessung und Ausbeutung von Material
gruben und Steinbrüchon zu erfüllen.

2. Zum Schutz des Grundwassers vor Verunreinigung darf die Kiesgru
be nur mit Beu gruben-Aushubmaterial wieder auf gefüllt werden. 
Die Entscheidung darüber, ob auch anderes Auffüllmaterial in ckr 
Grube deponiert werden darf, wird erst getroffen, wenn die Unter
grund- und GrundwasserVerhältnisse abgeklärt sind,

3. Auf der Südseite der geplanten Grube hat der Konzessionsnehmer 
in eigenen Kosten eine Baumpflanzung zu setzen, die die Grube 
in ihrer ganzen künftigen Ausdehnung wirksam deckte

4. Der gehörige Ausbau und Unterhalt der Zufahrtstrassen zum Gru
benareal Robrinensen sind Sache der Konzessionsnehmer.

5. Die Konzessionsgebühr beträgt Er. 500.-. 4. fr
Traktandum 9* 1' •1
Nach § 55 des neuen Schulgesetzes können die Gemeinden die proviso
rische Wahl der Primarlehrer durch allgemeinen Beschluss der Schul
pflege übertragen. Die hiesige Realschulpflege wünscht, die Ge
meindeversammlung möge sie durch einen entsprechenden Beschluss er
mächtigen, in Zukunft die provisorische Wohl von Primariehrkräften 
selber vornehmen zu dürfen. Der Gemeinderat befürwortet mehrheit
lich diesen Vorschlag und beantragt^, der Gemeindeversammlung dem
selben zuzustimmen^- Die definitive Wahl von Primariehrkräften soll 
aber nach wie vor durch die Urne erfolgen, entsprechend den Be
stimmungen des Schulgesetzes.
Für den Fall, dass der Entscheid der Gemeindeversammlung ablehnend 
ausfällt und die generelle Ermächtigung nicht erteilt wird, bean
tragen Schulpflegc und Gemeinderat einstimmig, die provisorische 
Wahl der auf das Frühjahr 1950 anzustellenden Primarlehrerin der 
Realschulpflege zu übertragen.

pCvvVU’V*-



Tze-

ßaselland

tr.8

Liestal
6.30 Frühmesse. 8.15 Jugendgottesdienst.

* ---- 1 Abendandacht und

Kommission gemeinsam, und die der Primarlehrerin-1 
ncn der Schulpflcge allein übertragen. Mit letzterem 
Beschluß wurde auch die schon erfolgte Wahl einer 
Primarlehrerin für das nächste Schuljahr, vor welche 
Tatsache sich die Gemeindeversammlung durch die 
Schulpflcge gestellt sah, nachträglich mit Widerwillen 
genehmigt.

Gemeindeversammlung in Muttenz l 
mit parteipolitischen und persönlichen Akzenten 
, BlEs‘“t schadc, daß die rund 300 Teilnehmer an| Z7V,UU'J wuro 
acr Gemeindeversammlung vom letzten Dienstag ei- ^nmarlehrerin 
mlSChEindruck mit nach Hause nehmen at5ache sich

Cr" an Slcb wlrhlich wieder einmal frä- 
Kontr™ eman^ auf persönliche und parteitaktische 
könnte j1Cbt auc^ v 0 r den Wahlen verzichten 
an PartcibeJhr" FallC” hdbcn sich sturcs Fcstha,tcn 
litik wi^ h’ USSein Und Pers°nhche Windfahnenpo- 
mrinde mal n’chr wcd" Gc

noch zugunsten der Einwohner ausgewirkt.

Sonntag: 6.30 Seicht
heit. 7.15 Frühgottesdicnst mit Predigt.
gottesdicnst nut Predigt. 1

-•□j wimstenlehre der Schulentlassenen. 13.30 Christenlehre der Seh- • 
Kinder. 17-00 Andacht - - • •

Heniichen Parlamentarier, «BV» vom
J von der Ehe wird

Muttenz
__ntag- 6-3° his 7.30 Gelegenheit zurrt Sakra- 

9-30Pfarr. 5° ”ntcnenipfang,. 7-30 Jugendsingmesse, Ansprache
* n£l Gemeinschaftskommunion. 9.30 Pfarrgottes-

Ar, Amt und Predigt. 11.30 hl. Taufe von

conntag: 5*3° 8,00 hl- Messen. 9.30 Amt und
5 predigt. I5-00 Vesper, Aussetzung, Segen und 

Salve.

um abgclchnt werden, weil sic von anderer Seite 
(nicht nur von katholischer!) kommen. Und einem 
sachlichen Gegner sollte man auch sachlich antwor
ten und ihn nicht mit unmöglichen Argumenten und 
persönlichen Angriffen lächerlich machen wollen.

Das materielle Ergebnis der Gemcindevcrsamrii- 
lung ist eigentlich mager gemessen an der Dauer der 
«Beratungen». Nach fast vierstündiger «Diskussion» 
waren folgende Geschäfte erledigt:

Zu Rechnungsrevisoren wurden gewählt: Albert 
Jourdan-Zurflüh, Karl Buser-Bergcr und Hans Zub- 
ler-Jauslin, als Ersatzmann Karl Bindcr-Spühicr.

Die Steucrfüßc zur Erhebung der Armensteuer 
und der Gemeindesteuer erfuhren keine Acndcrung. 
Das Budget für 1950 wurde mit einem Defizit von 
Fr. 675 270.— genehmigt, nachdem ein Antrag von 
dunkclrotcr Seite auf Aufnahme von Fr. 5000._ zuri»- ___
Projektierung eines Schwimmbades abgclchnt worden j chcn Betrieb, 
war.

Die Gewährung einer jährlichen Ortszulage an den 
protestantischen Pfarrer fand stillschweigende Zustim
mung.

Nach Diskussionen von je rund einer Stunde wur
den der gemeindcrätlich vorgcschlagcne Kranken
pflegetarif und das Konzessionsgesuch für die Anlage 
einer Kiesgrube im Gebiet Röbrinenscn genehmigt 8

Zugestimmt wurde auch einem Landkauf am Ba- 
sclwcg im Betrag von über Fr. 90000.—.und d * 
unentgeltlichen Ucbernahme der Straße auf d^ 
Schanz gegenüber dem Freidorf in Eigentum und B? 
terhalt der Gemeinde. n*

Die provisorische Wahl von Primarlehrern wurd 
der Schulpflege, dem Gemeinderat und der Gemeinde

• Basellcmdschaftliche ö°*tesdienS,e

Aesch . ’• Liestal

“SSÄ
13.30 Christenlehre für die Schulen 17 w3”1,
Jesu-Andacht nach dem «Laudate». ? 3 Wcrz'

Allschwil
-Und'Kp°"?“niOnScleSen.

<»•”’ S-JV»

^°-3? ^hrtsteplehre dr.

Religion und Wirklichkeit
Die Hauptursachc für die Entfrcmdungvon 

Christentum und Kirche sehe ich darin, 
:■ daß das Christentum den Massen unglaubwürdig ge

worden ist. Wir müssen uns darüber klar sein, daß 
' der einfache Mann — das Volk — nicht an ab- 
; strakte, in der Luft aufgehangenc Ideen glaubt, son-
■ dem nur an gelebte, auf dem harten Boden der Wirk

lichkeit realisierte Ideen. Und daran fehlt es in der
♦ heutigen Christenheit. Was die Massen von der Kirche 
» wegtreibt, ist der Widerspruch zwischen den hohen 
i Idealen und der Wirklichkeit in der führenden 

Schicht der Christenheit. Man bekennt sich zwar 
grundsätzlich zu den Anschauungen und Idealen des 
Christentums, man redet vor allem ungeheuer viel 
davon. Wenn es sich aber um die Anwendung auf 
eich selber handelt, dann stiehlt man sich mit allerlei 
Ausflüchten über die Beachtung dieser Grundsätze 
hinweg. Man anerkennt die verpflichtende Gewalt 
der christlichen Wahrheit vielleicht noch für sein Pri
vatleben. Doch auch hier wird der Bezirk, den man 
sich der eigenen Meinung vorbehält, immer größer. 
Man denke an die Auffassung über Ehe und Kindcr-

■ zahl. Man denke daran, daß man auch auf unserer 
Seite ohne Skrupeln oft bedenkliche Geschäfte ab
schließt.

Erst recht aber verneint man die bindende Kraft 
der christlichen Grundsätze in Wirtschaft und Staat, 
in sozialen und politischen Belangen. Hier gilt der 
Grundsatz: Geschäft ist Geschäft!

Und die christlichen Ideen sind gerade noch gut 
genug, um als Forderung gegen die andern ge
braucht zu werden.

Dadurch gerat aber das Christentum in die Gefahr, 
auf die Stufe einer bloßen Ideologie herabzusin
ken.

Unter Ideologie verstehen wir den Mißbrauch ei
ner an sich guten Idee für ihr wesensfremde, egoisti
sche Zwecke. So wird der gute nationale Gedanke zur 
Ideologie des Nationalismus, wenn die nationale Idee 
zum Deckmantel wirtschaftlichen oder politischen 
Machtstrebens mißbraucht wird.

Ein paar Beispiele: Die christliche Lehre 
vom Eigentum und seiner Unverletzlichkeit ist 
richtig und gültig, ist echte Idee, unter der Voraus
setzung, daß aller menschliche Besitz letztlich als Got
tes Eigentum betrachtet wird, daß sich der einzelne 
Eigentümer als Verwalter seines Gutes weiß, und daß 
er als Bruder unter Brüdern jedem das Seine nach 
dem Grundsatz der Gerechtigkeit und Liebe zukom
men läßt. Herrscht unter den Menschen religiös be
gründete, gottgeweihte Brüderlichkeit, dann ist die 
Anerkennung des Eigentums eine Selbstverständlich
keit.

Sobald aber dieser verpflichtende Charakter des 
Eigentums mißachtet und nur das Recht des Ei
gentums betont wird, dann sinkt in den Augen des 
Besitzlosen die Christliche Lehre vom Eigentum 
zur Ideologie des Besitzenden herunter; der Herr
gott wird zu einer Art Hüter des Geldbeutels ent
würdigt.

(Vergleiche Ansprache Pater Lombardis an die ita
lienischen Parlamentarier, «BV» vom 2. Jan. 1950.) 
Die christliche Lehre von der Ehe wird zur

Therwil
Totentafel

(Korr.) Innert Monatsfrist hatten wir in unserer 
..—- ----------- ___w Gemeinde drei Todesfälle, deren wir nachträglich

Anträge auf sozialpolitischem Gebiet sollten nicht dar- noch kurz gedenken wollen.
In den Weihnachtsferien erlag einem Schlaganfall 

Leo H c i n i s - Bannier im 71. Lebensjahr. Von Be
ruf Gipser, arbeitete er über 40 Jahre in Basel und im 
letzten Jahrzehnt daheim, neben seinem Handwerk 
allerlei Gelegenheitsarbeiten verrichtend. In der Ju
gend war er ein eifriges Mitglied des Turnvereins. 
Eine Amtsperiode lang war er auch im Gemcinderat; 
als die Wiederwahl kam, wollte er nicht mehr in 
dem Ding sein; er demissionierte zugleich mit drei an
deren Mitgliedern. Mit Lina Bannicr von Oberwil 
glücklich verheiratet, verlor die Familie von den 4 
•Kindern einen lieben Knaben im 13. Altcrsjahr.

Mitte Januar starben zwei liebe Mütter. Adile I 1*. _ . , „ ___ ___ t «v I Standpunkt der Zeitung guthicßcn, teils mit dermaßen
11 a a •• - - ----------- . ” “. - - .

lag unerwartet einem Herzschlag im Alter von 58 
Jahren. Als sic sich im Jahre 1920 verheiratete, stand 
sic ihrem Gatten wacker zur Seite in seinem dreifa- 

vor allem die Küche betreuend, als wür
dige Nachfolgerin ihrer Schwiegermutter. Ihren drei 
Kindern war sie eine gute Mutter. Ein außerordent
liches Leichengclcitc von nah und fern gab der Ver
storbenen die Ehre.

Kaum hatte sich dieses Grab geschlossen, starb 
Frau Anna T h ü r i n g - Schaub im 56. Lebensjahr. 
.Nach ihrem jahrelangen Leiden kam ihr der Tod als 
Erlöser. Da der Verstorbenen schon gedacht wurde, 
seien nur noch die Schlußworte der Ansprache von 
,, H Pfarrer Joos fcstgehaltcn: Ganz ihrer Familie 
1 bend war sie ihrem Gatten eine große Stütze, ihren 
langem schweren Leiden eine bewunderungswürdige 

^Up*ie drei lieben Verstorbenen mögen in Frieden 

(uhcri!

Aus dem Elsaß
Zu einem „Nachwort" 
der „National-Zeitung"

Wir berichteten dieser Tage über die hcrausfor- 
derndc Maßnahme des Chefs der Mülhauscr leie- 
phonzentralc gegen den elsässischen Dialekt, 
eine Maßnahme, die m weiten Kreisen der elsässi
schen Bevölkerung eine verständliche Empörung aus
löste. Der «Nouveau Rhin Frangais» von 
Mülhausen und Colmar, die lebendig und aufgeschlos
sen redigierte Tageszeitung der Katholiken des Ober- 
Elsaß, hat durch die gefürchtete Feder ihres politi
schen Direktors, des bekannten Journalisten Marcel 
Jacob, den unglücklichen Wisch sachlich aber ent
schieden gebrandmarkt. Wer Jacobs Artikel in voller 
Objektivität las, hat sofort hcrausgefunden, daß es 
ihm nicht darum ging, eine «Staatsaktion» aufzuzie
hen oder in politischer Brunnenvergiftung zu machen, 
wie ihm das seine Gegner vorwarfen, sondern darum, 
auf die Gefahren derlei versteckter, chauvinisti
scher Angriffe gegen die elsässische Mundart 
und die Zweisprachigkeit schlechthin aufmerksam zu 
machen. Die Zeitung erhielt denn auch eine Flut von 
Zuschriften aus allen gesellschaftlichen und sozialen 
Schichten —- vornehmlich aus dem nationalen Lager, 
ja selbst aus der Widerstandsbewegung —•, die- den

Ha i e n bä h 1 e r - Brunner,. Wirtin jum Löwen, er-1 “^äden'Argume“nt?n"da°ß 'sie' vön der Redaktion ren- 
suriert werden mußten.

Aus Furcht vor ähnlichen Reaktionen wagte cs die 
übrige obcrelsässischc Presse nicht, den Wortlaut der 
hahnebüchenen Dienstanweisung zu veröffentlichen. 
Sic begnügte sich damit, den Ton des Erlasses als 
«unangebracht» oder « u n g 1 ü c k'l i c h » zu 
bezeichnen, um sich dann vehement und im Brusttöne 
der patriotischen Ucbcrzcugung gegen den «Nouveau 
Rhin» zu erheben. Selbst das angeblich neutrale «Al- 
s a c e », das bekanntlich die Nachfolge des einstigen 
«Mülhauscr Tagblatt», während des Krieges offizielles 
Organ der NSDAP, übernahm, selbst dieses «Alsace» 
konnte cs nicht lassen, giftige Pfeile in dieser Rich
tung abzuschießen. Es hat damit lediglich bekundet, 
daß cs mit seiner Neutralität nicht weit her ist, daß 
es bereit ist sie aufzugeben, sobald es sich darum han
delt, sich gegen die Interessen der elsässischen Be
völkerung zu stellen.

Der meistens nur noch von versteiften Antikleri
kalen, nicht einmal mehr von allen Sozialisten gele
sene sozialistische «Republikaner» reagierte in . 
seiner üblen gehässigen Art und mit nationalen Ver
dächtigungen an die Adresse seines Widersachers, wie 
man es von diesem Blatt seit beinahe einer Genera
tion gewohnt ist, genau seit dem Zeitpunkt, an dem 
der «Republikaner» aufhörte, germanophil zu sein.

Daß nun auch die Basler «National-Zei
tung» auf den geistigen Tiefstand dieser Blätter her
absinkt, ist unerfreulich. In einem «Nachwort» 
zu einer bedauerlichen E n t g 1 ei s u n g » 
nimmt ihr seltsamer «Alsaticus» die Mülhauser so
zialistische Presse zum Zeugen, urii eine Hetztiradc ge
gen die christliche Zeitung des Obcrelsaß und ihren 
Chef zu deklamieren. Die «National-Zeitung» ist je
doch nicht so anständig, um die Replik Marcel Ja
cobs auf die roten Verdächtigungen ihren Lesern 
ebenfalls mitzuteilen. ( Das wäre Information!
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Bilanzberatung
«i

Binningen-Bottmingen
Sonntag: Kommuniontag sämtlicher Schulkinder. 

7.00 Frühmesse mit Kurzpredigt.' 8.45 Jugendgot- 
tcsdicnst mit Singmesse und Kurzpredigt. Gemein.

• * . « “ -V__ x1?-V___ 0-L .

Pfadfinder, Wolfe und des Blauring. 10.00 Pfarr
gottesdienst; Amt und Predigt. 17.00 Bußandacht 
und Segen.

Werktags: 6.15 und 7-00 hl. Messen.

Birsfelden
Sonntag: Titularfest des Müttervereins. 6.30 Früh

messe. 8.00 Singmesse und Predigt. Gcmeinschafts-

Schönenbuch
Sonntag: 7.00 Beichtgelegenheit. 7.30 hl. Früh

messe. 9.30 Amt; nachher Christenlehre. 13.00 An
dacht und Christenlehre. 19.45 Bußandacht und 
Segen.
er k tags: 7.15 hl. Messe.

Basel, Telephon 3 45 07
Gcr^ernass« 30 (Volksbankgebäuda

1018 2

ii.15 Christenlehre (H. H. P. Volk). 14.00 Titu- 
larfeier des Müttervercins mit Predigt und Segen.

Werktags: 6.00, 6.30 und 7.00 hl. Messen. ,1

Arlesheim
Sonntag: 7.00 Frühmesse. 8.15 Jugendgottesdienst. 

9.30 hl. Amt und Predigt; Christenlehre. 17.30 
Muttcr-Gottes-Andacht und Segen.

Neu-Allschwil
Sonntag: 6.30 Bcichtgelcgcnheit. 7.15 Frühmesse 

mit Ansprache. 9.10 Lobamt zu Ehren der heiligen 
Agatha, mit Festpredigt. 10.20 Christenlehre. 11.15 
Spätmesse mit Ansprache. 18.00 Abendandacht 
und Segen.

Sportnachrichten
Vor dem Hallenhandball-Länderspiel 

gegen Oesterreich
•gm. Wir erinnern uns noch mit Vergnügen an das 

erste Länderspiel auf Schweizerboden, das im letzten 
Winter in Basel stattfand und die Schweizer mit Finn
land zusammenbrachte. Am nächsten Mittwoch hat es 
unsere Nationalmannschaft mit Oesterreich zu tun. 
Wer dabei die Schweiz vertreten darf, steht noch 
nicht fest. Der Handballauschuß wird erst nach den 
Städtespielcn vom S a m s t a g definitiv ent
scheiden. Aus den 44 Spielern .der. Partien Basel B— 
Bem/Birsfeldcn und Basel A—Zürich A werden die 
fähigsten ausgcwählt werden. Zweifellos werden dar
um die Nationalteam-Kandidatcn ihr Bestes geben und 
die Zuschauer in den Genuß hochstehender Treffen 
kommen. Und mit Interesse wird man dem Mittwoch 
entgegensehen.

Ertingen
Sonntag: 7.30 Frühmesse. 9.30 Hauptgottesdicnst 

(Amt und Lesung des Hirtenbriefes). Nachher 
Christenlehre. 13.30 Gebetswache und Segen (Seg
nung des Agathabrotcs).

Langenbruck
An allen Sonn- und Feiertagen ist un» 

8.00 Uhr eine heilige Messe und Predigt.

sie die Anschuldigung geradezu erdrückt. In der Tat, 
der Chefredaktor des «Nouveau Rhin:» kann während 
des Krieges kein «Freund der Nazis» gewesen sein, 
denn diese verhängten über ihn sofort nach ihrem Ein
treffen ein «Schreibverbot auf Lebzeit» mit der Be
gründung: war ein franz ösisc h-c hauvinisti« 
scher Hetz Journalist. Das brauchen die Le
ser der «Nat.-Zcitung» scheinbar nicht zu wissen x.«

Reinach
So^n.tag: 7.00 hl, Messe. 8.00 Jugendgottesdienst. 

9.30 Pfarrgottesdicnst; Christenlehre. 17.30 Abend
andacht, Gebetswache und Segen.

Werktags: 6.00 und 6.45 hl. Messen.

Oberwil
Sonntag: Kommuniontag der Männer, Jungmän

ner, der christcnlehrpflichtigcn Söhne, von Jung
wacht und Blauring, 5.30 Bcichtgelcgcnheit. 5.45 

.... Kommunionspendung, sowie 6.10 und 6.30. 6.45 
Frühmesse mit Ansprache, Gemeinschaftskommu
nion des Männerapostolates und der Kath. Jung
mannschaft (nach der hl. Wandlung). 8.15 Ju-

Dr. Amberg & Co.
. Treuhand- u. Ravlalonagaaallschaft

Dörnach
S.on n tag:. Kommunionsonntag der Manner und 

Jungmänner. 6.15 und 6.45 Kommunionspendung 
Bcichtgelcgcnheit. 7.15 Frühmesse* mit Lesung des 
bischöflichen Fastenbriefes zum Heiligen Jahre und 
Monatskommunion des Männerapostolatcs, der 
Jungmannschaft und Pfadfinder. 9.30 Pfarrgottes
dienst: Singmesse aus dem «Laudate» und Lesung 
des bischöflichen Fastenbriefes zum Heiligen Jahre. 
10.30 Jugcndchristcnlchre für die Töchter. I7-30 
Abendandacht und Segen.

Dörnach Klosterkirche
Sonntag: 5.45 und 6.30 hl. Messen. 10.15 Spät

messe mit Lesung des bischöflichen Fastenmanda
tes. Bischöfliches Türopfer.

A h n H O eine f°s5e Volviska-Tee trinken und Sie
A U u II U U schlafen ausgezeichnet Bewährtes, sehr
■■ M ** 11 ** wirksames Nervenberuhigungsmittel —
In Apotheken erhältlich. Packungen/zu Fr. 2 91 und 5.20 inkl.

Portofreier Versand bei 7oreinzohlung auf Postcheck IX 
5150 der St. Leonhards-Apotheke St. Gallen.

Aus dem Badischen
Geburtstag eines badischen Hotclfachmanncs

Der auch in schweizerischen Hotclfachkrciscn 
bestens bekannte Hotclfachmann Louis J o n e r m 
Badenweiler feierte am 30. Januar seinen 70. Geburts
tag. Viele Jahre leitete er das von seinem Vater über
nommene Hotel Römerbad in Badenweiler und 
erwarb diesem Unternehmen einen glänzenden Ruf 
im In- und Ausland. Als langjähriger und verdienst
voller Präsident des Badischen Fremden vcrkchrsver- 
bandes stellt er sein reiches fachliches Wissen und 
seine Arbeitskraft in den Dienst dieser Organisation, 
die unter seiner Leitung sich Ansehen und Geltung 
verschafft hat. (b) I

Miinchenstein-Neuewelt
Sbnntag: 6.00 Beichten. 7,00 Frühmesse und 

Kommunionspende. 8.00 Kindcrgottcsdicnst, Kom
munion für die Realschüler. 9,30 Deutsche Schu- 
bertmesse. Fastenmandat. Keine Christenlehre. — 
15.00 Beginn des Familienabends in der Hofmatt.

Der Zuchthäusler Becker Paul verhaftet
Eine sensationelle Verhaftung gelang der Alt- 

k i r c h e r Gendarmerie, die den berüchtigten Bandi
ten und Zuchthäusler Becker verhaften konnte. Dieses 
abgefeimte Individuum gilt als ein Spezialist der küh
nen Flucht aus den Gefängnissen. Vor zwei Jahren 
gelang es ihm u. a., aus dem Zuchthaus von Straß
burg zu entfliehen, wo er eine 10jährige Strafe ab
büßen sollte.

Seit diesem Datum wurde er öfters in der Gegend 
von Altkirch gesichtet, wo er setts unrühmlich von 
sich reden machte. Die Gendarmen suchten und 
forschten vergebens nach ihm. Er wurde zwar von zwei 
Monaten in Tagolsheim gesehen, feuerte sogar einen 
Revolverschuß auf die Hüter des Gesetzes ab — und 
verschwand.

Es war nun der Gendarmerie zu Ohren gekommen, 
daß Becker sich in Altkirch aufhalte. Seine ergraute 
Mutter, die eine Wohnbaracke außerhalb Altkirch be
wohnt, wurde unter dem Vorwand von Hehlerei ver
haftet und nach Mülhausen abgeführt. Hier wurde sie 
einem strengen Verhör unterzogen, das eine günstige 
Fährte ergab.

Die Baracke wurde von bewaffneten Gendarmen 
umstellt. Und siche da: ein Mann, nur leicht beklei
det, sprang in den Strümpfen, seine Stiefel in der Hand 
haltend, nach dem nahen Walde. Entschlossen ver
sperrte ihm der Gendarmerie-Leutnant den Weg und 
nahm ihn fest.

In der Baracke selbst wurden hochinteressante 
Entdeckungen gemacht: Unter dem Bette war eine 
Falltreppe eingebaut, die drei Personen Raum bot. 
Hier lebte Becker mit seiner Freundin zusammen, die 
auch in diesem Versteck einem Kind das Leben 
schenkte. Ein Waffenlager war ebenfalls vorhanden, 
was bewies, daß er seine Freiheit teuer verteidigen 
wollte.

Der gefürchtete Bandit, der den Sundgau und die 
Grenzecke während zwei Jahren terrorisierte, wurde 
mit außerordentlichem Schutz nach Mülhausen über
führt, wo man einen eventuellen erneuten Fluchtver
such zu vereiteln wissen wird. ’ Fr.

der Frau und zur Aufrechterhaltung des Besitzes, 
wenn nicht die Ehe als innerste Liebes, und Perso
nengemeinschaft im Gewissen der Eheleute alle Tage 
erneuert wird. So ist es mit Jeder christlichen Wahr
heit. Sie wird glaubwürdig durch die Taten beispiel
hafter, vorbildlicher Frauen und Männer. Das ist die 
unersetzliche Funktion der Heiligen in unserer Kirche.

Darum müssen wir uns darüber klar sein, daß 
die Wiedcrverchristlichung der gegenwärtigen Welt das 
Wiedererwachen des christlichen Ge
wissens zur Voraussetzung hat. Dieser Appell gilt 
nicht nur für die Arbeiter, sondern er gilt vor allem 
für die besitzenden Kreise. Wir gewinnen die 
Seelen der Arbeiter nur dann, wenn d i e i 
Verantwortlichen und Exponenten des' 
Christentums christlich leben und in 
de r Wirtschaft christlichhandcln.

(Nach CSJ, Mitteilungsblatt der christlichsozialen 
Jugend St. Gallen.)

schaftskommunion sämtlicher Schulkinder, der . gendgottesdiehst mit Singmesse und Ansprache, 
■ ■ ° Gcmcinschaftskommunion von Jungwacht und

Blauring. 9.30 Pfarrgottesdienst mit Singmesse und 
Predigt. 10.30 Christenlehre für Söhne und Töch- 

' ter. x8.oo Andacht für die hl. Kirche, Monatspro
zession und feierlicher Segen.

Werktags: 6.00 Frühmesse. 7.00 Pfarrmesse. 17.30 
Rosenkranz.

------- --------- „.. . ~ Prarteln-Schweizerhalle
kommunion des Müttervereins, des Manenvereins 5<>^ n ta g: 7.00 Frühgottesdienst mit Gemeinschaft., 
und der Jungmannschaft. 10.00 Amt und Predigt. • ,lommunion dcs Männerapostolates, der Kath.

.. Jungmannschaft und des Pfadfindcrtrupp. g.30 
■ Pfarrei-Gottesdienst mit Predigt (Amt) anschlie
ßend Christenlehre für die Schulentlassenen. 17.30 

Pfarrei-Andacht mit Rosenkranz für die Gemeinde, 
Litanei, Abendgebet und sakramentalem Segen.

Steuerberatung, Revisionen
Erbschaftsteilungen, Sanieruf^^n

Therwil
Sonntag: Gemeinschaftskommunion der Schulju

gend. Fest der hl. Agatha. Segnung von Brot, 
Mehl und Salz. 7.30 Frühmesse. 9.30 Pfarrgottes
dicnst. Amt und Predigt. Anschließend Christen
lehre für die Schulentlassenen. 13.30 Christenlehre [ 
för die Schulpflichtigen; «Laudatc» mitbringen, j 
16,00 Drittordensversammulng mit Predigt und Se- Wust. 
Sen 20.00 Gebetswache mit Opfer und Segen.
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den 31, Mai 1950*

5

GEMEINDE 
MUTTENZ

l^o . -

(W- -

Traktandum 2«
Wir verweisen auf die Berichte zu den Jahresrechnungen, 

die jedem Stimmberechtigten gedruckt zugestellt worden sind.

Der Gemeinderat hat auf Dienstag 
1950 eine Einwohnergemeindeversammlung angesetzt 
der nachstehenden Traktandens

An die
Gemeindekommission
Mutte ^n z

Zu den einzelnen Traktanden haben wir folgendes zu be
merken :

grub$n^t
Knn^essionjgesuch der Rheinsand und Kies AG. für 
Anlage einer Kiesgrube im Hardacker

8. Verschiedenes

, den 20. Juni 
zur Behandlung

Muttenz,

Traktandum 3.
Die Elektra Birseck beabsichtigt, auf der Eckparzelle 

Hallenweg/Neusetzstrasse eine Transformatorenstation zu errich
ten. Sie benötigt zu diesem Zwecke ca. 175 ni2, der der Einwoh
nergemeinde gehörenden Parzelle 2^33* Unter Vorbehalt der Ge
nehmigung durch die Gemeindeversammlung,ist der Elektra Birseck 
ein Kaufpreis von Fr. 10.— pro m2 verlangt worden. Bei der 
Festsetzung des Kaufpreises wurde berücksichtigt, dass es sich 
um einen für Bauzwecke ungeeigneten Landabschnitr handelt, der 
lediglich verwendet werden kann für kleinere Erdgeschossbauten, 
die vor der Baulinie erstellt werden dürfen. Das Transformato
renhaus soll möglichst tief gesetzt werden und wird an der höch
sten Stelle nur ca. 4 m über Terrain vorstehen.
Die Gemeinde musste seinerzeit die Parzelle 1911 an der Brüggli- 
strasse käuflich erwerben, um einen Teil davon als Tauschobjekt 
zu verwenden für die von den Erben Burckhardt-Heusler erworbene 
Parzelle im Apfhalter, die für den Bau eines neuen Schulhauses 
bestimmt ist. Der Gemeinderat hat seinerzeit erklärt, dass er

1. Protokoll
2. Vorlage der Jahresrechnungen 19^9
3* Landverkäufe im Neusetz und Apfhalter

im Heiligacker
5* Genehmigung des Reglementes betr. die Erschliessung 

« und Ausbeutung von Materialgruben und Steinbrüchen
6. Festlegung der Zonengrenze für die Anlage von Kiesgaul
7 • Kon
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Traktandum 5«
Die bisherigen Vorschriften über die Ausbeutung von Gruben 

haben sich als ungenügend erwiesen, um die im Interesse der All
gemeinheit erforderlichen Massnahmen anordnen und vollziehen zu 
können. Der Gemeinderat erachtet es deshalb als notwendig, für 
die Erschliessung oder Erweiterung von Materialgruben und Stein
brüchen ein besonderes Reglement zu erlassen. Er hofft, gestützt 
auf die Bestimmungen dieses Reglementes, die bisher zu Tage ge
tretenen Uebelstände bei der Ausbeutung und Auffüllung von Kies
gruben, Steinbrüchen usw. in Zukunft verhindern zu können» Wir 
verweisen im übrigen auf den jedem Mitglied der Gemeindekommission 
zugehenden Entwurf zu dem neuen Reglement.
Traktandum 6.

Der Gemeinderat ist seit Jahren bestrebt, die Neuanlage oder 
Erweiterung von Kiesgruben im Baugebiet zu verhindern. Zu diesem 
Zwecke ist bereits im Oktober 1938 durch die Gemeindeversammlung 
ein Zusatz zu § 35 des Baureglementes genehmigt worden, wonach im 
Gebiet westlich der Moosjurten- und Farnsburgerstrasse und südlich 
des Stammgeleises der Bundesbahnen die Neuanlage oder Erweiterung 
von Kiesgruben und Steinbrüchen verboten ist. Um eine Verunstal
tung des Orts- und Landschaftsbildes zu vermeiden und eine allfäl
lig mögliche Verunreinigung der Grundwasservorkommen zu verhindern5 
erachtet es der Gemeinderat als notwendig, die Zone, in der die 
Anlage von Kiesgruben zugelassen ist, durch die Gemeindeversammlung 
bestimmen zu lassen. Wie bereits anlässlich der Vorlage des Kon
zessionsgesuches der Gebr. Aymonod mitgeteilt worden ist, stimmt 
die Kant. Planungsstelle der Anlage von Kiesgruben im Gebiet Robri-

die Restparzelle gelegentlich an Bauinteressenten als Bauland 
verkaufen werde. Der Eigentümer der anstossenden Parzelle 1739? 
Herr Hugo Oberer-Haertel, ist kürzlich an den Gemeinderat gelangt 
mit dem Gesuch, ihm von der Restparzelle, haltend 10 a 8^ m2, ei
nen Abschnitt von ca. k22 m2 zu verkaufen, um so seinen Landbe
sitz arrondieren zu können. Unter Vorbehalt der Genehmigung 
durch die Gemeindeversammlung hat der Gemeinderat dem Gesuche ent
sprochen und den Preis auf Fr. 17»— pro m2 festgesetzt. Gleich
zeitig mit dem Kauf wird auch ein kleiner Landabtausch vorgenommen, 
indem die Einwohnergemeinde von der Parzelle Oberer ca. 23 m2 Land 
erwirbt für die neue Brügglistrasse, die ebenfalls zum Preise von 
Fr. 17#" pro m2 verrechnet werden.
Traktandum h-.

Die Fusswegparzelle 2100 im Heiligacker, zwischen Rieser- und 
Hundtrogstrasse, besitzt bloss eine Breite von 1 Meter. Der Ge
meinderat erachtet diese Fusswegbreite als zu gering und hat des
halb die Absicht, von den beidseitig anstossenden Grundstücken je 
einen Streifen von 25 cm zu erwerben, um später den Fussweg auf 
1.50 m Breite ausbauen zu können. Der Bauherr Alfred Pfirter-Löw 
ist anlässlich der Vorlage des Einfriedigungsgesuches für seinen 
Bauplatz an der Hundtrogstrasse ersucht worden, die Einfriedigung 
längs der Fusswegparzelle um 25 cm zurückzusetzen und den betref
fenden Landstreifen der Einwohnergemeinde zu verkaufen. Der Bau
herr hat sich einverstanden erklärt gegen Entrichtung eines Kauf
preises von Fr. 1*+.— pro m2. Der zu erwerbende Landabschnitt 
misst ca. 12 m2. Der Gemeindeversammlung wird beantragt, diesem 
Landerwerb die Zustimmung zu erteilen.
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beantragt der Gemein-

3 ha 77 a 80 m2
86 m2

Die

T

3 ha 62 a

6. Die Konzession ist gültig für die Dauer von 20 Jahren.
20-jährige Frist beginnt mit der Inbetriebnahme der Grube.

71 Als Garantie für die Erfüllung der dem Konzessionsnehmer bei 
der Konzessionserteilung auferlegten Pflichten, hat der Kon
zessionsnehmer eine Kaution von Fr. 5 000.— (fünftausend Fran
ken) zu stellen. Bei Nichterfüllung der Konzessionsbedingun
gen steht der Gemeinde das Recht zu, selber für die Erfüllung 
zu sorgen und die daraus entstehenden Kosten aus der Kaution 
zu decken.

-Bo Das für den Kiesgrubenbetrieb benötigte Wasser ist vom Wasser- 
versorgungsunternehmen der Gemeinde Muttenz zu beziehen, zu den 
im Reglement vom 28. August 1926 enthaltenen Bedingungen und zum

nensen und Hardacker zu. Auch der Kant. Wasserwirtschaftsexperte 
ist der Auffassung, die Ausbeutung von Kiesgruben in diesem Gebiet 
bilde keine Gefährdung für die Grund wass er vorkommen, sofern man die 
betreffenden Gruben nur mit Baugrüben-Aushubmaterial wieder auffül
le. Ob später auch anderes Auffüllmaterial deponiert werden dürfe, 
könne erst abgeklärt werden, wenn die Untergrundverhältnisse und die 
Grundwasserverhältnisse bekannt seien. Gestützt auf diese Stellung
nahme der Kant. Instanzen und im Hinblick auf die bereits im Gebiet 
Robrinensen und Hardacker erfolgten Landkäufe, 
derat, die Grundstücke im Gebiet Robrinensen, 
Parzellen 12^5X1257 ? haltend 
und die (- 
Parzellen 1262/68 und 1310/1321, haltend 
im Hardacker 
in die Zone 6 einzureihen und für die Anlage von Kiesgruben frei
zugeben.
Traktandum 7»

Die Rheinsand und Kies AG. hat im März 1950 mitgeteilt, sie 
habe die Parzellen 1262/68. 1310 und 1312/1käuflich erworben,zwecks 
Anlage einer Kiesgrube. Die Kiesgrube im Holderstüdeli gehe dem En
de der Ausbeutung entgegen und sie sei deshalb zur Weiterführung des 
Betriebes darauf angewiesen, eine neue Kiesgrube anlegen zu können. 
Die von der Firma Rheinsand und Kies AG. erworbenen Grundstücke be
finden sich im Gebiet, das für die Anlage von Kiesgruben vorgesehen 
ist. Der Gemeinderat beantragt deshalb der Gemeindeversammlung, die 
Ken&es-siron zur Anlage einer Kiesgrube auf den angegebenen Parzellen 
zu erteilen unter folgenden Bedingungen:

1. Bei der Grubenausbeutung und der Wiederauffüllung sind die 
Bestimmungen des Reglementes betr. die Erschliessung und Aus
beutung von Materialgruben und Steinbrüchen vom 20. Juni 1950 
zu erfüllen.

2. Zum Schutze des Grundwassers vor Verunreinigung darf die 
Kiesgrube nur mit Baugrubenaushubmatcrial wieder aufgefüllt 
werden. Die Entscheidung darüber, ob auch anderes Auffüll
material in der Grube deponiert werden darf, wird erst getrof
fen, wenn die Untergrund- und Grundwasserverhältnisse abgeklärt 
sind.

3. Auf der Süd- und Westseite der projektierten Grube hat der 
Konzessionsnehmer gemäss den Weisungen der Gemeinde in eigenen 
Kosten eine Baumpflanzung zu setzen, die die Grube in ihrer 
ganzen künftigen Ausdehnung wirksam deckt.
Der Konzessionsnehmer hat die Zufahrtsstrassen zum Grubenareal 
Hardacker nach den Weisungen des Gemeinderates Muttenz in eige
nen Kosten auszubauen und zu unterhalten.

5* Die Konzessionsgebühr beträgt Fr. 500.—.
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Mit vorzüglich«
Namens des 

Der

Der Verwalters

und zum Tarif über die Wasserabgabe an Private vom 1. Januar 
1926.9« Der Konzessionsnehmer hat der Einwohnergemeinde Muttenz auf die Grundstücke, für die die Konzession erteilt wird, ein Vorkaufsrecht/einzuräumen, das im Grundbuch /anzumerken ist.

.er Hochachtung:
■emeinderatess
räsidents



*

den 1. November 1950

Mut t en z

den 1^.
zur

5.

8.

11.
Zu den einzelnen Traktanden ist zu bemerken:

GEMEINDE
MUTTENZ

9.
10.

1.
2.
3.

Muttenz,

Traktandum 3.Vom gegenwärtig amtierenden ZivilStandsbeamten ist dem 
Gemeinderat gemeldet worden, die Zunahme der Arbeit bringe es 
mit sich, dass zur Erledigung der Geschäfte ein halber Tag pro 
Arbeitstag verwendet werden müsse. Diese Tätigkeit entziehe

Traktandum 2.Der Pumpenwart hat bisher für die Bedienung der Pump
werke Birsland und Schanz eine Pauschalentschädigung erhalten von 
jährlich Fr. 1 000.— plus 50 % Teuerungszulage = Fr. 1 500.—. 
Der von Jahr zu Jahr steigende Wasserverbrauch verlangt eine 
steigende Nutzung des Grundwassers. Die beiden Pumpwerke müssen 
öfters und länger in Betrieb gehalten werden? was für den Pumpen
wart vermehrte Arbeit mit sich bringt. Im Hinblick hierauf er
achtet der Gemeinderat eine Erhöhung der Pauschalentschädigung 
für die Funktionen des Pumpenwartes als begründet und beantragt, 
mit Wirkung ab 1. Januar 1951 die Besoldung auf Fr. 1 200.— pro 
Jahr, plus 50 % TeuerungsZuschlag, zu erhöhen.

An die
Gemeindekommission

Der Gemeinderat hat auf Dienstag, 
November 1950 eine Einwohnergemeindeversammlung angesetzt, ; 
Behandlung der nachstehenden Traktanden: 

Protokoll. 
Erhöhung der Besoldung des Pumpenwartes. 
Festsetzung einer Pauschalentschädigung für die 
Funktionen des ZivilStandsbeamten. ' 
Nachtragskreditbegehren für die Anschaffung von 
Schulbänken. 
Nachtragskreditbegehren für den Feuerwehrmagazin- 
Neubau.

6. Schaffung von 2 neuen Kindergartenabteilungen.
7. Schaffung von 2 neuen Primariehrstellen. 

Landerwerb in der Bizenen, im Heissgländ, 
Wolfgalgen, Unterwart und Käppeli. 
Festsetzung der Wahlart für den Wegmachervorarbeiter. 
Vermieten des alten Spritzenhauses an Elektra 
Birseck für Einbau einer Transformatorenstation. 
Verschiedenes.
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Nach reiflicher Erwägung der Angelegenheit hat der Ge
meinderat einstimmig beschlossen, der Gemeindeversammlung zu be
antragen, für die Funktionen des Zivilstandsbeamten eine Pauschal
entschädigung festzusetzen und zwar von Fr. 4 500.— pro Jahr, 
mit Wirkung ab 1. Januar 1951- Mit der von der Bürgergemeinde 
zu leistenden Entschädigung für die Führung des Bürgerregisters 
und den Einnahmen aus Sporteln werden sich dann die Gesamtbezüge 
des Zivilstandsbeamten auf rund Fr. 5 300.— pro Jahr stellen,. 
und damit einen Betrag erreichen, der als angemessene Entschädi
gung für die zivilstandsamtlichen Funktionen bezeichnet werden 
darf.
TraktandumDie Realschulpflege hat mit Eingabe vom 15. Juli 1950 
dem Gemeinderat beantragt, an die Gemeindeversammlung ein Nach
trag skreditb eg ehren zu stellen, für die Anschaffung von 55 Garni
turen Schulbänke. 15 Garnituren sind bestimmt für die Realschule, 

für die Primarschule. Die stetige Zunahme der Schüler, beson
ders auf das neue Schuljahr, mache die Anschaffung nötig. Die An- 
schaffungskosten belaufen sich für das von der Realschulpflege 
vorgeschlagene Modell auf rund Fr. 15 000. — . Wir beantragen der 
Gemeindeversammlung, diesen Kredit zu Lasten der Rechnung 1950 
eventl. 1951 zu genehmigen, damit der Auftrag sofort erteilt wer
den kann und die Lieferung rechtzeitig erfolgt.

ihn in zunehmendem Masse seiner Tätigkeit als Versicherungsagent, 
ohne dass er für den dadurch entstehenden Verdienstausfall eine 
entsprechende Einnahme aus der Entschädigung für zivilstands
amtliche Funktionen habe. Er müsse deshalb, wenn es nicht möglich 
sei die Besoldung des Zivil Standsbeamten angemessen zu erhöhen, 
erwägen von seinem Amt zurückzutreten. Im Jahre 19*4-8 betrug der 
Verdienst des ZivilStandsbeamten incl. allen Sporteln usw.
Fr. 3 021.30, im Jahre 19^9 Fr» 3 063A0. Der Gemeinderat hat 
in der Angelegenheit die Justizdirektion um eine Vernehmlassung 
ersucht und von ihr den Bericht erhalten, wenn das Amt des Zivil
standsbeamten als sogenannte Nebenbeschäftigung oder in Verbin
dung mit einem andern Gemeindeamt ausgeübt werde, seien die Ein
nahmen aus den Gebühren gemäss Tarif angemessen. Nicht dagegen, 
wenn die Geschäfte den Zivilstandsbeamten einen halben Tag pro 
Arbeitstag in Anspruch nehmen, bei einer JahresentSchädigung von 
Fr. 3 000.—• Die Justizdirektion vertritt die Auffassung, eine 
angemessene Erhöhung sei am Platze. Es dürfe nicht übersehen 
werden, dass die Zivil Standsbeamten in grossen Gemeinden mit einer 
gemischten Bevölkerung als Auskunftsperson oft in Anspruch ge
nommen werden, ohne dass jeweils eine Gebühr berechnet werden, 
könne.

Traktandum 5. n  , , „ - ~Anlässlich der Gemeindeversammlung vom 28. Oktober 194-9 
ist für den Bau eines neuen Feuerwehrmagazins mit Aufbau von Schul
räumen ein Kredit von Fr. 500 000.— bewilligt worden. Der damals 
vorgelegte Kostenvoranschlag basierte auf den vom Architekten 
ausgearbeiteten Skizzen und auf dem schätzungsweise kubischen 
Ausmass des Baues. Nach der Kreditbewilligung erteilte der Ge
meinderat Auftrag zur Ausarbeitung der definitiven Pläne und 
eines detaillierten Kostenvoranschlages. Nach demselben belau
fen sich die
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Total
einen

fertiggestellt werden kann.

it 
ii 
!!

reinen Hausbaukosten auf
Gebühren und Abgaben auf
Kosten für den Abbruch bestehender Anlagen auf
Umgebungsarbeiten auf
Platzgestaltung auf
Auslagen für Unvorhergesehenes auf

ii
ii 
n
ii

5030

Der Gemeinderat beantragt deshalb der Gemeindeversammlungt 
Nachtragskredit von Fr. 80 000.— zu bewilligen, damit der Neubau

Traktandum 7.
Mit Eingabe vom 15« Juli 1950 hat die Realschulpflege 

zu Händen der nächsten Gemeindeversammlung beantragt, auf Beginn 
des neuen Schuljahres 2 neue Primarschulabteilungen zu schaffen 
und weitere 2 Lehrkräfte anzustellen. Der Antrag wird begründet 
mit dem starken Schülerzuwachs, der auf Beginn des neuen Schul
jahres zu erwarten sei. Nach einer von der Realschulpflege vor
genommenen Klasseneinteilung werde bei Schaffung von zwei neuen 
Schulabteilungen der Schülerbestand pro Abteilung durchschnittlich 
betragen in der 
Primarschule Freidorf 31 Schüler
w Hinterzweien 37
M Breite 3*
Sekundarschule 29
Nach § 20 des Schulgesetzes darf der Schülerbestand betragen 
in einer ein- bis vierklassigen Schule 
in einer 69 - 8. Klasse (jetzt Sekundarschule) 
Der Gemeinderat ist mehrheitlich der Auffassung, das Begehren 
der Realschulpflege sei begründet. Er empfiehlt der Gemeinde
versammlung, dem Anträge zuzustimmen und die Schaffung von 
2 neuen Primarschulabteilungen und die Anstellung von 2 neuen 
Lehrkräften zu genehmigen.

Fr. i+72 350.—
28 000.—

750.—
12 700.—
^7 000.—
19 200.—

Fr. 580 000.—

Traktandum 6,
Die Realschulpflege hat schon wiederholt auf die Ueber- 

füllung der Kleinkinderschulabteilungen aufmerksam gemacht und 
auf die Notwendigkeit, weitere Kindergartenlokale zu schaffen. Der 
Bestand der Abteilungen habe nach den Herbstferien im Kindergarten 
Rössligasse je ^5 Kinder und im Schänzli ^0 Kinder betragen. Im 
gleichen Zeitpunkt habe die Realschulpflege 32 Anmeldungen abweisen 
müssen. Im Hinblick hierauf beantragt die Realschulpflege 2 neue 
Kindergartenabteilungen zu schaffen. Der Gemeinderat befürwortet 
diesen Antrag und ersucht um die Ermächtigung, 2 weitere Kinder
gärtnerinnen anstellen zu dürfen. Vorgesehen ist die eine der 
beiden neuen Abteilungen im Schulhaus Hinterzweien unterzubringen, 
wo ein Klassenzimmer frei gemacht werden kann? nach Fertigstellung 
der Schullokale über dem neuen Feuerwehrmagazin. Die zweite Ab
teilung will man unterbringen in einem projektierten Wohnblock an 
der Gartenstrasse, zwischen Langmattstrasse und Apfhalterweg. 
Dieses Lokal ist bestimmt für die Aufnahme der Kinder aus dem 
Gebiet nördlich der St. Jakobsstrasse und westlich der Langmatt
strasse. Sobald die schwebenden Verhandlungen über den Bau dieses 
zweiten Kindergartenlokals abgeschlossen und die Höhe des von der 
Gemeinde zu bezahlenden Mietzinses bekannt sind, wird der Gemeinde
rat die Angelegenheit der Gemeindeversammlung noch zur Genehmigung 
unterbreiten.
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9 haltend 27 a 67 m2
!, i____________ ____

Traktandum 9.Für den aus Gesundheitsrücksichten zurückgetretenen Weg
machervorarbeiter Meyer ist eine Ersatzkraft zu wählen. Der 
Gemeinderat erachtet es als wichtig, für den Posten eines Vor
arbeiters einen in jeder Beziehung geeigneten Mann zu erhalten. 
Die bei der Stellenausschreibung verlangte Ausbildung und ge
wünschten Qualitäten sind so,-dass nur bei genauer Kenntnis der 
Bewerber und ihrer Berufsbildung eine gute Wahl getroffen werden 
kann. Der Gemeinderat erachtet es deshalb mehrheitlich als zweck
mässig, die Wahl bloss durch Gemeindekommission und Gemeinderat 
vornehmen zu lassen, wo jedes Mitglied die Möglichkeit hat, sich 
über Eignung und Ausbildung der Bewerber eingehend zu orientieren. 
Der Gewählte muss eine Probezeit von 3 Monaten bestehen und soll 
als definitiv gewählt gelten, wenn während der Probezeit vom Ge
meinderat die Eignung als Vorarbeiter festgestellt werden kann.

Traktandum 8,
Die Gemeinde hat die Möglichkeit, die

Parzelle 1138, haltend 44 a 48 m2, im Eigentum der Erben des 
Julius Brunner-Schmid, die im Industriegebiet Bizenen liegt, 
zum Preise von Fr. 8.>0 pro m2, ausmachend Fr. 37 808.— zu 
kaufen. Für das Land besteht Geleiseanschlussmöglichkeit und 
es ist deshalb zu erwarten, dass das Areal in absehbarer Zeit 
zusammen mit dem übrigen Landbesitz der Gemeinde im Bizenenge- 
biet, an Industrieunternehmen weiterverkauft werden kann.

Frau Wwe. Milli Dettwiler-Levy & Kinder haben ihren 
Landbesitz in Muttenz der Gemeinde zum Kauf angetragen. In den 
Kaufverhandlungen wurden, unter Vorbehalt der Genehmigung durch 
die Gemeindeversammlung, folgende Kaufpreise für das Land vereinbart:
Parzelle 961 Acker Unterwart, haltend 68 a 44 m2,

Fr. 8.— pro m2, ausmachend Fr. ?4 752.—
Parzelle 1159 Wiese Wolfgalgen, haltend 22 a 19 m2,

Fr. 8.— pro m2, ausmachend Fr. 17 752.—
Parzelle 2009 Acker Heissgländ, L„’ 

Fr. 4.50 pro m2 ausmachend Fr. 12 451.50
Total Fr. 84 955«50

Das Land im Unterwart befindet sich in der Wohnbau-Zone und 
wird später nach Umlegung und Ausführung von Weganlagen für Bau
zwecke abgegeben werden können. Die Parzelle Wolfgalgen befin
det sich am Rande des Industriegebietes Bizenen und wird entweder 
zu Tauschzwecken verwendet, wenn der Grüngürtel zwischen Indu
strie- und Wohngebiet ausgeführt wird, oder gelegentlich zu Bau
zwecken abgegeben werden können. Das Land im Heissgländ ist 
bestimmt als Tauschobjekt, um das für den Waldriegel im Seemättli 
nötige Land eintauschen zu können.
Zur Korrektion des Ueberganges des Käppeliweges über die Geleise 
der Ueberlandbahn muss von der der Bürg er gemeinde Muttenz gehö
renden Parzelle 612 Land im Ausmasse von ca. 530 m2 erworben wer
den. Unter Vorbehalt der Genehmigung durch die Bürgergemeinde- 
verSammlung ist für den betreffenden Landabschnitt, bei dem es 
sich um Areal handelt, das für Bauzwecke nicht verwertbar ist, ein Preis von Fr. 4.— pro m2 vereinbart worden, ausmachend ca. 
Fr. 2 120. — .Der Gem.eindAVArsammlung wird beantragt, den für diese Landkäufe 
erforderlichen Kredit zu Lasten der Rechnung 1950 zu bewilligen.
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Der Verwalter:

Mit vorzüglicher Hochachtung:
Namens des Gemeinderates:

Der Präsident:

Traktandum 11.
Die Röm. Kath. Kirchgemeinde Muttenz hat das Gesuch 

gestellt, die Gemeindeverwaltung möge beauftragt werden, den 
Einzug der Kirchensteuer von den Saisonaufenthaltern und von 
wegziehenden Niedergelassenen zu besorgen. Nach § 8 Absatz 5 
des neuen Kirchengesetzes kann die Erhebung der Kirchensteuer
gegen Kostendeckung den Organen der politischen Gemeinden über
tragen werden. Der Gemeinderat hat mehrheitlich diesem Begehren 
entsprochen, unter Vorbehalt der Genehmigung durch die.Gemeinde
versammlung. Für den Einzug der Kirchensteuer zahlt die Röm.Kath. 
Kirchgemeinde pro Steuerfall eine Entschädigung von Fr. l.?0 zu 
Gunsten der Einwohnerkasse.

Traktandum IQ,
Die Elektra Birseck hat seinerzeit ein Baugesuch für 

die Erweiterung der Transformatorenstation im Bärengarten gestellt. 
Bei diesem Anlass wurde vom Gemeinderat der Elektra empfohlen, 
die Station unterirdisch anzulegen oder an einen Ort zu verlegen, 
wo der Bau weniger störend empfunden werde. Im Laufe der Ver
handlungen hat man der Elektra vorgeschlagen, die Station in das 
alte Feuerwehrmagazin an der Schulstrasse zu verlegen. Die 
Direktion der Elektra hat sich mit dieser Lösung in entgegen
kommender Weise einverstanden und bereit erklärt, für den in 
diesem Gebäude benötigten Platz einen Mietzins von jährlich 
Fr. ?00.— zu leisten. Für die Gemeinde bleibt im Gebäude noch 
Platz für die Leichenwagenremise und ein kleines Gerätemagazin 
für den Friedhofgärtner. Dor Umbau in eine Transformatorenstation 
ist Sache der Elektra. Ebenso die äusseren Verputzarbeiten. An 
den Fassaden und am Dach soll nichts geändert werden. Bloss das 
mittlere Tor, das nicht mehr benötigt wird, wird als Fenster aus
gebaut. Das alte Transformatorengebäude im Bärengarten muss von 
der Elektra in eigenen Kosten abgebrochen werden. Die Zuleitun
gen zur und Abgänge von der neuen Transformatorenstation werden 
in Kabel ausgeführt. Der Mietvertrag wird für die Dauer von 
^0 Jahren fest und unkündbar abgeschlossen. Der Gemeinderat er
achtet die Vereinbarung als günstig und beantragt der Gemeinde
versammlung, derselben die Zustimmung zu erteilen.



Eingaben zur Stellenaussohreibung eines Wegmachervorarbeiters

Ausschrgibebedingungen

26 - 40 Jahre
andere BerufslehreName Wohnort Alter

janeinnein.nein1. Benz-Riggenbach S. 59Muttenz

Gipserneinne in ne in54 nein2. Jauslin-Frischknecht W. H

neinne inne in42 neininein5. Buser-Furter Hans

nein25 ♦♦ Monate nein neinnein«t4. Hudln Paul /f

nein ne innein54 ne in an5. Seiler-Weisskopf Fr.

neinne innein neinneinw 516. Seiler-Rickenbacher Hs.

neinne in nein7. Baier Adolf M 23 4- 10 Monate nein a

neinnein z.Teilne in40

neinnein9. Gunzinger Paul Ölte 28

neinnein10. Meier Xaver 55Zürich U

■

Wegmacher der Gerade.
Muttenz seit 1947

Vorarbeiter bei ver
schiedene n" Firmen 
Hoch- und Tiefbau.

Besuch der Land- 
wirtscri'tsschule
Liestal 2 Kurse

F:
nein:

Gementer, Vorarbeiter 
Fa. Fr. Bertschmann 
Basel.* • ----------- --------

Zeichner, Ba ul e i tung 
Fa. 0. Hunziker,Mutten>

Vorarbeiter bei ver
schiedenen Firmen, 
Hoch- und Tiefbau.

Maurerparlier bai 
Torre, Pratteln. 
Hochbau

Gärtnerschule Genf, 
Saurer b. 'l’a. Jourdan S. 
zeitweise Parlier

Maurer-Vorarbeiter bei 
Fa. Edm. Jourdan.

Maurermeister
prüfung “

1 Jahr Praxis als
Baiführer einer
.Tiefbauunternehmung Teerarbeiten

nach Lebenslauf
A\ la

8. Wüthrich-Riederhauser Hs.**//

Maurerparlier bei 
Fa. Zw ah1en, Hochbau

,Bauführersiplom Pflasterer- od. Maurerlehre

nach Lebens
lauf ja

< z.Teil
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V E R T R A G

zwischen

einerseits

und

anderseits

sowie im Sinne einer zwischen einer

1

( j

der Einwohnergemeinde Muttenz 
(nachstehend Muttenz genannt)

Entwurf
17./18.12.50

Art*

dem Gas- und Wasserwerk Basel
"(nachstehend Wasserwerk genannt)

Gestützt auf den Beschluss des Regierungsrates des KtoBasel- 
Landschaft vom ............... betreffend Bewilligung an 
das Wasserwerk zum Bau einer Grundwassergewinnungsanlage 
Hard und zur Fortleitung des aus dieser Anlage zu gewinnen
den Wassers nach Basel, 
Delegation des Gemeinderates der Gemeinde Muttenz und der 
Direktion des Gas-*- und Wasserwerkes Basel am 6.12.1950 statt
gefundenen Besprechung betreffend Bau von Grundwassergewin- 
nungsanlagen im Gebiete der Hard vereinbaren hiermit die Par
teien:

Muttenz verpflichtet sich, während der Dauer dieses Vertra- 
Q ges im Gebiet der Hard nur einen Brunnen/zur Gewinnung von

__ L'A O • ■
,0*^4^ Grund wasser mit einer voraussichtlichen maximalen Ergiebig

keit von 200 1/s zu erstellen« * Miyttenz verzichtet somit in 
verbindlicher Weise darauf-, selbst weitere Brunnen zur Grund
wassergewinnung in der Hard .zu errichten oder Dritten die Be
willigung zur Errichtung und/oder zum Betrieb solcher Brunnen 
zu erteilen. Ueberdies verpflichtet sich Muttenz, mit dem Bau

1

betreffend Lieferung von Trinkwasser, aus der Hard, 
(Gemeindebann Muttenz)
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Arte
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Muttenz erklärt sich mit dem -^au dieser Anlagen durch das *Wasserwerk ausdrücklich einverstanden und erteilt dem Wasser-

2«

des vorerwähnten Brunnens ungesäumt zu beginnen und den Bau 
derart zu beschleunigen, dass der Brunnen bis spätestens 
31o5ol951 betriebsbereit ist«

Zur Sicherstellung der baselstädtischen Wasserversorgung wer
den vom Wasserwerk im Gebiete der Hard mehrere Grundwasser
brunnen sowie die für die Fortleitung des daraus zu fördern
den Wassers nötigen Leitungen in eigenem Namen und in eigener 
Rechnung projektiert, finanziert und erstellte Diese Anlagen 
sind Eigentum des Wasserwerks, weshalb auch deren Unterhalt 
ausschliesslich Sache des Wasserwerks ist«

Das Wasserwerk begrüsst den Bau des vorerwähnten Brunnens durch 
Muttenz und erklärt sich bereit, zwei jener Pumpen an Muttenz 
käuflich abzutreten? welche durch das Wasserwerk bei .Sulzer AG« 
Winterthur für die Hardgrundwassergewinnungsanlagen bestellt 
sindo Die Abtretung erfolgt zum Selbstkostenpreis des Wasser
werkes« Muttenz verpflichtet sich zur Abnahme dieser zwei 
Pumpen und zur prompten Zahlung deren Kaufpreises an das Was
serwerk innert einer Frist von 30 Tagen nach Ablieferung«,

Muttenz seinerseits verpflichtet sich, dem Wasserwerk das 
vorerwähnte Mindestquantum Wasser in der beschriebenen Quali- 
tat zu liefern und zwar solange, als Muttenz dieses Wasser 
nicht als Trinkwasser für den Konsum in der eigenen Gemeinde 
benötigte

Das Wasserwerk verpflichtet sich, während der Dauer dieses 
Vertrages von Muttenz jährlich mindestens 2 Millionen m3 
Trinkwasser, welches durch den in Art«l erwähnten Brunnen 
gefördert wird, käuflich zu beziehen«

Muttenz ist berechtigt, die Ueberwachung und Wartung des vor
erwähnten eigenen Brunnens dem Wasserwerk zu übertragen, 
Letzteres für die von ihm in der Hard zu errichtenden Brunnen 
eine eigene ständige Wartung einrichtet«
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6

Dagegen gehen die Verbindungsleitungen vom Mut tenzer-Brunnen 
in das bestehende Leitungsnetz der Gemeinde Muttenz und all- 
fällige weitere Verbindungsleitungen zu Lasten der Gemeinde 
Muttenz «

durch eigenes Personal
welche

Arto

Arto

Den zuständigen Organen von Muttenz wird das Recht zur Ein
sichtnahme in die Betriebsjournale und in die Betriebsweise 
der durch das Wasserwerk im Gebiete der Hard zu erstellenden 
Grundwassergewinnungsanlagen eingeräumt9 wie auch umgekehrt 
den zuständigen Organen des Wasserwerks das gleiche Recht in 
Bezug auf den Muttenzerbrunnen zugestanden wird«,

Das Wasserwerk verpflichtet sich dafür zu sorgen, dass die 
Versorgung der Gemeinde Muttenz mit Trinkwasser für häusliche 
und gewerbliche Zwecke zufolge der durch das Wasserwerk im 
Gebiete der Hard zu erstellenden Grundwassergewinnungsan
lagen keine Beeinträchtigung erleideto Demgemäss verpflichtet 
sich das Wasserwerks, auf Verlangen der Gemeinde Muttenz das 
zur Sicherstellung der Trinkwasserversorgung von Muttenz nö
tige Wasser zur Verfügung zu stellen, im Maximum jedoch die 
Gesamtleistung der durch das Wasserwerk zu erstellenden Grund
was s er ge winnungs anlagen o

Arto

Sämtliche Baukosten (für < 
sämtliche Kosten für die Erstellung der Leitung von diesen 
Brunnen sowie ("jene für die Leitung )vom Muttenz er Brunnen am 
Auweg nach dem baselstädtischen Versorgungsnetz' bis zum 
Uebergang in den Gemeindebann Birsfelden,werden dem Rechnungs 
kreis der Hardgrundwassergewinnungsanlagen dö4 Wasserwerk^ 
belastet*

werk unwiderruflich die Ermächtigung, 
oder durch Dritte sämtliche Obliegenheiten auszuführen, 
mit dem Bau dieser Anlagen und mit deren Unterhalt und Wartung 
und eventuellen Wiederinstandstellungen Zusammenhängen«,

die) baselstädtischen Brunnen fsowie
VT CI J ITT TH ‘ m O V* l . *1 i 1TTH VT /A

(jene für die Leitung )vom Muttenzer Brunnen
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Art 8

9

9

Art« 10
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Arto
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Arto

Die Gemeinde Muttenz kann die Leitungen des Wasserwerks unent
geltlich mitbenützen, soweit hierdurch für das Wasserwerk kei
ne Beeinträchtigungen entstehen« Allfällige Anschlusskosten, 
Stellen eines Wassermessers uswö gehen zu Lasten der Gemeinde 
Muttenz« Die Parteien vereinbarens, dass diese eventuelle Mit
benützung der Leitungen in den Abrechnungen in keiner Weise 
berücksichtigt wirdo

Die Parteien vereinbaren, dass unter dem Titel von Amortisa
tion für die Hard-Anlagen folgende Ansätze berechnet werden:
a) bauliche Anlagen und Leitungen 2 % der gesamten Anlage

kosten
b) maschinelle Anlagen wie Pumpen usw» 4 % der Anschaffungs

kosten

Muttenz hat für die von ihm bezogenen Mengen Wasser, die aus 
den Brunnen des Wasserwerks gefördert werden, den Selbstkosten
preis gemäss Ziffo 7 der Bewilligung des Regierungsrates des 
Kantons Baselland' zu bezahlen« Derselbe Ansatz ist auch mass
geblich für die Wasserbezüge des Wasserwerks aus den Grundwas
sergewinnungsanlagen Hard, gleichgültig ob es sich um Wasser 
handelt, welches aus dem Muttenzer Brunnen oder aus den Brun
nen des Wasserwerkes gefördert wirdo

Die Rechnung der Grundwassergewinnungsanlagen Hard wird vom 
Revisorat der Kantonalbank Basel überprüfte Muttenz hat je
doch das Recht, einen dem Wasserwerk genehmen Revisor zu die
sen Revisionen zu delegiereno

Die Parteien einigen sich dahingehend, dass als Kapitalzins 
für die Grundwassergewinnungsanlagen Hard gegenwärtig drei 
Prozent berechnet werden» Sofern sich die gegenwärtige Ren
dite von mündelsicheren Papieren erhöht, wird der Kapital
zins entsprechend angepasst»
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Art« 12

Arto 13

0,5 
0,25

Art»

5o

4 r'V-r

c) Werkzeuge und weitere nicht unter lit« a und b fallende 
Anlagen 4 % der Anschaffungskosten pro Jahro

Dieser Vertrag gilt, solange das Wasserwerk im Besitz 
einer Bewilligung des Regierungsrates des Kantons Basel- 
Landschaft über die Fortleitung des Wassers aus den Grund
wassergewinnungsanlagen Hard ist«

Das Wasserwerk vergütet an Muttenz die Aufwendungen, welche 
Muttenz für das Erforschen der Grundwasserverhältnisse in 
der Hard erbracht hat (mit Ausnahme der direkten und indi
rekten Kosten für den nunmehr zu bauenden Brunnen am Auweg) 
.bis zum max0 Betrag von Fro 481 ooo <>--<>
Ausserdem vergütet das Wasserwerk an Muttenz, 
freiwilligen Abmachung,

auf Grund einer 
folgende Entschädigung:

bei einem Bezug aus den baselstädtischen Brunnen 
und aus dem Muttenzer Brunnen

jvw ia zu} 8 Millionen m3 pro Jahr
. ? vom 8’ 000•ooln . 
w ,. ..w.oven die gemäss m

minimale Abnahmegarantie eine minimale finanzielle Ent 
Schädigung von Fr« lo'oooo— pro Jahr zur Folge hat«,

Zusätzliche Anlagen, z«Bo für GrundWasseraufbereitung oder 
Enthärtung uoaeo, welche später ausgeführt werden, fallen 
grundsätzlich in die Baukosten der Hardgrundwassergewinnungs- 
anlageno

Rpo/m3
Ä 5n_PrQ Jahr 0,25 Rpo/m3

2 dieses Vertrages zugesicherte

Fällt der Anteil Wasser aus den Grundwassergewinnungsanlagen 
Hard, welcher in die Stadt Basel abgeleitet wird, dauernd aufx 
unter ein Viertel der Gesamtförderung der Grundwassergewin- 

■■■<'— nungsanlagen Hard, so ist Muttenz berechtigt, die gesamten
Einrichtungen käuflich zu erwerben und zwar zum Preise, welcher 
dem Mittel aus dem Anlagewert der Anlagen einerseits und dem 
Buchwert der Anlagen anderseits entspricht«



Art

den

C

/?

50192

r 
c*

Q.

7.
I

?
b

II
6'
2-
7
U

1%
,1
%

Usu*^ tV .~-

^^ZZ^-*-^^/- '' ^'. (

Basel/Muttenz9

' /Zz>'Z Q^-f- ■JV'zV'-za.'^-—-

Dieser Vertrag wird abgeschlossen unter Vorbehalt der Ge
nehmigung durch den Regierungsrat des Kto Basel-Stadt sowie 
durch die Einwohnergemeinde-Versammlung Muttenzo- «« ßL

6O

%

k

rwtA

7^

(/•-GL'V^. U-e-4 t-e-v*^

l :::
,v ■■

I ,
UW'PV7CiJ>-p ■- f^- 
y- f ’ *- K'

\U
f

‘'•^ I .•

L<a/4- <r*

1X44^ <5



Art. 1

Art. 2

Art. 5

Abänderungsvorschläge 
zum Vertragsentwurf

zwischen dem Gas- und Wasserwerk Basel
und der Einwohnergemeinde Muttenz

Streichung der Worte "als Trinkwasser" in Abschnitt 2 dieses 
Artikels,

Muttenz verpflichtet sich, während der Bauer dieses Vertra
ges im Gebiet der Hard nur einen Brunnen zur Gewinnung von 
Grundwasser mit einer voraussichtlichen Ergiebigkeit von 
300 1/s zu erstellen. Muttenz verzichtet darauf, selbst wei
tere Brunnen zur Grundwassergewinnung in der Hard zu errich
ten. Ueberdies verpflichtet sich Muttenz, mit dem Bau des 
vorerwähnten Brunnens ungesäumt zu beginnen und den Bau der
art zu beschleunigen, dass der Brunnen bis spätestens 31.Mai 
1951 betriebsbereit ist, Bie durch die Beschleunigung des 
Bautempos sich ergebenden Mehrkosten, wie Schichtzulagen usw, 
übernimmt das Wasserwerk zu seinen Lasten.
Wenn durch das beschleunigte Bautempo Subventionsvorschrif
ten der Kant. Gebäudeversicherungsanstalt Baselland verletzt 
werden und dadurch ' eine Kürzung oder Verweigerung der Sub
vention aus der Kant, Feuerpolizeikasse eintritt, vergütet 
das Wasserwerk Basel Muttenz die verlustig gegangene Sub
vention .
Sofern Muttenz plötzlich ein grösseres Quantum Wasser benö
tigt, das aus seinem eigenen Pumpwerk nicht geliefert werden 
kann, wird das Wasserwerk aus seinen eigenen .Anlagen in der 
Hard, spätestens nach Ablauf von 48 Stunden seit der Bedarfs
meldung, Muttenz das benötigte Wasser liefern.

Bas Wasserwerk verpflichtet sich dafür zu sorgen, dass die 
Versorgung der Gemeinden Birsfelden und Muttenz mit Wasser 
für häusliche, gewerbliche und industrielle Zwecke aus ihren 
eigenen Pumpwerken in der Hard zufolge der durch das Wasser
werk zu erstellenden Grundwassergewinnungsanlagen keine Be
einträchtigung erleidet. Bas Wasserwerk verpflichtet sich fer
ner, auf Verlangen der Gemeinde Muttenz das zur Sicherstel
lung der Wasserversorgung von Muttenz nötige Wasser zur Ver
fügung zu stellen^im Maximum jedoch die Gesamtleistung der 
durch das Wasserwerk zu erstellenden Grundwassergewinnungs
anlagen.
Um eine Uebernutzung des GrundwasserStromes in der Hard zu 
verhindern, muss in den einzelnen Brunnen die Wasserentnahme 
eingestellt werden, wenn der normale Grundwasserspiegel um 
mehr als die halbe Höhe der normalen Wassersäule im betreffen - 
den Brunnen abgesenkt worden ist.
Muttenz, den 22. Bezember 1950.



Art, 1 (gerneinderätlicher Entwurf)

Abs,

Art. 2:

Art, 3:

Abs. 2: ,., unwiderruf1ich (streichen) ....
Art, 6:

Birsfelden hat das Wasserwerk aufzukommen.
Abs. 2: Dagegen....
Abs. 3 :

Art. 7?

Abänderungsvorschläge
zum Vertragsentwurf zwischen dem "Wasserwerk" und "Muttenz"

nen 6 am Auweg wie auch aus den baselstädtischen Brunnen, 
den Selbstkostenpreis gemäss Ziff. 7 der erwähnten x*egie- 
rungsrätlichen Bewilligung zu bezahlen.
Derselbe fin&hfcfckdstenpreis ist massgeblich für die Mutten- 
zer Wasserbezüge aus den baselstädtischen Brunnen.

.... Allfällige Kosten für Anschluss, Wasser
messer uä. 

Abs.2: .. in der beschriebenen Qualität (streichen)...
als Muttenz dieses Wasser nicht zur VffigeraeguMgr- 

sorgung benötigt.

(Neufassung)
Das Wasserwerk hat für seine Wasserbezüge aus den Grund
wassergewinnungsanlagen Hard, d.h. aus dem Muttenz er Bran

den einen Brunnen 6 am Auweg
Das Wasserwerk begxüsst ... und (streichen) verpflich
tet sich, zwei jener Pumpen.... .... und zur

Art, la neu
Dieser Vertrag stützt sich auf die Bewilligung des HB des 
Kt BL vom an das Wasserwerk zum Bau Grundwasser
gewinnungsanlagen  ... aus diesen zu erstellenden An
lagen  (gemäss Bewilligungsentwurf vom 13.11.5°)
Dem Wasserwerk können in diesem Vertrag durch Mattenz keine 
grösseren Bechte eingeräumt werden als in der erwähnten Be
willigung.

nur
Abs. £ 

bcu ziwcx jcxicj. xuuajjcxx. • • • • •
prompten (streichen)Zahlung des Kaufpreises.

2: Wenn durch das BeschleunigtngBd.uteB^utempos ....

Abs. 1 (Beufassung) Für sämtliche Baukosten der basel
städtischen Brunnen und der Leitungen von diesen 

sowie vom Muttenz er Brunnen 6 am Auweg nach dem basel
städtischen Versorgungsnetz, d.h. bis snmd©nbG»@angüebann
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Art, 11

•.. dauernd, auf (streichen) unter ein ...Abs. 1:

Art, 12

im Jahr zur folge hat.

Art, 14

/

26.12.5o karl bischoff iun.

1.
2.

Baselstädtische Brunnen 
Baukosten derselben sowie der Leitungen 
Ev. Kauf der BS-i-Brunnen und Leitungen (Anlagen) 
Sicher Stellung der Muttenzer Versorgung 
Abs. 2 des gdr-rät liehen Entwurfes anzufügen. 
Mindestabnahme/abgabe. aus Mutterer Brunnen 6 
Wasserkosten für Wasserwerk und Muttenz 
Einsichtnahme 
Kapitalzins 
Amortisation 
Rechnungsprüfung 
finanzielle Leistungen des Wasserwerkes 
Vertragsdauer 
Genehmigungen. • _________

Grundlage
Muttenzer Brunnen am Auweg
Abs. 2 des gerneinderätliehen Abänderungsvorschlages 
ist am Schluss von Art. 5 anzuhängen.

Art: 
Art. 2
Art . 7 
Art . 4 
Art. 9 
Art.lo 
Art. 8 
Art.12 
Art.13 
Art.14

3.
4.
5.

Neue Artikelfolge zur bessern Uebersicht:
Art. la:
Art. 1 :

Art. J :
Art. 6 :
Art.11 :

6. • Art. 5 5
77.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Es ist abzuklären, ob auch der HR von BL den Vertrag ge
nehmigen muss. Meiner Meinung nach wäre dies vorteilhaft, 
da bei ev. Differenzen zur regierungsrätliehen Bewilligung doch die Bestimmungen dieser und nicht des Vertrages ob
siegen würden.

Abs. 2: (Neufassung) Ausserdem entrichtet das Wasserwerk
an Muttenz auf Grund freiwilliger Abmachung folgen

de Entschädigung:
für den Wasserbezug aus den baselstädtischen Brun
nen und aus dem Muttenzer Brunnen 6 am Auweg 
0.5 Rp./mJ ^ir die ersten 8 Mio m3 im Jahr 
0.25 Hp./m3 für die weiteren m3 im Jahr,

wobei die gemäss Art. 2 dieses Vertrages zugesicherte Ab
nehmegarantie eine minimale Entschädigung von lo’ooo.- Er.



1. gd-kom. t 2-4.1.49

2. 31.1. und. 2.2.49gdvvers.

berichte3. darüber in BV

4. gd-vers. 27.4.49

bericht über schulbaufragen vom 20.8.495.
6. gd-vers. 15-7-49

7.

8. gd-vers. 28.10.49

Pachtvertrag mit Sportverein (margelacker)
lo. bewerberinnen für bürosteile auf der gd-verw.

vertrag mit birsfelden über Wasserversorgung,
entwüsserung usw. am burenweg

gutachten Christ über feuerwehrmagazin und 
schulzimmer (mit plan)
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Januar 19^9•

Mutt e n z

den 31* Januar

Fest-

Zu den einzelnen Geschäften haben wir folgen
des zu bemerken:

GEMEINDE MUTTENZ den 120

Traktandum 2y
Von den Rechnungsrevisoren haben Herr Paul Pfirter-Eglin das 2* Jahr und die Herren Albert Jourdan-Zurflüh und Karl Buser- Berger Je 1 Jahr geamtet. Eine turnusgemässe Erneuerung ist deshalb noch nicht notwendig und es können alle bisherigen Revisoren für ein weiteres Amtsjahr von der Gemeindeversammlung 

bestätigt werden.

Muttenz,

.OQ MS? VA • n&i-lUG- .

und Friedhofwesen.Q/Aztsbl»

An die
Gemeindekommission

Der Gemeinderat hat auf Montag, 
19*+9 eine Einwohnergemeindeversammlung angesetzt, zur Behandlung der 
nachstehenden Traktanden:

1. Protokoll.
2. Wahl der Rechnungsrevisoren, pvrOtfn |boc,er-
3* Festsetzung des Steuerfusses für die Erhebung der Armensteuer pro 19^9*
h-. Landabtausch im Dornhag. ^44,
5* Landerwerb in der Bizenen, im Brüggli, an der Schlossbergstrasse und im Dornhag.
6. Landabtretung in den Weiden, Landverkauf im Dornhag -und La-ndvorkauf- und- -Abtmwch im ApfhmirbciH <j^v. .
7• Vermächtnis der Karolina Jauslin, Annahmeerklärung. •
8. Aenderung der Paragraphen 6 & 7 des Kanalisationsregle- mentes betr. Beitragserhebung. '/.
9* Schaffung einer Zeichnerstelle für die Bauverwaltung, Setzung des Wahlmodus. tfo

10. Anstellung einer weitern Bürolistin auf der Gerneindekanzlei.^^, 
Ile Beratung der Voranschläge pro 19^9 der Einwohnergemeinde, Wasserkasse und des Kanalisationsunternehmens.
12. Orientierung über den Regierungsratsbeschluss betr. ^Aende- rung des Reglementes über das Bestattungs- i—1 F_l_21--F—
13* Antrag der Partei der Arbeit betr. Gewährung von weiteren Steuererleichterungen und Steuerbefreiung. •. Hc? ' U
1U. Verschiedenes. .



An die Gerne indckommission Blatt 2

gen der Gemeindeversammlung

muss mit dem dortigen

Traktandum 3.
Die Armensteuer ist bisher erhoben worden zum Steuerfuss von 80 Cts. vom 1000 Reinvermögen und M-0 Cts* vom 100 Einkommen. Sie reichte aus zur Deckung der Armenlasten und darüber hinaus, zur Aeufnung der Kapitalien, die per Ende 19^7 rund Fr. 200 000• betrugen. In den vergangenen Jahren ergaben sich bei diesem Steuerfuss immer wesentliche Mehreinnahmen und die Armenpflege und der Gemeinderat sind deshalb der Mei- , Sie beantra-vomAuch bei alle Armenlasten aus den Steuer-

nung, es könne die Armensteuer pro 19^+9 ermässigt werden, gen der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss pro 19^+9 auf 60 Cts. 1000 Reinvermögen und 30 Cts. vom 100 Einkommen zu reduzieren* diesen Ansätzen dürfte es möglich sein, eingängen restlos zu decken.

Traktandum 5,
Im Industriegebiet Bizenen, für das Geleiseanschlussmöglichkeit besteht, kann von den Erben Spänhauer-Leupin die Parzelle 11^8. haltend 

h-6 a 33 m2, zum Preise von Fr. 8.50 pro m2, ausmachend Fr. 39 580.50, erworben werden. Da der Kaufpreis als angemessen bezeichnet werden darf, beantragt der Gemeinderat, das Land für die Einwohnergemeinde zu erwerben, um bei sich bietender Gelegenheit die Ansiedlung von weitern Industriebetrieben in der Gemeinde durch Abtretung von geeignetem Industrieareal erleichtern zu können.
Im Gebiet Brüggli, wo eine Landumlegung und die Anlage der Verbindungsstrasse St. Jakobsstrasse/Ueberführung SBB vorgesehen ist, kann die Gemeinde die Parzelle h-SM-, haltend 6 a 16 m2- von der Erbengemeinschaft Pfirter und die Parzelle ^85, haltend 6 a o5 m2 von den Erben des verstorbenen August Jauslin-Brüderlin kaufen, zum Preise von je Fr. 8.50 pro m2, ausmachend für beide Parzellen Fr» 10 888.50. Da für die geplante Verbindungsstrasse der vorsorgliche Landorwerb erwünscht ist und anderseits die Möglichkeit besteht, anlässlich der Umlegung sich eventl. für gemeindeeigene Zwacke das Land an einen hiefür passenden Ort umlegen zu lassen, beantragt der Gemeinderat der Gemeindeversammlung, dem Ankauf dieser beiden Parzellen, deren Kaufpreis wir als angemessen erachten, die Zustimmung zu erteilen und den erforderlichen Kredit zu Lasten der Rechnung 19*+9 zu bewilligen.
Für die Korrektion der Schlossbergstrasse muss von der Parzelle 3133> im Eigentum von Dr. R. Flückiger-Egli. ein Abschnitt von ca. 10 m2 erworben werden. Herr Dr. Flückiger har seinerzeit für dieses Land einen Kaufpreis von Fr* 20.— pro m2 bezahlt, und mit Rücksicht hierauf ist, unter Vorbehalt der Genehmigung durch die Gemeindeversammlung, vereinbart worden, für das an die Gemeinde abzutretendo Land von ca.

Traktandum U»
Um das oberste Teilstück der Verbindungsstrasse St. Jakobsstrasse/ Ueberführung Rangierbahnhof ausführen zu können, muss mit dem dortigen Landbesitzer Paul Stohler-Martin ein kleiner Landabtausch vorgenommenwerden. Die Einwohnergemeinde Muttenz hat von der Parzelle M-23, im Eigentum des Paul Stohler-Martin, 91 m2 zu erwerben, während anderseits die Gemeinde von ihrem Grundstück Parzelle ^27, einen Landabschnitt von 110 m2 an Paul Stohler-Martin abtritt. Für das Mehrmass an Land von 19 m2 hat Stohler der Gemeinde Fr® 11*— pro m2 = Fr. 209®— zu vergüten. Der Gemeindeversammlung wird beantragt, dem Landabtausch die Zustimmung zu erteilen und den vereinbarten Kaufpreis von Fr. 11.— pro m2 zu genehmigen. Die Parzelle ^27 ist seinerzeit von der Gemeinde zu diesem Preis erworben wordon.
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Blatt, 3

10 m2, ebenfalls einen Preis von Fr« 20.-- pro m2, ausmachend Fr. 200ö—, zu bezahlen. Der Gemeindeversammlung wird beantragt, diesem Landerwerb die Zustimmung zu erteilen.
Für die Anlage einer Quartierstrasse im Block im Dornhag, muss von der Parzelle l?03, im Eigentum des Ernst Hunzinger-Reusser, ein Abschnitt von 32 m2 und von der Parzelle 189^, im Eigentum des Reinhard Sutter- Thoma, ein Abschnitt von 23 m2 erworben werden. Die beiden Landeigentümer haben sich bereit erklärt, das betreffende Areal zum Preis von Fr. 11.— pro m2 an die Einwohnergemeinde abzutreten, ausmachend 
Fr. 60j.—, die als Beitrag der beiden Landeigentümer an die Strassenerstellungskosten vorrechnet werden. Der Gemeindeversammlung wird beantragt, diesem Landankauf ebenfalls die Zustimmung zu erteilen.
Die Kommission für Schulbaufragon hat in ihrem Bericht vom Juli 19^8 empfohlen, die Parzelle M+7 im Apfhaltergebiet, haltend 17552 m2, im Eigentum der Erben Burckhardt-Heussler , für Schulbauzwecke zu erwerben. Auch der Gemeinderat erachtet dieses Grundstück in Bezug auf Lage und Grösse als sehr gut geeignet für die Errichtung eines weitern Schulhauses. Er hat deshalb mit den Erben KaufVerhandlungen aufgenommen, mit dem Resultat, dass von den vorhandenen 5 Erbstämnen, h- sich bereit erklärt haben, ihr Land zum Preise<von Fr. 9»5O pro m2 an die Gemeinde zu verkaufen. Ein Erbenstanm konnte sich nicht zu einem Verkauf entschliessen und will den auf ihn entfallenden Anteil behalten und zwar in Form eines 28 n breiten Landstroifens längs der Zwinglistrasse, zwischen Gartonstrasse und Gründenstrasse. Die zum Verkauf angebotene Restparzolle misst noch über 1^-000 m2 und wird ohne weiteres erlauben, das Bauvorhaben der Gemeinde in diesem Gebiet befriedigend durchführen und Spielwiese, Turnanlagen, usw., anlegen zu können. Da der Preis von Fr. 9»50 pro m2 als angemessen bezeichnet werden darf und bei weiterm Zuwarten eher mit einen Ansteigen der Landpreise zu rechnen ist, hat der Geneindcrat die Auffassung, es sollte dieses Land vorsorglich durch die Einwohnergemeinde erworben werden. Er beantragt der Gemeindeversammlung, von Parzelle h-h-7 b/5, ausmachond 1^+018 m2 zum Preise von Fr, 9*50 pro n2 = Fr. 133 171»— zu erwerben und den erforderlichen Kredit zu Lasten der Rechnung 19^9 zu bewilligen. Das zum Kauf vorgcschlagene Areal misst ca. 110 auf 126 m und besitzt zur Verwendung für Schulbauzwecke sehr günstige Ausmasse und eine ausgezeichnete Lago.
Traktandum 6,

Um den Roitgarton in Schänzli nach Projekt erweitern zu können, ist es notwendig, den untersten Teil des Höhlebaches, zwischen Birs- strasse und Birs. oinzudolen. Seitens dos Rciterclubs beider Basel und der Baudirektion Baselland ist an die Gemeinde das Gesuch gerichtet worden, die Eindolung, deren Kosten sich auf ca. Fr. 15 000.-- stellen, sobald als möglich vorzunehmon. Da die Gemeinde als Eigentümerin des Höhlebaches kein grosses Interesse hat, diesen Bachlauf in untersten Teilstück in Röhren zu verlogen, sind von Gemoinderat mit den Reiterclub und der Baudiroktion Verhandlungen geführt worden, mit den Resultat, dass sich der Roiterclub und der Kanton bereit erklärt haben, je 1/3 der Koston-der Eindolung des Höhlebaches zu tragen. An den von Kanton bewilligten Beitrag von 1/3 ist aber die Bedingung geknüpft worden, dass die Gemeinde das Bachareal und die angrenzenden Ufer, haltend 21 a 30 n2, kostenlos an den Staat abzutroton habe. Da das boireffende Land für Bauzwecke nicht in Betracht kommt und die Parzolle in ihrer heutigen Form keinen nennenswerten Verkehrswert besitzt, hat sich der Geneinderat, unter Vorbehalt der Genehmigung durch die Geneindeversamm-
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lung, nit der unentgeltlichen Abtretung an den Staat Baselland einverstanden erklärt. Der Gemeindeversammlung wird beantragt, dieser Landabtretung die Zustimmung zu erteilen. Der Kanton räunt der Goneinde für den als Regenauslauf benützten Höhlebach ein Durchleitungsrecht ein, das in Grundbuch eingetragen ^wird./Öle Goneinde hat seinerzeit zun Preise von Fr» 11.— pro n2 verschiedene Parzellen in Dornhag erworben, un den betreffenden Block durch Anlage einer Quartierstrasse für Bauzwecke erschliessen und das Land für die Errichtung von Wohnbauten abge- bon zu können. Von diesen Land sollen nun 36 a 91 m2 südlich der Gartenstrasse an Architekt Rudolf Mettauor-Schneebeli zun Preise von Fr. 16.— pro n2, ausnachend Fr. 59 0%.—, verkauft werden. Das Land wird strassenbercinigt verkauft, d.h., die Gemeinde verpflichtet sich, die auf den Kaufabschnitt entfallenden Baukosten für die Quartierstrasse selber zu tragen und die Strasse so rechtzeitig auszuführen, dass die Bauabsichten des Käufers nicht erschwert werden. Da der Mehrpreis von Fr. ohne weiteres erlaubt, die betreffenden Strassenbaukosten zu 
decken, wird der Gemeindeversammlung empfohlen, den Verkauf des Landes zuzustinnon. Der Kaufpreis soll verwendet werden zur Deckung der Strassenbaukosten und zur Finanzierung von Landkäufeno
In Block zwischen Birsfelder-/Gründen-/Lerchon- und Gartenstrasse, hat die Gemeinde seinerzeit die Parzellen 5^0 und 538 käuflich erworben. Die Erben Würgier-Hauter, die in diesen Block Eigentümer der beiden Grundstücke 537 und 539 sind, haben dieses Land an Architekt Rudolf Mettauer verkauft> der plant, die betreffenden Grundstücke nit Einfamilienhäusern zu Überbauen. Un das Land möglichst rationell verwerten zu können, hat Architekt Mettauer der Gemeinde eine Landunlegung vorgeschlagen, der der Gcneinderat unter Vorbehalt der Zustimmung durch die Gemeindeversammlung zugestimmt hat, nachdem seinen Gesuche un Zuteilung einer arrondierten Parzelle Ecke Birsfelder-/Gründenstrasse entsprochen worden ist. Auf diese Weise erhält die Gemeinde für ihren bisherigen Landbesitz eine eventl. auch für öffentliche Gebäude günstige Bauparzelle, in Ausmasse von ca. 79 auf 50 n. Da bei Umlegung des ganzen bisherigen Landbesitzes der Gemeinde Architekt Mettauer nicht in der Lage wäre sein eigenes Land rationell aufzuteilen, hat der Gcneinderat dem Vorschläge, Mettauer ca. 550 bis 600 n2 Gemeindeland zu verkaufen, zugostimmt. Der Gemeindeversammlung wird beantragt, der vorgesehenen Landunlegung die Zustimmung zu ortoilen und den Verkauf von ca. 550 bis 600 n2 Land von Parzelle 538, zun Preise von Fr. 13 Ao pro m2, an Architekt Mettauer, zu genehmigen.
Traktandum 7»

Die kürzlich verstorbene Karolina Jauslin hat gemäss letztwilliger Verfügung der Einwohnergeneinde Muttenz den gesamten künstlerischen Nachlass ihres Bruders, Kunstmaler Karl Jauslin, vermacht. Ferner hat sie der Einwohnergeneinde ihre beiden Liegenschaften, Parzelle an der Burggasse, haltend 823 n2 nit Gebäude No. 21 und 21 a, sowie das.Grundstück No. 2059 in Brunnrain, haltend 773 n2, verschrieben, gegen einen Anrechnungswert von Fr. 10 000.—, der an die gesetzlichen Erben der Verstorbenen zu bezahlen ist. Die Inventarschatzung der verschriebenen Liegenschaften beträgt Fr. 11 550c—. Was mit der Wohnliegenschaft an der Burggasse geschehen soll, die sich in sehr baufälligem Zustande befindet, kann heute noch nicht gesagt werden. Der Gemeindorat beabsichtigt vorerst durch Baufachleuto prüfen zu lassen, ob eine Renovation, oder der Abbruch der Gebäulichkeiten zu empfehlen ist. Hierüber wird zu gegebener Zeit der Gemeindeversammlung ein Vorschlag unterbreitet worden.In der letztwilligen Verfügung von Karolina Jauslin ist an die Sehen-
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wiederholt der Gemeindeversammlung beantragt

CO .M* ■ 
I.

Traktandum 8«
Der Einwohnergemoindcversammlung von 2J. Oktober 19^8 hat der Gemeinderat beantragt, die §§ 6 und 7 des Kanalisationsreglementes durch folgende Bestimmungon zu ersetzen.

§ 6» Die Beiträge sind: (kouke- «
a) für bestehende Bauten 2 % der Brandversicherungs-Summeb) für Neubauten k,5 % der Brandversicherungs-Summe

§ 7* Bauliche Erweiterungen werden in Sinne der Ansätze für Neubauten nachzahlungspflichtig. Für die Beitragserhebung wird abgestellt auf die Differenz zwischen der bisherigen und der neuen Brandversicherungs-Summe.
Danals ist von der Gemeindeversammlung der geneinderätliche Antrag abgelehnt und einen Rückweisungsantrage nehrheitlich zugestinnt worden. Inzwischen hat der Geneinderat die Angelegenheit erneut geprüft. Tatsache ist, dass wie für andere Bauten auch für Kanalisationsanlagen heute, gegenüber den Vorkriegsjähren, eine Baukost ent euerung von rund 100 % besteht, Alle anders lautenden Behauptungen sind nicht zutreffend und können ohne weiteres durch Vorlage von Abrechnungen widerlegt werden. Anlässlich der Aufstellung des Kanalisationsreglenentes bestand keine andere Absicht als die, bei der Erhebung der Anschlussgebühren für bestehende Bauten auf den wirklichen Gebäudewert abzustellen. Die finanzielle Grundlage des Kanalisationsunternehnens fusst weitgehend auf dieser Voraussetzung. Da die Brandlagorschatzung die beste Grundlage für die Gebäudewerto darstollte, wurde eine entsprechende Bestimmung in das Kanalisationsreglencnt aufgenommen. In 
der Folge ist durch die Aufteilung der BrandvorSicherung in Brandlagerschatzung und Teuerungszuschlag diese Absicht durchkreuzt worden, weil den Buchstaben nach noch immer die "Brandlagorschatzung” als Basis für die Beitragsborechnung genommen werden musste und der Teuerungszuschlag nicht berücksichtigt werden konnte. Wenn heute Kanalisationsanlagen gebaut werden, ist immer wieder festzustellen, dass die Baukosten in keinen tragbaren Verhältnis stehen zu den Anschlussgebühren, die für bestehende Bauten entrichtet worden müssen. Der Geneinderat musste deshalb in den letzten Jahren nehr und mehr von § U des Kanalisationsreglenentes Gebrauch machen, wonach in Fallon, wo die Erstellungskosten von öffentlichen Kanälen in koinen Verhältnis zu den zu erwartenden Anschlussbeiträgen stehen, die Liogenschaftsbositzor äusser don regle- nentarischen Beiträgen zu besondern Leistungen verpflichtet werden können, deren Höhe vom Gemeinderat bestimmt wird. Diese Praxis ist abor unbefriedigend und aus diesen Grunde hat der Goneindorat schon ', die Anschlussgebühr für

kung des künstlerischen Nachlasses die Bedingung geknüpft, die Einwohner gemeinde habe für den sachgemässen Unterhalt und die Aufbewahrung der Sammlung zu sorgen. Die geeigneten Werke habe sie in einer Ausstellung der Oeffentlichkcit zu bestimmten Zeiten zugänglich zu machen. Für den Fall, dass die Einwohnergeneinde Muttenz die Annahme der Schenkung ausschlage, müsse der künstlerische Nachlass der Bürgergemeinde Muttenz, oder, nach eventl. Ablehnung, dem Kanton Baselland 
zur Verwahrung übergeben worden.
Der Gemoinderat ist einstimmig dor Auffassung, dass die Einwohnergemeinde Muttenz sowohl den künstlerischen Nachlass als auch die vorhandenen Liegenschaften übernehmen und für eine geeignete Aufbewahrung^ der Sammlung besorgt sein sollte. Er stellt in diesem Sinne der Go- 
meindeverSammlung Antrag.
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Traktandum 9«
Vor Jahresfrist hat der Geneinderat der Gemeindeversammlung den Vorschlag unterbreitet, um Anstellung eines Zeichners für die Bauverwaltung. Damals wurde dieser Antrag abgelehnt und der in Voranschlag eingestellte Kredit für die Besoldung des Zeichners gestrichen. Inzwischen hat der Goneinderat sich noch in vermehrten Masse überzeugen können von der Notwendigkeit der Anstellung eines Zeichners für die Bauverwaltung. Die bauliche Entwicklung ist derart, dass ein Ausbau der Bauverwaltung nicht mehr länger hinausgeschoben werden sollte. Bis

her musste sich der Bauverwalter viel zu viel mit Arbeiten befassen, die auch eine billigere Arbeitskraft ohne weiteres hätte besorgen können. Es fehlt dadurch den Bauverwalter die nötige Zeit für Projektic- rungs- und Bauleitungsarbeiten. Ein grosser Teil unseres Strassennetzes befindet sich in einen Zustand, der eine Korrektion verlangt. Ferner muss in den nächsten Jahren der Ausbau des Kanalisations- und Wassernetzes erfolgen. Alle diese Arbeiten stellen an die Bauverwaltung grosse Anforderungen. Die Quarticrplanung konnte bisher nicht in den Masse gefördert werden, die in Hinblick auf die rasche bauliche Entwicklung der Gemeinde erwünscht und notwendig wäre. Dor Geneinderat ist deshalb einstimmig der Auffassung, es sollte die Schaffung einer Zoichnerstelle für die Bauvorwaltung nicht mehr länger aufgoschoben werden. Er beantragt der Gemeindeversammlung, den bezüglichen Antrag zuzustinnen. Der anzustellende Zeichner soll in die Besoldungsklasse für II. Kanzlisten eingerciht worden, nit einen Grundgehalt von Fr« U 000.— bis Fr. 5 600.—, plus Teuerungszulagen. Dio Wahl des Zeichners möchte der Geneinderat nur provisorisch vornehmen und orst dann die definitive Anstellung gewähren, wenn der Inhaber sich als gut qualifiziert ausgewieson hat. Der Gemeindeversammlung wird beantragt, der provisorischen Wahl zuzustinnen und die Vornahme derselben den Geneinderat zu überlassen. Die definitive Anstellung müsste in der Folge durch Urnonwahl stattfinden.
Traktandum 10.

Mit der baulichen Entwicklung der Gemeinde und der in den letzten Jahren erheblichen Zunahme der Bevölkerung, wachsen auch die Aufgaben und Arbeiten der Gemeindeverwaltung. Als neue, bleibende Aufgabe ist

bestehende Bauten angemessen zu erhöhen. Die finanzielle Situation des 
Kanalisationsunternehmens verlangt dringend eine solche Anpassung. Trotzdem in den Jahren 19^2 bis 19^7 die Wassorkasse Zuschüsse an das Kanalisationsunternehmen im Betrage von Fr. 210 000.— geleistet hat, konnte in der Kanalisationskasse eine erhebliche Zunahme der Schulden nicht verhindert werden. Ende 19^2 beliefen sich die Schulden auf rund Fr. M-00 000. — . Ende 19^7 dagegen auf über Fr. 682 000. — . Im Hinblick auf diese Entwicklung, ist eine Anpassung der Anschlussbeiträge an die Baukostenteuerung unbedingt nötig. Eine angemessene Erhöhung ist Übrigens auch ein Akt der Gerechtigkeit gegenüber jenen Liogenschaftsbesit- 
zorn, die 1939 und vorher ihre Liegenschafton an die Kanalisation angeschlossen haben und damals nit guten alten Schwoizorfranken eine gleich hohe Anschlussgebühr bezahlt haben, wie sie houte noch nach den alten Bestimmungen des Kanalisationsreglenentes erhoben wird. Nach der Ablehnung dos gemeinderätlichen Antrages anlässlich der Gemeindeversammlung von 2?. 10. 19^8, hat der Goneinderat seinon Antrag nochmals gründlich überprüft. Er ist jedoch nicht in der Lage, andere Vorschläge zu unterbreiten und empfiehlt der Gemeindeversammlung, sie möge die bereits an 25. Oktober 19^8 untorbreitoten Vorschläge auf Aenderung der §§ 6 und 7 des Kanalisationsreglenentes zum Beschluss erheben.
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§ 9, ‘

Traktandum 11,
Wir vorweisen auf die gedruckten Berichte von Gomeindorat und Rech

nung sprüfungskommission im Anhang zu den Voranschlägen.
Traktandum 12»

Anlässlich der GemeindevorSammlung vom 1U. Juli 19^8 stand zur Be- handhng die Revision des Reglementos über das Bestattungs- und Fried- hofweson* Damals wurde einem aus der Mitte der Versammlung gestellten Antrag, die unentgeltliche Beerdigung einzuführen, indem die Gemeinde die Kosten für einen einfachen Sarg übernehme, mehrheitlich zugestimmt. Der Gomeindorat hat in der Folge den Regierungsrat Baselland ersucht, diesem Beschluss der Einwohnergomoindeversamnlung die Zustimmung zu erteilen. Mit Protokollauszug von ?♦ September 19^8 hat der Regierungsrat Basolland nitgeteilt, dass der von der Gemeindeversammlung gefasste 
Beschluss auf Wiedereinführung der unentgeltlichen Beerdigung aufgoho* ben worden sei, wogen Verletzung der gesetzlichen Vorschriften. In der Begründung teilte der Regierungsrat nit, dass es sich bei den Antrag auf Wiedereinführung der unentgeltlichen Beerdigung nicht um einen angezeigten Gegenstand im Sinne von § 12, Absatz 3. des Gomeindegosetzos gehandelt habe. Die Traktandenliste dürfe nichr für sich allein betrachtet werden. In der Veröffentlichung des Geneinderates sei nitge- teilt worden, dass jeder Stimmberechtigte, die an der nächsten Gemeindeversammlung zur Beratung gelangenden Vorlagen des Geneinderates, auf der Gemeindeverwaltung beziehen könne. Jeder Stimmberechtigte habe also die Möglichkeit gehabt, vor der VorSammlung sich darüber zu oriontio- rcn, welche Punkto des Reglementes abgeändert werden sollen und in welchen Sinne. Durch diese konkreten Angaben der Revisionspunkte sei die Ankündigung ,fRevision des Reglementos über das Bestattungs- und Friod- hofwesenn präzisiert und damit auch eingeschränkt worden. Auch nach § 16 des Gemoindegosetzes sei in der Angelegenheit der unentgeltlichen Beerdigung die Fassung eines .definitiven Beschlusses nicht möglich gewesen, nachdem es sich datlMvun einen zur Behandlung gebrachten Gegenstand im Sinne des Geschäftsverzeichnissos gehandelt habe.
Der Geneinderat gibt der Gemeindeversammlung davon Kenntnis. § 9* ’ letzter Absatz des Bestattungs- und Friedhofwesens, bleibt also bis auf weiteres in Kraft. Derselbe bestimmt, dass nur in Fällen der Notdürftigkeit ein Gerneindeboitrag an die Kosten eines einfachen Sargos bis zur Höhe von Fr. 60.— bewilligt werden kann.
Traktandum 13.

Die Partei dor Arbeit hat don anlässlich dor Gemeindeversammlung vom lh-< Juli 19^8 abgelehnten Antrag, verschiedene Steuererleichterungen zu gewähren, erneut dem Gemeinderat zuhanden der Gemeindeversamm
lung unterbreitet. Darnach soll § 17 des Gomeindestouerroglementes wie folgt geändert werden:

der Gemeindeverwaltung noch die Zweigstelle der A.H.V. übertragen worden, die unserer Kanzlei eine erhebliche Mehrarbeit verursacht. Das während den KriegsJahren angostellte Aushilfspersonal ist bekanntlich wieder vollständig abgebaut worden. Die Verwaltungsarbeiten nehmen aber mehr und mehr zu und eine Personalvermohrung lässt sich deshalb nicht mehr vermeiden. Der Gemoindorat hat dio Frage der Anstellung von weitorm Kanzloipersonal eingehend geprüft und einstimmig beschlossen, der Gemeindeversammlung zu beantragen, eine weitere Bürolistin anzustellen. Die Wahl derselben soll Gomeindorat und Gemeindekommission 
übertragen werden.
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Fr, 3 500.—
Fr, 2 500.—

Anschliessen an die Einwohner gemeinde Versammlung findet eine Kirchgemeinde Versammlung statt, nit den Traktandum:
Festsetzung des Wahlnodus für den 2, Pfarrer, Berufung oder Stellenausschreibung, eventuelle Wahl.

Nach den Gesetz über die Wahl der Geistlichen von 18. Dezember 1871 soll die Kirchgeneindeversandung durch offenes Handmehr entscheiden,

Fr. 4 000. 
Fr. 3 000. haben ihre Gemeindesteuer bloss zum hal-

schlag auf die Einkommenssteuer von 20 % erhoben.
Die P.d.A. verlangte, ihren Antrag auf das Geschäftsverzeichnis der nächsten Gemeindeversammlung zu setzen, damit er von dieser erheblich erklärt und den Geneinderat zur nähern Begutachtung überwiesen werden könne.
Der Geneinderat beantragt der Gemeindeversandung, den Vorschlag der P,d.A. für Revision des Geneindesteuerreglenentes, abzulehnen. Nachdem erst durch die Gemeindeversammlung von 1*+. Juli 19^8 eine Revision vorgenonnen worden ist, anlässlich der von der Gemeindeversandung Steuererleichterungen beschlossen worden sind, muss es abgelehnt werden, erneut das Steuerreglenent ändern zu lassen. Wenn permanent an Steuer- reglenent geändert wird, bringt das eine grosse Unsicherheit nit sich und verursacht wesentliche, administrative Mehrarbeiten. In verschiedener Hinsicht ist es nicht erwünscht, den Kreis derjenigen..Personen noch nehr zu erweitern, die von jeder Abgabe zugunsten der öffentlichen Einrichtungen befreit sind. Die von der Gemeindeversammlung von 1h-, Juli 19^8 beschlossenen Steuererleichterungen erachtet der Geneinderat als genügend und es kann nit Recht nicht behauptet werden, dass bei vorhandenem guten Willen es nicht möglich sei, die den Einzelnen von der Gemeinde auferlegten Abgaben zu tragen. "Der Vorschlag, auf Einkommen über Fr. 15 000.-- einen Zuschlag von 20 7° zu erheben, würde einer Steuerprogression entsprechen, die bei der Gemeindesteuer nicht zulässig ist. Der Gemeinderat hat seine Stellungnahme zum Anträge der P.d.A. der Direktion des Innern bekannt gegeben, nit den Ersuchen,sich dazu zu aussern. Mit Schreiben von 6. Januar 19*+9 hat diese Direktion den Geneinderat nitgeteilt, dass sie seine Stellungnahme gutheisse.

1, Keine Gemeindesteuer haben zu entrichten:
Verheiratete und ledige Steuerpflichtige nit Unterstützungs
pflicht, deren steuerbares Einkommen r . 1ledige Steuerpflichtige, deren steuerbares Einkommen nicht übersteigt.

2. Verheiratete Steuerpflichtige und ledige nit Unterstützungspflicht, deren steuerpflichtiges Einkommen und ledige, deren steuerpflichtiges Einkommen nicht übersteigt, 
ben des an der Budgetgeneindeversannlung festgesetzten Steuerfusses zu entrichten.

3* Der bisher erhobene Gemeindesteuerzuschlag von 10 % auf der Einkommenssteuer wird nur erhoben, sofern das steuerbare Einkommen folgende Beträge übersteigt;
Für verheiratete Steuerpflichtige und ledige nit Unterstützungspflicht Fr. 7 000t —
für ledige Steuerpflichtige Fr. 6 000.—
Ueber einen steuerbaren Einkommen von Fr. 15 000.— wird ein Zu-



An die Geneindekonnission Blatt 9

Mit vorzüglicher Hochachtung:

ob sie einen,wahlfähigen Geistlichen berufen, oder die Stelle ausschreiben lassen will. In der Sache ist die Freiwillige Kirchenpflege un ihre Stellungnahne ersucht worden. Sie teilte den Geneinderat nit, dass nach reiflicher Prüfung der Angelegenheit und sorgfältiger Abwägung aller sich stellenden Fragen, die Kirchenpflege beschlossen habe, zu beantragen, die 2# Pfarrstelle durch Berufung des bisherigen Pfarrhelfers, Herrn Pfarrer Eduard Jungen, zu besetzen. Der Geneinderat hat sich diesen Vorschläge einstinnig angeschlossen und enpfiehlt der Kirchgene indeversannlung, Berufung zu beschliessen. Stinnt die Kirchgenein- deversannlung diesen Vorschläge zu, so kann sofort zur Wahl geschritten werden.



84 Eli firmiitszoijgfiis!
Sp. Die Teilnehmer der Einwöhnergemein- 

deversammlung vom Mittwoch waren männig« 
lieh überrascht, an der Seite des Verwalters 
eine Dame sitzen zu sehen. Unbedingt ein MIMII1IMU_ wv„ ,___ ______
Novum in Muttenz!! Weil nun offenbar die j u n g e n zum zweiten Pfarrer für Muttenz. 
Gemeindeverwaltung nach dem Ausscheiden 
der Herren Waldner und Lüthy nicht mehr in 
der Lage ist, einen Beamten zu stellen, der die 

i Kunst des Stenographierens beherrscht, muß 
nun eine Stenodaktylo beigezogen werden. In 
diesem Falle ist nicht entscheidend, ob über
haupt Frauen zu Gemeindeversammlungen zu
gelassen werden dürfen, sondern die Tatsache, 
daß nicht einer von unserem gut besoldeten 
männlichen Personal auf der Gemeindeverwal
tung jenes kaufmännische Rüstzeug besitzt, das 
man von einem Lehrling an der Lehrabschluß
prüfung verlangt. Vielleicht muß audh noch 
die Stelle eines Protokollführers geschaffen 
werden; denn es ist ja ohnehin bedauerlich), 
daß der Gemeinde Verwalter selbst das Proto
koll zu redigieren hat. Hoffentlich haben auch 
die sieben Weisen einen Schlüssel gefunden, 
damit jeweils in vorgerückter Stunde der Dame 
das Geleit nach Hause gewährleistet werden 
kann.

MUTTENZ
Gemeindeversammlung

(ni. - Korr.) Wie vorausgesehen werden 
konnte, ist die auf Montagabend einberufene 
Gemeindeversammlung gerade mit 8 der 14 
Traktanden fertig geworden, so dass heute 
Mittwochabend, 20 Uhr, die Fortsetzung 
stattfindet, zu deren Besuch wir alle unsere ab
kömmlichen kathol, Stimmfähigen freundlich 
ermuntern möchten, da auch für uns noch ei
nige Eisen im Feuer stehen.

Diskussionslos passierte die Wahl der Rech
nungsrevisoren, die Herabetzung des Steuer- 

: fusses für die Erhebung der Armensteuer (nun
mehr 60 Cts. pro 100 Franken Reinvermögen 
und 30 Cts. vom 100 Einkommen statt 80 bezw. 
40 Cts.) und ein Landabtausch im Dornhag. —. 
Höher gingen dann die Wogen um einen Land
ankauf der Gemeinde im Industriegebiet Bi- 
zenen, gegen den ein dortiger Kiesgrubenbe
sitzer Opposition machte. Nach langer und 
nicht gerade immer erfreulicher Diskussion, 

, wurde mit grossem Mehr gegen etwa ein Dut
zend Gegenstimmen dem Kauf zugestimmt. — 
Allen andern Landkäufen resp. Verkäufen und 
Umlegungen wurde ebenfalls zugestimmt. — 
Gleichfalls zugestimmt wurde einem Gesuche 

. des. Reiterclubs beider Basel auf Eindolung 
des Höhlebaches im Areal des neu entstehen
den Renngartens zwischen . Birsstrasse und 
Birs und zwar mit einem Mehr von ungefähr 30 
Stimmen, wobei der Redner des Reiterclubs, 
Herr Major Strub, vorteilhaft abstach von vie
len andern Rednern des Abends und es wohl 
dieser Sachlichkeit und Ruhe zu verdanken 
hat, dass ihrem Begehren entsprochen wurde. 

:-?• Die Ueb er nähme des Nachlasses des ver
storbenen Malers Karl Jauslin in Gemeindeei
gentum wurde ebenfalls gebilligt. — Erwar
tungsgemäss gab die Abänderung der Gebüh
ren der Kanalisationskasse vi.el du reden. Mit 
112 gegen 75 Stimmen wurde der gemeinde- 

' Tätliche. Antrag für bestehende Bauten dahin
gehend abgeändert, dass der Beitrag nur um 
60 Prozent erhöht werden soll. Der Ansatz be
trägt nunmehr 4Vz Prozent der Brandversiche
rungssumme.

2.(4.
Gemeindeversammlung

khm. Zur Erledigung der restlichen Traktanden 
hatte flieh am Mittwoch eine überraschend große 
Zahl Stimmbürger in der Turnhalle eingefunden. 
Gleich beim ersten Traktandum (Schaffung einer 

■ 7 e i c h n e r s t e 11 e für die Bau Verwaltung) er- 
,' regten sich die Gemüter wieder ziemlich. Nach ge

walteter Redeschlacht von fast einer Stunde wurde 
wie letztes Jahr diese Schaffung mit eindeutigem 
Mehr abgelehrt. Dagegen -erhoben sich gegen die 
Anstellung einer weiteren Bürolistin auf der Ver
waltung keine großen Bedenken. Die Wahl wurde 
Gcnieinderat und Gemeindekommission übertra

gen.
Die Beratung des Budgets ergab trotz des 

vorgesehenen’Defizits von 350 000 Franken keine 
Opoosftiön, da die sehr großen' Ausgaben für Bah- 

jund Löschwesen nicht mehr weiter hinausgesch'ö- 
'ben werden konnten. Ein Antrag der PdA, einen 
I jährlichen Betrag von 20 000 Franken zur Er
möglichung von Betriebsbesichtigungen für Real- 
und Sekundarschüler aufzunehmen, wurde von der 
Lehrerschaft abgelehnt und darnach zurückgezogen. 
An die Subvention von 1000 Franken für die 
katholische Kleinkindersch-ule wurde 
die Bedingung geknüpft, sie der Aufsicht der Schul
pflege zu unterfallen, damit über die protestan
tischen Kinder, die diesen Kindergarten besuchen, 
eine Kontrolle ausgeübt werden kann. Der Präsi
dent der Schulpflege erachtet diese Bedingung als 
überffüssig, da auch bisher niemandem Schul
besuche verwehrt wurden und übrigens die katho
lische Kleinkmderschule bereits der Aufsicht und 
Reglement des Kantons unterstellt sei. Trotz ver- 

Lschiedener ausdrücklicher Sparwünsche wurde d.e 
Subvention für den Musikverein um 500 Franken 
auf 2500 Franken erhöht und außerdem dem Män
nerchor eine solche von 300 Franken und dem Or
chester Freidorf von 50 Franken gewährt. Sonst 
erfuhr das Budget für 1949 keine Aenderungen. Der 

.'beantragten Darlehensaufnahme von 250000 Fran- 
!ken und der Festsetzung des Steuerfußes, wie bis
her, von 4 Promille auf Vermögen und von 2 Pro

zent auf Einkommen, plus einem Zuschlag von 10 
Prozent wurde zugestimmt

'■ Unter einem eigenen Traktandum gab der Ge- 
meinderat von der Nichtgenehmigung der Aende- 
rung des Besaitung s'reglementes betref

fend unentgeltliche Beerdigung durch den Regie- 
'rungsrat Kenntnis. Trotz Opposition wurde ein ent
sprechender neuer Antrag für eine nächste Ge- 

imeindeversammlung erheblich erklärt.
Die PdA verlangte des weiteren, daß von neuem 

sehr weitgehende Steuererleichterungen 
geprüft werden sollen. Der Antrag wurde aber mit 
überwältigendem Mehr abgelehnt. Dagegen wurde 

. 'ein Begehren des Haus- und Grundbesitzer-Vereins, 
.daß die Mietzinse der Wasserzähler von der Was- 
iserka«se getragen werden sollen, dem Gemeinde
rat überwiesen.

Kurz nach 23 Uhr konnte der Präsident die 
Versammlung schließen.

Die anschließende reformierte Kirchgemeindever
sammlung berief den bisherigen Pfarrhelfer Eduard



MUTTENZGEMEINDE

Traktandens

Muttenz, den 12. April I9U9.

Der Gemeinderat

6O

Einladung
zur EinwohnergemeindeverSammlung auf Mittwoch« den 
27. April 19*+% 20 Uhr, in der Turnhalle Breite.

1. Protokoll.
2. Aenderung von § 9 des Reglementes über das Be-

stattungs- und Friedhofwesen, im Sinne der un
entgeltlichen Lieferung eines einfachen Sarges 
durch die Gemeinde, 2g

3. Beschlussfassung über den Abbruch der Gebäulich
keiten Burggasse 21 & 21 a aus dem Nachlasse von 
Karolina Jauslin. <3^.

*+. Beschlussfassung über die Verlegung eines Fuss
weges im Heiligacker. ,

5. Ankauf der Liegenschaften der LEYA AG. (Par
zellen 168 und 172). .
Orientierung über das Programm für Schulbauten.

7* Verschiedenes, ,

Der gemeinderätliche Bericht zu den Traktanden der 
EinwohnergemeindeverSammlung, kann auf der Gemeindeverwaltung 
unentgeltlich bezogen werden. Der Bezug wird jenen Stimmbe
rechtigten empfohlen, die sich vor der Gemeindeversammlung 
über die zur Behandlung gelangenden Traktanden näher zu orien
tieren wünschen,



den 13. April 19*+9*

Muttenz

3»

U.

5.

Zu den einzelnen Geschäften haben wir folgende
Bemerkung zu machen und Anträge zu stellen:

GEMEINDE 
MUTTENZ

Der Gemeinderat hat auf Mittwoch,den 2?»April 19*4-9,
20 Uhr, eine Einwohnergemeindeversammlung angesetzt, zur Behandlung 
der nachstehenden Traktanden:

Muttenz,

1. Protokoll.
2. Aenderung von § 9 des Reglomentes über das Bestattungs

und Friedhofwesen, im Sinne der unentgeltlichen Liefe
rung eines einfachen Sarges durch die Gemeindet 
Beschlussfassung über den Abbruch der Gebäulichkeiten 
Burggasse 21 &’ 21 a aus dem Nachlass von Karolina 
Jauslin.
Beschlussfassung über die Verlegung eines Fussweges im 
Helligacker.
Ankauf der Liegenschaften der LEYA AG. (Parzollen 168 
und 172).

6t Orientierung über das Programm für Schulbauten.
7» Verschiedenes.

An die
Gemeindekommission

Traktandum 2.
Anlässlich der letzten Gemeindeversammlung ist ein Antrag 

Freuler erheblich erklärt worden, die unentgeltliche Beerdigung 
auszudehnen auf die Lieferung eines einfachen Sarges auf Kosten 
der Gemeinde. Der Gemeinderat wurde beauftragt, die Angelegen
heit auf die Traktandenliste der nächsten Gemeindeversammlung, 
zu setzen. Inzwischen hat der Gomoindorut den Vorschlag geprüft. 
Er ist mehrheitlich der Auffassung, die bisherige Regelung, nur 
in Fällen Von Notdürftigkeit einen Gomeindebeitrag an.die Sarg
kosten zu leisten, habe sich bewährt. Boi dorn gegenwärtigen 
Stand der Teuerung reicht aber der seinerzeit im Reglement über 
das Bestattungs- und Friedhofwesen festgesetzte Höchstboitrag 
von Fr. 60.— nicht aus, einen einfachen Sarg zu bezahlen. Der 
Gc?-oinderat ist deshalb der Meinung, dio bisherige Limitierung 
des Gemeindebeitrages an die Sargkosten sollte fallen gelassen 
und durch die Bestimmung ersetzt worden, dass die Gemeinde die 
Kosten eines einfachen Sarges bewilligt. Der Gemeinderat bean
tragt, § 9, letzter Absatz des Re^lementes über das Bosta^ttungs- 
und Friedhofwesen wie folgt zu ändern: cuj •V|;

"Ausserdem kann in Fällen der Notdürftigkeit
Gesuch' vom Gemeinderat die Lieferung eines einfachen Sarges 
zu Lasten der Go-icindokasse bewilligt werden”.



Blatt 2.An die Gemeindekommis sion

q
1

>

le 168

Traktandum 5 •
Der Gemeinderat hat schon vor Jahren den Ankauf der Liegen

schaften der LEYA AG. erwogen, bestehend aus
Parzelle 168, haltend 1? a 21 n2 mit Gebäulichkeiten Schulstrasse 

—-11 und Hauptstrasse 24. brandversichert zu
iCf . > . 4 Fr. 162 400.- \.^

Parzelle 172,
und 

haltend 4 a 08 m2 mit Gebäude Schulstrasse 13, 
brandver sichert zu Fr. 103 200.--. Ucn <uj,o£l

Zufolge der Liquidation der LEYA AG. sind die Liegenschaften zum 
Verkauf angeboton worden. Bei den mit der Firma geführten Ver
handlungen konnte, unter Vorbehalt der Genehmigung durch die Ge
meindeversammlung, ein Kauf abgeschlossen werden, wonach die Go-

Traktandum 4.
Die nebeneinander gelegenen Parzellen 2080/82 und 2441 im 

Heiligacker, sind kürzlich durch einen Bauintcressenten käuflich 
erworben worden, der auf diesen Grundstücken ein Wohnhaus errich
ten lassen will. Zwischen den Parzellen 2080 und 2441 liegt ein 
Teilstück der Fussweg-Parzelle 2074. Der Bauherr hat nun an den 
Gemeinderat das Gesuch gerichtet, diesen Fussweg am alten Ort auf
heben und an die gemeinsame Grenze zwischen den Parzellen 2082 und 
2083 verlegen zu dürfen. Seitens der Gemeinde besteht kein Anlass 
dieser Fusswegverlegung nicht zuzustimmen. Der Gemeinderat hat 
deshalb, unter Vorbehalt der Genehmigung durch die Gemeindever
sammlung, sich mit der Verlegung unter folgenden Bedingungen ein
verstanden erklärt:
1. Das neue Fusswegstück muss in einer Breite von mindestens 1,5 m 

angelegt werden (das eingehende Fusswegstück besitzt bloss ei
ne Breite von Im).

2. Der neue Fussweg ist fachgemäss zu entwässern.
3. Die Kosten der Fusswegverlegung sind ausschliesslich vom u 

Gesuchsteller zu tragen.
4. Das Längenprofil und Normalquerprofil dos neuen Fussweges 

unterliegt der Genehmigung durch den Gemeindorat.
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, der Fussweg 
Verlegung unter den erwähnten Bedingungen die Genehmigung zu er
teilen.

Traktandum 3 » 1
Der Gomeinderat hat bereits in seinem Bericht zu den Trak- 

tanden der letzten Gemeindeversammlung erwähnt, die der Einwoh
nergemeinde verschriebenen Gebäulichkeiten aus dem Nachlass der oZ 
Karolina Jauslin befänden sich in einem sehr baufälligen Zustand 
Inzwischen sind die Gobäude eingehend besichtigt und auch durch 
Bnufachleute untersucht worden. Uebereinstimmend besteht die c 
Auffassung, der Zerfall sei derart weit vorgeschritten, dass ei- <5 
ne Renovation nicht mehr in Betracht komme, sondern nur noch der 
Abbruch. Der Gomeinderat beantragt deshalb der Gemeindeversamm- 
lung? dem Abbruch der Gebäude No. 21 und 21a an der Burggasse diej^ 
Zustimmung zu erteilen. Das Areal an der Burggasse soll reser
viert bleiben für eine später mögliche Verwendung für öffentli
che Zwecke. Zur Erinnerung an die Stätte des Wirkens von Kunst
maler Jauslin wird der Gemoinderat vor dorn Abbruch die Gebäude 
photographisch aufnehmen und womög?uich durch einen Maler in einem 
Bilde festhalten lassen.



Blatt 3An die Gemeinde komm! s.sion

V ca

dass auch( uie steiige Zjunanme uer nevuxn.eruiig ncib aur ruige, uat>ö au
die Zahl der schulpflichtigen Kinder von Jahr zu Jahr ansteigt.

von weitern Schullokalen zu prüfen und an die Hand zu nehmen. Der 
Gemeinderat hat die Möglichkeit der Schaffung von weitern Schul-

ii
I!
II
II
II

len und den erforderlichen Kredit von Fr. 120 000.— zu Lasten

UtA^0(<£Uzi ,

Traktandum 6.
Die stetige Zunahme der Bevölkerung hat zur Folge

19%
1957
1959

CP°

meinde die Liegenschaften in heutigen Zustand zum Preise von
Fr. 120 000»— erwerben kann. Die seinerzeit von einen Experten' 
vorgenomnene Verkehrswertschatzung lautet auf Fr. 118 900.-- und 
die Ertragswertschatzung, bei der die zurzeit eingehenden Miet
zinse zu o % kapitalisiert worden sind, auf ca. Fr. 14-0 000.--. 
Der vereinbarte Kaufpreis darf deshalb als angemessen bezeichnet 
werden.Der Gemeinderat hat die Möglichkeiten, die Gebäude für gemeinde
eigene Zwecke zu verwenden, prüfen lassen. Die ursprünglichliche 
Absicht, die Montagehalle Schulstrasse 11 umbauen zu lassen, zwecks 
Verwendung als Feuerwehrnagazin und in Obergeschoss der Halle. 
Schulzimmer einzubauon, musste fallen gelassen werden, weil diese 
Lösung erhebliche Kosten verursacht hätte, ohne die Bauaufgabe be
friedigend und in jeder Hinsicht zweckdienlich lösen zu können. 
Der Geneinderat ist deshalb der Auffassung, die vorhandenen Ge
bäude vorläufig im heutigen Zustand zu belassen und bestmöglich zu z 
vermieten. Das Gebäude Hauptstrasse 2b- befindet sich allerdings 
in einem sehr baufälligen Zustand und wird, weil eine Renovation ' 
sich nicht mehr lohnt, über kurz oder lang abgebrochen werden 
müssen.
Dio Gemeinde hat ein erhebliches Interesse, die LEYA-Liegenschaf- 
ten in ihren Besitz zu bringen. Die Fabrikgebäude sind seiner
zeit ziemlich planlos mitten im alten Dorfkern, in nächster Nähe 
des Breiteschulhauses und des Friedhofes errichtet worden. So
lange in denselben Holzbearbeitungsmaschinen gebaut wurden, ist 
durch den Maschinenlärn der Schulbotrieb empfindlich gestört wor
den. Aehnliche Störungen könnten wieder entstehen, wenn die Ge
meinde die Fabrikgebäude nicht kauft, und sich dadurch der Möglich
keit beraubt, in Zukunft den Miet§£vzS.rbestimmen und durch geeignete Be
dingungen jede mögliche Störung der Nachbarschaft auszuschalten. 
Der Kauf gestattet der Gemeinde auch, die das Schönheitsempfinden 
störenden Bauten Schulstrasse 11 & 13 in einen späteren Zeitpunkt 
entweder abzubrechen oder in ästhetisch befriedigender Weise un- 
zubauen. Aus diesen Erwägungen beantragt der Geneinderat der 
Gemeindeversammlung, den vorsorglichen Ankauf der Liegenschaften 
der LEYA AG. zum vereinbarten Kaufpreis die Zustimmung zu ortei- 
1_____ i j.______1 ___“ ““
der Rechnung 19^9 zu bewilligen.

2 "
h- "
5 n
6 ”
7 ”
Diese Entwicklung zwingt die Gemeinde, rechtzeitig die Errichtung

Zur Feststellung des durch Klassentrennung und Schaffung von wei
teren Schulabteilungen sich ergebenden zusätzlichen Bedarf an 
Schullokalen, ist seinerzeit auf Vorschlag der Schulpflege eine 
Kommission für Schulbaufragen eingesetzt worden, die als Ergebnis 
ihrer Beratungen im Juli 19^8 einen ausführlichen Bericht abge
legt hat. Die Kommission erachtete den Mehrbedarf an Schulzimmer 
gegenüber dem Bestand anno 19^8 auf 
1 Schulzimmer im Jahre 1952 n 

ii 
ii 
n 
n
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Blatt h-An die Gemeindekommission

Traktandum 7.
Im Oktober 19*+6 ist auf dem hiesigen Friedhöfe der Knabe 

Hans-Peter Seiler verunglückt. Sein Vater hat damals gegen die 
Einwohnergemeinde Klage erhoben auf Schadenorsatz und Leistung 
einer Entschädigung, sofern sich für den Knaben zufolge der er
littenen Verletzungen ein bleibender Nachteil ergeben sollte. An
lässlich der Gemeindeversammlung vom 12. Juli 19^7 ist dem Gemoin- 
derat Vollmacht erteilt worden, um die Haftung und Schadenersatz
pflicht auf dem Prozessweg abklären zu lassen. Der bisherige Ver
lauf des Prozesses lässt nun erwarten, dass im Urtoilsfall die 
Haftung der Gemeinde bejaht wird. Dor der Gemeinde von der Haft
pflichtversicherung gestellte Advokat empfiehlt deshalb, einem 
Vergleich zuzustimmen, nach welchem die Gemeinde die Haftung für 
den Unfall des Hans-Peter Seiler im Umfang von 7? % anerkennt und 
sich verpflichtet, 75 % des nachweisbaren Schadens zu bezahlen. 
Die Gemeinde hat auf Anrechnung an den Schaden heute Fr. 10 66o.— 
zu bezahlen, die von der Haftpflichtversicherung in vollem Umfang 
gedeckt worden. Die definitive Abrechnung über den Schaden fin
det nach zurückgelegtem 15* Altorsjahr dos Hans-Peter Seiler 
statt, auf Grund einer von den Parteien zu bestimmenden medizi
nischen Begutachtung. Nach Prüfung der Angelegenheit hat der Go- 
meinderat beschlossen, dem vorgeschlagenen Vergleich zuzustimmen. 
Er erachtet es aber als angobracht, der GemoindovorSammlung von 
der vorläufigen Erledigung dor Angelegenheit Kenntnis zu geben und 
zwar deshalb, weil die Möglichkeit besteht, dass die Haftung der

räumen eingehend studiert und ein Programm für Schulbauten ausge
arbeitet. Dabei wurde auch die finanzielle Seite des Problems ge
prüft, weil vermieden werden muss, der Gemeinde aus Schulbauten 
eine Schuldenlast aufzuladen, die sie nicht oder nur sehr schwer tragen könnte. Als
1_. Etappe des Schulbauprogrammes ist vorgesehen, über dem projek
tierten Feuerwehrmagazin vis-A-vis dem Schulhaus Breite 3 Klassen
zimmer einzubauen. Dor Aufbau auf das Feuerwehrmagazin würde er
lauben, die Kosten pro Schulzimmer sehr niedrig zu halten und ei
ne gute Ausnützung des Dachraumos über dem Magazin zu erzielen. 
Nach einem approximativen Kostenvoranschlag belaufen sich die Ko
sten bei dieser Lösung (incl. Toiletten) auf ca. Fr. 50 000.— 
bis Fr. 5? 000.-- pro Klassenzimmer, während sie sonst je nach 
Schulhaustyp zwischen Fr. 8® 000.-- bis Fr. 1§0 @00.— pro Klassenzimmer varieren. Als
2t, Etappe ist vorgesehen, den seinerzeit beim Bau des Schulhauses 
Hinterzwoien bereits projektierten Anbau auf der Südseite des 
Schulflügels auszuführen. Dadurch könnenweitere Klassenzimmer 
geschaffen werden, ebenfalls mit verhältnismässig geringen Kosten, 
indem Bauplatz, Heizungsanlago, Turnhallo, Toiletten etc. bereits 
vorhanden sind. Dio Turnhalle Hinterzweion ist seinerzeit, im 
Hinblick auf den projektierten Anbau, so dimensioniert worden, 
dass sie auch für den Schulturnbetrieb von 16 Klassen noch aus
reicht. Als
r3, Etappe kann im Gebiet Apfhaltor, nördlich der St. Jakobsstrasse, 
ein weiteres Schulhaus gebaut werden, das jo nach dorn künftigen 
Bedarf etappenweise errichtet werden kann. Der Gemeindorat ist 
schon heute bestrebt, an geeigneter Lage den für dieses Schulhaus 
erforderlichen Boden zu erwerben. Er wird zu gegebener Zeit der 
Gemeindeversammlung einen bezüglichen Antrag unterbreiten.
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An die Gomeindekommission

Der Verwalter:

Mit vorzüglicher Hochachtung:
Namens des Gemeinderatos:

Der Präsident:

Blatt 5

Gemeinde selbst in Frage steht, wenn nach dem zurückgelegton 15• Altersjahr des Hans-Petor Seiler festgostellt werden sollte, dass die auf die Unfallfolgen zurückzuführonde Invalidität des Knaben eine sehr weitgehende ist. Die Versicherung deckt nur einen Haftpflichtschaden von insgesamt Fr. 50 000.--, es könnte aber unter Umständen diese Schadensumme überschritten worden und dann die eigene Haftung der Gemeinde in Frage kommen.



Muttenz, den 13. April 19*+9.

Muttenz

j

3.

GEMEINDE MUTTENZ

Zu den einzelnen Geschäften haben wir folgende
Bemerkung zu machen und Anträge zu stellen:

6.
7a

1. Protokoll.
2. Aenderung von § 9 des Rer; Torontos über das Bestattungs- und Friedhofwesen, im Sinne der unentgeltlichen Lieferung eines einfachen Sarges durch die Gemeinde.

Beschlussfassung über den Abbruch der Gebäulichkeiten Burggasse 21 &' 21 a aus dem Nachlass von Karolina Jauslin.
Beschlussfassung über die Verlegung eines Fussweges im Helligacker.
Ankauf der Liegenschaften der LEYA AG. (Parzellen 168 und 172).
Orientierung über das Programm für Schulbauten.
Verschiedenes.

An die
Gemeindekommission

Der Gemeinderat hat auf Mittwoch,don 2?.April 19*+9,
20 Uhr,eine Einwohnergemeindeversammlung angesetzt, zur Behandlung 
der^nachstehenden Traktanden:

Traktandum 2.
Anlässlich der letzten Gemeindeversammlung ist ein Antrag Freuler erheblich erklärt worden, die unentgeltliche Beerdigung auszudehnen auf die Lieferung eines einfachen Sarges auf Kosten der Gemeinde. Der Gemeinderat wurde beauftragt, die Angelegenheit auf die Traktandenliste der nächsten Gemeindeversammlung, zu setzen. Inzwischen hat der Gomoindorut den Vorschlag geprüft. Er ist mehrheitlich der Auffassung, die bisherige Regelung, nur in Fällen von Notdürftigkeit einen Gerneindebeitrag an die Sargkosten zu leisten, habe sich bewährt. Boi dorn gegenwärtigen Stand der Teuerung reicht aber der seinerzeit im Reglement über das Bestattungs- und Friedhofwesen festgesetzte Höchstboitrag von Fr. 60.— nicht aus, einen einfachen Sarg zu bezahlen. Der Gcr-oinderat ist deshalb der Meinung, dio bisherige Limitierung des Gemeindebeitrages an die Baukosten sollte fallen gelassen und durch die Bestimmung ersetzt werden, dass die Gemeinde die Kosten eines einfachen Sarges bewilligt. Der Gemeinderat beantragt, § 9, letzter Absatz dos Roglomentes über das Bostattungs- 

und Friedhofwesen wie folgt zu ändern:"Ausserdem kann in Fällen der Notdürftigkeit auf gestelltes Gesuch vom Gemeinderat die Lieferung eines einfachen Sarges zu Lasten der Gorxirdokasse bewilligt werden”.
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Parzelle 1?2

Traktandum 5«
Der Gemeinderat hat schon vor Jahren den Ankauf der Liegen

schaften der LEYA AG* erwogen, bestehend aus 
Parzelle 168, haltend 15 a 21 m2 mit Gebäulichkeiten Schulstrasse 

11 und Hauptstrasse 2*+, brandversichert zu 
Fr* 162 M-00.—

Traktandum 3.
Der Gomeinderat hat bereits in seinem Bericht zu den Trak

tanden der letzten Gemeindeversammlung erwähnt, die der Einwoh
nergemeinde verschriebenen Gebäulichkeiten aus dem Nachlass der 
Karolina Jauslin befänden sich in einem sehr baufälligen Zustand. 
Inzwischen sind die Gebäude eingehend besichtigt und auch durch 
Baufachleute untersucht worden. Uebereinstimmend besteht die 
Auffassung, der Zerfall sei derart weit vorgeschritten, dass ei
ne Renovation nicht mehr in Betracht komme, sondern nur noch der 
Abbruch. Der Gomeinderat beantragt deshalb der Gemeindeversamm
lung. dem Abbruch der Gebäude No. 21 und 21a an der Burggasse die 
Zustimmung zu erteilen. Das Areal an der Burggasse soll reser
viert bleiben für eine später mögliche Verwendung für öffentli
che Zwecke. Zur Erinnerung an die Stätte des Wirkens von Kunst
maler Jauslin wird der Gemeinderat vor dorn Abbruch die Gebäude 
photographisch aufnehmen und womöglich durch einen Maler in einem 
Bilde festhalten lassen.

und
haltend a 08 m2 mit Gebäude Schulstrasse 13, 
brandversichert zu Fr* 103 200.—*

Zufolge der Liquidation der LEYA AG. sind die Liegenschaften zum 
Verkauf angeboten worden. Bei den mit der Firma geführten Ver
handlungen konnte, unter Vorbehalt der Genehmigung durch die Ge
meindeversammlung, ein Kauf abgeschlossen werden, wonach die Go-

Traktandum 4.
Die nebeneinander gelegenen Parzellen 2080/82 und 2W1 im 

Heiligacker, sind kürzlich durch einen Bauinteressenten käuflich 
erworben worden, der auf diesen Grundstücken ein Wohnhaus errich
ten lassen will. Zwischen den Parzellen 2080 und 2M+1 liegt ein 
Teilstück der Fussweg-Parzelle 207^» Der Bauherr hat nun an den 
Gemeinderat das Gesuch gerichtet, diesen Fussweg am alten Ort auf
heben und an die gemeinsame Grenze zwischen den Parzellen 2082 und 
2083 verlegen zu dürfen. Seitens der Gemeinde besteht kein Anlass 
dieser Fusswegverlegung nicht zuzustimmen. Der Gemeinderat hat 
deshalb, unter Vorbehalt der Genehmigung durch die Gemeindever
sammlung, sich mit der Verlegung unter folgenden Bedingungen ein
verstanden erklärt:
1. Das neue Fusswegstück muss in einer Breite von mindestens 1,5 ra 

angelegt worden (das eingehende Fusswegstück besitzt bloss ei
ne Breite von Im).

2. Der neue Fussweg ist fachgemäss zu entwässern.
3. Die Kosten der Fusswegverlegung sind ausschliesslich vom 

Gcsuchsteller zu tragen.
Das Längenprofil und Normalquerprofil des neuen Fussweges 
unterliegt der Genehmigung durch den Gemeinderat.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, der Fussweg 
Verlegung unter den erwähnten Bedingungen die Genehmigung zu er
teilen.



Blatt 3An die. Gemeindekonmission

rechtzeitig die Errichtung an die Hand zu nehmen. Der Gemeinderat hat die Möglichkeit der Schaffung von weitern Schul-

ii
ii 
n
ti
ii

der Rechnung 1949 zu bewilligen,
Traktandum 6.

Die stetige Zunahme der Bevölkerung hat zur Folge, dass auch die Zahl der schulpflichtigen Kinder von Jahr zu Jahr ansteigt. Zur Feststellung des durch Klassentrennung und Schaffung von weiteren Schulabteilungen sich ergebenden zusätzlichen Bedarf an Schullokalen, ist seinerzeit auf Vorschlag der Schulpflege eine Kommission für Schulbaufragen eingesetzt worden, die als Ergebnis ihrer Beratungen im Juli 1948 einen ausführlichen Bericht abgelegt hat. anno 1948 auf 1952 
195^ 
1956 
1957 1959

Die Kommission erachtete den Mehrbedarf an Schulzimmer gegenüber dem Bestand 1 Schulzimmer im Jahre n 
ii 
ti 
ii 
ii

2 ”4 »5 n6 "
7 ”
Diese Entwicklung zwingt die Gemeinde, von weitern Schullokalen zu prüfen und

ueinde die Liegenschaften im heutigen Zustand zum Preise von Fr, 120 000.— erwerben kann. Die seinerzeit von einen Experten vorgenommene VerkehrswertSchätzung lautet auf Fr. 118 900.— und die Ertragswertschatzung, bei der die zurzeit eingehenden Mietzinse zu 6 % kapitalisiert worden sind, auf ca. Fr. 140 000.—• Der vereinbarte Kaufpreis darf deshalb als angemessen bezeichnet 
werden.Der Gemeinderat hat die Möglichkeiten, die Gebäude für gemeindeeigene Zwecke zu Verwenden, prüfen lassen. Die ursprünglichliche Absicht, die Montagehalle Schulstrasse 11 umbauen zu lassen, zwecks Verwendung als Fouerwehrnagazin und in Obergeschoss der Halle Schulzimmer einzubauen, musste fallen gelassen werden, weil diese Lösung erhebliche Kosten verursacht hätte, ohne die Bauaufgabe befriedigend und in jeder Hinsicht zweckdienlich lösen zu können. Der Geneinderat ist deshalb der Auffassung, die vorhandenen Gebäude vorläufig in heutigen Zustand zu belassen und bestmöglich zu vermieten. Das Gebäude Hauptstrasse 24 befindet sich allerdings in einem sehr baufälligen Zustand und wird, weil eine Renovation sich nicht mehr lohnt, über kurz oder lang abgebrochen werden 
müssen.Dio Gemeinde hat ein erhebliches Interesse, die LEYA-Liegenschaf- ten in ihren Besitz zu bringen. Die Fabrikgebäude sind seiner
zeit ziemlich planlos mitten im alton Dorfkern, in nächster Nähe des Breiteschulhauses und des Friedhofes errichtet worden. Solange in denselben Holzbearbeitungsmaschinen gebaut wurden, ist durch den Maschinenlärm der Schulbetrieb empfindlich gestört worden. Aehnliche Störungen könnten wieder entstehen, wenn die Gemeinde die Fabrikgebäude nicht kauft, und sich dadurch der Möglichkeit beraubt, in Zukunft den Miet^fzS.rbestinmen und durch geeignete Bedingungen jede mögliche Störung der Nachbarschaft auszuschalten. Der Kauf gestattet der Gemeinde auch, die das Schönhoitsempfinden störenden Bauten Schulstrasse 11 & 13 in einem späteren Zeitpunkt entweder abzubrechen oder in ästhetisch befriedigender Weise umzubauen. Aus diesen Erwägungen beantragt der Geneinderat der Gemeindeversammlung, den vorsorglichen Ankauf der Liegenschaften der LEYA AG. zum vereinbarten Kaufpreis die Zustimmung zu erteilen und den erforderlichen Kredit von Fr. 120 000.— zu Lasten
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Traktandum 7♦
Im Oktober 19^6 ist auf dem hiesigen Friedhöfe der Knabe 

Hans-Peter Seiler verunglückt. Sein Vater hat damals gegen die 
Einwohnergemeinde Klage erhoben auf Schadenersatz und Leistung 
einer Entschädigung, sofern sich für den Knaben zufolge der er
littenen Verletzungen ein bleibender Nachteil ergeben sollte. An
lässlich der Gemeindeversammlung vom 12. Juli 19*+7 ist dem Gemoin- 
derat Vollmacht erteilt worden, um die Haftung und Schadenersatz
pflicht auf dem Prozessweg abklären zu lassen. Der bisherige Ver
lauf des Prozesses lässt nun erwarten, dass im Urteilsfall die 
Haftung der Gemeinde bejaht wird. Der der Gemeinde von der Haft
pflichtversicherung gestellte Advokat empfiehlt deshalb, einem 
Vergleich zuzustimmen, nach welchem die Gemeinde die Haftung für 
den Unfall des Hans-Peter Seiler im Umfang von 7? $ anerkennt und 
sich verpflichtet, 75 % dos nachweisbaren Schadens zu bezahlen. 
Dio Gemeinde hat auf Anrechnung an den Schaden heute Fr. 10 660.— 
zu bezahlen, die von der Haftpflichtversicherung in vollem Umfang 
gedockt werden. Die definitive Abrechnung über den Schaden fin
det nach zurückgelegtem 15» Altorsjahr dos Hans-Peter Soilor 
statt, auf Grund einer von den Parteien zu bestimmenden medizi
nischen Begutachtung. Nach Prüfung der Angelegenheit hat der Go- 
meinderat beschlossen, dem vorgeschlagonen Vergleich zuzustimmen. 
Er erachtet es aber als angebracht, der Gemeindeversammlung von 
der vorläufigen Erledigung der Angelegenheit Kenntnis zu goben und 
zwar deshalb, weil die Möglichkeit besteht, dass die Haftung der

räumen eingehend studiert und ein Programm für Schulbauten ausge
arbeitet. Dabei wurde auch die finanzielle Seite des Problems ge
prüft, weil vermieden werden muss, der Gemeinde aus Schulbauten 
eine Schuldenlast aufzuladen, die sie nicht oder nur sehr schwer tragen könnte. Als
1. Etappe des Schulbauprogrammes ist vorgesehen, über dem projek
tierten Feuerwehrmagazin vis-ä-vis dem Schulhaus Breite 3 Klassen
zimmer einzubauen. Der Aufbau auf das Feuerwehrmagazin würde er
lauben, die Kosten pro Schulzimmer sehr niedrig zu halten und ei
ne gute Ausnützung des Dachraumos über dem Magazin zu erzielen. 
Nach einem approximativen Kostonvoranschlag belaufen sich die Ko
sten bei dieser Lösung (incl. Toiletten) auf ca. Fr. 50 000.— 
bis Fr. 5? 000.— pro Klassenzimmer, während sie sonst je nach 
Schulhaustyp zwischen Fr. 80 000.— bis Fr. 180 000.— pro Klas
senzimmer varieren. Als
2_t. Etappe ist vorgesehen, den seinerzeit beim Bau des Schulhauses 
Hinterzweien bereits projektierten Anbau auf der Südseite des 
Schulflügels auszuführen. Dadurch können 6 weitere Klassenzimmer 
geschaffen werden, ebenfalls mit verhältnismässig geringen Kosten, 
indem Bauplatz, Heizungsanlage, Turnhallo, Toiletten etc. bereits 
vorhanden sind. Dio Turnhalle Hinterzweien ist seinerzeit, im 
Hinblick auf den projektierten Anbau, so dimensioniert worden, 
dass sie auch für den Schulturnbetrieb von 16 Klassen noch ausreicht. Als
3». Etappe kann im Gebiet Apfhalter, nördlich der St. Jakobsstrasse, 
ein weiteres Schulhaus gebaut worden, das jo nach dem künftigen 
Bedarf etappenweise errichtet werden kann. Der Gemeinderat ist 
schon heute bestrebt, an geeigneter Lage den für dieses Schulhaus 
erforderlichon Boden zu erwerben. Er wird zu gegebener Zeit der 
Gemeindeversammlung einen bezüglichen Antrag unterbreiten.
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Der Verwalter:

Mit vorzüglicher Hochachtung: 
Namens des Gemeinderatos:

Der Präsident:

Gemeinde selbst in Frage steht, wenn nach dem zurückgelegton 15* Altersjahr des Hans-Petor Seiler festgestellt werden sollte, dass die auf die Unfallfolgen zurückzuführende Invalidität des Knaben eine sehr weitgehende ist. Die Versicherung deckt nur einen Haftpflichtschaden von insgesamt Fr. 50 000.--, es könnte aber unter Umständen diese Schadensumme überschritten worden und dann die eigene Haftung der Gemeinde in Frage kommen.
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gemäss Bericht vom Juli 19h8, gehalten.
Es ergehn sich folgende Zahlen: 
Schülerzahl der

durch den die obern Klassen jeweils etwas entlastet wer- Im übrigen hat man sich an die Grundlagen der Kommission, gemäss Bericht vom Juli 19^-8, gehalten.

Klasse 
n

le
2.
3.
U.
5. "
6. Kl. & l.Realkl.
7« n 2. M
8. " 3> "

Bei diesen Schülerzahlen ist folgende Aufteilung möglich, man sich an die von der Kommission für Schulbaufragon vorgeschlagenen Maximalschülerzahlen hält:

Im Bericht vom 19. Juli 19*+8 empfiehlt die Kommission für Schulbaufragen u.a. bis Frühling 1952 ein Schulhaus mit Klassenzimmer, 2 Handarbeitszimmer und einer Turnhalle im Gebiet Apfhalter, nördlich der St. Jakobsstrasse bereitzustollcn. Bis Frühling 1956 sei ein Schulpavillon oder Anbau zur Erweiterung des Schulhauses Apfhalter bereitzustollon. Zur Ermittlung des Schullokal-Bedarfes teilte die Kommission die SchülerJahrgänge in Klassen von höchstens h-2 für Primär- & 28 für Sekundarund Realschule auf, während nach Schulgesetz für Primarschulen eine Schülerzahl bis 50 und für Realschulen (6. - 8. Klasse) bis 30 zugelassen ist, wobei, wenn während h- aufeinander folgenden Jahren diese Normalzahlen um 5 Schüler überschritten werden, eine weitere Lehrkraft angestellt worden soll.
Die nachstehende Aufstellung über die mutmasslichen 

Schülerzahlen bis 195^ fusst auf dem gegenwärtigen Bestand der Kinder der Jahrgänge 19^3 A8 gemäss Einwohnerkontrolle. Ferner ist darin der mutmassliche Wanderungsgewinn berücksichtigt, wobei von der Annahme ausgegangen wurde, der Wanderungsgewinn werde auch in Zukunft ungefähr die gleichen Werte erreichen, wie in den vergangenen Jahren (ca. 2 %)• Berücksichtigt wurde auch der Uebertritt von Schülern in die baselstädtischen Schulen, den. für Schulbaufragon
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35+35+36 
37+37+36 
36+36+36 
4o+4o+lli
1+0+40+ 1} 
28+28+19 
28+28+18 
29+28+19

38+37+37 
35+35+35 
36+36+37 
42+42+23) 
4o+4o+ioj 
30+31+21 
28+28+18
28+27+18

35+35+36 
37+37+36 
35+35+34 
36+36+36 
35+35+35 
32+32+21 
30+31+20 
28+27+18

1952 
45+45+16/ 
46+46+18J 
35+35+3U 
46+46+16) 
46+46+13) 
32+32+23 
30+30+21 
28+27+18

35+35+36
35+35+35
36+36+37
34+34+35
35+35+36
25+25+25+25
31+32+21
29+30+21

4o+4o+4o
35+35+35
35+35+34
36+36+36
34+34+33
25+25+25+26
2^+25+25+24
30+30+23

1951 
47+47+18) 
45+45+16] 
36+36+37 
45+45+17} 
4o+4o+ioj 
30+30+22 
28+28+18
28+27+18

1953 
45+45+16) 
45+45+15J 
36+36+37 
45+45+13) 
46+46+14) 
25+25+25+25 
31+32+21 
29+30+21

195^ 
4o+4o+4o 
45+45+15/ 
45+45+141 
45+45+18( 
44+44+13J 
25+25+25+26 
25+25+25+24 
30+30+23

Klasse 1 
tt

Klasse 1
11

Gegenüber dem heutigen Bestand müssten zusätzlich Schullokalo geschaffen und Lehrkräfte angestellt werden;
1950 2
1952 3
1953
1954 5

Betrachtet man die Schülerzahlen pro Abteilung von 42 bozw. 28 nicht als oberste tragbare Grenze und hält man Schülerzahlen nach § 20 des neuen Schulgesetzes als auch für Vorortsgemeinden tragbar, so wäre folgende Lösung möglich:
1950

45+45+16J
47+47+16j
36+36+36
45+46
43+44
28+28+19
28+28+18
29+28+19

2
3
4
5

6 & 1 R
7 & 2 R
8 & 3 R

2
3
4
5

6 & 1 R
7 & 2 R
8 & 3 R

In diesem Fall müssten gegenüber dem heutigen Bestand zusätzlich Schullokale geschaffen werden:
1951 1
1953 2
1954 3

also zwei Lokale weniger als bei einer Begrenzung der Schülerzahl,
Zur Schaffung der nötigen neuen Schullokale bestehen verschiedene Möglichkeiten, über die der Gemeinderat bereits berichtet hat anlässlich der Gemeindeversammlung vom 27• April 19^9 • Kostenmässig wirken sich die verschiedenen Projekte wie folgt aus:



Blatt 3<Bericht über Schulbaufragen

b-9 OOP.--Fr,

Fr, 105 000.—

67 000» —

Variante 2, 1
hauses in Gstrüpf mit 6 Klassenzimmer« 
allen nötigen Nebenräumen
pro Klassenzimmer

Neubau eines Grosschulhauscs im Gebiet 
, Abwartwohnung und allen 

wobei ein etappenweiser Aus-
Variante U, 

Apfhalter mit Turnhalle 
nötigen Nebenräumen, 
bau möglich wäre.
Kosten pro Klassenzimmer Fr, 165 OOP» —
(nach detailliertem Kostenvoranschlag und Offert
unterlagen für Realschulhaus Pratteln)

In allen diesen Preisen sind die Kosten für Landerwerb und Möblierung 
nicht enthalten. Für die Möblierung ist mit Auslagen im Betrage von 
ca. Fr. 8 000.— pro Klassenzimmer zu rechnen.
Finanziell die weitaus günstigste Lösung bietet der Aufbau von 
Klassenzimmer auf das projektierte Feuerwehrmagazin. Er ge
währleistet daneben eine optimale Ausnützung des Schulhauses, 
der Turnhalle und des Spielplatzes Breite, Möglich ist diese 
Lösung nur, wenn sie sofort ausgeführt wird, da der Bau eines 
neuen Feuerwehrmagazins dringend ist und unverzüglich an die 
Hand genommen werden muss, Variante 1 schliesst nicht aus, bei 
weiterem Bedarf an Schuiräumen die Varianten 2, 3 oder zu ver
wirklichen. Wie aus der Diskussion anlässlich der Kommissions
sitzung entnommen werden konnte, bestehen in erster Linie Meinungs
verschiedenheiten, ob das neue Feuerwehrmagazin mit dem Bau von 
Schullokalen kombiniert, ferner ob für das Fouerwehrmagazin die 
Leya Gebäude ungebaut, oder ein Neubau erstellt werden soll. Es 
ist deshalb angebracht, über die hier möglichen Lösungen, ihre 
Zweckmässigkeit und Eignung und über die Baukosten zu berichten.
Vorschlag I. Umbau der Loya Gebäude Schulstrasse 11 & 13 als 

Feuerwehrmagazin und Einbau von 3 Schulzimmor in der Montage
halle Schulstrasse 11. 
Baukosten Fr. 305 000.—.

Variante 1. Einbau über den Feuerwehrnagazin von 3 Schul
zimmer und 1 Thooriesaal, der auch als weiteres Schul
lokal verwendet werden könnte.Kosten des Feuerwehrmagazins ohne Aufbau von Schul
zimmer und Theoriesaal nach Voranschlag Röthlisber- 
gor Fr. 305 000.—
Mit Aufbau Fr. 500 000.—
Kosten pro Schullokal somit ca. ;

Erstellung eines kleinen Quartierschul- , Kosten mit

Variante 3« Anbau an das Schulhaus Hinterzweion ohne 
Kellergeschoss, mit 6 Klassenzimmer ca. Fr.^00 000.- 
oder 
pro Klassenzimmer rund Fr*
Wird das Kellergeschoss wie im bereits besiihenden 
Trakt ausgebaut, so entstehen Mehrkosten von rund 
Fr. 100 000,— und werden 3 Handarbeitsräume gewon
nen.
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Architekt Röthlisborger berichtet zu dieser Variante: »Einteilung. Im bestehenden Baukörper der »Leya» könnte der grössere Teil der heute vorhandenen Feuerwohrgorätschaften untergebracht, sowie ein Schlauchwaschraun mit olektr. Tröcknungsanlage erstellt werden. Der übrige Teil der bestehenden Gerätschaften, sowie der Theoricsaal und die Toilettenanlage kämen in das Erdgeschoss dos Gebäudes Krieger. 
In Obergeschoss der »Loya» sind die drei Schulzinmor nebst 
Garderobenvorplatz und Abortanlagen vorgesehen.Die Benützung der beiden Hausobjekte in der vorgesehenen 
Art erfordert den Erwerb der Zwischonparzelle.

Dazu ist noch zu sagen, dass schon der hohen Unbaukosten wegen diese Lösung nicht zu empfehlen ist. Ob das zwischen den beiden Gebäuden liegende private Areal gekauft worden kann, ist fraglich; eventl. müsste das Land durch Expropriation erworben 
werden. Der Mietzins für die beiden Gebäude 11 & 13 fällt in Zukunft aus, was kapitalisiert zun Satz von 6 % ca. Fr. 100 000.— ausnacht.

Baulicher Umfang. Diese Umgestaltung erfordert einen sehr grossen baulichen Aufwand, wie u.a.weitgehende Fassadenunänderungon - ein neuer Anbau mit Treppenanlago und Toilettonräunen - ein Kellorausbau mit Heizungsanlage - neue Tragkonstruktion zur Aufnahno der Schulzinnor in Obergeschoss, - besondere Isolationen an Wände, Böden, Docko der neuen Schulzinner - neue Fonster- anlagen - nouor Dachaufbau - Installationen für Heizung - Sanitäranlagen und Elektrisches, sowie gewaltige Renovationsarbeiten in Haus Krieger. Zuden ergeben sich bei so weitgehenden Umbauten alter Liegenschaften sehr viel unvorhergesehene zusätzliche Arbeiten.
Zwockdionlichkeit. Dieser Wog dor Verwendung beider bestehender Gebäulichkoiton würde keineswegs don heutigen und zukünftigen Bedürfnissen einer modernen leistungsfähigen 
Feuerwehr entsprochen weil für die noch anzuschaffanden Gerätschaften wie notor. Drehleiter, ein zweites Auto, u.a. kein Platz vorhanden ist, und die alsdann an einen dritten Ort untergebracht worden müssten, was der Einsatzbereitschaft hinderlich wäre.Weildie Ausfahrt ohne Vorgeländo unmittelbar nur auf die Schulstrasse führt, weil ein Sannlungs- und Uebungsplatz hier gänzlich fehlt, weil bei dieser Anordnung der gewünschte Schlauchturn nicht zweckmässig angoordnot werden könnte.
Dagegen wäre die Anordnung der drei vorgesehenen Schulzinnor nahe des bestehenden Schulhauses sohr praktisch.»

Vorschlag II. Umbau der Montagehalle Schulstrasse 11 ausschliesslich als Feuerwehrnagazin. Baukosten Fr. 10? 000. — .
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Vorschlag III,_________ Bau eines nouen Fouorwohrmagazins auf dem Aroal 
der WeberTsehen Liegenschaft mit 3 Schulzimmer und Theorie
saal im 1. Stock Fr. $00 000.—•
Architekt Röthlisbergor schreibt zu dieser Variante:
"Ich weise noch darauf hin, dass die meisten von mir besich
tigten Feuorwehrmagazine aus wirtschaftlichen Gründen auch 
obere Etagen ausgobaut hatten. So z.B.
Olten mit 3 Etagen Unterrichtsräumen,
Schönonwerd mit 2 Etagen Wohnungen,
Wetzikon mit 2 Etagen Gemeindeverwaltung sräumen, 
Küsnacht mit Polizeiposten.
Ein solcher Neubau in gefälliger, gediegener Form, würde sich dem Dorfbild gut anpassen.
Zudem ergäbe dieser Neubau sowohl als Feuerwehrnagazin wie für 
Schul- oder Verwaltungszwecke, eine ideale Dauerlösung.

Architekt Zimmer hat zur Frage, ob sich die 2 Loya Gebäude als 
Feuerwehrmagazin eignon, wie folgt Stellung genommen: 
"Die Frage, ob sich die Gebäude als Feuorwohrmagazin eignen, 
kann durchaus bejaht werden.— Es dürfte dies ohne grosse bau
liche Umänderungen möglich sein.— Ob os zweckmässig und finan
ziell tragbar ist, das Fabrikgebäude No. 11 so um- und auszu
bauen, wie dies das Projekt der Architekten Rota versieht, be
zweifle ich. Dio Eisonriogelkonstruktion des Gobäudos lässt 
es meines Erachtens eher wünschbar erscheinen, das Objekt im 
grossen und ganzen so zu benützen, wie es ist.—
Die für die Feuerwehr nötigen Freiflächen sind vorhanden, wenn 
ein Abtausch des die beiden Parzellen trennenden Gartens Meyer 
mit dem Hausplatz an der Hauptstrasse möglich ist, entsteht ei
ne, für die Gosamtanlage äusserst günstige Situation."

Aus dem Bericht von Architekt Röthlisberger ist zu entnehmen: 
"Einteilung. Durch Erstellung eines eingeschossigen Anbaues 
liesse sich das Leya Gebäude soweit vergrössern, dass es dem 
Bauprogramm der Feuerwehr entsprechen würde, mit Ausnahme des 
Schlauchturmes, der aus ästhetischen Gründen hier kaum in Fra
ge kommt. Hier müsste die Schlauehtröcknung elektrisch erfol
gen. Etwas nachteilig wirkt sich die etwas knappe Grundfläche 
aus, wodurch die Gerätschaften nahe aneinander gerückt werden 
müssten.
Das Gebäude "Krieger" müsste ganz entfernt und das Zwischen
land erworben werden. Dadurch würde ein grosser Sammlungs
und Uebungsplatz entstehen, und eine zweckmässige Ausfahrt er
möglicht.
Baulicher Umfang. Die Nordseite müsste hier weitgehend umge
staltet werden, um die geeigneten hohen Ausfahrttore zu er
stellen. Dagegen könnte der übrige Hallonbau zum Grossteil im 
heutigen Zustand belassen worden. Anstelle dos Flachdaches 
sollte in besserer Anpassung an das Dorfbild, ein Satteldach 
mit Ziegelbedachung erstellt werden. Neu dazu käme die 
Schlauchwaschanlage als einstöckiger Anbau.
Zweckdienlichkeit, Diese Lösung würde, nobst dem Fehlen des 
Schlauchturmes, im wesentlichen den Anforderungen der Feuer
wehr entsprochen. Zufolge der grossen Raumhöho würde sich 
die Beheizung unwirtschaftlich gestalten."
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300 000.—

Baukosten
Wert der Schulzimmer

100 000. —
255 000.—

100 000.—
205 000.—

Vorschlag I.
305 000.—
150 000.—
155 ooo.—

Vorschlag II,
105 000.—

Ertragsausfall Gebäude Sehulstrasse 11 & 13 Zins 6000.- kapitalisiert zu 6 %

Die Ausführung ist deshalb zu empfehlen. Es  ’ ‘ , die dem schulpflichtigen Kind einenbleibenden Gewinn vermitteln, sondern der Gehalt des Unterrichtes, den das Kind in der Schulstube geniesst. Was wir brauchen sind geräumige. Licht und Luft offene Schulstuben. Sie worden auch dann diesen Anforderungen genügen, wenn sie nicht Fr. 105 000.— bozw. Fr. 165 000.— kosten, sondern einmal "bloss" Fr. M-9 000.—.
Muttenz, den 20. August 19^+9 •

Im Hinblick auf Unterhalt, Subventionierung und Hypothezierung, würde sich dieser Neubau* in Gegensatz zu den zwei ”Leya" Objek
ten, sicher günstiger auswirken."

Stellt man die 3 Vorschläge einander gegenüber, ergeben sich folgende 
Zahlen: Vorschlag III, 

500 000.— 
200 000,— 
300 000.—

Das hat zur FolgeEl____ 1___E_
also Fr» 56 000.— bozw. Fr. 116 000.—
Die Einsparung beim Einbau von Schulzimmor über dem Fouorwohrmagazin trägt bei h- Klassenzimmer tatsächlich Fr. 22h- 000.— bozw.• W+ 000.—, was bei der Beschlussfassung zu berücksichtigen ist und öiuiiüx- ruuhuAui-LigC, dass mit Mehrkosten von rund Fr. 95 000.— ein zwockentsprechendes, geräumiges Fouerwehrmagazin gebaut wird.
Die Errichtung von Klassenzimmer über dem Feuerwehrmagazin, vis-ä-vis dem Breiteschulhaus, hat für den Schulbetriob unbestritten keine Nachtoile zur Folge. T* sind nicht die Schulpalästo

Vorschlag III kann sofort nach Genehmigung durch die Einwohnergemeindeversammlung in Angriff genommen werden, die Vorschläge I. & II. dagegen erst im März 1950, darnach dem Kaufvertrag mit der Leya A.G. der Antritt der Gebäude durch die Einwohnergemeinde erst am 1. März 
195P erfolgt.
Der Aufbau von Wohnungen anstelle von Schulzimmor auf ein neues Feuerwehrmagazin, um möglichst wirtschaftlich bauen zu können, ist nicht zu empfohlen. Dio Erfahrung lehrt, dass die Gemeinde mit eigenen Mietwohnungen keine angemessene Rendite des investierten Kapitals erreichen kann, weil sic Begehren der Mieter bezüglich Unterhalt und Ausbau der Mietwohnungen zugänglicher ist, als der private Liegenschaftsbcsitzor.
Dio kostenmässige Gegenüberstellung der Projekte Anbau an Schulhaus Hinterzweien oder Aufbau von Schulzimmor auf ein neues Feuorwohrma- gazin führt zu einem falschen Schluss. Wenn der Anbau Hinterzweien als I. Etappe ausgeführt wird, kommt wie bereits erwähnt der Aufbau von Schulzimmor auf das Fouerwehrmagazin nicht mehr in Betracht.Das hat zur Folge, dass die nach dem Schulhausanbau zu errichtenden Klassenzimmer Fr. 105 000.— bozw. Fr. 165 000.-- kosten worden, also Fr. 56 000.-- bozw. Fr. 116 000.— mehr, als wonn die Gemeinde vorerst die Lokale über dem Fouerwehrmagazin baut.Dio Einsparung beim Einbau von Schulzimmor über dorn Fouorwohrmagazin beträgt bei h- Klassenzimmer tatsächlich Fr. 22*+ 000.— bozw.Frund sicher rechtfertigt
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den 29# Juni 19^9•

Abschnitt c des Gemoin-

zu bemerken:
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GEMEINDE 
MUTTENZ

Traktandum 2.
Wir verweisen auf die joden Stimmberechtigten zugostellton ge

druckten Rechnungen und Berichte.
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9 den 15® Juli 
zur Behandlung

Traktandum 3.
Vom hiesigen Haus- und Grundbesitzervorein ist der Antrag un

terbreitet worden, § 3 des Tarifes für die Wassorabgabe an Private 
dahin abzuändern, dass der jährliche Mietzins für den Wassermesser 
von der Wasserversorgungskasse getragen werde. Don Haus-und Grund- 
besitzorveroin ist von Geneinderat nahe gologt worden, diesen Antrag 
zurückzuziehon, woil eine Schmälerung der Einnahmen dor Wasserkasse 
zwangsläufig zu einen Abbau dor Beitragsloistung an die Kanalisations
kasse führen würde, was zur Folge hätte, dass von Liegenschaftsbe- 
sitzer vernohrto Beiträge an das Kanalisationsuntornohnon verlangt 
werden müssten. Dor Haus- und Grundbcsitzerveroin beharrt jedoch 
auf seinem Anträge, weshalb dor Geneinderat die Angelegenheit der 
Gemeindeversammlung zur Beschlussfassung unterbreitet. Schon in Jah
re 19^3 ist in Hinblick auf den günstigen Stand dor Wassorkasse ver
langt worden, man möge die Wassernosserniete reduzieren oder aufhe- 
bon. Damals hat der Gemeinderat aufmerksam gemacht, dass den Ein-

An dio
Gemeindekonmission
M u t t e, n z

Dor Geneinderat hat auf Freitag 
19^9 eine Einwohnergemeindeversamnlung angesetzt 
der nachstehenden Traktanden:

1. Protokoll.
2. Vorlage der Jahresrechnungon 19^+8.
3. Antrag des Haus- und Grundbesitzorvoroins auf Abschaf

fung der Wassormosser-Miete.
4., Erhebung von Gebühren für Krankenpflogeleistungen, 

Genehmigung des Tarifes.
5. Erwerb dos Schlachtlokalos Kirchplatz 15 zwecks 

Abbruch.
6. Genehmigung der Landkäufo im Rieser, Apfhalter, Kaibhag,

am Schützenhausweg und in der Kilchmatt.
7. Eingabe von Joseph und Hans Aymonod für Eröffnung einer 

Kiesgrube in der Lachnatt (§ 11, -7—1__2—1__ 
dogosetzos.)

8. Verschiedene^.
Zu den einzelnen Geschäften haben wir folgendes

Muttenz,

dß.
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der bisherigen Regelung festgohalten werden. Er empfiehlt der Ge
meindeversammlung, den Antrag des Haus- und Grundbesitzorveroins 
abzulehnen. I

nahmen aus Wassermesserniete auch erhebliche Ausgaben für den Unter
halt und die Erneuerung von Wassornessern gogenüberstehon. Die Le
bensdauer eines Wassermessors beträgt, wenn er alle 6 bis 8 Jahre 
revidiert wird, durchschnittlich 30 Jahre. Innert dieser Zeit soll
ten aus der Messerniete die Unterhaltskosten, Verzinsung und Amorti
sation bezahlt werden können. Vor dem Kriege und der Teuerung war 
dies möglich, heute, wo die Wassermessor rund das Doppelte kosten 
als in Jahre 1939, reicht die Miete nicht mehr aus, um die erwähnten 
Auslagen voll zu decken. Ein Verzicht auf die Wassornesserniete ist 
deshalb sachlich nicht begründet, besonders wenn man noch berücksich
tigt, dass sie trotz der grossen Teuerung seit Jahren unverändert ge
blieben ist. Der Umstand, dass die Einnahmen aus Wasserzinsen gut 
sind und der Stand der Wasserkasse im allgemeinen günstig ist, sollte 
nicht dazu verleiten, auf einen angemessenen Mietzins für die Wasser
uhren zu verzichten. Man sollte auch vermeiden, einem gut rentieren
den Geneindeunternehncn durch Abbau der Einnahmen Mittel zu entziehen. 
Ueborschüsse aus unserer Wasserversorgungskasso werden seit Jahren 
dem Kanalisationsunternehmen zugewiosen, das nur dadurch in der Lago 
ist alle Zahlungsverpflichtungen zu erfüllen und die Bauschuldon an
gemessen zu amortisieren. Träger der Wasserkasse und Kanalisations
kasse sind in der Hauptsache die Liegenschaftsbositzor. Wenn auf der 
einen Seite durch Erlass der Wassermosserniote Erleichtrungen ge
schaffen werden, so wird man genötigt sein, den Ausfall wottzumachon 
durch vermehrte Abgaben an das Kanalisationsuntcrnehmen. Es ist 
nicht ausgeschlossen, dass bei einer Reduktion der Beiträge der Was
serkasse an das Kanalisationsunternehmen, das letztere dazu überge
hen müsste, in Form der Erhebung einer Schwemmgobühr oder auf ande
re Weise sich neue Einnahmen zu erschliessen, um den Verpflichtun
gen nachkomnon zu können, die sich ergeben aus der Verzinsung und 
Amortisation der Bauschulden und der Neuanlagen von Kanalisationen. 
Der Gerneindorat ist, wie bereits im Jahre 19^3 auch heute einstim
mig der Auffassung, es sollte auf den Antrag, für Uebernahme der 
Wassormessermiete durch die Wassorkasse, nicht oingotreton und an 
der bisherigen Regelung festgohalten werden. Er empfiehlt der Ge-
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Erläuterungen des Gemeinderates zu 
Traktandum 4
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Im Jahre 19^5 sind auf Antrag des Gemeinderates zwei Diako
nissenschwestern angestellt worden zur Uebernahme des Krankenpflege
dienstes. Schon damals wurde in Aussicht genommen, einen Tarif ein
zuführen für Krankenpflegeleistungen, um auf diese Weise wenigstens 
einen Teil der Kosten wieder•einziehen zu können, die der Gemeinde 
entstehen für die Krankenfürsorgo. Inzwischen, und im besondern seit 
der katholische Krankenpflegeverein keine eigenen Krankenschwestern 
mehr hält, hat es sich gezeigt, dass der weitere Ausbau des Kranken
pflegodienstes durch die Gemeinde erwünscht ist. Die dadurch der 
Gemeinde entstehenden Mehrauslagen können aber nur verantwortet wer
den, wenn anderseits für Mehreinnahmen gesorgt wird. In den meisten 
Gemeinden ist das Krankenpflegewesen Sache privater Institutionen und 
in der Rogel gewähren die Gemeinden lediglich Beiträge an die damit 
verbundenen Kosten. Fast überall wird von Personen und Familien, die 
die Loistung der Krankenfürsorge beanspruchen, eine Entschädigung ver
langt, sei es in Form von regelmässigen Beiträgen an den Krankonpfle- 
geveroin, oder auf Grund eines Tarifes für Krankenpf logoloistungen. 
Dio Erhebung von Beiträgen für Krankenpflege ist auch deshalb er
wünscht, weil ein gewisser Selbstbehalt schützt vor ungebührlicher 
Inanspruchnahme dos Krankenpflegodionstes, ähnlich wie bei den Kran
kenkassen, die allgemein den Selbstbehalt oingoführt haben. Die Ueber
nahme eines Teils der Pflegckoston durch don Patienten odor dessen An
gehörige ist auch am Platzo als billiger Ausgleich gegenüber jenen 
Familien, 
spruch nehmen, 
moinden, stellen wir fest, dass Muttenz bedeutend mehr als jede ande
re Gemeinde ausgibt für Krankenfürsorge. Während bei uns die Kosten 
für Krankenfürsorge 1928 bloss Fr. 4-00.— betragen haben, belaufen 
sie sich heute auf über Fr. 13 300.—. Vergleichsweise sei erwähnt,

die wenig odor nie die Dienste der Krankenschwestern in An- 
Wonn wir Vergleiche anstellon mit andern Vorortsgo-

, stellen wir fest,
für Krankenfürsorge 1928bloss Fr
dass Binningen für Krankonfürsorge im Jahre I9U8 Fr. 6 250.— ausgoge- 
ben hat, Allschwil Fr. 6 220. — , Birsfeldon Fr. 7 230.--, Arlosheim 
Fr. 5 500.— und Münchenstoin Fr. 3 . Der Gemeinderat ist des
halb einstimmig der Auffassung, es sollte in Zukunft für die Kranken-

' pflogoloistungen ein Entgelt orhobon werden, um damit wenigstens einen 
Teil der Pflegekosten decken zu können. Er unterbreitet der Gemeinde
versammlung don bezüglichen Antrag und don Vorschlag, den Tarif für 
Krankenpflege wie folgt festzusetzon:

Allgemeine Pflege
Packungen, Wickel, Umschläge
Pflaster und Kataplasmen
Trocken Schröpfen
Blutig Schröpfen
Blutegel ansotzen
Einläufe
Spülungen
Tropfone inlauf
Wundbehandlungen
Injektionen
Massage
Leichonbesorgung
Nachtwachen
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Bemerkungen:Der vollständige gemeinderätlicho Bericht zu den Traktanden der Einwohnergemeindoversammlung kann auf der Gemeindeverwaltung unentgeltlich bezogen werden. Der Bezug wird jonen Stimmberechtigten empfohlen, die sich vor der Gemeindeversammlung über die zur Behandlung gelangenden Traktanden näher zu orientieren wünschen.

In Fällen, wo der Patient oder seine Angehörigen minderbemittelt*sind, 
soll der Gemoinderat auf Antrag der Krankenschwester befugt sein, das 
Pflogegeld ganz oder teilweise zu erlassen, jo nach den vorliegenden finanziellen Verhältnissen. Der Gomeinderat hat die Absicht, von dio-r 
ser Befugnis in allen jenen Fällen Gebrauch zu machen, wo die Erhebung 

. * der Pflegetaxe eine Familie empfindlich belasten würde.
Die Erhebung einer bescheidenen Pflcgetaxe erlaubt es der Gemeinde, den Krankonfürsorgedienst wenn nötig noch weiter auszu

bauen, um allen begründeten Begehren für Uebernahme von Pflegen entsprechen zu können. Gleichzeitig dürfte es auch möglich sein, einer hiefür geeigneten Schwester -das Amt einer Fürsorgeschwester zu übertragen, ohne befürchten zu müssen, die betreffende Krankenschwester 
zu stark belasten zu mü-ssen.
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ausmachond

Traktandum 5«
Bekanntlich befinden sich auf dem Kirchplatz und zwar auf Allmend * 

noch einige kleinere Gebäude, deren Entfernung aus ästhetischen Grün
den sehr erwünscht ist. Darunter befindet sich auch das Schlacht
lokal Kirchplatz 15 9 im Eigentum des Hans Dreyer-Buser. Es besteht 
nun die Möglichkeit» beim Wiederaufbau der durch Brand teilweise zer
störten Liegenschaft; Kirchplatz 16 ein neues Schlachtlokal einzubauen 
und auf die Benützung des bisherigen im Gebäude Kirchplatz 15 zu ver
zichten. Der Gerneinderat hat mit dem Eigentümer Hans Dreyer-Buser 
Verhandlungen geführt, zwecks Ankauf des Gebäudes Kirchplatz 15» Es 
besteht die Möglichkeit, dieses Gebäude, das eine BrandlagerSchätzung 
von Fr. 6 200.— besitzt, zum Preise von Fr. 5 000.— käuflich zu er
werben. Der Gemeinderat erachtet diesen Preis als für die Gemeinde 
annehmbar und beantragt deshalb der Gemeindeversammlung, dem Kauf die 
Zustimmung zu erteilen und gleichzeitig den Gomeinderat zu ermächti
gen, das Gebäude nach Wiederaufbau der Liegenschaft Kirchplatz 16, 
spätestens aber nach dem 1. Januar 1951^ abbrechen zu dürfen. Durch 
den Abbruch des Gebäudes Kirchplatz 15 wird der Kirchplatz, der schon 
im jetzigen Zustand ein Schmuckstück unserer Gemeinde ist, noch ge
winnen .
Traktandum 6.

Im Zonenplan für das Gebiet Wartenborg ist vorgesehen, die Burg
haldenstrasse von der Liegenschaft Abt aufwärts so offen zu halten, 
dass der schöne Ausblick nicht durch Bauten oder Anlagen entzogen 
wird. Zur Durchführung dieser Absicht erachtet der Gemeinderat als 
zweckmässig, Land in diesem Gebiet zu erwerben, um es gelegentlich 
an jene Punkte umlegen zu lassen, wo die Erhaltung der freien Aussicht 
besonders erwünscht ist. Heute besteht dio Möglichkeit vom Eigentümer 
Eduard Meyer-Walterlin das Grundstück zwischen Riesor- und Burghalden
strasse. haltend 12 a h-2 m2 zum Preise von Fr. 8.— pro m2, ausmachond 
Fr. 9 9j6.— käuflich zu erwerben.

Im Gebiet Apfhalter und Brüggli muss dio Gemeinde in absehbarer 
Zeit ein neues Kleinkunderschullokal errichten, weil für jenes Gebiet, 
wo in den letzten Jahren viel gebaut worden ist, die bestehenden 
Kindergärten zu woit abgelegen sind. Geeignetes Bauland kann erwor
ben werden Ecke Apfhalterwog/Gartonstrasso und zwar im Ausmass von 
13 a 7h m2. Der jetzige Eigentümer Jakob Imhof-Niederhauser ist be
reit, dieses Grundstück der Einwohnersemoindo zum Preise von Fr. 12.- 
pro m2, ausmachend Fr. 16 h88.—, abzutreten.

Im Block zwischen Sandgrubonwog/Münchonstoinerstrasse und Roichon- 
steinerwog liegt Bauland im Ausmass von ca. 22000 m2. Da der betref
fende Block zu tief ist, um von den bestehenden Umfassungsstrassen 
rationell und zweckmässig aufgeteilt werdon zu können, hat der Genein- 
dorat den Eigentümern die Durchführung einer Baulandunlegung und dio 
Ausführung von Strassenanlagen empfohlen. Das Land befindet sich aber 
mit Ausnahme einer einzigen Parzelle in Besitze von Erbengemeinschaf
ten, die nicht über die nötigen Barmittel vorfügen, um die Umlegungs
und Strassonbaukosten docken zu können. Es ist deshalb der Einwohner
gemeinde nahe gelegt worden,,das Land käuflich zu erwerben, um selber 
die Aufteilung für Bauaroal durchzuführon. In den mit den verschie
denen Eigentümern geführten Verhandlungen konnte ein Kaufpreis von 
Fr. 9*50 pro m2 vereinbart worden, ausmachond für don ganzen Block 
Fr. 223 17h. — . Dieser Prois scheint dem Gomeinderat annehmbar und 
wird ermöglichen, das Land nach der Erschliessung für Bauzwecke zu ei
nem angemessenen Prois an Bauinterossonten weiter zu geben.
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Der Verwalters

Mit vorzüglicher Hochachtung: 
Namens des Gemeinderatess 

Der Präsident;

vom anstossenden Grundstück 
Abschnitt,
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Für die Korrektion des Schützenhausweges musste von den anstossen
den Parzellen 713 im Eigentum der römisch katholischen Kirchgemeinde 
und 716, der Geschwister Weber, Areal, haltend 108 n2 erworben werden, 
wofür unter Vorbehalt der Genehmigung durch die Gemeindeversammlung

, ausmachend Fr. 1 J12.—, vereinbartein Preis von Fr» 1h-.— pro m2 
worden ist.

Für die Korrektion des obern Teilstückes des Rothausweges, muss
, im Eigentum der Fluor-Werke A.G., ein 

haltend 3 a 17 m2 erworben werden. In den mit der Firma 
geführten*Verhandlungen konnte ein Preis von Fr. ?• — pro m2 verein
bart werden, ausmachend Fr. 1 58?.—.

Der Gemeinderat beantragt, diesen Landkäufen die Genehmigung zu 
erteilen und den erforderlichen Kredit zu Lasten der Rechnung 19^9 zu 
bewilligen. Gleichzeitig wird um die Ermächtigung ersucht, für die 
Bezahlung der Kaufpreise die Aufnahme eines Darlehens in/der erforder- liehen Höhe zu bewilligen. bt C ' fr «yS
Traktandum 7« 1 ( b

Am 19» Mai 19^9 ist von Joseph und Hans Aymonod das Gesuch ge
stellt worden um Erteilung der Bewilligung zur Eröffnung einer Kies
grube in der Lachmatt, auf den Parzellen 2621 und2622, haltend zusam
men rund 2 ha. Der Gemeinderat hat das Begehren abgelehnt, aus Grün-
*stimmend waren auch die "Projekte für Errichtung eines Schwimmbades 
eines Waldfriedhofes und einer Schiessanlage in der Lachmatt. 
Folge ist vön den Herren Aymonod an den Gemeinderat ein Wiedererwä
gungsgesuch gerichtet und das Begehren gestellt worden, man möge die 
Angelegenheit der Gemeindeversammlung zum Entscheid unterbreiten. 
Gleichzeitig wurde von 22 Stimmberechtigten, gestützt auf § 11, Ab
schnitt c des Gemeindegesetzes, die Einberufung einer ausserordentli
chen Gemeindeversammlung verlangt, zwecks Behandlung des Konzessions
gesuches. Die Gemeindeversammlung hat deshalb über das Begehren zu 
entscheiden. Der Gemeinderat beantragt einstimmig Ablehnung des Kon
zessionsgesuches. § 65 des kant. Baugesetzes ermächtigt die Gemeinden, 
im Interesse der Orts- und Landschaftsbildes, die Erschliessung oder 
Erweiterung von Kiesgruben einzuschränken oder zu verbieten. Durch 
die Anlage einer/Kiesgrube in der Lachmatt, südlich der Geleise der 
Ueberlandbahn,würde das Landschaftsbild erheblich beeinträchtigt. Es 
liegt deshalb im Interesse der Gemeinde, die Eröffnung einer Kiesgru
be in diesem Gebiet nicht zu gestatten, wozu sie nach den einschlä
gigen gesetzlichen Bestimmungen befugt ist.



BASEL Dienstag, 19. Juli 1949

Rhein und Kembserstau

Der Film in Basel

T A O T

zösische Fanfarenmusik mit klingendem 
Spiel und strammen Schrittes das Musikpavillon be
trat, Es handelte sich um die «Fanfare Municipa.e. 
de Dompaire», Dompaire ist ein kleines Dorf in 
der Nähe von Epinal (Departement Vosges). Der 
Großteil der Spieler, unter ihnen auch der Diri. 
gent, Gaston Breton, kamen 1940/41 als Internierte 
in die Schweiz. Für dre freundliche Aufnahme, die 
sie damals bei uns fanden, wollten sie' sich nun 
revanchieren durch die Darbietung eines kleinen 
Sonntagnachmittagskonzertes. Die Schützenmatle, 
wo vor knapp einem Jahr das Franzosendenkmal 
— das Symbol des Dankes. Frankreichs an dis 
Schweiz für die während des Krieges geleistete’ 
H Ife — eingeweiht wurde, war dafür zweifello'. 
der gegebene Ort.

Unsere französischen Nachbarn setzten alles 
daran, durch ihr Konzert ihre Dankbarkeit zu be. 
weisen. Zum Abschied ehrten die Gäste die Schweiz 
mit unserer Landeshymne. sr.

Oeffentlich« Krankenkasse
(Mitg.) In der Zeit vom 1. Januar bis 16. JtiH 

1949 wurden krank gemeldet: 24 130 (22 504) Män
ner, 43 295 (40 824) Frauen und 15 240 (14 532) 
Kinder, total 82 465 (77 860).

Un4er der Oberfläche
—hn—. Ein Sonntag im Londoner Eastend. Es 

regnet. Mürrisch kommentiert es der Herr des Hau. 
ses: Es regnet immer am Sonntag. Dieses Haus

Schmusiger
(Korr.) Der Rhein sei verschmutzt, so hörti Strom dann bald auf der rechten Seite immer- 
n in den letzten Wochen viel und laut kla- hin erst nach etwas mehr als zwei Kilometern, 

auf fremdes Gebiet übertritt; denn abgesehen 
davon, daß cs nicht sehr freundnachbarlich 
ist, Schmutz über die Grenzen laufen zu las
sen, gilt vom Geruch ein ähnlicher Satz wie 
vom Feuer- Dich selber gcht’s an, wenn’s 
beim Nachbar stinkt.

Bevor der Kembserstau bewilligt wurde, 
stellte ein Gutachten fest, daß die Basler Ab
wässer im .Rhein bis nach Breisach bemerkbar 
seien. Der Konzessionärin wurde auferlegt, 
daß sie die Kosten der vorerwähnten Aende- 
rungen der Kanalisation sowie der Grundwas
serabsenkung im untern Kleinbasel und inKlein- 
hüningen übernehme und überdies jährliche

fonds leiste. So weist denn die Staatsrechnung 
1948 an solchen Zahlungen Fr. 131 200.— aus 
und im Vermögensstatus auf Ende 1948 gibt sie 
als Passivum einen Fonds: «Kembserstau, Be
trieb und Erneuerung» von Fr. 988 265.65 an.

Irren wir nicht, so hoffte man seiner Zeit, 
aus diesem Fonds werde einmal ein ansehnli
cher Teil der Kosten gedeckt werden können 
für den weiteren Ausbau der Kanalisation auf 

}der linken Rheinseite. Mag auch der Krieg mit 
seinen Begleitumständen und Folgen, denken 
wir nur an die Geldentwertung, diese Hoffnung 
zu einem guten Teil zu nichte ppm acht haben, 
so wäre es dorh - f* *<T.
kommende- '
gunrr - • =- ,

I man in den letzten Wochen viel und laut kla
gen. Und wenn es dennoch Hundert und Hun
derte freut, sich in seinen Fluten zu tummeln, 
so ist die Freude daran bei den für die öffent
liche Sauberkeit und Gesundheit Verantwort
lichen eben doch getrübt. Eine abendliche 
Fahrt nach Kembs und zurück, so starke Ein
drücke sie über die Entwicklung Basels zur In
dustrie- und Handelsstadt hinterläßt, bestätigt, 
daß von unserer Mittleren Brücke an die Nase 
allerlei Uebles zu riechen bekommt. Es ent
steigt zwar nur zum Teil dem Wasser; zum 
anderen Teil wird es durch den Luftzug aus 
größerer oder kleinerer Entfernung über die 
Stromufer getragen. Erst ziemlich weit unten 
und nur streckenweise duftet es angenehm etwa in“ einen" Betriebs- und Erneierungs-
nach Heu oder Akazienblust. - - • ■ • ~ ................ .....

Wenn wir uns auch klar machen, daß das 
Rheinbett schon lange nicht mehr durch ein 
starkes Hochwasser gehörig ausgeschwemmt 
worden ist, daß wir es also zur Zeit mit ei
nem vorübergehend hohen Grad der Ver
schmutzung zu tun haben, so dürfen wir die 
Reinigung doch nicht bloß der Natur überlas
sen, sondern müssen den Ursachen der Ver
schmutzung nachgehen^und sie zu beseitigen 
oder doch ihre Wirkung zu vermindern su
chen.

Große Schuld wird dem Kembserstau zu
geschrieben. Doch gerade dieser Stau führte 
dazu, daß die großen Stränge unserer Kanali
sation, die noch in der Stadt, und zum Teil 
ziemlich weit oben, in das Rheinbett mündeten,



O

S9P991-
Si±

S91~o
°iV

l£>
Ub

V

) O r TO

005/>’h 

aonosi^i

3'^cU$inn)S

/

(TsUWi
\ 1. / t>V' b' 6V^ ._

S\)rwiHzx\öaini-fö'A njzvtm-j 
dHHMTönS^ $ip± WhDXlOÄ 

~KQJOhI 30N13N3O'
l?



18.9.19^9

A. Grundsätzliches
I. Städtebauliche Ueberlegungen

FEUERWEHRMAGAZIN & SCHULBAUTEN DER GEMEINDE MUTTENZ.

3. Die Industriezone hat sich natürlicherweise längs dem Bahnareal entwickelt.

II. Ueberlegungen zur Lage und Art des Feuer- wohrmagazins____________________ _

Industrieanlagen sollten nur in diesem Gebiet geduldet werden.
Dabei ist es möglich, dass mit Stich- und Verbindungsstrassen zwischen Bahnlinie und Durchgangsstrasse einzelne Industrie und Werkstattbetriebe mit Strassenanschluss geschaffen werden.

Basel,

1. Der charaktervolle Organismus der Ortschaft Muttenz ist glücklicherweise ziemlich klar und eindeutig erhalten geblieben, mit breit geöffneter Dprfstrasse Nord-Süd, 
mit neuer Basis Bahn und Bahnhof-Areal am Nordende.
Die Kreuzung mit der verkehrsreichen Durchgangsstrasse 
liegt glücklich ausserhalb des älteren Dorfteiles.
Die Kreuzung (mit Haltestelle) der Ueberlandbahn bringt 
ebenfalls keine Störung. Am Südende entwickelt sich um die befestigte Kirche,'ein Dorf kern, der sinngemäss nach den ansteigenden Hügeln und deren Fuss entlang anstrahlt. Diese Grundform sollte auch in der weitern Entwicklung erhalten bleiben. Die alten Haus- und Obstgärten mit einer Tiefe von ca. 50.0 m sollten nicht mit Neubauten belastet, sondern als Grünzone frei bleiben. Diesem Gedanken dient für die Ostseite die bestehende Friedhofanlage und das Gebiet des mit passendem Spielplatz erweiterten Breite Schulhauses (siehe Friedhof-Wett

bewerb) in bester Weise.
2. Die neuen Wohnquartiere, glücklicherweise in der Regel mit lockerer Bebauung haben sich folgerichtig entwickelt 

und ein Netz von ausgesprochenen Nebenstrassen (Wohnstrassen) erhalten.Als richtige Teilungs- und Verkehrsstrasse, die nicht geschlossen, sondern mit weitem Abstand von der Strasse bebaut werden dürfte, scheint die Querstrasse: Breite Schulhaus-Hinterzweien sehr glücklich angelegt. Sie erschliesst das Wohngebiet und verteilt den internen Vorkehr zur Dorfstrasse und zu den Schulhäusern an den Endpunkten aufs Beste.

1. Wenn ein Feuerwehrmagazin im Umfang des Bauprogramms (Entwurf 19^8) notwendig ist, das heisst wenn nicht für die umfangreichen Geräte (Wagen) ein günstiges Abkommen mit der Feuerwehr Baselstadt abgeschlossen werden kann, scheint es absolut notwendig, die geforderten Geräte und Wagen so übersichtlich und mit direkter Ausfahrt unterzubringen, dass Wartung und Gebrauch reibungslos gesichert sind. Bei geringerem Bedarf kann eher mit einem Notbehelf ausgekommen werden.



2.

möglich und je nach dorn durchaus zweckmässig.

III» Uoberlegungen zum Schulbauprogra]liiini

B. Stellungnahme zu den vorliegenden Projekten und Begutachtungen»
1. Die Begutachtung und Verkehrsvjertschätzung durch Herrn Arch» W« Zimmer vom 2»3 A9.~ scheint mir zutreffend zu sein» Der Vorschlag den gegen die Schulstrasse gerichteten Teil der Parzelle 170 durch Abtausch gegen den Hausplatz der Parzelle 168 zu erwerben, scheint mir wesentlich und gut.
2» Bin Vorschlag von Architekt Rota für einen Umbau der Montagehalle "Loya11 scheint mir nicht zweckmässig zu sein. 

Der Umbau der Variante 1 und 2 ist nicht ganz einfach und im Nutzeffekt unerfreulich. Die Ausfahrtsmöglichkeiten sind 
nicht eindeutig und in Bezug auf das Strassennetz nicht direkt genug»

3« Der Vorschlag von Architektvom 18.3.!+9* tajt Umbau der beiden Liogenschafteh Leya" und Krieger zeigt einen klaren Vorschlag und weist richtig auf alle Mangel städtebaulicher, betriebstechnischer und wirtschaftlicher Art hin.
Die Anordnung der Schulzimmor ist in jeder Beziehung und damit auch die ganze Möglichkeit ungünstig.

1. Nach dem Bericht der Kommission für Schulbaufragen vom 
2O.8»h-9. ist der Bedarf an weiteren Klassenzimmern für: 1950 

1952 1953 1954
Ein grösserer,Frage kommen,von 2-3 Klassenzimmern, räume zu denken.Ab 1953 oder spätestens 195^ dürfte der Bedarf für weitere 5-6 Klasscnräume eintreten.

2» Die Gemeinde Muttenz besitzt zwei günstig gelegene Schulanlagen mit Turnhallen und den nötigen Turn- und Spielplätzen. peide können durch zusätzliche Klassenzimmer erweitert werden, ohne dass neue Turnhallen und Plätze mit besonderer War
tung geschaffen werden müssen.

2

5
neuer Schulbau müsste also vorerst nicht in sondern es wäre sofort für die Bereitstellung möglichst ohne verteuernde Neben-

2. Die Lage in der Doiflnitte, direkt an der mittleren VettGiisstrasse Breite Schulhaus- Hinterzweien ist gün
stig mit Ausfahrt direkt gegen diese Strasse. Als Gemeindebau darf ein solches, gut gestaltetes Gebäude in 
die Grünzone gestellt werden.

3. Kombination mit Gomeinderäumen für anderen Gebrauch ist

3» Die Anlage eines neuen, besonderen Schulhauses scheint daher 
nicht zweckmässig zu sein.Auf eine gewisse Zusammenfassung ist aus Gründen der Instandhaltung und des Betriebes für eine. Gemeinde Bedacht zu nehmen» Pavillön«Bauten dürften, trotz Beispielen guter Art, 
hier kaum das Richtige sein.



C. Schlussfolgerung und Vorschlag

3. Für die jetzt nötigen Klassenzimmer ist die Lago 
ben den vorhandenen Schulanlagen sehr günstig. Auch die 
Grössenansprüche harmonieren mit der Grundfläche des Feuer
wehr nag az ins ausgezeichnet.

3<
h-. Der Vorschlag von Architekt RÖthlisberger II mit Anbau 

zeigt eine günstigere Disposition und Zugänglichkeit bei 
der Verwertung der Montagehalle Leya. Auch hier ist auf 
die Mängel baulicher und betrieblicher Art richtig hinge
wiesen.

dicht ne- Auch

1. Im Zusammenhang mit der auf der Rückseite der Dorfstrasse 
liegenden Grünzone nit Friedhof, Breite Schulhaus und 
Spielplatz, sollten die Liegenschaften Parzellen 168, 170 
östliche Hälfte, 172, 173 für die Gemeinde erworben werden. 
Eventuel wäre es zweckmässig früher oder später auch die 
Osthälfton von Parzelle 167 und 175 anzuschliessen.
Der Hausplatz der Parzelle 168 kann im Abtausch für das nö
tige Stück von 170 oder sonstwie verwertet werden.
Der freie Teil von Parzelle 17^ sollte nicht überbaut wer
den, sondern gegebenenfalls der Feuerwehr als zusätzliche 
Uebungs- oder Vorkohrsflache dienen können (eventuell nur 
zu einem angemessenen Teil).

2. Für das Feuerwehrmagazin ist ein Neubau nach Vorschlag RÖth%s»

5. Der Vorschlag von Architekt RÖthlisberger III mit Neubau 
auf der Parzelle 173 gibt für das Feuerwehrmagazin eine 
sehr gut disponierte Grundrissanordnung, in der verkehrs
mässig besten Lage.
Die Unterbringung von Feuerwehr-Theoriesaal (mit Zugänglich
keit durch Schlauchturm) und 3 Schulklassen mit besonderem 
Eingang von der Schulstrasse her, im Obergeschoss, ist 
zweckmässig und baulich und betriebstechnisch wirtschaft
lich.
Wenn die Klassenräume später als solche nicht mehr zu die
nen hätten, wäre Ort und Grösse für andere Gemeindezwecke 
immer dienlich.
Dieser Vorschlag bietet also eine gute Dauerlösung.
Die Kosten sind mit einem Einheitspreis von Fr. 120.— pro 
m3 für das Klassengeschoss eher zu hoch angenommen. Die 
Ausführung kann sehr einfach sein.

6. Die früheren Projekte von Architekt RÖthlisberger B. & C. 
sind weniger günstig. C. ist als kompliziert abzulehnen.

lisberger quer zur Schulstrasse nach Vorschlag A resp. III 
zweckdienlich.Wenn es für den Betrieb möglich ist, würde ich es aus ar
chitektonischen Gründen vorziehen, wenn der Schlauchturm 
nach der Rückseite (Nordsoite) verlegt werden könnte und 
damit nicht als "Motiv" in den Vordergrund treten würde. 
Die Kopfseite an der Schulstrasse könnte gewinnen, wenn der 
Zugang zu den Klassenzimmern im Obergeschoss mit der Treppe 
in einen einfachen, offenen Laubenbau zusammengefasst wür
de. Die ganze Bauvorlage würde damit an Masstab und Be«> 
Ziehung zur Schule gewinnen.



z

Rudolf Christ, Architekt.

6. Für die weitern Schulbedürfnisse ab 1953-5^ sollte das 
Schulhaus Hinterzweien mit 6 Klassenzimnern und zugehörigen 
Untergeschossräumen, wie in Wettbewerb- und Bauprojekt 
vorgesehen, ergänzt werden.
Die Platzanlagen und die Turnhalle und allo Schul-Neben- 
raune sind dort schon vorhanden, so dass diese früher vor
gesehene Lösung auch jetzt noch als günstigste angesehen 
werden nuss.

7. Die Kostenüberlogungen des Berichtes der Kommission für 
Schulbaufragen von 2O*8.b-9. scheinen nir zutreffend zu sein 
und lassen es gerechtfertigt erscheinen, genaue Kostenan
schläge für ein Feuerwehrnagazin nit Klassenzinner in Ober
geschoss nach empfohlenem Vorschlag auszufartigen.

Die Orientierung der Klassenzinner nach Süden (nit guten 
Blick gegen Dorfkern und Landschaft) ist in diesen Fall an
nehmbar und besser als eine solche nach Osten gegen das 
hohe Breite Schulhaus.
Ein grosser Dachvorsprung wäre zu empfehlen. Bei näheren 
Studium wird es sich sogar zeigen, dass eine leichte..Abdre
hung nach Süd-Osten möglich ist.

h-. Die Montagehalle HLeyan kann einstweilen für bisherige Nut
zung erhalten bleiben und danit einen angenessenen Ertrag ab
werfen. Sie kann durch BaunbePflanzung so abgedeckt werden, 
dass sie als Fremdkörper nicht nehr so störend in Erschei
nung tritt (ohne zusätzliches Giebeldach).

?. Das sehr unschöne und überalterte Fabrikgebäude Krieger. 
sollte baldmöglichst abgerissen werden.
Die entstehende Freifläche, zusammen mit dem Ostteil von 
Parzelle l?0, sollte dem Schulareal als Platz mit Baumbe
stand beigefügt werden. Gegebenenfalls könnte eine einge

schossige Kleinkinderschule (Pavillon) im mittleren Teil 
günstig liegen.

Eine solche Zusammenfassung des Breite-Schulareals mit Schulerweite
rung über dem jetzt nötigen Feuerwehrmagazin mit Erhaltung der Mon
tagehalle Leya für ihren jetzigen Zweck, gut in Baunbepflanzung ein
gebettet, scheint nir für alle Bedürfnisse städtebaulich, baulich, 
betriebsmässig und verkehrstechnisch die rationellste Lösung zu sein.



den 5* Oktober 19*+9 •

5-
6.

Zu den einzelnen Geschäften haben wir folgendes zu be
merken:

9.
10.

7.
8.

An die
Gemeindekommission
M u t t e n z

GEMEINDE MUTTENZ

3o 
h-.

❖
/

Muttenz,

19^9 eine Einwohnergemeindeversammlung angesetzt 
nachstehenden Traktanden:

1. Protokoll.
2. Schaffung einer neuen Primariehrstelle. ’ 

Schaffung einer h-. Realschulklasse. 
Nachtragskreditbegehren für Anschaffung von 
20 Schulbänken
Kreditbegehren für Errichtung eines Feuerwehr-

Der Gemeinderat hat auf Freitag, den 28. Oktober 
zur Behandlung der

Traktandum 2.
Die hiesige Realschulpflege hat dem Gemeinderat zu Händen der Gemeindeversammlung den Antrag unterbreitet, auf Beginn des neuen Schuljahres eine weitere Primärlehrstelle zu schaffen. Voraussichtlich ist für das neue Schuljahr, ohne Berücksichtigung eines wahrscheinlichen Wanderungsgewinnes, mit einer Primarschülerzahl von 50? zu rechnen. Mit bloss 12 Primariehrkräften würde sich eine Ueberfül- lung einzelner Klassen nicht vermeiden lassen. Bei Anstellung einer weiteren Lehrkraft würden sich für die in den Schulhäusern Breite und Hinterzweien zu führenden Primarschulabteilungen Schülerzahlen zwischen ^+0 und h-2 ergeben, für die 1. Primär der Freidorfschule 29 und die 2. Primär 38. Trotzdem nach Schulgesetz die Schülerzahl für die 1. bis und mit 5« Primarklasse bis 50 pro Abteilung betragen darf, erachtet es der Gemeinderat doch als angebracht, dem Vorschlag der Realschulpf 1. zuzustimmen und auf Beginn des Schuljahres 1950/51 eine weitere Primariehrkraft anzustellen. Er stellt in diesem Sinne der Ge

meindeversammlung Antrag.

magazins mit Aufbau von Schulräumen.
Kauf- und Tauschverträge für Bauland an der Schul
strasse, in der Breite und im Apfhalter.
Landverkäufe im Dornhag.
Landerwerb im Kriegacker, Margelacker, in der Dorf- matt, an der Bahnhofstrasse und am Neubrunnweg.
Neuordnung der Organistenbesoldung.
Verschiedenes, wukW
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Blatt 2

langten 20 Schulbänke.

An die Gemeindekommission <7

Traktandum 5,
Anlässlich der Gemeindeversammlung vom 27* April 19^-9 hat 

der Gemeinderat Kenntnis gegeben von dem von der Kommission für Schul
baufragen errechneten Bedarf an neuen Schulzinmer in den kommenden 
Jahren. Gleichzeitig wurde die Versammlung orientiert über das vom 
Gemeinderat aufgestellte Programm für Schulbauten. Als 1. Etappe wur
de der Aufbau von 3 Klassenzimmer auf das vis-ä-vis dem Schulhaus Brei
te projektierte Feuerwehrmagazin befürwortet. Inzwischen ist die Frage 
der Errichtung von neuen Schulräumen und eines neuen Feuerwehrmagazins 
in gemeinsamen Sitzungen von Gemeinderat und Gomeindekommission noch 
eingehend überprüft worden. Architekt Christ wurde beauftragt, die 
seinerzeit von Architekt Röthlisberger ausgearbeiteten Skizzen und Vor
anschläge zu begutachten und zum Schulbauprogramm im allgemeinen seine 
Meinung zu sagen. In einem ausführlichen Bericht kommt Architekt Christ 
zum Schluss, für das Feuerwehrmagazin sei die Errichtung eines Neubaues 
an der Schulstrasse, vis-ä-vis des Breiteschulhauses zweckdienlich und

Nach § ^+2 des neuen Schulgesetzes schliesst sich an die drei 
obligatorischen Jahreskurse der Realschule ein vierter freiwilliger an. 
Um abzuklären, ob das Bedürfnis für die Führung einer Realklasse in 
unserer Gemeinde besteht, hat die Realschulpflege mit der Elternschaft 

die Sache besprochen und Erhebungen durchgeführt, welche Eltern ihre 
Kinder in die Realklasse zu schicken wünschen. Gemeldet wurden für 
den Besuch der U. Realklasse im 
Schuljahr 1950/51 7 Knaben & 5 Mädchen - 12 Schüler.
" 1951/52 5 " 13 ” = 18 "" „ 1952/53 9 " 10 " = 19 ”Gestützt auf das Ergebnis der Umfrage hat die Realschulpflege dem Ge
meinderat zuhanden der nächsten Gemeindeversammlung beantragt, eine 

Realschulklasse zu schaffen und auf Frühjahr 1950 einen weiteren 
Reallehrer anzustellen.
Der Gemeinderat ist mehrheitlich der Auffassung, im Hinblick auf die 
geringe, im Schuljahr 1950/51 zu erwartende Schülerzahl sollte vorläu
fig von der Schaffung einer i+. Realklasse Umgang genommen werden. Da 
der vierte Jahreskurs freiwillig ist, sind Austritte im Laufe des Schul
jahres zulässig und auch zu erwarten, sei es, dass die Schüler eine 
Arbeits- oder Lehrstelle antreten,oder zu einem Welschlandaufenthalt 
wogziehen. Dann könnte die Schülerzahl unter einen Stand sinken, der 
unter demjenigen ist, den die kant. Erziehungsdirektion als Minimum 
für die Führung einer Klasse vorschreibt (8 Schüler). Anderseits wird 
es als Luxus erachtet, für eine so schwach besetzte Klasse Staat und 
Gemeinde Auslagen von rund Fr. 20 000.-- zu verursachen für Lehrerbe
soldung, Schulmaterialien, Verzinsung, Amortisation, Wartung und Reinigung des Schullokales usw.
Die Mehrheit des Gemeinderates beantragt aus diesen Erwägungen, den 
Vorschlag auf Schaffung einer *+. Realklasse für das Schuljahr 1950/51 
abzulehnen und erst dann darauf einzutroten, wenn Gewähr für eine ge
nügende Beteiligung vorhanden ist.
Traktandum U.

Die Realschulpflege hat mit Schreiben vom 23» Juli 19^+9 
beantragt, auf Beginn des neuen Schuljahres weitere 20 Schulbänke an
zuschaffen, im Hinblick auf die erhebliche Zunahme der Schüler. Um den 
Auftrag rechtzeitig erteilen zu können, kann mit dem Kreditbegehren 
nicht bis zur Vorlage des Voranschlages 1950 zugowartet werden. Der 
Gemeinderat beantragt deshalb der Gemeindeversammlung, die Gewährung 
eines Nachtragskredites von Fr. 5 h-00.— zwecks Anschaffung der ver-
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i<-9 ooo.—Fr.ca.

67 000.—Fr.ca.

10? 000.—Fr.ca.

Fr.ca.

als 2. Etappe der An-

3.

Fr.Fr«

2. Die Heizung der neuen Schullokale kann an die bestehende Heizan
lage in Schulhaus Breite angeschlossen werden.
Die Schüler können teilweise den bestehenden Schulplatz Breite als 
Pausenplatz benützen.Die Klassen können in die unnittelbare Nähe des neuen Spiel- und 
Turnplatzes.5. wart des Breiteschulhauses geregelt werden.

Quartierschulhauses in Gstrüpf und eines Realschulhauses in Gebiet

16? 000.—.
am Schulbauprogramm, wie

zu empfehlen. Für die jetzt nötigen Klassenzimmer sei ein Aufbau auf 
das neue Feuerwehrnagazin günstig. Christ bezeichnet die Zusammenfas
sung des Breite-Schularels mit Schulerweiterung über dem Feuerwehrna
gazin städtebaulich, baulich, betriebsmässig und Verkehrstechnisch als 
die rationellste Lösung. Die Reallehrerschaft befürwortet ebenfalls 
diese Lösung aus folgenden Gründen:
1. Eine Turnhalle ist vorhanden, welche heute noch nicht voll aus

genützt ist.

uGÜlo J-llUtJl d U LillLi kJcült XllUCÄULiUlld.0 ülUIl CilXCllj dlll O'-'5^ dlUXU, wxw
es anlässlich der Gemeindeversammlung vom 27. April 19^9 bekannt gege
ben worden ist, fest^uhalten. Nach demselben soll als 1. Etappe der 
Aufbau von Schulräumen auf das Feuerwehrmagazin, als 2. Etappe der An
bau an das Schulhaus Hinterzweien und als 3. Etappe ein Schulhaus-Neu
bau im Apfhalter ausgeführt werden.
Die Kosten für das neue Feuerwehrmagazin mit Einbau von Schulräumen im 
1« Stock sind veranschlagt auf Fr. 500 000.—•
Mit der Genehmigung des Voranschlages 19*+9 ist für das neue 
Feuerwehrmagazin ein Teilbetrag bewilligt worden von Fr. 150 000«^*
sodass noch ein Nachtragskredit erforderlich ist von Fr« 350 000« —>

Die Wartung der neuen Schullokale kann in Verbindung mit dem Ab-
__ ____ ____________________ __ >Die Primarlehrerschaft erachtet als die beste Lösung den Bau eines 

Quartierschulhauses im Gstrüpf und eines Realschulhauses im Gebiet 
Apfhalter und als zweitbeste Lösung ein Quartierschulhaus im Gstrüpf 
und 3-5 Schullokale in der Breite.
Gemeinderat und Gemeindekommission sind einstimmig der Auffassung, 
der Bau eines neuen Realschulgebäudes sei heute der hohen Belastung 
wegen für die Gemeinde noch nicht tragbar. Das neue Realschulgebäude 
in Pratteln kostet rund 2,8 Mill. Franken. Mit ähnlichen Kosten müsste 
auch Muttenz rechnen. Der Kanton zahlt nach § 77 des Schulgesetzes 
für die in den Realschulgebäuden untergebrachten Realschulklassen^ei- 
ne jährliche Miete von Fr. 2 000. — , was für unsere Gemeinde vorläu
fig einen Jahreszins von Fr. 12 000.— ergeben würde, während die Ver
zinsung, Amortisation und der Unterhalt eines neuen Realschulgebäudes 
jährlich rund Fr. 1^0 000.— kosten würde. Wohl sind Bestrebungen im 
Gange zur Revision von § 77 des Schulgesetzes im Sinne einer Erhöhung 
der vom Staat zu bezahlenden Miete für Realschullokale. Eine genügen
de Verzinsung wird auch bei der zu erwartenden Neuregelung nicht er
folgen und es wird weiterhin bedeutende Zuschüsse der Gemeinden für 
die Verzinsung und Amortisation von Realschulbauten brauchen.
Kostenmässig wirken sich die verschiedenen Schulbau-Projekte wie folgt 
aus:
1. Aufbau von Schulräumen auf das neue Feuerwehr

magazin, pro Klassenzimmer
2. Anbau an das Schulhaus Hinterzweien, pro 

Klassenzimmer
3. Bau eines Quartierschulhauses im Gstrüpf, 

pro Klassenzimmer
Bau eines Grosschulhauses im Apfhalter, 
pro Klassenzimmer

Gemeinderat und Gemeindekommission empfehlen
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gegen Abtausch

£

um das Bauvorhaben ausführen zu können. Der Gemeinderat beantragt der 
Gemeindeversammlung, der Errichtung eines neuen Feuerwehrmagazins an 
der Schulstrasse mir Aufbau von Schulzimmern die Zustimmung zu ertei
len und den erforderlichen Kredit von Fr* 350 000.— zu bewilligen.
Traktandum 6.

Der für die Errichtung des projektierten Feuorwehrmagazins 
zur Verfügung stehende Bauplatz an der Schulstrasse, Parzelle 173? 
haltend 15% m2, ist etwas knapp und würde nicht erlauben, bei der Lö
sung der Bauaufgabe frei disponieren zu können. Um den Bauplatz arron
dieren zu können, sind mit den Eigentümern der anstossenden Parzellen 
175 & 176 Kauf- und Tauschverhandlungen geführt und unter Vorbehalt der 
Genehmigung durch die Gemeindeversammlung Tauschverträge abgeschlossen 
worden. Die Parzelle 176 im Eigentum des Karl Gysin-Stingelin, haltend 
7 a 4j m2 mit Wohnhaus Hauptstrasse 38, brandversichert zu Fr. 14 400.-, 
kann zum Preise von Fr. 15 603»— erworben werden, gegen Abtausch von 
7 a 00 m2 Bauland der Parzelle 3131 in der Breite, das zum Preise von 
Fr. 15.— pro m2, ausmachend Fr» 10 500o— verrechnet wird. Der an 
die Schulstrasse anstossende, östliche Teil der Parzelle 175? haltend 
4 a 03 m2,kann von Emil Meyer-Künzli erworben werden, gegen Abtausch 
des westlichen Teils der Parzelle 176, haltend 3 a 14 m2 mit Wohnhaus 
Hauptstrasse 38. Diese Tauschobjekte werden als gleichwertig ange
nommen, sodass keine Partei von der andern etwas zu fordern hat. Die 
Gemeinde muss sich aber verpflichten, das Gebäude Hauptstrasse 38, 
das sich in sehr baufälligem Zustand befindet, in eigenen Kosten abzu
brechen .
Da die Tauschbedingungen annehmbar sind und der Bauplatz der Einwohner
gemeinde durch die Arrondierung sehr gewinnt, wird der Gemeindeversamm
lung beantragt, die abgeschlossenen Vertrüge zu genehmigen und die zu 
Lasten der Gemeinde verbleibende AufZahlung von Fr. 5 103*— zu Lasten 
der Rechnung 1949 zu bewilligen.
Die Kommission für Schulbaufragen hat in ihrem Bericht vom 19. Juli 1948 
als Schlussfolgerung ihrer Beratungen unter andern empfohlen, die Par
zelle 447 im Gebiet Apfhalter zu erwerben, da sie diese Parzelle als 
beste Lage für ein neues Schulhaus erachtet. Der Gemeinderat teilt 
diese Ansicht. Nach langwierigen Verhandlungen mit den Grundeigentü
mern, den Erben Burckhardt-Heussler, konnte ein Kauf- und Tauschvertrag 
abgeschlossen werden für die Parzelle 447? haltend 1 ha 75 a 52 m2. Nach 
denselben verkaufen 4 der vorhandenen 5 Erbenstämmo ihren Anteil am 
Grundstück der Einwohnergemeinde zum Preise von Fr. 10.— pro in2. Der 
5. Erbenstamm tritt seinen Anteil an Parzelle 447 ebenfalls zum Preise 
von Fr. 10.— pro m2 ab und tauscht dagegen 29 a 20 m2 der Parzelle 
1911 im Apfhalter, zum Preise von Fr. 12o— pro m2, ein. Die Parzelle 
1911, haltend 4o a 04 m2, konnte vom jetzigen Eigentümer, Albert Kiss- 
ling-Weber, Baumeister in Neuewelt, zum Preise von Fr. 12.— pro m2 
plus Weganteil erworben werden. Das verbleibende Restgründstück der 
Parzelle 1911. haltend 10 a 84 m2, wird die Gemeinde gelegentlich an 
Bauinteressenten als Bauland Weiterverkäufen können.
Der Gemeinderat beantragt, dem Ankauf der Parzellen 447 und 1911 die Zu
stimmung zu erteilen und den erforderlichen Kredit zu bewilligen, in der 
Meinung, ein Abschnitt von Parzelle 1911 habe als Tauschobjekt für einen 
5.Anteil der Parzelle 447 zu dienen und das verbleibende Restgrundstück 
von 1911 sei gelegentlich als Bauland wieder zu verkaufen. Soweit die 
Kaufpreise aus den vorhandenen flüssigen Mitteln nicht gedeckt werden 
können, soll durch eine Kapitalaufnahme das nötige Geld beschafft werden.
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Traktandum 9«
Im Zusammenhang mit der Neubesetzung der beiden Organisten

stollen, die durch den Rücktritt der langjährigen und verdienten Organisten, der Herren Gehrig und Niederer frei geworden sind, hat die Kirchcnpflege die Auffassung vertreten, es sollten die Besoldungsan-

Traktandum 7«
Die Einwohnergemeinde hat im Dezember 19^7 mehrere Parzellen im Block Dornhag, zwischen St. Jakobs- und Gartenstrasse erworben, zwecks Erschliessung für Bauzwecke. Die Wohngenössenschaft Rothberg will in diesem Gebiet eine Anzahl Doppeleinfamilienhäuser errichten und hat um Abtretung der nötigen Bauparzellen ersucht. Der Gemeinderat hat dem Begehren entsprochen, unter Vorbehalt der Zustimmung der Gemeindeversammlung. Die Abtretung soll zum Preise von Fr. 16.— pro m2 erfolgen, mit der Verpflichtung, dass die Gemeinde die für die Baulanderschliessung erforderliche Strassenanlage in eigenen Kosten baut. Der Gemeinderat möchte gelegentlich auch an andere Bauinteressenten Bauland in diesem Block zu den gleichen Bedingungen verkaufen können und beantragt des halb der Gemeindeversammlung, ihn zu ermächtigen, bei Nachfrage Bauland in diesem Block zum Preise von Fr. 16.— pro m2, strassenbereinigt, verkaufen zu dürfen« Die Erlöse sollen verwendet werden zur Abzahlung von Schulden, herrührend aus Landkäufen.

Traktandum 8,
Um die Genossenschaftsstrasse bis zur Hofackerstrasse verlängern und die dortigen Strassenanlagon verbessern zu können, muss von Parzelle 480 im Kriegacker, im Eigentum der Erben Ramstein-Kellerhals, ein Abschnitt von 5 a 08 m2 erworben werden. Der Kaufpreis ist, unter Vorbehalt der Genehmigung durch die Gemeindeversammlung, auf Fr. 8.50 pro m2 festgesetz worden, ausmachend Fr. 4 318. — •

Um den Sportverein einen geeigneten Platz für die Errichtung des projektierten Garderobegebäudes beim Sportsplatz Margelacker zur Verfügung stellen zu können, sollte von der anstossenden Parzelle 6?2, im Eigentum der Sandoz A.G., ein Landabschnitt von 7 a 44 m2 erworben werden. In den mit der Firma geführten Kaufverhandlungen hat sich diese bereit erklärt, das Land zum Vorzugspreise von Fr. 3«— pro m2 zu verkaufen, ausmachend Fr. 2 232. —•
In Verbindung mit der Baulandumlegung in der Dorfmatt sollte das für eine spätere Verbreiterung der oberen Tramstrasse nötige Land erworben werden und zwar ein Abschnitt von 3 a 63 m2, im Eigentum des Kirchen- & Schulgutes Baselland. In den Kaufverhandlungen konnte ein Preis von 
Fr. 11.— pro m2 vereinbart werden, 
Für die Korrektion der Bahnhofstrasse.Bahnhof, muss ein Landabschnitt von 26 — ------ - - ,des Albert Kunz-Gradt. Der Kaufpreis wurde mit Fr. 14.—_pro~m2 ver- 

*

ausmachend Fr. 3 993- — •
auf der Höhe des Restaurant m2 erworben werden, im Eigentum 

einbart, ausmachend Fr. 364.—•
Um die Spitzkurve Pfaffenmatt-/Neubrunnweg verbessern zu können, muss von Parzelle 883, im Eigentum des Alfred Jacob, ein Landabschnitt von 13 m2 erworben werden. Der Preis wurde mit Fr. 10.— pro m2 vereinbart, ausmachend Fr. 130. — .
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, diesen Landkäufen die Zustimmung zu erteilen und den erforderlichen Kredit zu Lasten der 
Rechnung 19^9 zu bewilligen.
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Blatt 6.An die Gerneindekommission

Der Verwalter:

i

Mit vorzüglicher Hochachtung:
Namens des Geneinderates: 

Der Präsident:

!!i

sätze einer Revision unterzogen werden. Nach einer Erhebung des Orga- 
nisten-Verbandes Baselland werden von den grösseren Gemeinden des Kantons höhere Besoldungen als in Muttenz ausgewiesen. Der Geneinderat 
erachtet eine Erhöhung der Organistenbesoldung als begründet. Bisher 
betrug sie inclusive Teuerungszulage pro Organist jährlich Fr. *+5O. —, zusammen Fr. 900.--, während sie in andern grösseren Gemeinden variert zwischen Fr. 1 000.— bis Fr. 2 b-00.— pro Jahr. Der Gemeinderat bean
tragt der Gemeindeversammlung, die Besoldung der Organisten von bisher Fr. 900.— auf Fr. 1 200.— bis Fr. 1 ?00.— pro Jahr zu erhöhen, in der Meinung, dass dem Gemeinderat nach anhören der Kirchenpflege das Recht zustehen soll, innerhalb der Besoldungsninima und -Maxima den Gehalt der neuen Organisten fostzusetzen, unter Berücksichtigung des Standes der Ausbildung und der Eignung.



Vertraulich

Friedrich Th.Q.a,

Keller Ruth,

11 (!(

Vr^U

Gemeindekanzlei Mattenz

Verzei chnis
der Berwerberinnen für die Stelle einer Bürolistin auf der 

Gemeindekanzlei

Fritz-Becker MimvfWwe.,

Kunkeler Annemarie,

Schwegler-Loew Friedfi.

Meier Martha,

Tschudin Ruth,

geb. 1921, von Luzern, wohnhaft Kornackerweg 8 in Muttenz, kath., 2 Jahre Sek.-Schule, 3 Jahre Stadtn- Töchter-Handelsschule in Luzern, von 1939 bis 19^+2 als Büroangestellte und Stenotypistin erwerbstätig. Hat nach der Ehescheidung im November 19^+7 die Erwerbstätigkeit wieder aufgenommen und ist zurzoit in der Fa. Camille Bauer AG. in Basel als Büroangestellte tätig.
geb. 1929, von Lausen, wohnhaft Apfhalterweg 20 in Mittenz, ref., 2 Jahre Kant. Handelsschule in Basel, 1 Jahr Höhere Handelsschule in Neuenburg, seit 19*+7 erwerbstätig als Büroangestellte und Stenotypistin. Französisch u. englisch und Kenntnisse in der italienischen Sprache.

geb. 1926, von Remetschwil AG, wohnhaft in Wohlen, Primär- und Sekundarschule, 1 Jahr Welschlandaufenthalt, seit 19^3 in Stellung als Büroangestellte, zurzeit in Fa. Bim AG in Meis ter schwand en.
geb. 1905, von Baselstadt, wohnhaft Alemannenweg 9 
in Muttenz, kath., von 1922 - 1935 als Bürolistin auf dem Neutralen Sekretariat für Arbeiterfragen Basel, Rheinsprung 2^, seit 1935 nicht mehr erwerbs
tätig .
geb. 1928, von Altishofen, ref., wohnhaft inLa Chaux-de-Fonds. 3-jährige Lehrzeit auf der Gemeindekanzlei Aarburg, 3 Jahre kaufm.Berufsschule Zofingen, 19^8 Aushilfskanzlistin auf der Gemeindekanzlei Aarburg, seit 1.10.^8. selbständige Deutschkorrespondentin in der Fa. V.A.C. in La Chaux-de- Fonds, gute Stenotypistin, französisch in Wort und Schrift, 3 Jahre Schulunterricht in italienisch.
geb. 1928, von und wohnhaft in Turgi, 2 Jahre in Instituten in Porrentruy und Locarno, während dieser Zeit Ausbildung in der französischen und italienischen Sprache, Maschinenschreiben u. Buchhaltung. 
19*+5 Aufnahme dor Erwerbstätigkeit als Stenotypistin, seit Febr. 19*+9 als Kanzlistin tätig auf dorn Eidg. Starkstrominspektorat in Zürich.
geb. 1916, von Basel, wohnhaft Freidorf £8, ref., 5 Jahre Madchenrealschule Basel, 1 Jahr Wolschland- aufenthalt, nacheinander in verschiedenen Aushilfsstellen tätig.
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bestehend aus Vice-Präsident
Präsident der GemeindekommissionZuhanden

Tschudin Ruth

und Verwalter Moser,

Esther,

Waldburger. Frieda,
l/'-A -J c:,

kv* ri—r>—,

Annemarie 
Ruth, geb. 1929 vu 

Frieda

geb. 1928, von Appenzell, wohnhaft Gartenstrasse 9 in Muttenz, ref., 2 Jahre Kant. Handelsschule in Basel, seit 194? erwerbstätig als Büroangestollto und Stenotypistin, Arbeitsstellen V.S.K<, Advokaturbüro Löw und Würz, französisch, Kenntnisse englisch 
und italienisch.

geb. 1931, von und wohnhaft in Muttenz, Pratteler- strasse 2, ref., 2 Jahre Kant. Handelsschule Basel, seit 1948 erwerbstätig, zurzeit in der Fa. Danzas & Cie.AG. als Stenotypistin für deutsche u. französi
sche Korrespondenz.

Der vom Gemeinderat bestimmte Ausschuss.Vögtlin, Gemeinderat Lüthin, Fritz Biori, ’ _ 22 7 hat sämtliche Offerten eingehend überprüft. ....der Wahlbehörde (Gemeindorat und Gemeindekommission) wurde folgender Wahlvorschlag aufgestellt (in alphabetischer Reihenfolge)^:
Hunke ler
Tschudin
Waldburger

geb. 1931, von Kölliken, wohnhaft in Muttenz, Baselstrasse 7, ref., Jahre Widemannrsche Handelsschule, seit 1947 in der Fa. Moser-Glaser & Ciez.AG. als Büroangestellte tätig. /
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den !?• Januar 19^8

Muttenz.

9

9

3

Zu den einzelnen Geschäften haben wir folgendes zu

G E M E I N D E 
MUTTENZ

Wasser

bemerken;
Traktandum 2,

Die Herren Walter Henke-Vogt und Ernst Löliger haben um Entlassung

Muttenz ,

den 30.Januar 19-«’-8

als Mitglieder der Rechnungsprüfungskommission auf Ende 19^+7 ersucht. 
Vom Gemeinderat ist den Begehren, unter bester Verdankung der geleiste
ten Dienste entsprochen worden. Die Gemeindeversammlung hat die Er
satzwahl zu treffen für die zurückgetretenen Mitglieder, für die Ihrer 
Kommission das Vorschlagsrecht zusteht.

An die
Gemeindekommission

Der Gemeinderat hat auf Freitag 
eine Einwohnergemeindeversammlung angesetzt, zur Behandlung der nach
stehenden Traktandens 
l0 Protokoll»
2. Wahl der Rechnungsrevisoren. V-'-.
3. Festsetzung des Steuerfusses für die Erhebung der Armensteuerpro 19^8.
h-, Schaffung einer Zeichnerstelle für die Bauverwaltung. ’.S
5» Beratung der Voranschläge pro 19^8 der Einwohnergemeinde 

Versorgung und des Kanalisationsunternehmens,
Genehmigung des Vertrages mit der Gemeinde Birsfelden über Wasser
versorgung, Entwässerung und Kehrichtabfuhr für Liegenschaften am 
Bur enweg. Vx? ftö/zA cü-v-to *

7. Landkäufe in der Breite für Spiel- und Turnplatz.
8. Landabtausch und -Verkauf im Brüggli, Landverkauf im Apfhalter.
9. Verschiednes.

Traktandum 3♦
Die Armensteuer pro 19^7, die zum Steuerfuss von 80 Cts. vom 1000 

Reinvermögen und h-0 Cts. vom 100 Einkommen erhoben worden ist, reichte 
aus zur Deckung der Armenlasten. Die Rechnung pro 19^7 wird voraus
sichtlich, wie die früheren, ebenfalls mit einem namhaften Vorschlag 
abschliessen. Gleichbleibende Verhältnisse vorausgesetzt, wäre es 
tragbar, den Armensteuerfuss erneut etwas zu ermässigen. Es ist aber 
noch ungewiss, wie sich die Alters- und Hinterbliebenen-Versicherung 
finanziell für die Armenkasse auswirken wird. Auf der einen Seite ist 
zufolge Ausrichtung von Uebergangsrenten mit einer Entlastung zu rech
nen, auf der anderen Seite werden die Armenkassen einen Teil der Bei
träge an die AHV leisten müssen, die vom Kanton auf die Gemeinden über
wälzt werden. Der Gemeinderat erachtet es deshalb als angebracht und 
stellt in diesem Sinne der Gemeindeversammlung Antrag, für 19^8 die
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Armensteuer noch zum gleichen Steuerfuss wie 19*4? zu erhoben, in der 
Meinung vorerst die Auswirkungen der AHV abzuwarten und erst für 19^9 
eine allfällig mögliche Senkung des Steuerfusses zu empfehlen.
Traktandum h-c

Bauverwalter Bornhauser hat dem Gemeinderat den Vorschlag unter
breitet um Anstellung eines Zeichners für die Bauverwaltung. Die 
zeichnerische Arbeit für Strassen-, Baulinien- und Quartierpläne nehme
viel Zeit in Anspruch, ebenso diejenige für Ausarbeitung von Strassen
projekten und -Korrcf.-tionen; Um bei Neubauten das korrigierte Strassen
niveau angeben zu können, müsse von vielen Strassen das Längenprofil 
aufgenommen und aufgetragen werdeno

Der Gemeinderat hat den Vorschlag geprüft und ist einstimmig der 
Auffassung, die Anstellung eines Zeichners sei nötig und erwünscht. 
Wenn sich der Bauverwalter zuviel mit zeichnerischen Arbeiten beschäf
tigen muss, fehlt ihm die nötige Zeit für Projoktierungs- und Baulei
tung sarbeiten. Gerade diese Arbeiten sind aber sehr wichtig. Sie sol
len auch die Hauptaufgabe des Bauvorwalters sein und damit er für sie 
die nötige Zeit zur Verfügung hat, muss er von Zeichner-Arbeiten sich 
entlasten können. Der Gemeinderat beantragt deshalb der Gemeindever
sammlung, der Schaffung einer Zeichnerstelle die Zustimmung zu ertei
len und den anzustellenden Zeichner in die Besoldungsklasse für II0 
Kanzlisten einzuroihen, mit einem Grundgehalt von Fr. *+ 000® — bis 
Fr, 5 oOOo—, plus Teuerungszulagen. Die Wahl des Zeichners möchte 
der Gemeinderat nur provisorisch vornehmen, um erst dann die defini
tive Anstellung zu gewähren, wenn der Stelleninhaber sich als gut ge
eignet ausgewiesen hat. Der Gemeindeversammlung wird beantragt, der 
provisorischen Wahl zuzustimmen und die Vornahme derselben dem Gemein
derat zu über lassen, in der Meinung, die definitive Anstellung habe 
seinerzeit durch Urnonwahl zu erfolgenc

Traktandum 6.
Ueber den Unterhalt und die Korrektion des Burenweges, der im 

Freuler und Klünonfeld die Banngrenze zwischen Muttenz und'Birsfelden 
bildet, besteht seit vielen Jahren zwischen den beiden Gemeinden ein 
Vertrag. Nachdem in letzter Zeit einige Begehren für eine Ueberbauung 
des Geländes auf der Ostseito dos Buronwoges, Bann Muttenz, gestellt 
worden sind, erachtet es der Gemeinderat als angebracht, auch über die 
Wasserabgabe an und die Entwässerung von Bauten am Burenweg mit Birs- 
felden eine vertragliche Regelung zu treffen. Birsfolden ist Eigen
tümer von Kanalisations- und Wasserleitungen im Burenweg und es ist 
deshalb naheliegend:.an diese Leitungen auch Bauten auf Muttenzer Seite 
des Burenweges anzuschliessen. Bei den mit Birsfelden geführten Ver
handlungen konnte, unter Vorbehalt der nachträglichen Genehmigung durch 
die Gemeindeversammlung von Birsfelden und Muttenz, eine Vereinbarung ge
troffen werden, nach der ein Streifen von m Tiefe c.uf der Ostseite 
des Burenweges, Bann Muttenz, als anschluss- und beitragspflichtig an 
das Wasserversorgungs- und Kanalisationsunternehmen Birsfeldon erklärt 
wird und zwar gemäss den roglementarischen Bestimmungen von Birsfelden. 
Birsfelden übernimmt auch die Entwässerung des Buronweges, an.die 
Muttenz pro Laufmeter entwässertes Strassenareal einen einmaligen Bei-

Traktandum 5»
Wir verweisen auf die gedruckten Berichte von Gerneinderat und 

RechnungsPrüfungskommission, im Anhang zu den Voranschlägen.
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An die Gonpindokonmissipn l^btonz.,.

einbart worden, 
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Meyer zu bezahleno
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Der Abtausch wird 
i.LaciienEitissxg zu. gunciu. {jxu-Luiiuxi vux-^uxxulji4uiio Dor Mehrwert? den
der von der Gemeinde an Zubier abzutretende Abschnitt der Parzelle 35 
besitzt% wird verrechnet für die Zubier durch den Tauschvertrag ent
stehenden Inkonvenienzcn und als Entschädigung für die Werteinbusse, 
die seine WohnLiegonschaft erleidet, weil der Spiel- und Turnplatz hart 
neben dieser Liegenschaft angelegt wird« Dio Inkonvenienzcn bestehen 
darin, dass Zublor auf den einzutauschenden Land den Garten neu anlo
gen und längs den Broitewcg den Kompotonzstrelfen nit cao 32 m2 Inhalt 
unentgeltlich an die Gemeinde abtroten muss.
Schorr-Eglin Ernste
Im Austausch für die von Schorr an die Gemeinde abzutretende Parzelle 
39o haltend 16 a 43 n2, übernimmt dieser Eigentümer die der Einwohner- 
geneinde gehörende Parzelle 41, haltend 19 a 85 m2 Acker in der Breite 0 Für das Mohrmass der Parzelle 41 von 3 a 42 m2 hat Schorr der Gemeinde 
eine Pauschalentschädigung von Fr* 2 j00o--za entrichten, was einem 
Preis von Fr0 21,30 pro m2 entspricht, Im übrigen wird der Bodenwort

Die ""Gemeinde* erwirbt von Zubier von seiner Parzelle 36 den westlichen 
Teil, haltend cao 870 m2, und tritt dafür im Austausch den an den Brei
teweg stossenden, östlichen Teil dor Parzelle 35 ab. 
flächenmässig zu genau gleichen Teilen vorgenommen

Traktandum 7 <*
Nach langwierigen Verhandlungen mit den Eigentümern des östlich 

der Turnhalle Breite gelogenen Landes konnte, unter Vorbehalt der Ge
nehmigung durch die Gemeindeversammlung, nit allen Landbesitzern eine 
Einigung erzielt werdeno Dadurch wird es möglich, ohne Expropriation 
östlich der Turnhalle und anstossend an den Verbindungsweg Schulstras« 
se/Breiteweg, einen rechteckigen Landkomplex von 84 m Länge und 53 n 
Breite zu erwerben, der sich für einen Spiel- und Turnplatz sehr gut 
eignet 'und direkt an den Schulplatz anstösst*

Dor Landerwerb war nur möglich durch Tauschgeschäfte, die mit den 
einzelnen Landbesitzern zu folgenden Bedingungen abgeschlossen werden 
konnten ?
MoyerrWälterXiB. Sduar dj,Im Austausch für die von Meyer an die Gemeinde abzutrotonden Parzelle 
35, haltend 23 a 50 m2, ist diesem Eigentümer die -westliche Hälfte der 
seinerzeit von Frau Wwg. Gruber-Graf erworbenen Parzelle 1960 in der 
Breite, haltend 20 a 19 n2, abgetreten worden» Dor Bodonwert dor bei
den Grundstücke ist als gleichwertig angenommen und für das^ Mohrmass 
der Parzelle 35 von 3 a 31 n2 eine Entschädigung von Fro 1 7‘

die einem Preis von Fr» 13-50 pro m2 entspricht.
Gemeinde hat diesen Betrag nach erfolgter Eigontumsübortragung an

trag von Fr« 7050 entrichtet, in der auch die Entschädigung für die 
periodische Reinigung dor StrassonwasserSammler enthalten ist» Der 
Vertrag soll für die Dauer von 99 Jahren fest und unkündbar abgeschlos
sen wordeno Durch denselben wird auch die Haushohrichtabfuhr an Buren
weg, Bann Muttenz, geregelt, die von Birsfolden übernommen wird. Als 
Entschädigung hiefür hat Muttenz an Birsfelden einen verhältnismässigen 
Anteil an die Kosten der Haus kehr icht abfuhr zu bezahlen, der jährlich 
zu entrichten ist«Bei den gegebenen Verhältnissen darf dio getroffene Vereinbarung 
als vernünftig und für beide Teile annehmbar bezeichnet worden» Dor 
Gemeinderat beantragt deshalb dor GemoindevorSammlung, dem Vertrag die 
Zustimmung zu erteilen«.



i

An die Geneindekomrilssion Muttenz..

Fr.

BlattJtj.

18 150,—
12 750- —

5 UOO.—

rund Fr®
IT

der beiden Tauschobjekte als gleichwertig erachtet. Die Abtretung des 
Mehrnasses der Parzelle ^1 zu den für Bauland in diesen Gebiet beschei
denen Preis von Fr. 7.30 erfolgt, als Entschädigung für die Schorr 
durch den Tausch entstehenden Inkonvenienzen« Ein besserer Preis konn- 
te in den nit diesen Eigentümer geführten Verhandlungen auch deshalb 
nicht erreicht werden, weil Schorr geltend nacht, dass für absehbare 
Zeit die Parzelle ^1 nur für die landwirtschaftliche Nutzung vorge
sehen sei und aus diesen Grunde nicht der volle Baulandwert bezahlt 
werden könne.
Tschudin Geschwister.

Die Geschwister Tschudin treten an die Gemeinde den hinteren, 
westlichen Teil der Parzellen 37 & 38, haltend ca. 13 a 45 fa2 zum 
Preise von Fro 13*50 pro n2 käuflich ab und erhalten dagegeh in Aus
tausch den vorderen, an den Scheibennattweg stossenden Teil der Par
zelle 39? haltend ca. 850 n2, der zun Preise von Fr® 15a«— pro n2 
verrechnet wird. Die Gemeinde hat also 
zu zahlen für ca8 13 a h-5 n2 = 
sie erhält dagegen für ca. 850 n2 
verbleiben zu Lasten der Gemeinde für das Mohrnass 
von ca6 h- a 95 n2

Die nit allen Landeigentümern abgeschlossenen Kauf- & Tauschver
träge sind für die Gemeinde annehmbar. Es ist zu erwarten, dass bei 
einer allfälligen Expropriation die Gemeinde nicht wesentlich bessere 
Bedingungen erreichen könnte. Das Verfahren würde aber sehr viel Zeit 
in Anspruch nehmen und auch wesentliche Kosten verursachen. Der Ab
schluss von Tauschverträgen wäre bei einer Enteignung nicht möglich, 
ist aber besonders in Falle des Landbesitzers Schorr erwünscht, weil 
die Gemeinde bei der nun getroffenen Lösung kaum je Verwendung ge
funden hätte, die Parzelle 41 für gemeindeeigene Zwecke zu verwerten«. 
Der Gemeindeversammlung wird beantragt, den abgeschlossenen Kauf- und 
Tauschverträgen die Zustimmung zu erteilen und den erforderlichen Kre
dit von ca. Fr® 7 400d — zu Lasten der Rechnung 1948 zu bewilligen.
Traktandum 8.

Un die Rampe für das Verbindungsstück Hofackerstrasse-Strassen
brücke Rangierbahnhof aufschütten zu können, mussten seinerzeit die 
Parzellen 472 und 473 von der Gemeinde käuflich erworben werden® Da 
nur ein Teil der Parzelle 473 für die Aufschüttung des Strassendam
mes benötigt wird, hat die Gemeinde die verbleibende Restparzelle, die 
für sich allein zu klein ist, un als Bauland verwertet zu werden, dem 
anstossenden Landeigentümer, der Firma Sandoz A.G. zun Kauf angeboten. 
Gleichzeitig wurde der Firma vorgeschlagen, das später von der Gemein
de benötigte Land für die Korrektion der Hofackerstrasse schon jetzt 
der Gemeinde im Abtausch abzutreten und ausserdem noch einen kleinen 
Abschnitt in der nord-östlichen Ecke der Parzelle 4?4, der durch die 
Aufschüttung des Strassendame s überdeckt wird® Durch den Erwerb die
ses Abschnittes kann die Gemeinde die Errichtung einer Stützmauer 
sparen, die ca0 Fr® 3 200®— Kosten verursacht hätte. Das von der Ge
meinde an Sandoz abzutretende Land misst ca. 310 m2
Sandoz tritt an die Gemeinde ab circa 200 ” o
Für das Mehrnass von circa 110 n2
ist, unter Vorbehalt der Genehmigung durch die EinwohnergemeindeVer
sammlung, ein Preis von Fr® 13c— pro n2 vereinbart worden. Da der
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Kauf- & Tauschvertrag für die Gemeinde günstig ist, indem einerseits 
ein für gemeindeeigene Zwecke fast wertloser Landabschnitt zu einen annehmbaren Preis verkauft und anderseits Land erworben werden kann, 
das die Gemeinde benötigt und das ihr erlaubt, auf die mit erheblichen 
Kosten verbundene Errichtung einer Stützmauer zu verzichten, beantragt 
der Gemeinderat, dem Vertrag die Zustimmung zu erteilen.
Der Eigentümer der Liegenschaft St. Jakobsstrasse 26, Wo Honegger- 
Räber, hat das Gesuch gestellt, von der kürzlich von der Gemeinde er
worbenen Parzelle ^+28 im Apfhalter, anstossend an seine Liegenschaft 
einen Landabschnitt von ca. 300 m2 kaufen zu können. Dor Gemeinderat 
hat, unter Vorbehalt der Genehmigung durch die Gemeindeversammlung, 
dem Begehren entsprochen und den Kaufpreis auf Fro 16 0«— pro m2 fest
gesetzt, wobei die Gemeinde die auf diesen Abschnitt entfallenden Um- 
legungs-,und Wegbaukosten im betreffenden Block selber zu tragen hat. 
Der Gemeindeversammlung wird beantragt dem Landverkauf die Zustimmung 
zu erteilen.
«Hl/*' vl I
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Muttenz.
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GEMEINDE 
MUTTENZ

An die
Gemeindekommission

■r

a)
b)
c)
d)
e)

3^ Orientierung

Muttenz ,

Zur Behandlung der nachstehenden Traktanden hat der 
Gemeinderat auf Mittwoch, den 1M-. Juli 19^8 eine Einwohnergemeinde- 
Versammlung angesetzts
1. Protokoll.
2, Vorlage der Jahresrechnungen pro 19^+7: 

Einwohnerkasse 
Wasserversorgungskasse 
Kanalisationskasse 
Armenkasse
Legate und Kirchenopferfonds <.

über die Schwimmbadfrage, eventl. Beschlussfassung. 
Gewährung eines Baurechtes an Sportverein für Garderobegebäude 
Sportplatz Margelacker.

5’. Revision des Reglementes über das Bestattungs- und Friedhofwesen.
6. Landerwerb im Rieser und am Brunnrain für Korrektion 

Hallenweg/Rieserstrasse und Fusswegverbreiterung.
7. Landverkauf an der Bahnhofstrasse /und in der Kilchmatt.
8. Gewährung von Steuererleichterungen, Teilrevision des Gemeinde- 

steuerreglementes.
Q7. Nachtragskreditbegehren für Sportplatz Margelacker und Spiel- 

' nnrl •T't n +■ ry "Duri-i 4* cs

Das Reinvermögen beläuft sich per Ende 19^7 auf Fr. 4 163.95 und 
hat im Rechnungsjahre durch Zinsenauflauf um Fr. 132.30 zugenommen.
Meier-Legat. nDas Reinvermögen hat im Rechnungsjahre um Fr. 50.95 zufolge Zm- 
senauflauf zugenommen und beläuft sich per 31* Dezember 1947 auf 
Fr. 2 613-50.

und Turnplatz Breite.
10. Genehmigung des Vertrages mit der Gemeinde Birsfelden betreffend

Wasserversorgung, Entwässerung und Hauskehrichtabfuhr der Liegen
schaften am Burenweg. v ,

11. Verschiedenes. r!>^c , ■
Zu den einzelnen Traktanden haben wir folgende Aus- 

führungen zu machens
Traktandum 2.

Wir verweisen auf die Berichte in den jedem Stimmberechtigten 
zugestellten gedruckten Jahresrechnungen. Zu den nicht in Druck ge
gebenen Rechnungen, die die Prüfung s ins tanz en passiert haben und in 
Ordnung befunden worden sind, ist zu bemerkens
Brodbeck-Legat. . . ,
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Traktandum 3,.
Die Frage der Schaffung ausreichender Badegelegenheit hat den 

Gemeinderat schon wiederholt beschäftigt. Die Unfälle, die sich 
beim Baden im offenen Rhein zugetragen haben, zwingen zum Handeln. 

. Der Gemeinderat hat sich bereits mit dem Kanton in Verbindung ge
setzt, damit vorerst die für die Badenden gefährlichste Stelle beim 
Badeplatz in der Au durch eine Regulierung des Rheinbettes an jener 
Stelle behoben wird. Ausserdem wurde der Kanton erneut ersucht, für 
die durch den Bau der Hafenanlagen stark beschnittene Badegelegen
heit in der Au Ersatz zu schaffen, oder sich an einer neuen Anlage 

Die bezüglichen Verhandlungen dürften in 
nächster Zeit wieder aufgenommen werden. Seitens der Soz.dem.Par
tei Muttenz ist kürzlich dem Gemeinderat zuhanden der Gemeindever
sammlung der Antrag unterbreitet worden, den anlässlich der Budget
gemeindeversammlung abgelehnten Kredit für Projektierungsarbeiten 
doch noch in den Voranschlag 1948 auf zunehmen, damit die Gemeinde die 
ersten Projektierungsarbeiten aufnehmen könne und der Gemeindever
sammlung konkrete Vorschläge unterbreitet werden können.

Wenn die geplante Erweiterung der Hafenanlagen in der Au und 
der Bau des Kraftwerkes Birsfelden zur Ausführung kommen, wird die 
jetzt noch bestehende Badegelegenheit wohl kaum mehr benützt werden 
können. Anderseits ist erwünscht, möglichst in Dorfnähe eine 
Schwimmbadanlage zu besitzen, die auch vom Erwerbstätigen nach Fei
erabend ohne wesentlichen Zeitverlust aufgesucht werden kann. Die 
Fragen der Platzwahl, Landbeschaffung, Wasserversorgung, Entwässe
rung etc. bedürfen aber einer sorgfältigen Prüfung. Um dieselbe 
durchführen zu können, möchte der Gemeinderat von der Gemeindever
sammlung einen entsprechenden Auftrag. Trotz wiederholtem Drängen 
bei den kantonalen Behörden, ist bisher von dieser Seite nichts un
ternommen worden zur Abklärung der Schwimmbadfrage. Deshalb muss 
die Gemeinde die Initiative ergreifen, um in dieser Angelegenheit 
eine Abklärung herbeizuführen« .

Schorr-Legat.Auch hier ergibt sich eine durch Zinsenauflauf entstandene Ver
mögenszunahme um Fr. 70.85 auf Fr. 3 448.50.
Kirchenopfer-Fonds. . .Die Einnahmen aus dem Kirchenopfer beliefen sich im Jahre 19^7 
auf Fr. 3 788.60. Sie sind um rund Fr. 500.-- höher als 1946. Nach 
dem seinerzeit von der Gemeindeversammlung genehmigten Verteiler 
sind diese Einnahmen wie folgt verwendet worden:

Fr. 757*70 sind dem Glockenfonds zugewiesen worden.Fr. 757*70 sind dem Glockenfonds zugewiesen worden. Aus 
Zinsenauflauf und Rückerstattung von Verrech
nungssteuer hatte dieser Fonds weitere Ein
nahmen von Fr. 122.95« Per Ende 1947 beläuft 
sich das Reinvermögen dieses Fonds auf 
Fr. 7 ^07.50.

Fr. 379«— wurden an Herrn Pfarrer Löw überwiesen zur 
Verwendung für Liebesgaben.

Fr. 400.— sind der Freiwilligen Kirchenpflege zur Ver
fügung gestellt worden, zur Verwendung für 
den inneren Dienst der Kirche.

Fr•2251e90 sind dem Baufonds zugewiesen worden, der da
durch und aus Zinsenauflauf und Rückerstattung 
von Verrechnungssteuer auf Ende 1947 einen 
Bestand von Fr. 14 483-25 erreicht.
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Zur Beisetzung von Aschenurnen werden geschlosse
ne Urnennischen abgegeben« Pro Urnennische und 
Turnus von 20 Jahren ist eine Benutzungsgebühr von 
Fr. 100®— zu entrichten. Die Urnennischen-Plat
ten sind einheitlich und auf Kosten der Angehörigen 
desjerstorbsnen zu besctajif ten^ ,
^Ah .Sonn- und Feiertagen soll, wenn immer möglich, 
voa^estattungen Umgang genommen werden.
Jedes Grab soll, nachdem sich die Erde gesenkt 
hat, nach Weisung des Friedhofgärtners mit einer 
Pflanzeneinfassung versehen werden (Zum Beispiel 
Immergrün). Mangelhaft ausgeführte Einfassungen 
werden durch den Friedhofgärtner auf Kosten der 
Angehörigen des Verstorbenen verbessert.
Der Gemeinderat ist befugt, für ganzeFelder ein
heitliche Einfassungen vorzuschreiben.

§ 1M-, anschlies
send an Absatz 1:
§ 20, neue Fas
sung:

Traktandum k.
Der hiesige Sportverein beabsichtigt, nach der Anlage des 

Sportsplatzes Margelacker, dort ein Garderobegebäude zu errichten, 
ähnlich denjenigen, wie sie von Basel-Stadt auf den Spielplätzen 
in St. Jakob erstellt worden sind. Die nach Abzug der kantonalen 
Subventionen verbleibenden Baukosten trägt der Sportverein sel
ber, sodass die Gemeinde nicht belastet wird. Die Errichtung des 
Garderobegebäudes, das ca. 18 m lang wird, ist vorgesehen auf der 
Südseite des geplanten Spielfeldes. Es wird so gebaut, dass spä
tere Erweiterungsbauten oder der Anbau einer Tribüne möglich sind. 
Der Sportverein stellt das Gesuch um Gewährung eines Baurechtes. 
Der Gemeinderat hat das Begehren geprüft und beantragt der Gemein
deversammlung, das Baurecht unter folgenden Bedingungen zu gewähren: 
1. Das Baurecht wird für die Dauer von ^0 Jahren gewährt und ist 

nicht übertragbar.
2t Ein besonderer Baurechtszins wird nicht erhoben, in der Meinung 

in dem mit dem Sportverein abzuschliessenden Pachtvertrag für 
den Sportsplatz Margelacker einen den Verhältnissen angepassten 
Pachtzins festzusetzen.

3. Der Sportverein hat der Gemeinde ein Mitbenützungsrecht einzu
räumen, von dem die Gemeinde aber nur nach vorheriger Verstän
digung mit dem Sportverein Gebrauch machen soll.

, k. Das Garderobegebäude ist so zu errichten und zu plazieren, dass 
die Erstellung von gemeindeeigenen Bauten nicht behindert wird.

Traktandum 5. ' 4
Die Aufnahme der Bestattungen im neuen Friedhofteil verlangt 

eine Anpassung der Bestimmungen des Reglementes über das Bestattungs
und Friedhofwesen an die neuen Verhältnisse. Die Grabmäler sollen 
etwas niedriger gehalten werden, damit sie nicht zu sehr dominieren. 
Der bei der Ausgestaltung des neuen Friedhof-Areals mitbeteiligte 
Gartenarchitekt empfiehlt, für Grabeinfassungen Stein, Kunststein 
oder Metall nicht mehr zuzulassen, sondern einheitliche Grüneinfas
sungen vorzuschreiben. Nach Prüfung der Angelegenheit beantragt 
der Gemeinderat der Gemeindeversammlung, die nachstehend aufgeführ
ten Abschnitte des Reglementes über das Bestattungs- und Friedhof
wesen wie folgt zu ändern:
§ 7, Absatz 3s
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I!ffter

6-15 Jahren
Sarggräber für Kinder un- 

6 Jahren

§ 25,2.Satz 
wird ersetzt 
durch:

0.80 " "
Als Grabmälar für Urnenreihengräber 
quadratische Platten aus Stein oder

§ 22,nach Ab- Von der Verwendung schwarzer 
satz 1: ter Steine wird abgeraten.
§ 23?nach Ab- Sarggräber für Erwachsene 1.10 m Höhe 
schnitt 1: o TZ. .Sarggraber für Kinder von

Traktandum 7.
An der Bahnhofstrasse ist die Einwohnergemeinde noch Eigentümer 

eines kleinen Landabschnittes von 82 m2. Das Land ist ehemaliges 
Strassenareal, herrührend von der beim Bau der Liegenschaft Bahnhof
buffet verlegten Strasse. Beim Bau der Miethäuser an der Bahnhof
strasse der Immobiliengenossenschaft Proprieta ist das Land dieser 
Genossenschaft zum Kauf angeboten und in die Gartenanlage einbezo
gen worden. Unter Vorbehalt der Genehmigung durch die Einwohnerge- 
meindeverSammlung ist ein Kaufpreis von Fr. 12<>— pro m2, ausmachend 
Fro 98k.—, vereinbart worden. ?• V

O.kO
sind liegende2 
Stein und Bronce 

im Ausmass von 50 x 50 cm zu verwenden.
Anpflanzungen dürfen die Höhe der Grabsteine nicht 
überschreiten und den Zugang zu den Gräbern nicht er
schweren.

Traktandum 6.
Die fortschreitende Ueberbauung des Wartenberggebietes und der 

zunehmende Fährverkehr, werden in absehbarer Zeit eine Korrektion 
der Spitzkurve Hallenweg/Rieserstrasse erfordern, für die Land von 
den anstossenden Grundstücken erworben werden muss. Da der Punkt 
sehr schön gelegen ist und sich an aussichtsreicher Lage befindet, 
könnte gelegentlich auch eine kleine Anlage mit Sitzgelegenheit er
richtet werden, wenn das dafür nötige Land erworben werden kann. In 
den mit den Eigentümern der Eckparzelle Hallenweg/Rieserstrasse ge
führten Verhandlungen haben sich diose bereit erklärt, der Gemeinde 
einen Abschnitt von 1 a 88 m2 Land für den erwähnten Zweck käuflich 
abzutreten und zwar zum Preise von Fr. 6.50 pro m2, ausmachend 
Fr. 1 222.—. Der günstige Preis konnte erzielt werden, weil es 
sich um einen Landabschnitt handelt, der für Bauzwecke ungeeignet 
ist. Der Fussweg zwischen Karl Jauslin-Strasse und Burghaldenstr äs
se besitzt bloss eine Breite von 1 m. Zufolge des kürzlich auf der 
Südseite errichteten Neubaues wird auch auf diese Soite des Fusswe
ges eine Einfriedigung gestellt. Wenn beidseitig eingefriedigt ist, 
ist aber ein Fussweg von 1 m Breite zu schmal. Aus diesem Grunde 
wurde der betreffende Bauherr ersucht, längs der Südgrenze des Fuss
weges einen Landstreifen von 50 cm an die Gemeinde abzutreten. Er 
hat sich damit einverstanden erklärt gegen Zahlung eines Kaufprei
ses von Fr0 15«— pro m2. Das zu erwerbende Areal misst ca. ko m2. 
Da der verlangte Preis den Selbstkosten und den in diesem Gebiet 
üblichen Baulandpreisen entspricht, erachtet der Gemeinderat diesen 
Preis als annehmbar. Er beantragt deshalb der Gemeindeversammlung, 
dem Ankauf dieses Landstreifens und der Eckparzelle Hallenweg/Rie
serstrasse zuzustimmen und den erforderlichen Kredit zu Lasten der 
Rechnung 19k8 zu bewilligen.
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;, haltend 8 a 61 m2, 
egen Zahlung eines Kaufpreises von Fr. 5«— 

■ 305*—• Beide Firmen haben ihre Zustimmung

Die Firmen Säurefabrik Schweizerhall und Geigy-Werke Schweizer
halle A.G. beabsichtigen in der Kilchmatt eine Wohnkolonie zu er
stellen, um das für den Betrieb wichtige Personal möglichst nahe 

] der Fabrik zu haben« Das Baugebiet soll durch eine, vom Rothaus- 
- -- parallel zur Prattelerstrasse verlaufende neue Stras- 

die von den beiden Firmen in eigenen Kosten gebaut wird, für Bau- 
Da die geplante Aufteilung nür möglich 

ist, wenn der im Eigentum der Einwohnergemeinde befindliche Kilch- 
i, sind die beiden Firmen an die Gemein

de har.angetreten mit dem Gesuche um Abtretung des Wegareals. Der Ge
meinderat hat sich, unter Vorbehalt der Genehmigung durch die Gemein
deversammlung, mit der Abtretung des Wegareals, haltend 8 a 61 m2, 
einverstanden erklärt, g< “ ‘
pro m2. ausmachend Fr. *+ 
erteilt.

Der Gemeinderat beantragt,, den beiden Landverkäufen zuzustimmen 
und die Kaufpreise zu verwenden zur Deckung von Landkaufschulden.

weg ausgehende
' ’ se,

\ zwecke erschlossen werden.
> mattweg auf gehoben werden kann
/..................................................................................’

Traktandum 8.
Mit Eingabe vom 11, November 19^7 hat die Soz.dem.Partei Mut

tenz Anträge unterbreitet zur Entlastung der untersten Einkommens
klassen von der Gemeindesteuer. Es wurde vorgeschlagen Steuerfrei
heit zu gewähren, wenn das Einkommen von Verheirateten Fr® 3 500°— 
und dasjenige von Ledigen Fr. 2 500®— nicht übersteige. Gleich
zeitig wurde das Begehren gestellt, zu prüfen, ob eine Entlastung 
der unteren Einkommen vom Gemeindesteuerzuschlag in Frage kommen 
könne. Der Gemeinderat hat in der Folge die unterbreiteten Vor
schläge geprüft und Erhebungen machen lassen, über den mutmasslichen 
Steuerausfall. Es zeigte sich, dass die Heraufsetzung der Grenze 
der Steuerfreiheit allein einen Ausfall von über Fr® 15 000.— an 
Gemeindesteuern ergeben würde, wozu noch der Ausfall gekommen wäre 
aus dem Verzicht auf Erhebung des Steuerzuschlages von kleineren 
Einkommen, Nachdem aber auch der Gemeinderat die Gewährung von 
Steuererleichterungen für den wirtschaftlich Schwachen als angebracht 
erachtet, wurde nach einer Lösung gesucht, die vom sozialen Stand
punkt aus annehmbar und finanziell für den Gemeindehaushalt noch 
tragbar ist. Einstimmig wurde beschlossen, der Gemeindeversammlung 
zu beantragen, folgende Steuererleichterungen zu gewähren:
1. Einkommen, die nach Kürzung.Aya? steuerfreien Abzüge Fr. 2 000®-- 

nicht übersteigen, haben keine 'Gemeindesteuer zu entrichten.
2. Ledige Steuerpflichtige, deren Neü-toe±nkommpU Fr® 2 >00 nicht übersteigt, und Verheiratete, deren tfe-tt-oed'irkommeA nicht höher 

als Fr. 3 000®— ist, haben bloss eine Gemeindesteuer von 1 % 
zu entrichten.
Der bisher'CrhohWe Gemeinde st euer zuschlag von 10 % auf Einkom
menssteuer darf nur lfe±asie-t werden, sofern das Einkommen des 
Steuerpflichtigen, nach:Kürzung der steuerfreien Abzüge, folgen
de Beträge übersteigt:
Bei ledigen Steuerpflichtigen Fr. 3 500.—
Bei verheirateten Steuerpflichtigen " 5 000.—

Von Herrn Josef Freuler ist seinerzeit verlangt worden, zu prüfen, 
ob angesichts der zunehmenden Teuerung und Geldentwertung, das Ge
meindesteuerreglement den bestehenden Verhältnissen anzupassen sei, 
in dem Sinne, "Einkommen unter Fr® 3 500®— und Vermögen von Klein
rentnern bis zu Fr® 50 000®— steuerfrei zu lassen". Der Gemeinde-



Blatt 6.An die Gemeindekommission Muttenz.

t ^uLaÄ. ^'.oxro

rat hat diesen Vorschlag einstimmig als zu weitgehend erachtet. 
Bezüglich der Befreiung von der Einkommenssteuer ist er den Mei
nung, die oben erwähnten Steuererleichterungen seien ausreichend, 
um jede Härte in der Erhebung der Gemeindesteuern zu vermeiden. 
Bei der beantragten Vermögenssteuer-Befreiung würde die Auslegung, 
wer unter den Begriff "Kleinrentnern fallen soll, Schwierigkeiten 
verursachen. Ueberdies ist eine Befreiung von Reinvermögen bis zu 
Fr. $0 000.-- weder aus sozialen Erwägungen begründet, noch für 
den Fiskus tragbar. Der Gemeinderat ist aber einstimmig der Auf
fassung, dass die geltenden Bestimmungen des Gemeindesteuerregle- 
mentes über Steuerbefreiung von Vermögen revisionsbedürftig sind. 
Er beantragt, die bezüglichen Bestimmungen des Staatssteuergeset
zes in das Gemeindesteuer-Reglement zu übernehmen und § 2, Absatz 
l.c. desselben durch folgende Bestimmungen zu ersetzen:
1. Steuerpflichtige, deren Vermögen, nach Abzug der steuerfreien 

Beiträge, Fr. 3 000«,— nicht übersteigt; (q,
2. Steuerpflichtige ohne ausreichendes Einkommen, wenn ihr Ver

mögen Fr. 10 000.— nicht übersteigt;
3. Witwen ohne ausreichendes Einkommen und arbeitsunfähige Per

sonen, wenn ihr Vermögen Fr. 20 000.— nicht übersteigt.
Bei unverändeter Annahme aller gerneInderätlichen Anträge,ist mit 
einem Steuerausfall von ca. Fr .,22 ^00.-- pro Jahr zu rechnen. 
Von den Vertretern der Soz.dem.Partei im Gemeinderat ist, unter 
Hinweis auf die bereits im November-19^7 erfolgt Eingabe, ver
langt‘worden, die Steuererleichterungen rückwirkend auf den 
1. Januar 19^-8 in Kraft zu setzen. Die Gemeindeverwaltung hat 
aber einen grossen Teil der Steuerrechnungen bereits ausgestellt 
und an die Steuerpflichtigen versandt. Um der Verwaltung die gros
se Mehrarbeit zu ersparen, die sich ergibt, wenn sämtliche Ein
schätzungen nochmals durchgangen und viele Rechnungen abgeändert 
werden müssen, ist vorgesehen, an der Rechnungsstellung pro 19M3 
nachträglich keine Aenderungen mehr vorzunehmen. Gleichwohl sol
len die Steuerbefreiungen und -Erleichterungen rückwirkend auf 
den 1. Januar 19^+8 gewährt werden, in der Meinung, die pro 19^8 
zuviel bezahlten Gemeindesteuern bei der RechnungsStellung im Jah
re 19^9 gutzuschroiben, bozw. bei Steuerfreiheit zurückzuvergüten.
Traktandum

Im Voranschlag pro 19^8 ist ein Kredit von Fr. 70 000 o— ein
gestellt worden, für die Anlage eines Sportplatzes auf dem Brüggli- 
grubenareal, vis-ä-vis dem Restaurant Rennbahn. Die weitere Bear
beitung des Projektes und die Einholung von Offerten ergab, dass 
der Budgetkredit nicht ausreicht, die vorgesehenen Arbeiten auszu
führen. Der Voranschlag vom Jahre 19^, gestützt auf den der Bud
getbetrag seinerzeit eingestellt wurde, rechnete mit wesentlich 
weniger Erdbewegungen. Die Arbeiten für Humusierung und Ansäen des 
Spielfeldes waren ebenfalls zu niedrig veranschlagt. Es fehlten 
im Voranschlag 19^ auch Positionen für die Entwässerung und Umge
bungsarbeiten, die aber in Verbindung mit dem Ausbau des Spielfeld 
des vorgenommen werden sollten. Heute muss für die Ausführung der 
Anlage, inclusive Umgebungsarbeiten mit Kosten von ca. Fr. 122 000.- 
gerechnet werden. An diese Auslagen ist mit' Subventionen zu rech
nen, vom Kanton von 37,5 % und vom Sport-Toto von 20 sodass zu 
Lasten der Gemeinde 42,5 % oder ca. Fr. ?2 000.—* verbleiben.
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Die Budgetgemeindeversammlung vom 30. Januar 1948 hat den ihr 
damals unterbreiteten Anträgen für Landkäufe und -Abtausch für den 
Spiel- und Turnplatz Breite zugestimmt. Inzwischen ist der Kosten
voranschlag für die vorzunehmenden Planierungsarbeiten und die ein
zubauenden Sprunganlagen, Anlaufbahnen etc. ausgearbeitet worden. 
Nach demselben muss mit Kosten in der Hohe von Fr. 13 000.— gerech
net werden. Der Gemeinderat wird versuchen, auch an diese Kosten 
Beiträge von Kanton und Sport-Toto zu erhalten, damit der zu Lc.slan 
der Gemeinde verbleibende Betrag gesenkt werden kann.

Um den Sportsplatz Margelacker und den Turnplatz Breite aus
führen zu können, beantragt der Gemeinderat der Gemeindeversammlung, 
zu dem bereits auf dem Budgetwege bewilligten Kredit von Fro70 000.- 
noch einen Nachtragskredit von Fr. 6? 000.— zu Lasten der Rechnung 
1948 zu gewähren.
Traktandum 10.

Dieses Traktandum figurierte bereits auf der Traktandenliste 
der Gemeindeversammlung vom 30. Januar 1948, konnte aber damals 
nicht behandelt werden, weil bei den VertragsVerhandlungen Diffe
renzen entstanden waren, die vorerst bereinigt werden mussten. In
zwischen konnte eine Einigung erzielt und, unter Vorbehalt der Ge
nehmigung durch die Gemeindeversammlung, ein Vertrag abgeschlossen 
werden, der für beide Teile annehmbar ist. Durch denselben wird 
die Wasserabgabe an und die Entwässerung von Bauten am Burenweg, 
Bann Mattenz, geregelt, ebenso die Hauskehrichtabfuhr. Bekannt
lich ist die Gemeinde Birsfelden Eigentümer von Kanalisations- und 
Wasserleitung im Burenweg. Es ist deshalb naheliegend, an diese 
Leitungen auch Bauten auf Muttenzer Seite des Burenweges anzuschlies- 
sen. Nach den vertraglichen Bestimmungen wird auf der Ostseite des 
Burenweges, Bann Muttenz, ein Streifen von 40 m Tiefe als anschluss- 
und beitragspflichtig an das Wasserversorgungs- und Kanalisations
unternehmen Birsfelden erklärt und den Bestimmungen der bezüglichen 
Reglemente von Birsfelden unterstellt. Birsfelden übernimmt auch 
die Entwässerung des Areals des Burenweges, gegen Leistung eines 
einmaligen Beitrages von Fr. 10.— pro Laufmeter entwässertes 
Strassenareal durch die Gemeinde Muttenz. Bezüglich der Hauskeh
richtabfuhr wird der Gemeinde Muttenz das Recht eingeräumt, in ei
nem beliebigen Zeitpunkt von Birsfelden zu verlangen, auch die 
Liegenschaften am Burenweg, Bann Muttenz, zu bedienen. Muttenz 
hat Birsfelden hiefür angemessen zu entschädigen.

Ueber den Unterhalt und die Korrektion des Burenweges ist 
schon früher zwischen den beiden Gemeinden eine Vereinbarung ge
troffen worden. Auf Verlangen der Nachbargemeindo sind die Bestim
mungen dieses alten Vertrages in den neuen übernommen und zum Teil 
abgeändert worden. Der Strassenlinienabstand wurde auf 9 m erweis 
tert, wovon 6 m auf die Fahrbahn und je 1 | m auf beidseitige 
Trottoir entfallen. Birsfelden wird ermächtigt, den Zeitpunkt der 
Strassenkorrektion selber zu bestimmen. Macht die Gemeinde von 
diesem Recht Gebrauch, so ist von ihr die auf die Gemeinde Muttenz entfallende Hälfte Anteil an den Korrektionskosten zinsfrei vorzu
schiessen, bis zu jenem Zeitpunkt, wo von der Anstosslänge des Bu
renweges auf Muttenzer-Seite mindestens die Hälfte überbaut sein 
wird und also auch Muttenz ein Interesse an der Korrektion des Bu
renweges haben kann. Eine ähnliche Regelung wurde bezügliche der 
Strassenbeleuchtung getroffen, wobei für die Verteilung der Strom
kosten das beidseitige Interesse massgebend ist. Als Masstab hie
für dient die überbaute Anstosslänge am Burenweg.
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Der Verwalters

Mit vorzüglicher Hochachtung: 
Namens des Gemeinderates:

Der Präsident:

Im Vertrag anerkennt die Gemeinde Muttenz, dass es sich bei dem im 
Banne Birsfelden, westlich des Burenweges gelegenen Gebiet- um ein 
bevorzugtes Wohngebiet von Birsfelden handelt. Um den Wohnwert des
selben nicht herabzudrücken, verpflichtet sich Muttenz, im Zonen
plan einen Streifen von 80 m Tiefe östlich des Burenweges in die 
Wohnzone aufzunehmen und im verbleibenden Baugebiet bis zur Hafen
bahn keine Gewerbe- und Industriebetriebe zuzulassen? die zufolge 
Lärm, Rauch, Staub, übelriechende Ausdünstung etc. eine erhebliche 
Belästigung für die Nachbarschaft bilden könnten. Der Gemeinderat 
hat bei den geführten Verhandlungen der Erwartung Ausdruck gegeben, 
diese Rücksichtnahme auf die Interessen von Birsfelden möge unsere 
Nachbargemeinde veranlassen, auch Verständnis zu zeigen für die 
Interessen von Muttenz in der Schiessplatz-Angelegenheit. Diesen 
Wunsch hat der Gemeinderat Birsfelden berücksichtigt durch seinen 
Beschluss, der am 8. Juli in Birsfelden stattfindenden Gemeinde
versammlung zu empfehlen, auf ihren früheren Beschluss in dieser 
Sache zurückzukommen und einer Verlegung der Birsfelder Schiess
anlage in die Lachmatt zuzustimmen. Hoffen wir, Birsfelden werde 
diesem Antrag zustimmen und damit kundgeben, dass auch ihm daran 
gelegen ist, wieder ein gut freundnachbarliches Verhältnis zu 
schaffen.
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Als Grabmäler für Urnenreihengräber sind liegende 
quadratische Platten aus Stein oder Stein und
Bronce im Ausmass von $0 x $0 cm zu verwenden.
Anpflanzungen dürfen die Höhe der Grabsteine nicht 
überschreiten und den Zugang zu den Gräbern nicht 
erschweren.

* \
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Die Aufnahme der Bestattungen im neuen Friedhofteil verlangt 
eine Anpassung der Bestimmungen des Reglementes über das Bestattungs
und Friedhofwesens an die neuen Verhältnisse. Die Grabmäler sollen 
etwas niedriger gehalten werden, damit sie nicht zu sehr dominieren. 
Der bei der Ausgestaltung des. neuen Friedhof-Areals mitbeteiligte 
Gartenarchitekt empfiehlt, für Grabeinfassungen Stein, Kunststein 
oder Metall nicht mehr zuzulassen, sondern einheitliche Grüneinfas
sungen vorzuschreiben. Nach Prüfung der Angelegenheit beantragt 
der Gemeinderat der Gemeindeversammlung, die nachstehend aufgeführ
ten Abschnitte des Reglementes übor das Bestattungs- und Friedhof- 

zu ändern:
Zur Beisetzung von Aschenurnen werden geschlossene 
Urnennischen abgegeben. Pro Urnennische und Turnus 
von 20 Jahren ist eine Benützungsgebühr von Fr.100.- 
zu entrichten. Die Urnennischen-Platten sind ein
heitlich und auf Kosten der Angehörigen des Ver
storbenen zu beschriften.
An Sonn- und Feiertagen soll, wenn immer möglich, 

1: von Bestattungen Umgang genommen werden.
Jedes Grab soll, nachdem sich die Erde gesenkt 
hat, nach Weisung des Friedhofgärtners mit einer 
Pflanzeneinfassung versehen werden (Zum Beispiel 
Immergrün), Mangelhaft ausgeführte Einfassungen 
werden durch den Friedhofgärtner auf Kosten der 
Angehörigen des Verstorbenen verbessert.
Der Gemeinderat ist befugt, für ganze Felder ein
heitliche Einfassungen vorzuschreiben.
Von der Verwendung schwarzer, sowie hochglanz
polierter Steine wird abgeraren.
.Sarg-gräber für Erwachsene 1.10 m Höhe 
Sarggräber für Kinder von 

f Vf -6 - 15 Jahren
I1' VSarg-g-rä-ber für Kinder un

ter 6 Jahren
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gr. 1 800 — finb eine Srrcfügrung, ober Ijat man 
baS non ber ©enieinbe 311 ftellenbe ^ompetenj* 
golj oergefjen. 2Iud> werben bie ftatgolitcn igr 
Otecgt auf 'ben gefeglidj-cn Anteil gcltenb madjen. 
’SDie Umwanblung ber Vfarrgelferftelle in eine 
2. ^fnrrftelle wirb begründet mit ben Berbienften 
beS gegenwärtigen SlmtSingaberS ber ^farrtyelfcr* 
[teile — eine jegr fdjwadjc Begrünbung. ©ewig, 
man jege fidj 'biefe 'Berbienjte einmal an, 3. 53. 
in ber SHnberlegrc, wenn in ben gintern Sani* : 
reigen eine SKunbgarmonila gerumgeboten wirb 
unb ber Steige nadj jeher Qunge [eine Slffarbe 
[pielt. ti.

SJluttenj. (ftorr.) !gn einer intereffanten ^lr titel* 
[erie werben bie ©efdjäfte ber tommenben ©e* 
meinbeoerjammlung befprodjen, wobei fidj ber 
©infenber beS 'HcberweijungSfdjrcvbcnS beS ©e* 
meinberateS an bie Slommiffion bebient gat. ©ie 
leide 'Berjanunlung 'gat ‘gezeigt, baß eine oorger* 
gcljen'be ^luftlärung jur rafdjen ’Owidlung ber 
©ejdjäfte wefentlicg beitragen tönnte.©ieje Steue* 
rung ift jegr 311 begrüben, nur füllte [ie Don 
Zimtes 'Wegen erfolgen, bamit bie Sadjl'idjifeit auf 
ber gangen '2-inie eingeljaltcn wirb.

flSenn ber ©infenber 311 ©raftanbum 5 „Sdjaf* 
Jung einer weitern ^rimarfdjufabteilung" ber 
t@inWo>gnerfdjaft jur Kenntnis bringt, bag eS jwi* 
fdjen ber Sdjiilpflege unb einer 'SJtinbergcit beS 
-©cmeinberateS, beftegenb aus ben Sojialbenra* 
traten einer[eitS unb ben 4 bürgerlidjen i©emein* 
beraten unb bem Verwalter anberfcitS 311 einer 

; grunbfäglicgen ÄSeinanberjegung .lammen wirb, 
[0 würbe -bieS in einer amtlidjen Verlautbarung 
laitm entgalten [ein. Muf .biefe ^uSetnartberfepung 
barf man gekannt [ein, um jo megr als ber ©e* 
meinbeoerwalter mit einbejogen wirb.

©S ift niegt alltäglidj unb audj niegt UfuS, hab 
baS StimmenDergältniS im ©cmeinberat unb [0* 
gar nodj nadj ^arteijugegörigteit .veröffentlicht 
wirb, ©er ©emeinberat gat als ©efamtbegörbe ju 
-amten, wobei ein Sejcglug •fieg1 ftetS auf eine 
SDtegrgeit jtügcn mug. Bur Mnterfcgeibung jnri* 
■fdjen einem einftimmigen Eintrag lennt ber Bür* 
ger nadji ben SJtegrgcitSantrag, ‘bem jelbftDer-ftänb* 
Iid> ein folcger -ber lOHn'bergeit gegenüberjtegt. 
5l-uS fWclcgen ©rüttben bie Stellungnaigme beS 

, ©emeinbcDerwalterS, ber im '©emeinberat niegt 
ftimmbereegtigt ift, nodj- ejtra mitgeteilt wirb, 
bürfte allerbingS niegt ganj fl-är fein. Qjt bamit 
eine ‘S'Iogftelhnig beabfiegtigt, [ufern -ber Eintrag 
ber Sdjiulpflege unb ber gemeinberätlidjen 0)Hn* 

; bergeit -fiegen f-ollte? $luS ben in Peeter Seit Dom 
i gleicgen ©infenber erfegienenen 'Slrtileln fahrt bie* 

[er ©cglug wog! gezogen iwerben. Sgftem nuig 
fein, -wenn audj -bicjcS mit politifcger Sauberteit 

j niegt unbebingt Dereinbart werben I-ann. =ng*

SJtuttenj. (©ing.) ©cbauten jur ©e* 
m e i n b e D c r j a m nt I u n g Dom 8. 'September 
1948. Qm legten „^luttenjer Äjeiger" Derfudjt 
cm (Sinfcnber un§ du bie (©efegäfte biefer ©meini 
einjuweigen. ©c§ langen uirb breiten ergegt er 
fidj über bie Vorlage bc§ SonenplaneS für ba§ 
©cbict ber Sildjmatt, ^eifygläub unb Seemättli. 
©aß igm babei i3Siberfprüdje paffieren, ift ntegi 
Derwimbcrlidj. '©§ ift eben nidjt leidjt, ben 
Stimmbürgern ba§ „Sruggdjrebfe,, beS ©emeui- 
beratet munbgeredjt ju maegen. fegeint, bafj 
ber Sonenpl-an nur für bie „©ewognliegen" ©üb 
tigteit gat. i©twa§ me.gr QWitfgrat feiten^ ber 
Vcgörbc gegenüber ben „©rügen" wäre am 
$Iage.

©rfreulidj ift e§, haft ba§ Seemättli aufgefor* 
ftet werben joll, um 'bie rangen SSinbe etwa# auf* 

I jugalten. -5Bie fall -aber biefer Sroect erreicht wer* 
ben, wenn man fidj geute fdjon — taum ift ber 
neue fyriebgo.f fertig — fegan mit ber ©rftellung 
eines •üßalbfriebgafeS befagt. ©ie§ nennt man 
Ueberplanung. VJenn übrigens bas „planen" in 

; obigem Sinn weitergegt, tonnte eS paffieren, -bag 
bort in einigen Qagrjegnten [tatt einem ^riebgof

I eine -ftintenbe gnbuftrie ftegen wirb.
Qn [einem Kommentar gat ber ©infenber — 

■ offenbar als unwiegtig — ©raftanbum 4 „£anb= 
j erwerb für ftorrettion Vaunigartenweg unb 

Sdjulftrage", übergangen. $ur Sdjulftragc wirb 
. eS taum megr viel ju fagen geben, man [tegt 
; gier Dor einer bereits Dalljogenen ©atfadje. 5Bie 

man Dernimmt, [oll ber Saumgartenweg auf fünf 
<5D?eter Sreite mit ©rottoir auSgebaut wcrben> 
wofür eben baS nötige Sanb bereitgeftellt werben 
[oll. ©em ßanberroerb ift nidjtS entgegenjugalten, 
igingegen fann man über bie ^otwenbigfeit eines 
©rottoirS an einer auSgefprodjenen 'Slnwänber* 
[trage geteilter Meinung [ein. ©S wäre ju wün* 
fdjen, bag ein Stragenplan für bie gefamte ©e* 
•meinbe ausgearbeitet wirb, bcDor man — im ©e* 
[amten gefegen — [oldjie ^rlidarbeiten unter* 
nimmt.

©ic SDZegr-geit beS ©emeinberateS gat fieg gegen 
bie Sdgaffung einer neuen Sdjulabteilung auSge* 

; jprodjen, unb teilt bamit bre Sfteinüng Dieter 
Stimmbürger. 2ßenn Don ben Befürwortern un= 
ter anberm geltenb gemadjt wirb, bie güljrung 
einer Heinen Sd>ultlaf[e [teile nidjt [0 gogc 5ln* 
forfrerungen an bie fiegrträfte, jo [teilt biefeS 
Argument ben Beteiligten nidjt gerabc baS befte 

i Sengnis aus. ©ie ©röge unferer Sdjulflaffen be* 
; wegen [icg immer notg im gefeglidjen Stagniert, 
i 5ßir bürfen unS nid;t eine neue Sdjulabteilung 

unb bie bamit Dcrbunbenen ’SRegrfoften leiften, ; 
nur weil man fidj feine Arbeit „ibeal" einridjten j 
mödjte. ©S ift übrigens paraboj, bag foldje $o= 
[tulate auS berfelben ®üdje [tainmcn wie biejeni* 
gen auf Steuererleicgtcrung. i®S ‘lägt [icg eben gut • 
befd;Üegen unb forbern, was anbere ju jaglen ! 
gaben.

Heber bie Sdjaffung einer ^weiten 53jarr:ftelle i 
gat laut ©inlabung nur bie ß’irdjgemeinbe ju be* ’ 
fdjliegen. SBir finben bicS nidjt in Drbnung. $n i 
erfter Sinie ift eS bodj eine Bubget*5Ingelegfen*- i 
geit, woju ‘fömtlitgc Stimmbürger ein 2Bart ju ' 
jagen gaben, ©ie genannten WtegrauSlagen Don ■



den 18. August 19^8

Muttenz,
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10.

An die
Gemeindekommis sion

Ur

Muttenz,

Zur Behandlung der nachstehenden Traktanden hat der 
Gemeinderat auf Mittwoch, den 8. September 19^8 eine Einwohner
gemeindeversammlung angesetzt. ■.

Zu den einzelnen Traktanden haben wir folgende Ausfüh
rungen zu machen: 
Traktandum 2.

Anlässlich der Vorlage des Zonenplanes II. Teil ist das Gebiet 
Kilchmatt und Heissgländ ausgenommen worden, in der Meinung, es sei 
vorerst zwischen den Landeigentümern in der Kilchmatt und der Gemein
de eine Regelung zu treffen, gestützt auf die das Kilchmattgebiet für 
Wohnzwecke frei gegeben werden könne. Inzwischen ist mit den Eigen
tümern, den Geigy-Werken Schweizerhalle A.G. und der Säurefabrik 
Schweizerhall eine Abmachung getroffen worden, wonach die beiden 
Firmen die für die Erstellung einer Wohnkolonie erforderlichen Stras
sen, Kanalisationen und Wasser-Leitungen in der Kilchmatt in eigenen 
Kosten bauen. Beim Bau der Kanalisation soll .der geplante Hauptstrang 
so dimensioniert werden, dass die Möglichkeit besteht, das südlich 

der Kilchmatt glegene Gebiet Heissgländ an diese Kanalisation noch 
anzuschliessen. Die Gemeinde hat die Mehrkosten zu bezahlen, die die
ser Strang verursacht, gegenüber einem Kanal, wie er für die Entwäs
serung des Kilchmattgebietes allein gebaut werden müsste. Für den An
schluss der Kanalisation Kilchmatt an die gemeindeeigene Kanalisation 

\ L

1. Protokoll. /
^2. Vorlage des Zonenplanes für das Gebiet Kilchmatt, Heissglän^ und
[ Seemättli./

Landverkauf i'n der Kilchmatt (Kilchmattweg).
h-. Landerwerb für Korrektion Baumgartenweg und Schulstrasse.
5. Schaffung einer weiteren Primarschulabteilung. §
6. Genehmigung des Mietvertrages für Kleinkinderschullokal Schänzli. 

Beschlussfassung über den Antrag der Partei der Arbeit betreffend 
unentgeltlichen. Kleinkinderschulbesuch.
Beitragsgesuch des Musikvereins an Neuuniformierung 
Aenderung von § 4 des Ladenschluss-Reglementes.
Verschiedenes.

U t Lj . / q ■’U.C la-U-u
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s.-K ' Umständen erachtet es der Gemeinderat als angebracht 
gebiet und das südlich an dasselbe anstossende (

v » tue WUIXiiZjUÜC CIU.A üiuxdimc
9Vvrx< Aufnahme in die Zone h-,v ..... .
t

im Rothausweg ist der Gemeinde eine Pauschalanschlussgebühr von 
Fr. 5000.-- zu bezahlen. Für alle im Kilchmattgebiet zu errichten
den Bauten werden nach den Bestimmungen des Kanalisationsreglementes 
Anschlussgebühren belastet, die vorerst verrechnet werden, bis zur 
Amortisation der von den Firmen für die Sammelstränge ausgelegten Kos
ten. Ein allfälliger Ueberschuss ist der Kanalisationskasse abzulie
fern.

Der Gemeinderat hatte ursprünglich die Absicht, das Ge
biet Kilchmatt und Heissgländ in Zone ö Landwirtschaft aufzunehmen. 
Die Geigy-Werke und Säurefabrik wurden aufgefordert ihr Bauvorhaben 
in dem im Zonenplan vorgesehenen Wohngebiet auszuführen. Von den Fir
men wurde aber geltend gemacht, dass es für sie- 'ausschlaggebender Be
deutung sei, ihr Bauvorhaben in Werknähe ausführön zu können, weil 
der Betrieb verlange in der Nähe der Fabrikanlage technisch geschul
tes Personal unterzubringen, um bei Bedarf die Leute sofort erreichen 
zu können. Diesem Argument konnte sich der Gemeinderat nicht ver
schliessen. Die Bedenken des Gemeinderates, die unmittelbare Nähe 
eines Kies-und Sandwerkes und die Nähe von grossen Industriebetrieben 
dürften den Wohnwert erheblich herabdrücken und für die künftigen Be
wohner der Kilchmatt lästig sein, suchten die Firmen zu zerstreuen 
durch- das Anerbieten, allfällige Klagen selber entgegenzunehmen und 
im Rahmen des Möglichen selbst und in eigenen Kosten für Abhilfe be
sorgt zu sein. Beharrt die Gemeinde auf ihrem Standpunkt, die Kilch
matt in die landwirtschaftliche Zone einzureihen und die Errichtung 
einer Wohnkolonie nicht zuzulassen, so muss sie damit rechnen, dass 
die Firmen für den Entzug der Baufreiheit eine grosse Schadenersatz- 

?forderung stellen, nachdem ihnen vor Jahren der Erwerb* der Kilchmatt 
'für Bauzwecke vom Regierungsrat bewilligt worden ist. Unter diesen 

das Kilchmatt- 
Gebiet Heissgländ in 

, die Wohnzone aufzunehmen. Er empfiehlt der Gemeindeversammlung die 
} wo die Errichtung von Einzel-und Doppelhäuser 

. mit höchstens zwei Vollgeschossen erlaubt ist. Um die für dieses Wohn
gebiet möglichen Belästigungen durch Staub, Lärm, übelriechende Aus
dünstungen etc. abzuhalten, ist die Anlage eines Grüngürtels östlich 
des Rothausweges vorgesehen.

Im Zonenplan II. Teil ist das Gebiet im Seemättli in 
Zone 7 Freiflächen eingeteilt worden, in der Meinung, dieses Gebiet 
aufzuforsten, um durch einen Waldriegel die rauhen Ost-und Nordwinde 
etwas abhalten zu können. Eine weitere Aufgabe kann dieser Waldriegel 
erfüllen, wenn er als Waldfriedhof verwendet wird. Der jetzige Fried
hof dürfte wohl noch einige Jahrzehnte genügen. Wenn aber das Wachs
tum der Gemeinde in der bisherigen Weise weitergehen sollte, so muss 
in absehbarer Zeit ein neuer Friedhof angelegt werden. Hiefür sollte 
schon heute das Areal festgelegt werden. Der Gemeinderat erachtet es 
deshalb als angebracht, den Zonenplan in der Weise zu ergänzen, dass 
das zur Aufforstung bestimmte Areal im Seemättli als Waldfriedhof be
zeichnet wird. Er stellt in diesem Sinne der Gemeindeversammlung An
trag.
Traktandum 3.

Die Errichtung einer Wohnkolonie in der Kilchmatt nach den Plänen 
der Geigy-Werke Schweizerhalle A.G. und der Säurefabrik Schweizerhall 
bedingt eine Abtretung des Kilchmattweges an diese beiden Firmen. Der 
Gemeinderat hat sich, unter Vorbehalt der Genehmigung durch die Gemein
deversammlung, bereit erklärt das Wegareal, haltend 8 a 61 m2, zum 
Preise von Fr. ?.— pro m2 ausmachend Fr. 4 30?.— an diese beiden 
Firmen zu verkaufen. Da die Firmen in der Kilchmatt neue Strassen an
legen worden, kann der Kilchmattweg eingehen. Wenn später die Eigen-
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Klassen mit kleineren Schülerzahlen erwünscht, weil der Lehrer eher 
die nötige Zeit findet sich den schwächeren Schülern besonders zu^ 
widmen. Auch stellt die Führung einer kleineren Schulabteilung nicht 

• derart hbhe'^Anf orderungen an eine Lehrkraft wie grössere Abteilungen.
IttTEericht zum neuen Schulgesetz vom 13. Juli 19% wird gesagt, das 
Ideal sei wohl die Einführung der sogenannten Kleinklasse, es gelte 
aber auch die finanzielle Tragfähigkeit zu berücksichtigen. Das gilt 
auch für uns, besonders wenn berücksichtigt wird, welche Aufgaben der 
Gemeinde noch bevorstehen im Schulwesen, Bauwesen, Ausbau der Gemeinde
strassen, Löschwesen, Förderung des Wohnungsbaues etc. Im Jahre 1939 
haben die Ausgaben für das Schulwesen, nach Abzug der Kantonsbeiträge, 
sich auf rund Fr. 134 000. —, im Jahre 1947 aber auf rund Fr.260 000.- 
belaufen. In diesen Ausgaben sind die Aufwendungen für Verzinsung 
und Abzahlung der Schulbauschulden noch nicht enthalten. 1939 muss
ten rund 36$ der gesamten Steuereinnahmen für das Schulwesen ausgege
ben werden, 1947 schon 40$, wobei zu berücksichtigen ist, dass im ver
gangenen Jahre die Steuereinnahmen zufolge der Hochkonjuktur ausser
ordentlich hoch gewesen sind, In diesen Prozentsätzen sind die Auf
wendungen für Verzinsung und Amortisation der Schulbauschulden eben
falls noch nicht enthalten. Der Gemeinderat hat volles Verständnis 
für die Forderungen und Bedürfnisse der Schule. Er ist aber mehrheit
lich der Auffassung, dass das Lehrziel auch erreicht werden kann, 
wenn die Primarklassen durchschnittlich 41,5 Schüler aufweisen, statt 
bloss 38» Wenn einzelne Klassen auch Bestände bis U-5 und 46 Schüler 
haben werden, so ist man immer noch im Rahmen des erst vor 2 Jahren 
eingeführten Schulgesetzes/ias Klassentrennung erst verlangt, wenn 
bei ein- bis vierklassigen Schulen der Schülerbestand die Normalzahl 
JO während 4 aufeinanderfolgenden Jahren um 5 Schüler überschritten 
hat.

Aus diesen Erwägungen beantragt der Gemeinderat mehrheitlich, 
auf den Vorschlag der Schulpflege, auf das Frühjahr 1949 eine weitere 
Lehrstelle an der Primarschule zu schaffen, vorläufig nicht einzutre
ten.
Traktandum 6»

In den mit der Mennonitengemeinschaft Schänzli geführten 
Verhandlungen hat sich dieselbe bereit erklärt mit dem Ausbau der 

bisher für den Kindergarten Schänzli benützten Lokale. Durch Entfer
nung einer Trennwand soll ein einziger Raum geschaffen werden im Aus
mass von 9,10 m Länge und 4,90 m Breite. Ferner werden 1 Wandbrunnen 
und moderne W.C. Anlagen installiert. Um die mit diesem Umbau verbun
denen Kosten angemessen amortisieren zu können, wünscht die Mennoni
tengemeinschaft das Mietverhältnis auf 10 Jahre fest abzuschliessen. 
Der Mietzins soll nach Vorschlag der Mennonitengemeinschaft um Fr.400. 
auf Fr. 880.- pro Jahr erhöht werden, nach dem Gegenvorschlag des Ge
meinderates um Fr. 240.- auf Fr. 720.-. Da bei dem geplanten Ausbau 
das Lokal den Anforderungen, die man an ein Kindergartenlokal stellen 
muss, entspricht, beantragt der Gemeinderat der Gemeindeversammlung 
einstimmig, dem Abschluss eines Mietvertrages auf 10 Jahre fest und 
unkündbar, die Zustimmung zu erteilen und den Gemeinderat zu ermächti
gen, den Mietzins im Einvernehmen mit der Mennonitengemeinschaft fest
zusetzen. Die Errichtung eines gemeindeeigenen Kindergartenpavillons 
würde ca. Fr. 130 000.— kosten, und allein für Zins und Amortisation 
die mehrfachen Auslagen verursachen, als der zu entrichtende Zins für 
das Lokal in der Mennonitenkapelle Schänzli.
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Traktandum ?f

Anlässlich der Gemeinderversammlung vom 2, Dezember 1947 ist ein Antrag Kobi dem Gemeinderat zur Begutachtung überwiesen worden, für Kinder deren Eltern ein Einkommen unter ..Fr. 8000.—- pro Jahr haben, kein Schulgeld für den Besuch der Kleinkinderschule zu erheben. Der Gemeinderat hat diesen Vorschlag geprüft und einstimmig beschlossen, der Gemeindeversammlung Ablehnung zu empfehlen. Das Schulgeld von ?0 Cts. pro Kind und Woche und von 70 Cts., wenn zwei Kinder derselben Familie die Kleinkinderschule besuchen, ist derart bescheiden, dass es mit wenig Ausnahmen ohne Not bezahlt werden kann. Schon bisher ist in Fällen, wo sich die Eltern in einer bedrängten Lage befunden haben, das Schulgeld nicht erhoben worden und es brauchte dazu ledigliches ein mündliches oder schriftliches Gesuch an den Schulpfle-• gepräsldenten, Nach den eingezogenen Erkundigungen wird in allen grösseren basellandschaftlichen Gemeinde, die Kindergärten führen, ein Schulgeld erhoben, das in den meisten Fällen wie bei uns JO Cts pro Kind und Woche beträgt. Unsere Gemeinde hat keine Ursache auf einen Teil des an und für sich schon bescheidenen Schulgeldes zu verzichten, ist sie doch diejenige Gemeinde des Kantons, die pro Kind die höchsten Auslagen für das Kleinkinderschulwesen hat. Eine Anzahl Gemeinden zahlen nur jährlich Beiträge an das KleinkinderSchulwesen und überlassen im übrigen die Finanzierung und Führung der Kindergärten privater Initiative. Allschwil und Münchenstein zahlen nur einen jährlichen Beitrag von Fr. 4 200.-, Oberwil und Pratteln von Fr. 4 JOO.— bis 5 000.-, Arlesheim Fr. 3 000.— usw. Aus diesen Erwägungen empfiehlt der Gemeinderat der Gemeindeversammlung einstimmig den im Auftrage der Partei der Arbeit von Herrn Kobi gestellten Antrag 
abzulehnen.
Traktandum ft,

Der hiesige Musikverein hat das Gesuch gestellt um Gewährung eines Gemeindebeitrages an die Kosten der Neu-Uniformierung der Musi
kanten. Die Neu-Uniformierung habe Kosten im Betrage von Fr. 
verursacht, an die der Verein aus verfügbaren Mitteln EX-habe abzahlen können, sodass noch eine 
Restschuld bestehe von ££2-- 3 ”OQr"
Der Gemeinderat hat das Begehren geprüft, ist aber einstimmig der Auffassung, dass der Entscheid über das vorliogando Gesuch zurückge- stellt weräen solltw, bis zur Behandlung des Voranschlages 1949. m dor Meinung dass dann das Beitragsgesuch zusammen mit andern Subventionsbegehren geprüft werden soll. Am einmal genehmigten Voranschlag sollten keine Aenderungen vorgenommen werden. Besonders bei Beitragsgesuchen Ist es angebracht, die verschiedenen Begehren einander gegen überzustellen und abzuwägen, was zur Förderung von Kultur eilen Bestrebungen aufgewendet werden darf und wie diese Mittel angemessen zu verteilen sind. Der Gemeindeversammlung wird beantragt, das Beitragsgesuch des Musikvereins dem Gemeinderat zu überweisen, mit dem Auftrag, anlässlich der Aufstellung des Voranschlages -949 zu prüfen, 
ob und wie demselben entsprochen werden kann.
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ein entsprechender Antrag unterbreitet werden kann

F'F'

Anschliessend an die EinwohnergemeindeverSammlung findet 
eine Kirchgemeindeversammlung statt, der der Antrag auf
Schaffung einer 2O Pfarrstelle 
unterbreitet wird. Die hiesige freiwillige Krichenpflege hat in ihrer 
Eingabe vom 18® Juni 1?48 erklärt, dass sie die Zeit für gekommen er
achte, in unserer Gemeinde eine 2. Pfarrstelle zu schaffen® Birsfelden, 
Münchenstein, Pratteln und Gelterkinden, die alle eine geringere Seelen
zahl haben als Muttenz, hätten bereits eine 2® Pfarrstelle errichtete

Der Gemeinderat hat den Vorschlag geprüft und einstimmig beschlos
sen, der Gemeindeversammlung Zustimmung zu empfehlen. Die Umwandlung 
der Pfarrhelferstelle in eine 2® Pfarrstelle wird der Gemeinde Mehr
auslagen von Fr® 1 800®-- pro Jahr verursachen, Die Umwandlung ist be
gründet einerseits als Anerkennung für die Verdienste des gegenwärti
gen Inhabers der Pfarrhelferstelle, anderseits im Hinblick auf die mehr 
und mehr zunehmenden Amtshandlungen und seelsorgerischen Aufgaben, Wir 
Empfehlen der Gemeindeversammlung, der Schaffung einer 2a Pfarrstelle 
zuzustimmen, damit dem Regierungsrat Baselland, der hierüber zu entscheiden hat, ein entsprechender Antrag unterbreitet werden kann®

"Im Sinne des Gesetzes über den Ladenschluss und des Reglementes gelten als lokale Feiertage?
a) Der 26, Dezember, sofern er nicht auf einen Samstag oder Dienstag 

fällt.
b) Die Nachmittage des Oster-und Pfingstmontages.
c) Die Nachmittage des 1® Mai und l0 August, sofern sie nicht auf 

einen Samstag fallen®

Mit vorzüglicher Hochachtung:
Namens des Gemeinderates:

Der Präsident: Der Verwalter:

Traktandum 9.
In § des Ladenschlussreglementes der Gemeinde Muttanz ist die 

Bestimmung enthalten, dass die Nachmittage, des 1® Mai und 1® August 
im Sinne des kantonalen Gesetzes über den Ladenschluss als lokale 
Feiertage gelten und folglich alle Verkaufsgeschäfte geschlossen 
$en müssen. Es hat sich nun gezeigt, dass diese Bestimmung zu Unzu
kömmlichkeiten führt, wenn der 1® Mai oder 1. August auf einen Samstag 
fallen. Der Samstag bringt den Ladengeschäften sowieso vermehrte Arbeit 
und Umsatz. Die Bedienung der Kundschaft nur während der Vormittags
stunden wäre kaum möglich. Der Einkauf von für den Sonntag bestimmten, 
leichtverderblichen Lebensmitteln müsste bereits am Samstag-Vormittag 
erfolgen, was sehr unangenehme Folgen haben könnte. Der Gemeinderat 
erachtet es deshalb als nötig, die Bezügliche Bestimmung des Laden
schlussreglementes in der Weise zu ändern, dass am 1. Mnf. und 1® August
wenn sie auf einen Samstag fallen« die Ladengeschäfte wie an andern 
Samstagen offen gehalten werden können. Er beantragt der Gemeindever
sammlung, § des Ladenschlussreglementes wie folgt zu ändern:
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2luSemanbcr|c{3ungen. ©djließlid; mürbe tjefdjlof* 
fen, auf bas ©erlafen beS umfangreichen ©roto>* 
Solls ber lebten ©edfammlung- gu beraten. &er 
©emcinberat mürbe eingelaben, eine Regelung 311 
fin'ben, wie -für bie gutunft bie Rechte ber ©iir* 
ger -jur ©infidjtndhme in baS ©rototoll gewahrt 
werben Sonnen.

ß)ic ©emeinbetommiffion .Ij-at gum folgenden 
Trattanbum, Vorlage beS SonercpIaneS für baS 
©ebiet SHIdjmatt unb §eißglänb, einen ©egen* 
antrag geftellt, mit bem ©egehren, mit ben ©au* 
intereffenten noch weitere ©erhanblungen gu füh* 
ren, um alle fünfte wie ©Jaffer* urib ‘STanali* 
•fationSanfchlüffe, ßßeganlagen, (Sicherung gegen 
Rdflamat-ionen 'betr. Särm* unb Stauftibeläftigun* 
gen ufw. abgiftlären unb fdjriftlidj niebergulegen. 
TaS ©ebiet Seemättli, baS für bie ©ufforftung 
üorgefehen ift, fall bagegen als SBalibfriebhof be* 
geidjnet werben. ß)ie ibeiben Einträge löften eine 
ausgiebige T>iStuffion auS, an welcher Ifidj bie be* 
tro.ffenen ■■ßdnbeigentümer, bie Vertreter ber Qn* 
•buftrie mit mehr aber weniger Temperament unb 
Sadjlidjfeit ‘beteiligten, RHt großem würbe 
bem Eintrag ber '©emeinibefommiffion $olge ge* 
geben, weshalb fid;i eine ifpätere ©emeinbe mit 
■bem ©ebiet föildjmatt nochmals gu befdjäftigen 
haben wirb, ©inem Eintrag, mit ber ©egeidjnung 
‘beS Seemättli als iSßalbfriebhof ebenfalls noch 
guguwarten, würbe -ebenfalls gugeftimmt.

SDaS Traftanbum 3, ©erlauf beS föilchmatt* 
Weges, würbe oom ©emeinberat gurüdgenoanmen, 
ba bidfeS eng mit bem äonenplan ®il(hmatt ber* 
buriben ift.

ß>ie Sanbtäufe am ©auuigartenweg urob'an ber 
Schulftraße ifinb antragsgemäß genehmigt unb bie 
förebite ’hieför bewilligt worben.

ßBfeit mehr gu reben gab bie Schaffung einer 
weiteren ^ßrimarfd^ulabteilung. $Die ORehrhßit beS 
©emeinberateS unb audjj ber ©emeinbetommif* 
fion beantragten bie Schaffung auf 1950 gu ber* 

p {(hieben, wahrenb (je eine SRinberheit unb bie

RJuttcng. ($arr.) <© e m c i n b c b e r [ a m m * 
Jung bom 8. September 1948. Rad) ber ;bor* 
ausgegangenen Qcit-ungSpoIoinif gu . ifd>Iicßen, 
mußte mit einem gereisten ©erlauf ber ©einein* 
beberfammlung ibom ORittwod) geredjnet werben. 
©5aS fid) [jebod; einzelne Rebner — unb eS waren 
nicht wenige — an Rnpöbeleien erlaubt h^ben, 
überfteigt tjogar baS für QRutteus 3-uIäßi-ge. Soll* 
ten bie '©iSiuffionen ber lünftigen Sißungen in 
biefem Tone -unb mit fold)er Unlfa^ilichteit geführt 
Werben, 'bürft-e ber Sefuch unb bamit baS 3nier= 
effc am ©emeinbegefchehen wefentlich nadjlaffcn. 
Sogar bie ©emeinbebehÖrbe 'hinterließ ein ©ilb 
ber lUneinigfeit unb Qerriffenheit, baS für bie gu* 
funft nidjtS ^ofitineS su erwarten läßt. ®S war 
Seine (ßehrftunbe für bemotratiijdjen QlnfchauungS* 
unterridjt.

(Um ßO.'l’o ül-hr eröffnete $räfibent Stohler bie 
gut befudjte i©emeinbetoerliammlung, bie mit neun 
Trdltanben unb einer anfdjiließenben $irdjge*

Sdjulpflcge biefe bereits für 1949 •norfe'hen woH* j 
ten. s?iuf bie SBiebergabe ber TiSttuffion fall hier 
uerjidjtet werben, ba fie {ich auf bem tiefen Ri* 
Dean hielt, bie bie gange ©cvfammlung auSgeid^ 
nete. 3n ber R'bftimmung würbe mit 114 gegen 
09 Stimmen bie Schaffung ber Abteilung für 
1949 befchloffen.

Tier 0Rictioertrag für baS föleiirfinberlichullofal 
Schangli würbe einftimmig genehmigt, obwohl •. 
•auch biefem Traftanbum eine faft uferlofe SDiS* 
tuffion üorauSging.

•Stuf Eintrag auS-bcr SRitte würbe bie ©inwo-h* 
nergemcinbe h^ abgöbro.d)en. 5Die reftlidjen 
Traftanben werben mit ben gurüdgewiefenen ©e* 
■fdjäften einer nädjften ©erfammlung unterbreitet, 
©ine nidjt unbebingt als „gl'üdlich »erlaufen" ju 
ibejcidjuete ©emeinbenerfammlung tonnte Dom 
©orlfißenben gefdjloffen werben.

’3n ber anfdjließenben 'ßirchgemeinbeüeifjamm*. 
hing würbe bem ßlntrag «beS ©emeinberateS unb ’ 

meinbeöerfammlung wioberum reid) ‘befrachtet j ber ftommiffion auf (Schiaffung einer 2. ©farr* 
war. ©ereits ^um ©roto'foll ergaben fich gereifte ;{teile gugeftimmt.
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MUTTENZ
Gemeindeversammlung.
B. Wohl jeder, der am letzten Mittwoch 

(in der Breiteturnhalle war, hat gemerkt, daß 
etwas in unserer Gemeindeversammlung 

! nicht mehr ganz in Ordnung ist, daß s'ie so- 
‘zusagen reformbedürftig ist. Zuerst einmal 
(in der Durchführung und Leitung. Wir ha
ben dieses Jahr noch,keine »Gmeind« ge
habt, an der nicht die 'Größe der Traktan
denliste kritisiert; werden mußte. Jedesmal j 
war die Traktandenliste überladen. Wenn i 
es der Gemeinderat doch1 endlich merken 
wollte, daß der Bürger sich sein Recht auf 
ausgiebige Diskussion-nicht kürzen läßt! — 
Gewisse Traktanden lassen. sich nun einmal 
nicht so ohne weiteres ab tun. Besonders 
wenn einzelne Geschäfte vom Gemeinderat 
nicht sehr gut durchgearbeitet sind, wie wir 
es in letzter Zeit mehrmals- erfahren muß
ten. Dafür zeugen verschiedene Rückwei
sungen. So mußte auch am letzten Mitt
woch die Vorlage des:Zpnenplanes für das 
Gebiet Kilchmatt, Heißgländ und Seemättii 
an den Gemeinderat . zurückgewiesen wer
den, weil verschiedene, nicht unwichtige 

(Fragen entweder.überhaupt nicht oder un
igenügend abgeklärt waren.
| Mit Recht wurde, auch die üblicher Ver
spätung kritisiert. Wenn die Versammlung 
!auf 20 Uhr angesagt. ist, soll sie-nicht eine 
.Viertelstunde später anfangen. Natürlich 
ist in diesem Fall für. die Verlesung des Pro
tokolls nicht mehr allzu viel Zeit. Ein Pro
tokoll von einer, halben Stunde ist sowieso 
ein Unding! Kürzere Traktandenliste —kür
zere Versammlung —->kürzeres Protokoll!

i Hatte schon die Disukussion um die künf
tige Verlesung des Protokolls gezeigt, daß 

. die Leitung nicht ganz «auf der Höhe war 
Aufgabe war, so wurde das nur bestätigt

• durch die Art und Weise der folgenden Ab
stimmungen. Es widerspricht doch der Ver- 

Inunfti und der Gepflogenheit, wenn ein 
; Nichteintretensantrag der materiellen Frage 
j gegenübergestellt wird. Auch dann ein Trak
tandum nicht einfach mit der Bemerkung 
| abgetan werden, daß es in engstem Zusam
menhang mit dem vorhergehenden stehe 
und mit dessen Rückweisung ebenfalls da- 

, hinfalle. Wenn die beiden Sachen so eng 
.Zusammenhängen, dann soll man eben nur 

ein Traktandum machen.______________

Ebenfalls gerügt wurde wie schon mehr
mals die mangelhafte Orientierung der Bür
ger. Die Frage wurde schon vor zwei Mo
naten von der Gemeindekommission dem 
Gemeinderat überwiesen. Sie braucht keine 
großen Untersuchungen. Der Gemeinderat 

. dürfte a’so bald mit einem Antrag heraus
rücken. Unter solchen Umständen wird es 
begreiflich, daß die Redner von der Sache 

i abschwerfen, sich wiederholen, unsachlich 
; werden und sich sogar anpöpeln. Alles in 
| al’em: die Diskussion stand auf niederer 
; Stufe! (Einer meinte zwar, wir sollen froh 
i sein, daß das bei uns überhaupt noch mög
lich sei; in der »Volksdemokratie« sei es 
anders!) ’■_••• - ■

Und damit .wären wir beim andern Punkt 
angelangt, der:ebenso reformbedürftig ist. 
Wir sollten doch wieder einmal eine sach
liche Diskussion zustandebringen. Abfah- 
icn mit den Sticheleien > und unfairen Be
merkungen! 'Natürlich, wenn es in dieser 

‘ Beziehung schon im Gemeinderat (wie es 
scheint) und am• Gemeinderatstisch (wie je
der hören . konnte) bedenklich im Argen 
liegt, muß man sich nicht wundern, daß ge

wisse Bürger cfttä^ßÖi^fi^Ätfessen halten. — 
Es ist erfreulich, daß sich unser Vertreter 
im Gemeinderätwnnicht? scheute, mit aller 
Deutlichkeit auf diese höchst betrübliche 
Tatsachen hinzirv^eis’dh'.

Ins gleiche Gebiet ^des. betrüblichen ge- 
1 hört die Tatsache, daß wieder einmal der 
; Ausgang 'einer Sachfräg'e Partei-Pre

stige gemacht wurde.'(Wer es nicht- schwarz 
auf weiß in der Zeitung gelesen hatte, dem 
wurde es an der Gerfieirfdeversammlung 
klar.) So bei der Frage; um 'die:»Schaffung' 

i einer weiteren Primarschulabteilung. So die 
I sozialdemokratische 'Ta’ftei? — Nun diese 
; Schaffung wurde, mit-. 114 i fern ’ 69«Stimmen 
i beschlossen und bald können wir wie immer 
i in der »A.'»Z^vljöä€nptwa®ndi.enS0zialisten: 
; alles erreicht haben. — Ueber die. finanziel- 
I len Folgen wird gewohnt geschwiegen. —. 
; Man muß schon im Kleinen sparen können.' 
j Und sich ein oder zwei Jahre nach der • 
! Decke strecken, das*istÄkefrie Schande für 
; eine fortschrittliche:'Gemeinde!

Nachdem zwei Landeiiwexbe und der 
Mietvertrag für das ^Klbinkinderschullokal 
Schänzli genehmigte toten, wurde aus der 
Eingangsdiskussion-:; die Konsequenz gezo-| 
gen und mit großem Mehr die Gemeindever
sammlung abgebrochen. I

Anschließend3,hat die-reformierte Kirch-1 
gemeinde die‘Schaffung einer zweiten Pfarr-1 
stelle beschlossen. c r„



etwa allzuftarf beeinfluffen möge.

ber &crr £uft-[$uß« unb Feuerwehroffizier, wirb

■ Qn ber ganzen SthulangelegeraBeit ift nur ein 
Fehler gegangen, baß von einem fozialbcmofrati* 
fd)en ‘Slrtilelfcbrei'ber verfudjt worben war, bar*

, aus -eine ^Sarteifacfjc zu machen. Sie große Mehr*
■ ^eit, ‘bie Jfid) für bie fofortige Schaffung einer
■ neuen klaffe entfdjieb, [eßte jid> benn and) fowohl 
•aus „llnbefdjrie'bcnen" als audj 'von Angehörigen 
bet äußerften Sinlen bis zu ben ftatboliten Z'W 
fanimen. ®anz einfad} gefagt: '©ejiegt Baben bie 
Eltern.

Muttenz- ((Sing.) ® r u n b f ä ß I i d) e S jur 
leßten ®e m ei n bet) er f amml un g . (SS 
•ftim-mt: bie le^te ©emeinbeverfammlung wat niefjt 

. gerabe erfreulich. Sic Sdjiwarzmalerei beS '®or* 
( refponbenten in ber leßten Muntmer beS „2ln* 
I Zeigers" macht aber einige fRetouchen nötig: 

SBenn er feftftellt, baß fid} bie SiSluffion über bie 
Sdjaffung. einer neuen ßehrftelle auf tiefem Ai* 

| Veau «hielt, f» [priemt barauS -allzu beutlidj bie 
•Verärgerung ‘barüber, baß ber Antrag ber Schul* 
pflege (welcher bei nur einer Stimmenthaltung 
iefdjloffen worben war) unb ber -fofzialbemotra* 
tifdjien Minbevbeit beS i®emeinberate§ mit großem 
Mehr angenommen würbe. Uns h°t öie SiStuffion 
gefreut unb eS -Bat uns auch als Partei gefreut, 
baß mir in einer guten Sache ba§ Aidjtige ge= 
troffen l}aben. 3Sir wiffen, baß bie guftimmung 
nitf>t unferer Partei galt, aber baß wir als ein* 

.jige — bie fiß’b'A nicht ausgenommen, bie nun 
einmal an ben ^iribergärten hängt nab für bie 
Schule fdjon 'gar nidjts übrig bat — uns ■öotfbe- 
BaltloS für einen fortfd>rittlid)en 'Ausbau ber 
Sdjiule eirifeßten, baS erfüllt uns mit ®enug* 
tuung.

Sie ©emeinbebeBörbe Babe einen KSinbrud ber 
Uneinigleit unb Serriffenbeit gemacht, eS fei leine 
SeBrftnnbe für bemotratifchen AnfchauungSunter* 
ritfjt gewefen, meint ber ^orrefponbent. Söir 
möchten barauf antworben: 2Sir Baffen, baß ber 
©emcinberat nidjt in allen Singen einig [ein 
wirb. Unb wir erwarten beftimmt, baß unfere ®e= 

i meinberäte 'fid} nie fdjieuen, ihre (Meinung zu Oer* 
treten. <3Bir ‘Verargen ein -anftänbigeS, offenes 

j ßBort niemanbem, befonberS bann, wenn unpopu* 
; täte SBabrbeiten auSgefprod)en werben müßen.

ßüber eben: anftänbig müßten bie Meinungen 
auSgebrütft werben .unb im l®ogenfaß jum ®orre* 
fponbenten mochten «wir bie Singe, bie mir als 
Partei nid}t 'billigen, offen beim Aamen nennen. 
i®S Bat ifid}er allen Anwefenben mißfallen, baß 
ber Jun-gfte ©emeinberat [einen älteren Mitbür* 
gern unb 'befanberS feinen amtsälteren Kollegen 
fagen zu müffen glaubte, fie hätten nidjt fo gc* 
fprodjen, wie. wenn fie in klaffen mit 50 Sd;ü= 
lern erlogen worben mären, fonbern in foldjen 
•mit 200. iÄnn biefer tfperr gefdjmiegen batte, 
hätte man wenigftenS geballt, er fei ein ^Bilo= 
fopb. SStatt beffen Bat er unfere i®emein'beuer= 
fammlung um einen begriff reicher gemacht, ben 
man ificb [amt bem ungefchidten 'Sprecher mer=. 
len muß. ‘

ßBehn 'fdjließlid; i§err Stobler einen ©oitanteii, 
beffen ^öbeleien mirllich einmalig maren unb bie 
nur mit feinem i®efunbheitS^uftanb eptlärt mer= 
ben Tonnen, nicht ^ur Dtube ü>ieS, fonbern ru^ig 
meiterpöbeln ließ, tro^bem beffen ^öbclei fa im 
©rwnbe genommen nicht bem angepöbelten 23e= 
Börbemitglieb, fonbern ber offiziellen .Meinung 
bes in biefem Jalle einigen '©emeinberat galten, 
fo lönnen wir bieS nur bebauern — unb •anneb« 
men, baß wir nicht mehr bie einzigen finb, bie 
bie DrtSbürgereigenfdhaft allein für eine unge= 
nügenbe iSrnpfeBIung für bie £Sahl zum ^räfi« 
beuten halten. Soz.^em. Partei Muttenz.

Muttenj. («Sing.) ■StadjbenHid/eS jur 
lebten •■©em e i nbeu e r f n mmlu n g. 5Die 
wenigsten Söefudjer ber leßten '©emeinbeverfamm- 
lung, fofern fie nicht igrunbfäßliche i^reube an 
„aboerbeite" Angelegenheiten haben, tonnten be= 
friebigt von ber Surnballe Bßiwgehen, ^as jw 
tage getretene 53iÜb ber gerriffenbeit unb Ser* 
fabtenheit, wie eS ibom i®emeinberat geboten mor* 
ben ift, muß nun -enblich wieber einmal aufbören. 
*S)er Äßenftehenbe tommt zuin ‘Schluß, baß nidjt 
ein einzelnes Mitglieb, fonbern alle fiebern ®e= i 
meinberäte — fie Ifinb ja alle gleichberechtigt — ! 
barmt fdjulb fein muffen. $lud) bie unfehönen, auf 
ben ©emeinbepräfibenten gemünzten SSemerfun- 
gen eines ©emeinberatSmitgliebeS (bezüglich beS 
Verlaufes ber ®emeinbeberfammlung, tonnten 
nicht überzeugen. ‘Spat [ich nid;t bie Öiebefreubig*

; leit einzelner Mitbürger felbft in folchen fragen 
; wie Mietvertrag für ein ^leintinberfdjullotal in 
i Strömen auf bie gebulbigen Slnwefenben ergoffen, 

oüfdjon biefelben nadjber einftimmig 'befddoffen
■ würben? $ür .bie gutunft follte ber ©efamtge^ 
; meinberat mit feinen immerhin brei langjährigen 
Mitgliebem (unb ^Routiniers?) imftanbe fein, bie 
Einträge foroeit abgetlärt vor bie *®emeirtbe zu 
Bringen, baß bie große Mehubeit fie freubig unter* 
iftüßen fann. *

i®inen auSgefprochen fdjledjiten Sag Batte ber 
1 Surift ber ©emeinbebeBörbe. Seine werfdjiebent* 
j. lidjen SluSfühningen haben nicht unbebingt bagu*
• beigetragen, baS Vertrauen in bie ^llabemiler , 

jiiriftifcher Öbfervanz zu ftärten. Sroß -allebem
[ muß bie unerhörte $lrt unb Steife, wie ber Spre- 

d)er ber Jßanbbefißer im Seemättli gegen ihn pole* 
mifiert bat, [djarf zurüdgewiefen werben, felbft 
wenn etliche ber 9luffaffung bnlbigen mögen, baß 

; bem etwas vorlauten §errn ©emeinberat einmal 
j eine Settion erteilt werben mußte. Sie SiSiuffion 
' nm bie 3ü'ncneinteilung BQt übrigens fo redjt 
; beutlidji bewiefen, wie mädjtig. bie Großen unb 
' wie fdjwadj bie kleinen finb. ®Bar eS nidjt fonber* 
bar, baß für bie '©roßinbuftrie nur ihre Angeiftell* 
ten unb §anbwerferangcbörige fpradjen? ‘(SS ift 
nur zu B°ffen/ ’in folgen fragen nicht bie 1 
Ucüerlegung, baß man bafür «vielleicht (ober fogar 
fieber?) einen fetten Äftrag befommt, bie Ange*

. hörigen beS öau'BanbwerfeS in ihrer iJpaltung 
etwa allzuftart beeinfluffen möge.

Am Horizont bat eS gcwetterleuchtet in bezug ' 
. auf bie '(Srfüllung ber Feuerwehrwünfdje. Ser j 

neue SepartementScbief will offenfidjtlid) bie [Rolle ! 
, beS SßeihnachtSmanneS fpielen. Aber eines lann ; 

füglich heute fdjon gefagt werben: ßBenn alle ; 
■ebenfo felbftberrlich unlb ungefdjidt auftreten, wie 
ber ^err Suftfchuß* unb ^euerroehroffizier, wirb ,

• leine ©emeinbeverfammlung’ bem QlufangSfrebit -I 
von fage unb jcBreibc f^r. 60 000.— für baS erfte j 
Feuerwehrauto zufthnmen. So fängt -man bie j 
Mäuje nicht.

!(Srfreulid) war ‘bie i@inlftellung gur Schule, 
auch wenn männiglich in guten Sreuen geteilter 
Meinung fein tonnte, ob eine neue'Sebrtraft ein 
gabt früher ober fpäter angeftellt werben follte.

; ^luf jeben Fall lann berjenige Seil ber 2luSfüb= 
' rungen von ®emeinberat Freß nidjt anerfanitt 
/Werben, bie nur ben ..„'Splitter" ber Sebr^rfd>aft, 

nicht aber ben eigenen „©alten" fehen wollen.
i __________ ____ _____ _________ _ ___ • ■___ - • •
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Whittenj. (Ging.) ^In her lösten- i® e me i n-b e * 
io e r i<i ni in I u ng ift ivon einem Gemeinberat 
ibei ber SSdlj-tui'Muii'g von Schulifrugen and) baS 
^cuenwehtwefen .angeidjnitten worben, obwohl 
bicS nicht $ur ©ishiffion (taub. Gr fritifi’crte vor 
allem 'bie Poften von ®r. 60 000.— für bie ^ln* 

(<fd;affung eines ^ifettautoS. Gin folcfer SBageii 
wäre nach .feiner ‘3lnlfidjt bereits ju ©r. ö 000.— 

; erhältilid) gewefen. ©a baS •Sljem-.a ^eitericefyr in
■ leßter Seit bei ijeber ifid; üietenbeii Gelegenheit er* 
; örtert wirb, mbdjte bie geuerwehrfommiffion fol* 
•gcnbeS auftlärenb mitteilen:

©ie räumliche Äsfaehaung -ber iGemeinbe unb 
•bu Slnfi-cbelung f euer gef ähr lid;er Qwbuftrien vor* 
langen ben Slustar ber Feuerwehr. 9cad) -ber Gin* 
ridjtung beS ©eilephmiaßavmS ift bie Mn[d;iaffung 
eines jmedbienlidjen unb pralftifdjen Sßitett-autöS 
als bringenb eradjtet worben. ©ie ©lubgetgemein* 
be 1948 hQt in' richtiger ^Beurteilung ben $ln* 
jdjaffungen auch' sugeftimmt. ©ie tfhxmmiffion hat 
fd)on vor •Jahren ben ßhisbau geforbert; eS ift 
beShalb nicht i-hr fehler, wenn heute bie ftetS ju* 
rüdgeftellten '^Begehren mit teureren Mitteln er*! 
füllt werben muffen. 5£>er 'Strebit von Jr. 60 C00.-4-, 

; ber nad) ben neueften ©'eredjuungen nicht voll 
iheanifpru-d;it werben bürfte, würbe verlangt, -um bie 
fonft üblid;en ft'rebitüiberfdjreitungen 311 »oermci* 

. ben. Sßir wollen feine SujuSauSfühvung, ifonbern
■ einen Wgen, ber bie für ben elften Ginfaß not*
■ wenbige SOMnmfdjaft unb bie -Geräte r-afch auf 

bie Unfall ober SBranbftell'C bringen fann. SllS 
Gegenpoften finb er^cblidje Subventionen feitenS 
ber GebäubeiöeufidjcrungS-anftalt ju erwarten (ca. 
40 ‘fßrcgeiit). VJad; ben gefeßlidjen SBorfdjriften ift 
•ber Gemeinberat für baS '^euerwehrwefen in ber 
Gcmeinbe .verantwortlich. Gr muß baljer 'and» bie 
^ou.jequenj’en eines jit (fpäten GinfaßeS $u trage*ir 
haben, [ofern biefer .auf eine mangelhafte ^luS* 
vüftung ^urüdjii'führen ift.

Jn DbadjlriegSaeiten, in weldyer eine geroiffe 
Wibigtieit -gegen alle ©ienftleiftuirgcn 311 vor* 
3cid)iien ift, -hat bie ^eueiiwdhr -ftetS mit Sdjlroie* 
rigfeiten 311 -tämpfen. Sie fällte bähet «auf bie 
Unterftüßung ber verantwortlichen SBe'hörben red)* 
neu tonnen. 'fteiu Jeuerwohrmann wirb nur aus 
Jreube $ur Uniform ben ©ienft leiften unb 'hie* 
für außer ber®rcijeit -unter Umftänben nodj feine I 

' Gefunbheit ober fogar fein 'Sehen opfern. SSir i 
verurteilen beShaib »aud) alle verftedten Eingriffe; 

. gegen einzelne «geuerwehrleute in ber treffe, -he* 
■fonbcrS wenn fic ■anonym -unb in unfadjlieber

- Steife evfo'Ügen.
iSliiitten^ war in ber glücflidjen S-age, in le^fier 

Seit oon größeren 53räniben -oerf^tont -311 fein. 
Gine SBenbung tann jßberjeit eintreten unb für 
einen [old;en &all follte bie ©euetimehr mit ben 

• no.tiwenbig)ten Geräten auSgerüftet. fein. !
Steuertoehtfoiiniriffion Witten^.

fouberS wenn man bavon unterrichtet ift, bafc bie 
, Sunbeigeutümer im JSeemättli" fdjon anfangs 
biefeS -gah^^ 9?elurS gegen bie ’Gefä’hrbung ihrer 
0kd)te, bie Sonenciiiteilung betreffcnib, bem Ge* 

' meiiiberat eingereidj-t ha&en, ohne inbeffen auf 
ihre 'Gingabe .je -mit einer ^hitwort gqwürbigt 
iWorben ftu fein. Grgo, mufe mau fich ba nad) 
wunbern, wenn bem Sprcdjer ber iSanbbeiji|cr 
.als Weltbürger ber GebuIbSfaben wegen einem l5Be= 
hörbemitglieb 3-erreifet, weil ifidj biefeS mifehilli* 
genb anfehidt, bie ßBdhartbhnig beS ■Sadj'gefdjäfteS 
wieber auf jenes Geleiife $u bringen, baS gerabe 
ben 2luSgangSpunft ber ^olemit j-unt Gegenffcanb 
'hatte, nämlidj baS eiifige Stillfch'weigeii auf ben 
9leturS, rwn ber ftnategifdjen iGrtoä'gung aus, bie 

! ßanbbefiher füllen fid; bem fügen, Was bie 'Ge= 
I in-ehibe^e*hörbe ihnen nortifcht. 'Gine SB-erhanb* 
.! lungSbeüBitfchaft mit <®owid)t in ber ®aagfd;iale 
wäre fidjer eher am ^fape göroefen unb hätte baS 
iSd^idfal nnfcreS „theoiretif^en" ®ehörbemifiglie= 
beS g-iinftiger beeinflußt, ©.aß ber IS-ouinerän (ober 
beffer gejiagt: bie Gemciiibeüerfammlung) eben* 
falls bißjer 9lni|idjt war, beweift- ber Umftanb, 

; baß ber Eintrag beS 'SpredjerS ber Sanbbdiißer 
mit großem i3)<c'hr freubig nngenommeni würbe. 
Um bie Slc-entalität unferer OrtSeimuohner tonnen 
3>u lernen, -muß fid) halt mehr ober weniger aud; 
ein einzelnes Sftitgtieb beS 'GemeinberateS be* 
-mühen. V

‘UebrigcnS ift <an -anberer Stelle gefagt worben, 
■ber „Unbefchri-ctbene"- -habe bie Sosialbemofratifd/e 
Partei angegriffen. ©aiDon Itann feine fRebe fein 
unb bie an ber iGemeinbeverfammlung teilneh* 
inenben SRitbürgcr finb .als ßBeobadjter taum auf 
biefen -Gebanfen gietommcn, weil baS ija fonft als 
eine ’Gntftellung ber Satfadjc-n tariert werben 
müßte. 9ludj ein ungebunbener „Unbefchrieboner"

i

JOlutteiij. (Ging.) GR ad>b ent l i dj e S jur 
leßten Gei nbev e r j a ni.nnlu ng. Qa, eS 
hat fo ganj leicht geWetterleudjtet infrc&ug auf bie 
©ertei'bigung ber von gewiffer Seite immer unb

■ innner wieber angefodjtencn -aufrid}tigen 53egeh* 
; ren ber ffeuerWehr. 3d) habe in aller S'ür^e, wohl 
■aber uiwerblüiiit meinen Stanbpuntt vor ber Ge= 

■’ meinbcvecfamm'Iung bargelegt. ©aS nenne ich 
; hanbeln nach freier Sd^oei^crart. SBenn- Sie, ber
■ Sie wie eine, gereifte ^oru-iffe nad; allen Otidj* 
hingen „fte.d)en-", feftftellen, baß man jo nidjt

iSRäufe fängt, jo fann id; Qhiten .nur erwibern, 
j baß ich nidj-t anfSi SRänfefangen- auSgegangen 
' bin, bemi SRäufe fängt man betanntlidj mit Spcd. 
Sinn Gbiid finb aber nicht alle iGinwohner wie 
Sie, baß fic gefö'bcrt Werben muffen. GS -gibt botfj 
nod) weldje, unb bie bürften in ber fiRehrjahl 
fein, bie Wächtern uub vor allein forreft urteilen. 

1 Seien Sie offen. fDladjen Sie 3hrem Mißbehagen, 
wenn eS nötig ift, an ;bcr iGemcinbctoerfammlung 
Suft, bort ift ber ©anjiboben. Über, wenn öS 
bann fdjon über bie Gßreffe fein muß, fo» unter* 
•äeidjnen Sie 3htc Qlrtiifel ober fügen Sie 3h^e 

; Snitinlen bei. ©ann weiß man qud;, WeS GeifteS 
i-JHnb Sie fin’b. Uehen Sie ferner mehr Sachlich* 
i'feit in Qutunft unb treten Sie ii-id;lt fo irngefdjidt 
-‘auf. Sie röben- mid) mit ,^>erm ‘Suftfchußoffi* 

’t jji-er" an. ©aS gehört boch nicht h^'cr- Mit fol* 
9Rutfeu3. (tJtorr.) GS hat fich an ber v em ■■; bentenber

vciv u 1.1 *u ng immerhin rentiert.. • . i-Wuttenger iGinwohner fangen. Gu.
mit mfltoem 9ln» 1 »antit Wie&en mir

hbie ©iShiffwn über 'bie leßte iGemeinbeoerfamm* 
luug unb hoiffen, bie Gemüter werben ifid) ib-eru'hi*

bewerf amml u ng imnierhjn,

lebten Gemeinibeücrfammlung mit »m-affitoem 
griff erlaubt hat/ erwedte fdjeinbar 'V'erjdjiebencn* 

wrts unfichere GBtforgniS. Unb baS üft gut fo,je*
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Muttenz, den 6. Oktober 19^+8 •

An die
Gemeindekommission
Muttenz

V *'■

Zu den einzelnen Geschäften haben wir folgende
Bemerkung zu machen und Anträge zu stellen: 
Traktandum 2.

Die Gemeindeversammlung vom 8. September 19*+8 hat auf Antrag der Gemeindekommission beschlossen, den Zonenplan für das Kilchmatt- und Heissgländgebiet zurückzusteilen, in der Meinung, der Gemeinderat möge vorerst die von der Gemeindekommission gewünschten Ergänzungen an der Vereinbarung mit den Geigy-Werken Schweizerhalle A.G. und der Säurefabrik Schweizerhall betreffend die Errichtung einer Wohnsiedlung in der Kilchmatt vornehmen.Die Gemeindekommission wünschte, die Firmen Geigy und Säurefabrik möchten sich schriftlich verpflichten, bei allfällig sich einstellenden Klagen der Anwohner über Staub- und Geruchbelästigung, die Intervention der Gemeinde nicht in Anspruch zu nehmen und in eigenen Kosten für Abhilfe besorgt zu sein. Der Gemeinderat hat bereits in seinem Ueberweisungsschreiben vom 18# August 19^8 erwähnt, die Firmen hätten sich anerboten, allfälligo Klagen wegen Staub- und Geruchbelästigung selber entgegenzunehmen. Eine bezügliche schriftliche Erklärung der Firmen ist bereits am 26. Januar 19*+8 gegeben worden, worin sich die Firmen einverstanden erklärt haben, dass allfällige Reklamationen der Mieter nicht bei der Gemeinde, sondern bei den Hauseigentümern anzubringen sind. Im übrigen muss in diesem Zusammenhang auf Art. 68M- des Zivilgesetzbuches aufmerksam gemacht werden, der ausdrücklich bestimmt, dass jedermann verpflichtet ist, bei der Ausübung seines Eigentums, wie 
namentlich bei dem Betrieb eines Gewerbes auf seinem Grundstück,

Der Gemeinderat hat auf Montag, 
191+8 eine Einwohnergemeindeversammlung angesetzt, zur Behandlung der 
nachstehenden Traktanden:
1. Protokoll.
2. Vorlage des Zonenplanes für das Gebiet Kilchmatt und Heiss-

gländ. 
Landerwerb in der Bizenen. '
Landverkäufe im Käppeli, in der Bizenen und in der Kilchmatt.
Beschlussfassung über Antrag der Partei der Arbeit betr. unentgeltlichen KleinkinderSchulbesuch.
Beitragsgesuch des Musikvereins an Neu-Uniformierung, 
Nachtragskreditbegehren für Anschaffung von Schulbänken.

8. Aenderung der Paragraphen 6 und 7 des Kanalisationsreglementes
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Traktandum 3.
Um den in Zonenplan vorgesehenen Grüngürtel in Gebiet Bizenen ausführen zu können, wird das betreffende Land von der Geneinde er

sieh aller übermässigen Einwirkung auf das Eigentum der Nachbarn zu 
enthalten. Das gilt auch für den vorliegenden Dali. Eine Verantwortlichkeit und Haftung der Gemeinde für allfällige Belästigungen der Kilchmattbewohner durch umliegende Betriebe kann jedenfalls 
nicht in Betracht kommen.Bezüglich der Wasserversorgung ist zu sagen, dass der Vorschlag der Gemeindekommission, ''eine für die Gemeinde vorteilhaftere Lösung zu finden, unter Einhaltung der reglementarischen Bestimmungen” nicht durchführbar ist. Die Erhebung der Wasseranschlussgebühren gemäss § 8 des Reglementes für die Wasserversorgung setzt voraus, dass das Wasserversorgungsunternehmen die Kosten des Lei
tungsbaues in der Allmend selber bezahlt. Die Kosten dieses Leitungsbaues werden aber derart hoch sein, dass sie im besten Fall aus eingehenden Wasseranschlussgebührcn gedeckt werden können, wenn die ganze Kilchmatt überbaut wird. Dafür besteht keine Sicherheit. 
Bis zur restlosen Ueberbauung dürfte es jedenfalls mehrere Jahre gehen. Während dieser Zeit müsste das Wasserversorgungsnnternehmen die ungedeckten Baukosten verzinsen, wobei erst noch das Risiko besteht einer bloss teilweisen Ueberbauung der Kilchmatt, in welchem Fall die Gemeinde die Lcitungsbaukosten überhaupt nie aus eingehenden Wasseranschlussgebühren ganz decken könnte. Die Erhebung einer pauschalen Anschlussgebühr für ganze Siedlungen sieht das Reglement nicht vor und es könnte deshalb auf diesem Wege die Forderung der Gemeindekommission “unter Einhaltung der reglementarischen Bestimmungen” nicht erfüllt werden. Der Gemeinderat ist nach wie vor der Ansicht, die Gemeindeinteressen am besten zu wahren, wenn die Firmen, unter Verzicht auf Erhebung von Anschlussbeiträgen, verpflichtet werden, das ganze Wasserleitungsnetz im Kilchnattgebieb in eigenen Kosten zu bauen. Gewähr für eine fachgemässe Ausführung ist vorhanden, nachdem sich die Gemeinde das Recht gewahrt hat, die Bauleitung durch ihre eigenen Fachleute ausüben zu dürfen.Die Forderung bezüglich Kanalisation, dass für die Verrechnung der Anschlussgebühren nur die effektiven Erstellungskosten der Sam- nelstränge in Frage kommen, ist durch eine von den Firmen abgegebene entsprechende Erklärung erfüllt und wird auch bestätigt im Schreiben der Firmen vom 12. Juli 19^+8, wonach der vorgeschossene 
Kostenbetrag für Haupt- und Nebensträngo, sowie die Gebühr von Fr. 5 000.— gegen die Anschlussgebühren für die Häuser verrechnet werden. Von einer Verzinsung der vorgeschossenen Baukosten ist nicht die Rede und sie kann deshalb auch nicht geltend gemacht werden. Im übrigen kann dieser Punkt noch durch eine entsprechende gegenseitige und schriftliche Erklärung eindeutig festgelegt werden.Die Forderung, dass die Firmen den geplanten Grüngürtel längs dem Rothausweg in eigenen Kosten anzulegen haben, ist rechtlich nicht begründet und deshalb kaum haltbar. In den mit den Firmen geführten bezüglichen Verhandlungen haben diese einen ablehnenden Standpunkt eingenommen. Der Gomeinderat hofft aber durch weitere Verhandlungen doch noch eine befriedigende Regelung zu erreichen. Jedenfalls wird der Gemeindeversammlung beantragt, den Zonenplan für das Gebiet Kilchmatt und Heissgländ so zu genehmigen, wie er bereits in der Gemeindeversammlung von 8. September 19^+8 vorgelegt worden ist. Darin ist auf der Ostseite des Rothausweges, von der Waldecke bis auf die Höhe dos Grüngürtels Bizenen, ein Grünstreifen von 1? m Breite vorgesehen.
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worben werden müssen. Da dies in der Regel eher und zu besseren Be
dingungen möglich ist9 wenn anderes Land in Abtausch zur Verfügung 
gestellt werden kann, beantragt der Gomoinderat, die Parzelle 1188 
haltend 1 566 m2, in Eigentum des Fritz Waldner-Stingolin, für die 
Einwohnergeneinde zu erwerben. Der vereinbarte Preis von Fr. 8.— 
pro n2.? ausnachend Fr. 12 528 — ist annehmbar. Wir beantragen der 
Gemeindeversammlung, den Ankauf zu genehmigen und den erforderlichen 
Kredit zu Lasten der Rechnung 19^+8 zu bewilligen.
Traktandum

Von Industriegebiet Bizenen konnten, unter Vorbehalt der Geneh
migung durch die Einwohner gemeinde vor Sammlung, die Parzellen 1115/16 
und llI+2, haltend zusammen J?+ 939 m2 verkauft worden zum Preise von 
Fr. l^-o— pro m2. Käufer ist die neugegründote Bau- und Holzindu
strie AoGe in Muttenz, die beabsichtigt auf dem Areal eine Parkett
fabrik zu errichten. Im abzuschliessenden Kaufvertrag wird die Bau- 
und Holzindustrie A.G. verpflichtet, die erforderlichen Durchlei
tungsrechte für Geleiseanlagon zu gewähren, damit das ganze übrige 
Industriegebiet Bizenen mit Geleiseanschluss bedient werden kann. 
Der Kaufpreis darf, besonders wenn berücksichtigt wird, dass die 
der Käuferin überbundenen Dienstbarkeiten betreffend Durchleitungs
rechte für Geleiseanlagen einschneidend sind, als günstig bezeichnet 
werden. Dor Gemeindeversammlung wird beantragt, dem Verkauf die Ge
nehmigung zu erteilen. Der Erlös von Fr. 209 l^-ö.— soll verwendet 
werden zur Verlegung des von der Gemeinde zu erstellenden Geleise
bogens durch das Areal der Schweiz» Metallurgischen Gesellschaft, 
ferner zur Finanzierung von Landkäufen und zur Abtragung der Schul
den für früher abgeschlossene Liegenschaft.skaufe.

Die EinwohnergonoindeVersammlung vom 2. Dezonber 19^7 hat den 
Ankauf der Parzelle 622 im Käppeli, haltend 66 a 01 m2 zum Preise 
von Fr. 12.— pro n2 zugestinnt. In bezüglichen Antrag hat der Ge- 
ne Inderat seinerzeit erwähnt, das betreffende Land sei bestimmt, um 
an Mitglieder der Sektion Muutonz der Pro Familia und an weitere Bau
interessenten Bauparzellen abgobon zu können zur Errichtung von Wohn
bauten. Heute sind die Vorarbeiten soweit gediehen, dass mit den 
Bauarbeiten begonnen werden kann. Mit den Bauinteressonten wurde, 
unter Vorbehalt der Genehmigung durch die Gemeindeversammlung, ein 
Kaufpreis von Fr. 13pro m2 vereinbart. Der Mehrpreis von Fr.l.— 
pro m2 erlaubt, die von der Gemeinde zu tragenden Schuldzinsen und 
übrigen Kosten zu decken. Der Gemeindeversammlung wird beantragt, 
dem abschnittweisen Verkauf der Parzelle 622 zum Preise von Fr. 13»— 
pro m2 die Zustimmung zu erteilen und den Gomoinderat zu ermächtigen, 
die Kaufverträge mit den einzelnen Bauinteressonten abzuschliessen. 
Die Kaufpreise sollen verwendet werden zur Amortisation der für frü
here Liegenschaftskäufe aufgenommenen Darlehen.Die Errichtung einer Wohnkolonie in der Kilchnatt nach den 
Plänen der Geigy-Werke Schweizerhalle A.G. und der Säurefabrik 
Schweizerhall, bedingt eino Abtretung des Kilchmattweges an diese 
beiden Firmen. Der Gemcinderat hat sich, unter Vorbehalt der Ge
nehmigung durch die Gemeindeversammlung, bereit erklärt das Weg
areal, haltend 8 a 61 m2, zum Preise von Fr. 5°— pro m2, ausnachend 
Fr. *+ 305e—? an diese beiden Firnen zu verkaufen. Da die Firnen in 
der Kilchmatu neue Strassen anlegen werden, kann der Kilchnattweg 
eingohon. Wenn später die Eigentümer der neu zu erstellenden Wegan
lagen, deren Uebernahno in Eigentum und Unterhalt der Gemeinde ver
langen sollten, so wird die Gemeinde, wie bisher üblich, der Ueber- 
nahme nur zustimmen, wenn die Strassen entsprechend den Bestimmungen 
des Baureglementes ausgebaut sind und die Abtretung unentgeltlich
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erfolgt. Es wird deshalb der Gemeinde vor Sammlung beantragt, dem 
Verkauf des Kilchmattweges zu den vereinbarten Preis die Zustimmung 
zu erteilen.
Traktandum J,

Anlässlich der Gemeindeversammlung von 2. Dezember 19^7 ist ein 
Antrag Kobi den Geneinderat zur Begutachtung überwiesen worden, für 
Kinder, deren Eltern ein Einkommen unter Fr. 8 000.— pro Jahr haben, 
kein Schulgeld für den Besuch der Kleinkinderschule zu erheben. Der 
Geneinderat hat diesen Vorschlag geprüft und einstinnig beschlossen, 
der Gemeindeversammlung Ablehnung zu empfehlen. Das Schulgeld von 
JO Cts. pro Kind und Woche und von 70 Cts., wenn zwei Kinder dersel
ben Familie die Kleinkinderschule besuchen, ist derart bescheiden, 
dass es mit wenig Ausnahmen ohne Not bezahlt werden kann. Schon bis
her ist in Fällen, wo sich die Eltern in einer bedrängten Lage be
funden haben, das Schulgeld nicht erhoben worden und es brauchte da
zu lediglich ein mündliches oder schriftliches Gesuch an den Schul
pflegepräsidenten. Nach den eingezogenen Erkundigungen wird in al
len grösseren basellandschaftlichen Gemeinden, die Kindergärten füh
ren, ein Schulgeld erhoben, das in den meisten Fällen wie bei uns 
JO Cts. pro Kind und Woche beträgt. Unsere Gemeinde hat keine Ur
sache auf einen Teil des an und für sich s?hon bescheidenen Schul
geldes zu verzichten, ist sie doch diejenige Gemeinde des Kantons, 
die pro Kind die höchsten Auslagen für das Kleinkinderschulwesen 
hat. Eine Anzahl Gemeinden zahlen nur jährlich Beiträge an das 
Kleinkinderschulwesen und überlassen in übrigen die Finanzierung 
und Führung der Kindergärten privater Initiative. Allschwil und 
Münchenstein zahlen nur einen jährlichen Beitrag von Fr. U 200. — , 
Oberwil und Pratteln von Fr. U J00.— bis J 000.—. Arleshein Fr. 3 000.— usw. Aus diesen Er Wägungen empfiehlt der Geneinde
rat der Gemeindeversammlung einstimmig, den im Auftrage der Partei 
der Arbeit von Herrn Kobi gestellten Antrag abzulohnen.
Traktandum 6,

Der hiesige Musikverein hat das Gesuch gestellt um Gewährung 
eines Geneindebeitrages an die Kosten der Neu-Unifornierung der 
Musikanten.Die Neu-Unifornierung habe Kosten in Betrage von Fr. 21 260e— ver
ursacht, an die der Verein aus verfügbaren 
Mitteln Fr. 17 4-oQ.—
habe hbzahlen können, sodass noch eine
Restschuld bestehe von Fr. 3 800.--
Der Gemeinderat hat das Begehren geprüft, ist aber einstimmig der 
Auffassung, dass der Entscheid über das vorliegende Gesuch zurück
gestellt werden sollte, bis zur Behandlung des Voranschlages 194-9 3 
in der Meinung, dass dann das Beitragsgesuch zusammen nit.anderen 
Suventionsbegehren geprüft werden soll. An einmal genehmigten Vor
anschlag sollten keine Aenderungen vorgenommen werden. Besonders 
bei Beitragsgesuchen ist es angebracht, die verschiedenen Begehren 
einander gegenüberzustellen und abzuwägen, was zur Förderung von 
kulturellen Bestrebungen aufgewendet werden darf und wie diese Mit
tel angemessen zu verteilen sind. Der Gemeindeversammlung wird 
beantragt, das Beitragsgesuch des Musikvereins den Gemeinderat zu 
überweisen, mit dem Auftrag, anlässlich der Aufstellung des Voran
schlages 19^9 zu prüfen, ob und wie denselben entsprochen werden 
kann.
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§ 6

An die Gemeindekommission.
Traktandum 7«
Die Schulpflege hat das Begehren gestellt für Anschaffung von 35 neuen Schulbänken. Die Schülerzahl nehme ständig zu und auf Schulanfang 19^9 müsse mit einer wesentlich grösseren Zahl neu in die Schulpflicht ein tretender Kinder gerechnet werden, als aus der Schulpflicht entlassen werden. Die Anschaffungskosten für 35* neue Schulbänke betragen ca. Fr. 9 200.—. Damit die Bänke auf Schulanfang 19^9 sicher zur Verfügung stehen, sollten sie heute schon in Auftrag gegeben werden können. Aus diesem Grunde kann mit dem Kreditbegehren nicht zugewartet werden bis zur Budgetgemeinde und muss der erforderliche Kredit schon heute verlangt werden. Der Gemeindeversammlung wird beantragt, der Anschaffung von 35 Schulbänken zuzustimmen und den erforderlichen Kredit zu Lasten der Rechnung 19*+8 zu bewilligen.
Traktandum 8.

Anlässlich der Gemeindeversammlung vom 21. Oktober 19^3 hat § 6. Abschnitt b des Kanalisationsreglementes folgende Fassung er
halten:"Die Beiträge sind für Neubauten % der Gestehungskosten der Gebäulichkeiten. Als solche gelten nur Aufwendungen für Arbeiten, die bei der Ermittlung der Brandlagerschatzung berücksichtigt werden. Nach Fertigstellung ist eine vom Gebäudeeigentümer und der Bauleitung visierte Baukostenabrechnung der Gemeindeverwaltung 
einzureichen”.

Die abgeänderte Bestimmung bezweckte, bei der Erhebung der Anschlussgebühren die Baukostenteuerung berücksichtigen zu können, nachdem die bisherige Grundlage der Gebührenerhebung, die Brandlagerschatzung, unverändert auf der Preisbasis 1939 beibehalten wurde •Die Festsetzung der gebührenpflichtigen Gestehungskosten verursacht immer viel Umtriebe und führt oft zu Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Bauherrn & seinem Architekten und der Gemeindeverwaltung. Auch verstreicht oft viel Zeit, bis die Abrechnung erhältlich ist und es entstehen dadurch der Kanalisations- kasse Zinsverluste. Nachdem heute jeweils bei der Einschätzung von Neubauten durch die Schatzungsbaumeister auch der Teuerungszuschlag ermittelt wird, ist aus Gründen der Vereinfachung erwünscht, das Reglement in dem Sinne zu ändern, dass in Zukunft bei der Belastung der Anschlussgebühren auf die Brandversicherung abgestellt wird (Brandlagerschatzung plus Teuerungszuschlag).Eine solche Regelung ist auch am Platze bei der Erhebung der Anschlussgebühren für bestehende Bauten. Nach den heutigen Be
stimmungen und bei der jetzigen Teuerung muss für Neubauten mehr als der vierfache Betrag an Anschlussgebühr bezahlt werden, als für bestehende Bauten, während vor der Teuerung die Anschlussbeiträge für bestehende Bauten rund die Hälfte derjenigen für Neubauten ausmachten. Die grosse Differenz lässt sich nicht mehr begründen durch den Hinweis, bestehende Bauten hätten erhebliche Aufwendungen für Kläranlagen, Zisternen etc. gehabt. Anderseits muss die Gemeinde bei der Neuverlegung von Kanälen mit doppelt so hohen Kosten rechnen, als vor der Teuerung. Es ist deshalb angebracht, künftig für die Erhebung der Anschlussgebühren für bestehende Bauten ebenfalls auf die Brandversicherung (BrandlagerSchätzung plus Teuerungszuschlag) abzustellen. Seinerzeit bei der Schaffung des Kanalisationsreglementes9 bestand jedenfalls keine andere Absicht als die, bei der Gebührenerhebung für bestehende Bauten ebenfalls auf den wirklichen Gebäudewert abzustellen. Nur die Aufteilung
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wird,

c

Der Verwalter:

2* Jo

,r Brandversicherung
Ldversicherungv^-y^v-^ uP

* "• — J- T)^v

Muttenz
Gemeindeversammlung

. \ni. Korr.). Die vorgestrige Gemeindeversamm
lung war seitens unserer Bürgerschaft nur mittel
mäßig besucht Langsam langweilig wird das Be- 
sticheln der ehemaligen parteilosen Busenfreunde, 
die sich nun fa in Parteilose und Demokraten aufgespalten haben, zum Traktandum Protokoll, das 
in den letzten Versammlungen immer und immer 
wieder auf das Tepet kommt und anscheinend 
immer noch keine Ruhe finden kann. Im übrigen 
genehmigte die Versammlung die an dieser Stelle • 
bereits besprochenen Anträge des Gememderates ■ 
■und zwar: 1. das Gebiet Kilchmatt und Heißgländ 
wird der Zone 4 für Bauland eingereiht, 2. f" 
Landerwerb in der Bizepen wird ein Kredit 
Fr. 12 528.—“ bewilligt, 3. den Landverkäufen an [ 
die Bau- und Holzindustrie A. G.,.Muttenz, an die 
Sektion Pro Fantflia Und an die Geigy-Werkel 
Schweizerhalle A.G. und Säurefabrik Schweizer-® Vorzüglicher Hochachtung: 
hall wird zugestimmt, 4. der Antrag der Partei der'   . ,
Arbeit betr. unentgeltlichen Kleinkinderschulbesuch Namens QGS Gemeinderates • 
wird mit 9.1 :29 Stimmen verworfen, 5. das Gesuch
des Musikverens um Gewährung eines außeror-, Der Präsident: 
dentlichen Beitrages an die Neuuniformierung wird! 
zurückgestellt, 6. für die Anschaffung von 35 neuen ■ 
Schulbänken wird ein Kredit von Fr. 9200.— be- ■ 
willigt. Dagegen wurde der Antrag des Gemeinde-, 
rates auf Abänderung des Kanalisationsreglemen- 
feä hinsichtlich der Anschlußgebühren nach länge
rer Diskussion mit 58 :36 Stimmen an den Ge
meinderat zurückgewiesen zwecks nochmaliger Be
arbeitung des ganzen Fragenkomplexes. Dies Neu
regelung bedeutet tatsächlich eine gewisse Härte 
für bestehende Bauten, denen der Anschluß an das 
Kanalisationsunternehmen infolge Fehlens der Ka- 

e. näVisationsstränge zurzeit unmöglich ist. Ob diese
Härten gemildert werden können, wird sich erst 
noch zeigen müssen, da solche immer wieder für 
irgend einen Fall auftauchen werden.

Entgegen aller Muttenzer Gewohnheit konnte 
(Fe Versammlung bereits kurz nach 10 Uhr ge
schlossen werden. In dieser Hinsicht wäre also be 
reits ein allseits herbeigesehnter Erfolg zu ver
zeichnen. ...

.n Sinne der Ansätze für
f. Für die Beitragserhebung 

für&nz zwischen der bisherigen 
von £ •

der Brandversicherung in BrandlagerSchätzung und Teuerungszuschlag 
hat in.der Folge diese Absicht durchkreuzt, weil dem Buchstaben 
nach die "BrandlagerSchatzung" als Basis für die Beitragsberechnung gilt.

Da diese Neuregelung, wenn der bisherige Prozentsatz von 2.2 $ 
beibehalten würde, eine Erhöhung der Anschlussgebühren für beste
hende Bauten bis zu 100 % ausmachen würde, ist der Gemeinderat der 
Auffassung, der Prozentsatz sollte etwas ermässigt werden und zwar 
auf 2 % der Brandversicherung. [“Gleichzeitig soll allen Besitzern ' . 
von Liegenschaften, für die die Kanalisationsanschlussmöglichkeit 
bereits vorhanden ist, die Möglichkeit gelassen werden, noch zum al-' 
ten Ansatz von 2,2 % der Brandlager Schätzung ihre Liegenschaften an-.'\^ 
schliessen zu lassen, sofern der Anschluss vor dem 1. Januar 19^+9 
erfolgt und die Anschlussgebühr bis dann entrichtet wird. —:

§ 7 des Reglementes bestimmt "Bauliche Erweiterungen werden im 
Sinne der Ansätze für bestehende Bauten nachzahlungspflichtig". 
Diese Bestimmung war von jeher sachlich nicht begründet. Wenn bau
liche Erweiterungen sofort an die Kanalisation angeschlossen und da
mit allfällige Kosten für weitere Kläranlagen und Zisternen gespart 
werden können, so ist nicht einzusehen, weshalb diese Erweiterungen 
bei der Erhebung der Kanalisationsanschlussgebühren nicht wie Neu
bauten behandelt werden können. Es kann beispielsweise auch der 
Fall eintreten, dass an kleine Fabrikbauten grosse Erweiterungs
bauten angehängt werden. Wenn § 7 nach dem Buchstaben interpretiert 
„1*1, so dürfte für solche Erweiterungen, die unter Umständen wert- 
niBacs-fff den alten Bau um ein mehrfaches übertreffen können, nur der 

4-^-n nngerechnet werden. Eine solche Rege- 
lerung angebracht^ 
*.b der Gemeindeverwaltung7, die 
.onsreglementos durch folgende



KOMMISSION für SCHULBAUFRAGEN

BERICHT AN DEN GEMEINDERAT

Die Kommission hat zu folgenden Punkten des vom Gemeinderat bezeichneten Aufgabenkreises Stellung genommen:
Af Volksschule,

3. Richtlinien für Schulhausneubauten und Platzwahl.

GEMEINDE MUTTENZ

vlp

B. Kindergärten,
U. Errichtung von Kleinkinderschullokalen.

1. Voraussichtlicher zusätzlicher Bedarf an Schullokalen während der nächsten 10 Jahre, unter Berücksichtigung der gesetzlich zulässigen Schülerzahl.
2. Möglichkeiten für eine optimale Ausnutzung der vorhandenen, für Unterrichtszwecke geeigneten Lokale, als Ueber- brückung bis zur Ausführung und Fertigstellung von Schulhausneubauten.

5. Prüfung der Möglichkeiten der Ueberführung des Kleinkinderschulwesens in die Verwaltung von gemeinnützigen 
Institutionen oder Vereinen.,

Das Resultat unserer.in 5 Sitzungen gepflogenen Beratungen, sei Ihnen im Folgenden bekannt gegeben.
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A. VOLKSSCHULEN.

1. Ermittlung der mutmasslichen Schülerzahlen bis 1960*

a)

b)
in

c)

2. Maximais chüler zahlen laut Gesetz.
Das kantonale Schulgesetz schreibt als Maximais chüle r zahlenvor:

30

die klas-Dio An-

- Schuljahr)- 80 Schuljahr)
Bekanntlich war die Zahl JO für Primarschulklassen bei der Beratung des Schulgesetzes umstritten» Sie entstand als Kompromiss, um den Gemeinden des oberen Kantons teils entgegenzukommen.

für Primaischulon (1. für Realschulen (6«

Hieraus wurde die beiliegende Tabelle entwickelt, senweise die mutmasslichen Schülerzahlen bis 1960 aufweist, zahl dor jeweils in die erste Klasse eintretenden Schüler wurde bis 195^ den Geburten vor je 7 Jahren glcichgesetzt. Darüber hinaus wurden die Zahlen als leicht steigend angenommen, da die Neuwohnungen vornehmlich mit jungen Ehepaaren besetzt werden. Zuzug von Schulpflichtigen wurde nicht, ein eventl. Geburtenrückgang andererseits aber auch nicht in Betracht gezogen. Der Zuzug kann nicht zahlenmässig festgelegt werden. Sandoz und Geigy z.B. können über ihr Wohnbauprogramm nur allgemeine, aber keine mengenmässigen Angaben machen

dass durchschnittlich 2? $ aller Schüler, welche die ?. Klasse verlassen, in die 6. Klasse (l.> Sekundarklasse) eintreten.

Hiezu wurden die Schülerzahlen der letzten Jahre als Grundlage benutzt und festgestellt :
dass die Anzahl der in die erste Klasse eintretenden Schüler seit 1938 ziemlich genau der jeweiligen Geburtenzahl vor 
7 Jahren entsprach,
dass seit 1938 die Schülerzahl je eines Jahrganges im Verlaufe seiner Schulzeit von der 13 Primär- bis zur 3. Sekundär- oder Realklasse in den ersten fünf Jahren durchschnittlich um 5, den letzten drei Jahren um durchschnittlich weitere 1$ abnimmt.
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3» Schulzi: ergrössen.

Schüler zahlen bei

b b •a a

48 4266 60m

fr U2 >+8 36m

36 367,0 x 30 30

1+8 36 >+2 36

FnTrTI

maximaler
Zus ammeng e dr äng the i t

Berücksichtigung des Platzes zur Aufstellung von Modellen, 
Sandkasten u. drgl.a: Möblierung mit festen Bänkenb: Möblierung mit modernen Schulmöbeln (Tisch und Stühle)

für unvorhergesehene KlassenVergrösserungen.
c) Die Grösse der Schulzimmer im Schulhaus Hinterzweien

bequemer Möblierung + )

Breite:
6,8 x 12,4
6,8 x 11,4

8,? m 
Hinterzweien 
7,0 x 9?5 m

in 
für

Sekundär- und Realschule aufgeteilt. Diese unter .dem gesetzlichen Maximum stehenden Zahlen wurden aus folgenden Gründen ge
wählt:

a) Die Zahl wird in Erziehungskreisen als zu hoch betrach
tet.

b) Die angenommenen Zahlen enthalten eine gewisse Reserve

46 Schülerzahlen pro JKlasse^
In der beiliegenden Tabelle wurden die SchülerJahrgänge i Klassen von höchstens 42 für Primarschule und von höchstens 28 fü Sekundär- und Realschule aufgeteilt. Diese unter

gestatten die Unterbringung von bequem 42 Schülern.Bei 48 Schülern sind diese im Zimmer zu stark zusammengedrängt. Ausnahmsweise können 44 oder 46 untorgebracht 
werden.

d) Die Zahl wird in keiner Ortschaft mit ähnlichen Verhältnissen wie sie Muttenz aufweist, erreicht. Der Klassendurchschnitt ist sogar überall niedriger als bei uns, wie 
folgende Tabelle zeigte
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Ortschaft Einwohner

5. Bedarf an Schulz!: ern«

Real

4

lokale•

1 "

1 "
1!1

1 ”

iniiil

Totalbedarf
Real

Allschwil 
Binningen Birsfelden Münchenstein Pratteln Liestal Sissach Muttenz

66

8
9
9999

1 Realschulzinner und 1 11

Mehrbedarf
Primär 
Sekundär

1
1222
3

12
2
3
33
33

Durchschnittliche 
Schülerzahl pro 

Klasse
30'.V 28ul 32tü 27

W 31
iS 31 
T 33 Hf. 35 «w ; u-f, S

schulklassen. Total 20.Zimmer in Schulhaus Hinterzweien,Freidorf zur Verfügung. TA "____ ___Breiteschulhaus (6 Klassen- und 1 Naturkundezinraer).Breite hat 11 Klassenzimmer, Realschule benutzt werden. Frühjahr besetzt.
Bis Frühling 1952 genügen voraussichtlich die vorhandenen Schul- Ab Frühling 1952 jedoch müssen durch bauliche Massnahmen weitere Schullokale bereit gestellt werden und zwar

1 Primärschulzimmer

Primär Sekundär
151616
17
17171818
1919

Primär- & Sekundarschülerzahl 19^7

19^8 - 1951
1952
19531954-19551956
1957195819591960

7650 7200 
6050 5750 6250 8150 3300 
6550

607 
J+77 
^51 
$ 

595 
234 
453

Nachdem so die Anzahl Klassen und Halbklassen festgestellt 
wurde, ergibt sich die Zahl der benötigten Unterrichtslokale wie 
folgt.

Die Gemeinde hat heute 11 Primär-, 3 Sekundär- und 6 Real- Der Primär- und Sekundarschule stehen 10 3 im Breiteschulhaus und eines im Die Realschule beansprucht 7 Zimmer in ‘ ► Das Schulhaus 
wovon 3 von der Primär- und 7 von der Eines ist disponibel, wird aber nächstes

im Frühling 1952
19531954
19551956
19571958
1959

Total bis 1959 Primär- und 3 Realschulzinner
oder, da die Zimmer im Breiteschulhaus der Realschule zur Verfügung gestellt werden, total 7 neue Schulzinner.



1 Turnhalle), < 
selbe jedoch erst 19% halb besetzt sein wird 
ziellen Gründen eine andere Lösung auf.

Sollte das 9. Schuljahr eingeführt werden, so werden mindes
tens 2 weitere Klassenzimmer (für Sekundär- und Realschule) ,notwendig.

>
»u. ucrdass unsere Mut— 

.   .. Ein rascheres Ansteigen der Gebur
tenziffern ab heute wird ab 195? vielleicht noch mehr neue Zimmer be
dingen.

würde,

o Hilfsklasse (max. 1? Schüler)

Mit der Notwendigkeit von neuen Klassenzimmern gehen Hand in 
Hand die Bereitstellung von Handarbeits-, namentlich Mädchenhandarbeits
zimmer und einer weitern Turnhalle. Die heute bestehenden Turnhallen 
sind nahezu voll ausgenützt.

Auf Grund dieser Ueberlegungen ergibt sich die Erstellung 
eines Schulhauses von der Grösse des Hinterzweienschulhauses (10 Zim
mer, 1 Turnhalle), das bis 1960 ungefähr voll besetzt wäre. Da das- 

", drängt sich aus finan-

Es kommen in Frage:
a) Die Unterbringung einer eventl 

in der Ramstein’sehen Liegenschaft.
b) Provisorische Bauten, die nach Gebrauch wieder abgebrochen 

und eventl. veräussert werden können.
c) Erstellung von Schulpavillons in der Nähe des Schulhauses 

Hinterzweien (3 bis 4 Klassenzimmer).
d) Anbau an Schulhaus Hinterzweien.
e) Erstellung eines Kleinschulhauses und später als Ergänzung 

je nach,Bedarf,Erstellung von Schulpavillons. Das erste hätte ein 
Lehrerzimmer« eine Kleinturnhalle und Handarbeitsräume im Unterge
schoss zu enthalten. Bei den weiteren könnte auf Turnhalle, Lehrer
zimmer und Handarbeitszimmer verzichtet werden, da sie sich auf demselben Areal befinden werden.

- 5 -
Wenn als Maximalschülerzahl pro Klasse ?0 stattJl-2 gesetzt 

so würden neue Schulräume erst ab Frühling 19% notwendig. Dies 
wäre aber zu spitz (doho ohne alle Reserve) gerechne-;.

Durch Unterteilung der grossen Klassenzimmer im Breiteschul
haus könnte der Bedarf auf Frühling 19% hinausgeschoben,werden. Die 
so entstehenden Umänderungskosten würden aber nicht verhindern, dass 
dann doch gebaut werden müsste. Es ist eher,,zu empfehlen, eine solche 
Massnahme als eventuelle spätere Reserve zurückzustellen, Dasselbe 
gilt auch für die eventl. Umwandlung der Volksbibliothek und des Sit
zungszimmers in ein Realschulzimmer.

Sollte das 9. Schuljahr eingeführt werden.
Eine eventl^einzurichtende Hilfsklasse macht,ferner ein weiteres 
Schulzimmer notwendig. Ferner ist zu berücksichtigen 
massungen eher zurückhaltend sind.

6.0 Kosten von Schulbauten.
Um Ihnen aus diesen Vorschlägen eine definitive Lösung empfehlen 

zu können, seien im folgenden auf Grund ausgeführter Bauten Kosten
vergleiche angestellt. Diese beziehen sich auf den Baukostenindex 
vom Februar 19*+6 und schliessen Möblierung und Landkosten mit Fr .23.— pro m2 ein. (Aus l!Werk” No. 11-19^7).
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Schrühaustyp Totalkosten

100 300.—100 300.—300 900.—Fr;

136 000.— 79 000.—

126 500.—506 ooo.—

250 000.—Fr .3 000 000 a —

Gros 3chulhg^s

Froh- 300 000 o—

180 000.—

Kosten zur 
Unterbringung 
einer Klasse

Kosten pro 
Schulraum

O—Hinr ;mt» ilo Klassenzimmer
3 Arbeitszimmer
2 Turnhallen
Abwar twohnung

Gros schulhaus
24 Klassenzimmer
4 Arbeitszimmer
2 Turnhallen

Abwar twohnung

Fr«

Fro

Schv.lpay5.llon
3 Klassenzimmer 19Ü?A6 Zürich- 
Schwamendingen

22? 000o —

IQe ins chulhaus
V Klassenzimmer 
2 stockig 
19h-?/46 Zürich 
Auf der Egg

200 000 0 —

Kleins chulhaus 
4~:Klassenzimmer 
2 stockig 
19h-6/47 Zürich 
Maienstrasse ??0 000* —

72 000 a —

Fr0? h-00 000 o —

Beide mit offener
Turnhalle* Keller
Handarbeit

2hO 000o- 187 000 o —

Norm^hTühaus
12 Klassenzimmer
2 Arbeitszimmer
1 Turnhalle
Abwar twohnung

Hieraus geht hervor, dass die Kosten für die Unterbringung einer Klas
se beim S^uXpavdJLlon und beim Kleinschulhaus am niedrigsten sind.
Am günstigsten liegen die Verhältnisse beim ^chi^j^yil^lor^ Das er
klärt sich daraus 9 dass hier alle Neben- und "Sp^eziaTräume sowie Turn
anlagen fehlen* Wenn der Schulpavillon in der Nähe einer grösseren 
Schulhausanlage errichtet wird, so, dass die in ihm untergebrachten 
Klassen die bereits bestehenden Turnanlagen und eveutl* Neben- und 
Spezialräume mitbenutzen können, so erfüllt ex* als Ergänzungsbaute 
seinen Zweck.» Ein oder nach Bedarf mehrere solcher Bauten, könnten 
in der Nähe des Hinterzweienschulhauses erstellt werden.
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9. Empfehlungen der Kommission, an den Gerneinderat.

8. Pädagogische Uebe.rlegun.gen.>
Die neuzeitlichen Bestrebungen auf pädagogischem Gebiet verlangen eine Auflockerung dor Schullokale, damit der Masstab des Schulhauses eher dem kindlichen Begriffsvermögen angepasst ist. Der für viele Kinder so harte Uebergang vom Heim zur Schule wird gemildert. Die Vorstellung, dass die Schule mit dem Elternhaus zusammen für sein Wohl und seine Erziehung sorgen will, wird erhalten und der 

Grundsatz Pestalozzis, dass sich das Kind auch in der Schule daheim fühlen soll, wird in einem Kleinschulhaus eher erfüllt als in einem Grossbau mir dessen Klassenmassierung. Auch wirkt ein Schulbau nach dem System der Auflockerung ausserordentlich fördernd auf die Disziplin der Schülero Die Erziehung zur Ordnung und Sauberkeit wird erleichtert. Ferner bieten sich grosse Vorteile in hygienischer Hinsicht. (Verminderte Ansteckungsgefahren).

Unsere Erhebungen ergaben, dass die Unterbringung von Schulklassen in provisorischen Bauten entweder unhygienisch (Schulbarak- 
ken Münchenstein) ist, oder dann im Hinblick auf die kurze Benützungszeit zu teuer (Durisolbau) kommt. Eine solche Lösung käme u.E» höchstens für Notlösungen in Frage. Da wir aber für die Bereitstellung von neuen Schullokalen bis Frühling 1952 Zeit haben, empfehlen wir einen definitiven Bau.

Da die Bevölkerungs- und Verkehrsverhältnisse Schullokale zwischen St. Jakobsstrasse und S.B.B.-Linie wünschbar machen und da die bestehende Turnhalle Hinterzweien voll ausgenutzt, diejenige beim Breiteschulhaus nahezu voll ausgenutzt ist, wird für die Gemeinde die Erstellung eines kleinen Schulhauses mit vorläufig Klassenzimmern, 2 Handarbeitszimmern, einem Lehrerzimmer und einer Kleinturnhalle, (einfache Halle, die für den Turnbetrieb der untersten Klassen genügt) die beste Lösung sein. Ein solches Schulhaus kostet heute schätzungsweise Fr. 600 000«— bis Fr» 700 000. — . Es ist bis 195M- voll besetzt.

7«. Verkehrstechnische Ueberle4gungen.
Der stets zunehmende Autoverkehr auf der St. Jakobsstrasse macht Schullokale für die unteren Klassen nördlich dieser Strasse dringend wünschbar, denn jüngere Schüler sollten auf ihrem Schul

wege keine Verkehrsadern überqueren müssen.

Nicht ganz so günstig stellen sich die Kosten zur Unterbringung einer Klasse im Kle^schulhg-us^ Hier hingegen stellen sich 
die Kosten pro Raum sehr günstig, da neben 4 Klassenzimmern noen 2 Handarbeitszimmer und eine gedeckte Pausenhalle, die als offene Turn
halle benutzt werden kann, vorhanden sind.

Das Nqrmals.chulhaus und das Grpss.chulhaus wollen wir wie 
oben erwähnt, aus uner en “Betrachtung en ausschliessen, da deren Erstellung über unsere derzeitigen finanziellen Verhältnisse hinaus- geht. Eine sukzessive Erstellung ergibt auch den geringsten Zins
verlust für die auf gewendeten Kapitalien.
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Als beste Lage für neue Schullokalitäten wird Parzelle

r 
r r

x = Zimmer in Kleinschulhaus oder Pavillon r = neues Zimmer im Schulhaus Breite

xx xx xxxx xxxx xxxx x 
XXXX XX 
XXXX XX 
XXXX XXX 
XXXX XXX

Für die Jahre 1952 bis 195? genügt ein solcher Neubau. Ab Frühling 1956 (bei Einführung des 9- Schuljahres ab 195^) muss als Ergänzung des Schulhauses ein Pavillon oder Anbau von weiteren h- Klassenzimmern (heutige Kosten ca. Fr. 100 000.-- pro Zimmer) erstellt werden.

Ein Anbau an das Schulhaus Hinterzweien oder eine Erweiterung dieses Schulhauses durch Pavillons soll für spätere Bedürfnisse auf- gespart' werden.

(Burckhardt-Heuslers Erben) betrachtet,und der Gemeinderat wird eingeladen, dieselbe für die Gemeinde durch Kauf oder durch Abtausch zu erworben.

Der Bedarf ist in folgender Tabelle dargestellt:
Frühling 8 Schuljahre
1951 eventl. früher195219531954-195519561957195819591960

Ferner empfiehlt die Kommission,die gemeinderätliche Landpolitik auf spätere Schulbedürfnisse auszurichten. Die Kommission erachtet es als wünschenswert, wenn die Erweiterungsnöglichkeit des Hinterzweienschulhauses für später aufgespart wird, denn jene Generationen werden, wie wir heute, vor ähnlichen Problemen stehen» Ob dann der beim Bau vorgesehene Erweiterungsflügel oder einzelne Pavillons aufgestellt werden, interessiert heute nicht. Aber jedenfalls wird für die eine oder andere Lösung mehr Umschwung als heute nötig sein.und die Gemeinde täte gut daran, sich Parzelle 716 durch Kauf, Umtausch oder Vorkaufsrecht zu sichern.
Schliesslich empfiehlt die Kommission, jährlich einen angemessenen Beitrag zu einem Schulbaufonds ins Budget aufzunehmen und schon heute eine Schulbaukomnission zu bestellen.

9 Schuljahre
xx xxx xxxx xxxx xx xxxx xx xxxx XX' xxxx xxx xxxx xxx xxxx xxxx r xxxx xxxx r

Sollte das 9. Schuljahr eingeführt werden, so ist spätestens . 1959 wieder mit einem weiteren Klassenzimmer für die Realschule zu rechnen, das im Realschulhaus eingerichtet werden muss (Umwandlung der Volksbibliothek und des Sitzungszimmers in ein Schulzimmer).
Für die Unterwarft eines Abwartes käme eine in der Nähe sich befindliche Wohnung in Frage, oder es kann eine Wohnung im zweiten Ausbau des Schulhauses eingereicht werden.
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KINDERGAERTEN.Bo

ist anstrengend, verantwortungs- 
ist deshalb von grösster Wichtig- , was auch

wird der Sinn für Ordnung, Reinheit, träglichkeit, Aufmerksamkeit, Liebe Herzen für edle Gefühle geweckt»
Die Arbeit der Kindergärtnerin voll und braucht starke Nerven. Es keit, fachlich gut ausgebildete Kindergärtnerinnen zu haben im staatlichen Reglement für die Ausrichtung von Staatsbeiträgen zur Bedingung gemacht wird.

2» Heutiger Stand»,
Wir haben heute in Muttenz b- Kindergartenklassen,

2 von zusammen 91 Kindern im Kleinkinderschulhaus Rössligasse eines von *+2 Kindern in der Menonnitenkapelle im Schänzli und eines im Vereinssaal der katholischen Kirchgemeinde mit Kindern, davon 29 Protestanten. Dieser letztere Kindergarten wird von der katholischen Kirchgemeinde betreut und entspricht, abgesehen von der Kinderzahl, dem kantonalen Reglement, auch was die Ausbildung der Kindergärtnerin anbetrifft.
Bei der letzten Einschreibung mussten wegen Platzmangel etliche Kinder zurückgewiesen werden»
Von 91 Kindern im Schulhaus Rössligasse kreuzen 11 die Pratteler- strasse.
Von den h-7 Kindern im Kindergarten der katholischen Kirchgemeinde kreuzen 21 die St. Jakobsstrasse.
Von den ^-2 Kindern in der Menonnitenkapelle kreuzen 17 die St. Jakobsstrasse.

1» Zweck der Kindergärten und gese_tzJ.icto_Reg^un^
Art. 11 des basellandschaftlichen Schulgesetzes lautet:"Zweck der Kindergärten ist die Betreuung, die körperliche und geistige Förderung der Kinder entsprechend ihrer Al* tersstufe. Der Besuch der Kindergärten ist freiwillig.

An die Kindergärten von Gemeinden, Vereinen und Privaten werden Staatsbeiträge gemäss den Bestimmungen dieses Ge
setzes verabfolgt, sofern sie sich dem vom Regierungsrat zu erlassenden Reglement unterstellen".

Das Reglement gibt als maximale Kinderzahl pro Klasse 3? an.
Im Unterschied gegen früher, ist der Kindergarten keine Kinderbewahrungsanstalt mehr. Selten finden sich im Familienkreise so glückliche Verhältnisse, dass das Kind dort alles erhält^ was ihm im Kindergarten geboten wird. Die Beschränkung auf den häuslichen Herd birgt die Gefahr der Entwicklung von Eigenliebe, Dünkel und Selbstsucht in sich, sofern nicht mehrere, ungefähr gleichaltrige Geschwister vorhanden sind. In vielen Familien verhindern dürftige häusliche Verhältnisse, geschäftliche Inanspruchnahme der Eltern, oder Unfähigkeit, die Anlagen des Kindes entsprechend anzuregen.
Ein Schulunterricht im_Kindergarten wird abgelehnt, hingegen Reinlichkeit, Gehorsam, Ver- zur Arbeit und die Oeffnung der
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60 000.—

Fr11
II
11

Fr.

6 o

(19^6)(19M-6)

100 600.—
87 200.—94 000.—51 000.—

5, Kosten von Kindergartenlokalen.
Vorbildliche Kindergärten in Bern und Aarwangen sind in Werk” Ihre Kosten stellen sich folgendernassen:

, Bern(W)

Bis 195^ ist ein weiterer Kindergartenpavillon zu erstellen und zwar an besten in Margelacker für die Kinder des Käppeli- und Holder- stüdeliquartiers. Eine weitere Möglichkeit bietet sich auch auf den Areal des heutigen Schützenstandes.

19^7 - Heft 1 beschrieben.
Kindergärten Dalnaziquai und Egelsee ohne Landerwerb aber nit Mobiliar Kindergarten Bethlehenacker Kindergarten Bonstettenstrasse Kindergarten Aarwangen (Klassenraun und offene Spielhalle) 
Baar hat einen Kindergarten für ohne Mobiliar, aber inkl. Landerwerb erbaut.
Für Fr. 80 000.— sollte heute in Muttenz ein zweckentsprechender Kindergartenpavillon inkl. Landerwerb und Mobiliar zu erstellen sein.

h-. Bedarf an Kindergartenlokalen».
Die Unterbringung der 180 Kinder in 4 Lokalen (Durchschnitt U5) 

stellt ein absolutes Maximum dar, das schon aus technischen Gründen nicht überschritten werden kann. Bei der letzten Kindereinschreibung musste diese Zahl durch viele Rückweisungen eingehalten werden, d.h. 
es besteht in der Gemeinde ein Bedarf für ein weiteres Lokal. Da der durchschnittliche Klassenbestand, der vom kantonalen Reglement auf 35 
beschränkt wird, reichlich überschritten ist. ist die möglichst rasche Bereitstellung eines weiteren Kindergartenlokales dringend erfor
derlich. Bis 195^ ist dann ein sechstes Lokal zu erstellen.

Richtlinien für die. Erstellung, .von Kindergärten.
Ein Kind sollte nicht länger als 15 Minuten zu seinen Kindergarten gehen und auf seinen Wege keine Hauptverkehrsstrasse überqueren müssen. Dies bedingt eine Verteilung von einzelnen Kindergärten über das ganze Gemeindegebiet und zwar beidseitig der Verkehrsader St. Ja- kobsstrasse-Prattelerstrasse. Als Ziel soll angestrebt werden, dass also je-

3» Mutmassliche Entwicklung,^
Die heutige Kinderzahl von 180 stellt 70 % sämtlicher Kinder in Alter von und 6 Jahren dar. Diese Zahl bleibt bis 1951 ziemlich konstant, steigt aber dann rapid an, sodass 1952 mit 190, 1953 nit 200 und 195^ mit 210 Kindergartenbesuchern zu rechnen ist. Diese Zahlen sind ohne den heute schon einsetzenden Zuzug gerechnet und dürften 

in Wirklichkeit eher höher ausfallen.

Als Ziel soll angestrebt werden alle Kinder der beiden letzten vorschulpflichtigen Jahrgänge, ; des Kind während zwei Jahren die Möglichkeit haben soll, einen Kinder
garten zu besuchen.

Die Erstellung eines Kindergartens im Viereck SBB-Linie - Birs- felderstrasse - St. Jakobsstrasse - Bahnhofstrasse für die Kinder aus diesem Gebiet und aus dem Bizenenquartier, ist ein dringliches Bedürfnis .



C. SCHLUSSFOLGERUNGEN■.

zwi-
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Anbaues zur Erweiterung des Schulhauses Apfhalter.
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Ferner ist das Lokal in den Menonnitenkapelle als Provisorium aufzufassen. Ein gemeindeeigener Pavillon in dieser Gegend für die Kinder aus dem Freuler, dem Freidorf, Lutzert, Kriegacker und Apfhalter soll ebenfalls in das Bauprogramm der nächsten Jahre aufgenommen werden.
Eine Unterbringung von Kindergärten in Schulhäusern wird von Kindergarten- und Schulfachleuten wohlbegründet abgelehnt und soll nur als Uebergangslösung in Betracht kommen. Hingegen lässt sich die Unterbringung. eines Kindergartenpavillons in der Nähe eines Schulhauses sehr wohl befürworten, wenn für eine grösstmögliche Trennung des Betriebes gesorgt, wird. Gemeinsame Heizungsanlagen und gemeinsame Wartung überhaupt mögen eine gewisse Ersparnis bei den Baukosten erzielen lassen.
Einer Einmietung eines Kindergartenlokals im Gebäude einer Wohngenossenschaft kann die Kommission nur in zweiter Linie zustimmen, da dies äusser finanziellen Vorteilen, schwerwiegende Nachteile in sich birgt (gegenseitige Störung).

Auf Grund des vorstehenden Berichtes empfiehlt die Kommission den Geneinderat und der GereindeverSammlung folgende Schulbauaufga
ben an die Hand zu nehmens

1. Erwerb der Parzelle 7 kM-7 und 716 für Schulbauzwecke.
2. Sofortiger Bau einer« Kindergertenpavillons für das Einzugsgebiet SBB-Linie - St. Jakobi.strasse-Prattelerstrasse, zwi

schen Gründen und Kilchmatt«
3. Bereitstellung bis Fiühling 1952 eines Schulhauses von h- Klassenzimmern. 2 Handart sitszi: inern und einer Turnhalle im Zentrum des Gebietes SBB -Linie - Birsfelderstrasse - St. Jakobsstrasse - Bahnhof strat so o 1952 und 1953 könnte der Kindergarten Schänzli vorübergehend in diesem Schulhaus unter gebracht werden (Ersatz des Lokals in der Menonnitenkapelle). 

Bereitstellung bis Frühling 195^ eines Kindergartenlokals im Lutztert und im MargClacker oder Fröscheneck (Schützenhaus).
5. Bereitstellung bis Frühling 1956 eines Schulpavillons oder

7* Ueberführung des Kleinkinderschulwesens in die Verwaltung von gemeinnützigen Instit1 itipnen..
Der hiesige Frauenverein lat auf unsere diesbezügliche Anfrage hin sich ausserstande erklärt, sich neben seinen andern Aufgaben noch . mit der Betreuung von Kindergärten zu befassen. Die Bildung eines Kindergartenvereins, der sich mit der Verwaltung des Kindergartenwesens der Gemeinde befasst, ist denkbar, aber ein solcher Verein kann unmöglich die nötigen Lokale bauen und ausgebildete Kindergärtnerinnen besolden. Eine Rückführung ces Kindergartenwesens von der Gemeindeverwaltung in private Hände i< t denn auch von keiner einzigen Schweizergemeinde bekannt. Hingegen gehen immer mehr privat geführte Kindergärten in die Obhut der Gemeinden über. Die Kommission lehnt eine Ueberführung des Kleinkinderschulwesens in die Verwaltung von gemeinnützigen Institutionen ab.
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Diese Empfehlungen sind als Mindestprogranm aufzufassen*

Muttenz, den 19. Juli 19^8•

Zur Planung und Ausführung der Bauten empfehlen wir die unverzügliche Bestellung einer Schulbaukommission

In Namen und Auftrag 
der Kommission für Schulbaufragen

H.E. Dändliker, Präsident.



Hinnahmen:
Schulgelder (Jo Cts* pro Kind & pro oehe) Fr* Xroo3*5o
Gerne indesubventIon «I 4oo.

et 219*—

Aufgaben.-,
Besoldung der Kindergärtnerin 7oo* —Fr.
Heizung und Mote des chuliokals «

Un fallvorsichürung w 52* 3o
Diverses (Anschaffangen, Reparaturen) n 161.Bo

doti 24. ’ ni 1948

Fr.1’444.10
»• Sa» «K etCT«t M M »AB W» « 3» ta«

^eihnachsepiel der kathol* Kinder su Gunsten des Kindergartens

Fr. 1’622*50
wwi gi :a m s* w sas ot a»«z xe «■ kok

Pro 1943 erhalt der Katholische Kindergarten erstmals eine staats-* 
Subvention von Fr.l’ooo*-. Auf Grund dieser Subvention ist der Ge
holt der Kinderg.rtnerin auf Fr.l’ooo.- pro ;>hhr erhöht worden, plus 
Fr*2oo*- Bimmerentöchädigung* Von diesen looo Franken Gehalt muss 
die Kindergärtnerin leben können. Das ist ©in Betrag der weit un
ter den l.’xlstens-fZinimuia steht. Ich glaube auf Grund obiger Anga
ben foetstellen zu dürfen, dass os doch sicher iru Intoresse der 
‘ekelnde Muttenz liegen dürfte, daos dieser.Kindergarten erhalten 
werden kann. Das durfte aber nur möglich sein, wenn wir die Kiuder- 
görtnerin etwas besser entlöhnen können, da sie bei dem gegenwärti— 
gon Gehalt auf die Almosen, die ihr in Katuralgöben dann und wann 
zugehen, angewiesen ist. Eine Erhöhung der Gcm^indepubvention iua 
einige hundert irauken sollte .^ntH ->:;üpe werden.
Der Bestand der Kinder setzt sich zusamen aus 29 rotestanten und 
16 Katholiken*

13
Jahreurechnung ueo Katholischen frindergartona m dar Tromotrense,

M u t t e n z pro 1947

C. Hobt
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1. der muttenzer gerneindehaushalt 1946 -gt
2. revision des dienst- und gehaltreglementes
J. zonenreglement
4. gd-vers- 25*3.47

gd-vers. 12.6.475.
6.

7. arbeitsrapport de r bauverwaltung 1947
8. gd-vers. 2.12.47

ni.korr. über gd-vers.
Statistik über verkehr bei der birsbrücke
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mit einer Ausnahme
i

V

So ergibt sieh em Einnahmeti-Total von 
Fr. 894886.60 aus dem ordentlichen und Fr. 
576004.56 aus dem außerordentlichen Verkehr 
oder insgesamt Fr. 1 470 891.16 Gesamteinnah
men, denen Fr. 647 118.14 ordentliche und Fr. 
914 290.08 außerordentliche Ausgaben mit ei
nem Gesamt-Ausgaben-Total von Franken 
1561458.22 gegenüber stehen. Dieser Ausga
benüberschuß deutet nicht etwa auf eine fi
nanzielle Mißwirtschaft im Rechnungsjahre 
und braucht uns auch nicht zu erschrecken. Es 
darf beruhigend festgestellt werden, daß die 
ordentlichen Einnahmen mit rund Franken 
895 000 — die ordentlichen Ausgaben von Fr. 
647 000— um rund eine Viertelmijllion über
steigen.

Es wurden im Rechnungsjahr für Land-, 
kaufe, d. h. zum Großteil für produktive An
lagen wie Industrieareal und Reserveland für 
die Durchführung der Zonenplanung Franken 
480 000.— der Betriebsrechnung belastet und 
dazu der Ankauf der Liegenschaft Kirchplatz 
18 finanziert. Bereits sind Fr. 50 000.— für 
Landverka.uf in der Bi.tzie.nen wiie'der verein
nahmt. Ich werde in einem nächsten Artikel 
auf die Ausgaben zu sprechen kompnen.

Staats- und Brandsteuereinzug etc. (Franken 
10000.—) und vielen andern kleinen Posten.

Beim Anteil der Gemejinde an den kantona
len Steuern fällt besonders der Posten Liegen-J 
Schaftsgewinn und Handänderungsgebühr mit! 
zusammen Fr. 102 000.— auf. Dieser spiegelt die J 
Verteuerung von Grund und Boden in unserer ! 
Gemeinde zufolge der rapiden industriellen; 
Entwicklung wider. Er stellt einen kleinen! 
Obulus der Besitzer von Grund und Boden an; 
die großen Aufwendungen der Gemeinde zur; 
Erschließung des Grundbesitzes, also quasi; 
eine ä Conto-Zahlung an die Öffentlichkeit; 
für gemachte Aufwendungen dar. Als letzter: 
großer Einnahmeposten finden wir in der 
Rechnung sodann eine Kapitalaufnahme von; 
Fr. 46 000.—, nicht etwa zum Ausgleich der Be- 
triebsrechnung^ sondern als produktive Anlage; 
in Form von Landankäufen, auf die wp|r noch; 
zu sprechen kommen werden. Daneben figu-i 
rieren noch viele kleinere Posten, auf die wir 
nicht näher eintreten wollen.

081 iltaf MidElfflM II ME 1846
(Von Hugo Vögtlin, Finanzchef)

Vor kurzer Zeit war den Gemeinderatsver
handlungen Zu entnehmen, daß der Gemeinde* 
rat den Abschluß der Gemeinderechnungen 
pro 1946 genehmigt hat. Der Stimmbürger w$rd 
sich im Laufe des Monats Juli an einer Ge
meindeversammlung mit dem Gemeindehaus
halt des verflossenen Jahres zu befassen haben. 
Wir sind heute in der Lage, uns mit den Zah
len der Gemeinderechnungen zu beschäftigen, 
gewisse Vergleiche anzustellen und Rück- und 
Ausblicke vorzunehmen.

Bei den Einnahmen fällt uns auf, daß 
das Steuer-Erträgnis aus Gemeindesteuern mit 
Fr. 505 529.30 aus dem Rechnungsjahr, wozu 
noch Fr. 65154.30 als Rückstände von früher 
kommen, einen recht ansehnlichen Betrag aus
machen. Der Gemeindesteuerrotel weist ejine 
Steuersumme von Fr. 615 885.— auf, wovon er
fahrungsgemäß bestimmte Summen für Skonto, 
infolge Wegzug und Unerhältlichkeit außer- 
acht gelassen werden müssen. Immerhin scheint 
uns der Ende Jahr zu Buch stehende Steuer
ausstand mit Fr. 83 000.— recht hoch und kann 
nur mit. der durch. Personalwechsel im Steuer
wesen bedingten Anlau fschwierigkeit entschul
digt werden. Die Gemejindeverwaltung wird 
ermächtigt werden müssen, säumige bezw[ 
chronische Steuerrückständler an ihre Pflichten 
dem Gemeinwesen gegenüber zu verhalten. Mit 
den Aufenthalter-, Feuerwehr- und Billetsteu- 
ereingängen und den Nach- und Strafsteuern 
beziffert sich der Steuere&ngang im Rechnungs
jahr 1946 auf Fr. 610000.—, wovon rund Fr. 
600 000.— dem ordentlichen Verkehr zu ge
schrieben werden. Diese erfreuliche Steuerlei
stung, die seit 1943 anhält, und seither von 
Jahr zu Jahr eine leichte Erhöhung erfahren 
hat, ist eine Folge der krisenlosen Wirtschaft 
und der Hochkonjunktur in der Industrie. Wir 
werden auf diese Tatsache am Schlüsse unserer 
Betrachtung zurückkommen. Wie bescheiden 
nimmt sich neben dem Steuereingang der Po
sten „Ertrag der Gerechtsame“ und Erwerbs
einkünfte, mit 'Insgesamt ca. Fr. 12 500.— im1 or
dentlichen Verkehr, aus. Das Gemeinwesen lüst 
eben keine Ertragsgesellschaft, sondern eine 
dem Volkswohl dienende, auf der Solidarität 
aller Mitbürger aufgebaute Körperschaft, wobei 
wir jene Gemeinwesen beneiden, die aus kom
munalen Betrieben wie GaS-, Wasser- und 
Elektrizitätswerken namhafte Einkünfte zu ver
zeichnen haben, die uns 
(Wasserkasse) fehlen.

Unter den Einnahmen figuriert sodann die 
respektable Zuwendung des Kantons mit Fr. 
222 000.— im ordentlichen und Fr. 33 000.— im 
außerordentlichen Verkehr. Dieselbe setzt stich 
zusammen aus Beiträgen an die Kosten £ü,r 
das: Schulwesen (ca. Fr. 121 000.—), Kirchen
wesen (ca. Fr. 10000.—), Fürsorgewesen (ca. Fr. 
6000.—), Anteil an kantonalen Steuern und 
Gebühren mit Fr. 105 000.—, Vergütung für



(Fortsetzung folgt)

i

X

l

Schuldenberges von Fr. 111 000.— So ergibt 
das Konto Vor- und Rückschläge bei einem 
Passivsaldo des Jahres 1945 von Fr. 18 444.67 
und einem solchen vom Rechnungsjahre in der 
Höhe von Fr. 90 567.06 neben einer Rückstel
lung für bereits zugesagte Wohnbausubventio- 
nen einen Passävsaldo von Fr. 69364.18. Dies 
ist der wirkliche Stand der Gemeinderechnung 
pro 1946.

2. Fortsetzung
2 X,

Eine Steigerung der außerordentlichen Aus- 
gaben wird in Zukunft der Posten „Erweite
rung des Beleuchtungsnetzes“ erfahren. Die 
entsprechenden Begehren mußten während des 
Krieges zufolge der Verdunkelung und seither 
der industriellen Hochkonjunktur wegen zu
rückgestellt werden. Wenn das Löschwesen 
sowie der passive Luftschutz in der Rechnung 
nur noch mit Fr. 9000.— aufgeführt sind, so 
haben wir dies dem ■endlich fast ganz abgebau
ten Luftschutz zu verdanken, was uns ja 
schließlich alle wieder aufatmen läßt- Dagegen 
bringt die Ansiedlung großer Industrie-Unter
nehmungen nach Ansicht unserer verantwortli
chen Feuerwehrkommiss'ion der Gemeinde er
höhte Feuersgefahren und bedingt notwendi
gen Schutz vor denselben, was sich in einem 
Bouquet von Wünschen für die Feuerwehr in 
der Höhe von ungefähr der Hälfte des einjäh
rigen Steuer-Erträgnisses äußerst und dem Ge
meinderat noch etwelche Sorgen bereitet. Dem
entsprechend werden die einzelnen Blumen 
dieses Bouqets auf ihre Notwendigkeit und die 
finanzielle Tragfähigkeit geprüft werden müssen-

Auch im Kirchenwesen harren die uner
füllten Wünsche viele. Diese erstrecken sich, 
wie wir nun wissen, weniger auf das was der 
Gemeinderat als wünschbar erachtet, als viel
fach auf Begehren, die nur mit Hilfe des Kir
chen- und Schulgutes bezw. des Staates zu ver
wirklichen sind. Auf alle Fälle, mit der An- 
leuchtung des Kirchturmes ist es vorbei1 — 
schade —, ob auch mit der Entfernung der Be
dürfnisanstalt an der Kirchenmauer wissen wir 
nicht — ebenfalls schade — Einü'ge schwe
bende Probleme spiegeln sich im Posten „För
derung von Landwirtschaft“, für die insgesamt 
nach Abzug der besondern Einzüge für Zucht
tierhaltung und Feldhut ca. Fr. 2500.— von der 
Gemeindekasse getragen werden.

Die Verwirklichung dieser Probleme, wie 
die Anstellung eines vollamtlichen Baumwär
ters, Feldbannwärters und Schärmausers schei
terte bis heute an der Auffindung einer geeig
neten Person und an den notwendig werden
den Zuschüssen der Landbesitzer. Immerhin 
dürften auch der Gemeinde aus der Verwirkli
chung dieses Postulates zusätzliche Kosten er
wachsen. Im Posten „Fürsorgewesen“ in der

i chen Schuldentilgung von jährlich! ca. Franken 
43 000.—1 im Durchschnitt der letzten 10 Jahre 
heuer wiederum Fr. 44 000.— Schulden amorti
siert werden. Hier spiegelt sich die Verbesse
rung der Finanzlage unserer Gemeinde wäh
rend des letzten Dezenniums. Ein Hauptver
dienst an dieser Gesundung kommt der 1946 
leider letztmals ausgerichteten GemeÜndehilfe 

, zu. Letztere erlaubt uns im Berichtsjahre üb- 
I rigens eine außerordentliche Amortisation des

Höhe von Fr. 43 000.— figurieren noch gesetz
liche Beiträge für Arbejitslosenkassen mit Fr. 
2600.— und für Notstandsaktion mit Franken 
8600—, wobei wiederum Fr. 6800.— als Bei
träge des Staates und Privater in Abzug kom
men, so daß die Aufwendungen der Gemeinde 
für Fürsorge rund Fr. 2000.— betragen gegen
über Fr. 10—15 000.— durchschnittlich in den 
Krisenjahren.

Ein Wort noch zur Subventionierung des 
Wohnungsbaues. Bis heute hat Muttenz für 
die Förderung des Wohnungsbaues neben den 
vom Bund und Kanton ausgerichteten enormen 
Summen Fr. 215 000.— aufgewendet. Im Einzel
fall erhält ein Bauherr von der Gemeinde ein 
Geschenk von Fr. 1500.— bis Fr. 2500.—. Zu- 
gegeben, das Bauen ist heute enorm teurer, 
und ohne Zuschüsse jaus öffentlicher Hand kann 
sich niemand mehr ein eigenes neues Heim er
bauen lassen. Dennoch befriedigt dj£e Förde
rung des Wohnungsbaues vom Standpunkt des. 
Arbeiterklasse aus gesehen keinesfalls. Sämt
liche bisherige Subventionsbezüger rekrutieren 
sich aus Angestelltenkreisen, die trotz Zuschüs
sen aus öffentlicher Hand noch Mühe haben 
werden, bei einem allfälligen Kriseneinbruch 
ihren Zins- und Amortisationsverpflichtungen 
nachzukommen. Arbeiter mit noch geringerem 
Einkommen wagen sich schon gar nicht mehr 
an einen Hausbau heran und müssen entweder 
mit der Famihengründung zuwarten oder mit 
alten Wohnungen Vorlieb nehmen, sofern sol
che frei werden. Und doch hat auch gerade 
die Familie des Minderbemittelten Anspruch 
auf eine gesunde Wohnung. Leider hat man 
in Muttenz den Zeitpunkt der Erstellung von 
Wohnsiedlungen auf genossenschaftlicher Basis 
verpaßt. Eine Neuregelung des Subventions
wesens im Wohnungsbau drängt sich auf, aber 
nicht im Sinne, wie es gegenwärtig von den 
zuständigen Organen des Bundes propagiert 
wird, wo wiederum die breite Masse der Mieter 
die Leidtragende wäre.

Eine eigentlich recht unproduktive Ausgabe 
für den Steuerzahler ist der Aufwand unserer 
Gemeindekasse für Verzinsung der Kapital
schulden in der Höhe von Fr. 35 605.—. Zuge
geben, im Jahre 1936 waren es noch Franken 
56000.—. Auch konnten neben der ordentli-



Der Notar Wniltahall im » 1048
63 402.—

Fr.
Fr.

79 629.25
35 400.—

Fr. 448 964.70
Fr. 1341297.63
Fr. 892 332.93
Fr. 675 906.47
Fr. 216 426.46

(Von Hugo Vögtlin, Finanzchef)

3. Fortsetzung und Schluß

gen ist allerdings noch, daß ein Teil der ge
kauften Grundstücke zufolge der vorgesehenen 
Verwendung zu Nonvaleurs wird. Das Land 
in der Breite {ist für einen Spielplatz bestimmt 
und verliert dadurch seinen Verkehrswert. 2 
Parzellen im Lächlen mußten gekauft werden 
für die Aufschüttung der Rampe für die Ver
bindung Hofackerstraße—Straßenbrücke Ran
gierbahnhof. Sie haben dadurch ihren Ver
kehrswert ebenfalls eingebüßt. Die volle Ab
schreibung ist hier am Platze. Eine teilweise 
Abschreibung ist angebracht für das in der 
Grünzone (Kriegacker) erworbene Land, das 
für Bauland nicht verwertet werden kann und 
deshalb bedeutend an Verkehrswert verliert. 
Nach Vornahme dieser sachlich begründeten 
Abschreibungen und nach Abzug des weiter
verkauften Landes (Abschnitt Industrie-Areal 
Bitzenen) bleibt aber immer noch eine Diffe
renz von ca. Fr. 325000.— zwischen dem Ver
kehrswert der erworbenen Liegenschaften und 
dem im Status eingestellten Ertragswert. Wenn 
also die gekauften Liegenschaften im Status 
zum Verkehrswerte eingestellt werden dürften, 
würde sich nicht bloß kein Rückschlag erge
ben, sondern eine Vermögenszunahme von Fr. 
109 000.— (Fr. 325 000.— minus Fr. 216 000.—).“

Weiter schreibt der Gemein de Verwalter zur 
Jahresrechnung 1946 was folgt:

„Der befriedigende Abschluß der Jahres- 
lechnung ist in der Hauptsache auf folgendes 
zu rückzu führen:

Von dem gekauften Industrie-Areal Bitze
nen konnte im Berichtsjahre für rund Franken 
50 000.— wieder verkauft werden. Der Erlös 
ist unter den außerordentlichen Einnahmen 
enthalten. Die Liegenschaftsgewiinnsteuern ha
ben nahezu Fr. 60 000.— ergeben, während 
bloß Fr. 6000.— budgetiert waren. An Hand
änderungsgebühren sind Fr. 37 500.— mehr als 
budgetiert eingegangen. Die Gemeinde-, Feuer
wehr-, Billett- und Nach- und Strafsteuem 
haben rund Fr. 98 000.— mehr abgeworfen als 
veranschlagt. Daneben hat die Rückstellung 
der Renovationsarbeiten im Schul'haus Breite 
und im Kleinkjinderschulgebäude Rößligassie 
wesentlich zur Entlastung der Rechnung 1946' 
beigetragen. Von den Arbeiten für dae Fried
hoferweiterung ist nur efin kleiner Teil' im 
Rechnungsjahr ausgeführt worden, was eben
falls die Rechnung bedeutend entlastet haL Der 
Budgetposten von Fr. 15 000.— für den Beitrag 
an die neue Wartehalle im Dorf wurde gar 
nicht beanspracht, weil dftese Arbeiten noch 
nicht ausgeführt worden sind. Im ganzen hat 
durch diese aufgeschobenen Arbeiten djie Rech-

Der Status weist an Ertragsvermögen auf:
1. Kapitalien Fr.
2. Rückstellungen

(bewilligte Wohnbausub
vention)

3. Kapitalisierte Gerechtsame
4. Gebäude und Grundstücke mit

Ertragswert Fr. 211.450.—
5. Ausstände Fr. 59083.45

oder ein totales Ertragsvermögen 
von Fr. 448 9614.70
im Vorjahre hat dasselbe be
tragen: Fr. 281 202.65
ergibt sich somit eine Zunahme 
des Ertragsvermögens von Fr. 167 762.05
Das Verwaltungsvermögen, das sich aus 

* dem Gemeindehaus, den Schulhäusern, Turn
hallen, dem Friedhof sowie Grundstücken und 
Mobiliar, djie keinen greifbaren oder Sichtbaren 
Ertrag abwerfen, zusammensetzt, beläuft sich 

.auf Fr. 1 183 003.— gegenüber einem Verwal
tungsvermögen von Fr, 1 185 703.— im Vor
jahre. Die Passiven von Fr. 1 341 297.63 setzen 
sich zur Hauptsache aus Kapitalschulden beii 
der Kantonalbank, der Rentenanstalt sowie na
mentlich auch der Bürger- und Armen-Kasse 
zusammen und sind seit 1945 um Fr. 384188.51 
angestiegen. .

Die Vergleichung von Ertragsvermögen 
und Passiven stellt sich wjie folgt dar: 
Ertragsvermögen 
./. Passiven 
somit mehr Passiven 
gegenüber dem Vorjahre mit 
ein Vermögensrückschlag von

Über diesen scheinbar ungünstigen Rech
nungsabschluß äußert sich der Rechnungsstel- 
ler wie folgt:

„Der Abschluß der Rechnung pro 1946 
sieht bei oberflächlicher Betrachtung ungünstig 
aus. Die Betriebsrechnung ergibt eine Mehr
ausgabe von über Fr. 90 000.—, und die Ver
gleichung von Ertragsvermögen und Passiven 
zeigt einen Rückschlag von rund Fr. 216 000.—. 
Das ist zurückzu führen auf die im Laufe des 
Jahres von der. Gemeindeversammlung be
schlossenen Landkäufe und den Erwerb der 
Liegenschaft Kirchplatz 18, für diie über Fr. 
544000.— bezahlt werden mußten. Im Status 
konnten diese Käufe nicht zum Übernahme
preis bewertet werden, sondern nach den Wei
sungen über die Führung der Gemeinderedh- 
nung nur zum Ertragswert, der dem zwanzig
fachen Betrag der heute eingehenden Pacht- 
und Mietzinse entspricht. Der Ertragswert der nung sich um rund Fr. 230000.— verbessert, 
gekauften Liegenschaften beläuft sich jedoch Dafür wird aber die Rechnung des laufenden 
bloß auf Fr. 127 000.— und ist Fr. 417 000.— ge- Jahres stärker belastet werden. Die für die Er
ringet als der Ankaufspreis. Zu berücksiichti- Weiterung des Beleuchtungsnetzes budgetierten
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Ratschlag

aufa
Der Gemeindeversammlung wird beantragt:

500>_

- auf Fr. 1.500.— pro

für die Einwohner gemeinde-Versammlung vom 30 * Januar 1947
zu Traktandum 2 betreffend Revision des Dienst- & Gehaltsreglementes.

) die Ortszulagen an die Primarlehrer von bisher Fr. 
Fr. 1.000.— pro Jahr zu erhöhen.

b) die Ortszulagen an die Primarlehrerinnen und vollamtlich angestell
ten Arbeitslehrerinnen von Fr. 250.— auf Fr. 500.— pro Jahr zu er
höhen.

c) die Ortszulagen an Arbeitslehrerinnen pro Schulabteilung von 
Fr. 50.— auf Fr. 100.— pro Jahr zu erhöhen.

d) die Ortszulage an Pfarrer Löw von Fr. 1.000.- 
Jahr zu erhöhen.

Icva X^lcXvrCr VlI' •

Die Einwohnergemeinde-Versammlung vom 28. November 1946 hat 
auf Antrag der Gerneindekommission beschlossen, auf die Beratung des 
Traktandums betreffend Revision des Dienst- und Gehaltsreglementes 
nicht einzutreten, sondern das Geschäft an den Gemeinderat zurückzu
weisen, mit dem Auftrag, die Stimmberechtigten in einem schriftlichen 
Ratschlag über die näheren Auswirkungen der Reglementsänderung zu 
orientieren. Es wurde damals verlangt, das Gemeindepersonal und seine 
Berufsorganisation in der Angelegenheit noch zu begrüssen und anzuhören.

Der Gemeinderat hat in der Folge in Besprechungen mit Ver
tretern der Lehrerschaft und des Gemeindepersonals deren Begehren ent
gegen genommen und sie später orientiert über die zuhanden der Ge
meindeversammlung aufgestellten Anträge. In zwei Sitzungen von Ge
meinderat und Gemeindekommission wurden die Abänderungsanträge durch
beraten und gutgeheissen. Bei der heutigen Vorlage handelt es sich um 
einen gemeinsamen Antrag von Gemeinderat und -Kommission. Er ent
spricht bei den meisten Besoldungsansätzen den Verhältnissen in 
andern stadtnahen Gemeinden und kommt den als berechtigt anerkannten 
Begehren des Personals um Verbesserung der Existenzbedingungen und An
passung an die Richtlinien der Konferenz basellandschaftlicher Vororts- 

' gemeinden weitgehend entgegen. Die vorgeschlagenen neuen Besoldungen 
entsprechen dem Stand der Lebenshaltungskosten vom 30. Juni 1940. 
Der seither eingetretenen Teuerung soll Rechnung getragen werden durch 
die Ausrichtung von Teuerungszulagen entsprechend der für das Staats
personal geltenden Regelung. Seit 1. Oktober 1946 wird folgende Teue
rungszulage gewährt:
a) eine Grundzulage von 25 % auf dem BruttogehaltJ
b) eine Kopfzulage von Fr. 75.— pro Monat an alle Verheirateten, 

sowie an Verwitweten und Geschiedenen mit minderjährigen Kindern;
c) eine Kopfquote von Fr. 35.— pro Monat für ledige Bedienstete;
d) eine Kinderzulage von Fr. 15.— pro Monat für jedes Kind unter

18 Jahren, sofern dasselbe nicht selbst im Erwerbsleben steht und' 
kein höheres Einkommen als Fr. 1.800.— hat, und dieselbe Zulage 
für jede unterstützte Person.



pro Jahr423O75Fr.
211.SO

dienstes anerkannt werden.

Minimum
GemeindeVerwalter 9 600c-

Bauverwalter
8 250.-

6 400
7 150.-5 700o-

5 600.- 4 960.-

4 800ö-
4 400»- 6 200.-Ortspolizisten

8 200* —
7 700.—

t?
??

42.40
347.50 tt

3 740.—
5 940.—

I. Sekretäre
II. Sekretäre
I. Kanzlisten
II. Kanzlisten 4 000.--
(bisher als Kanzleigehilfen bezeichnet)
Bürolistinnen 3 000.—

7 000« —
8 000c

12 C00.— 
plus eine persönliche 
Zulage von jährlich 
Fr.l 000.- an den gegen
wärtigen Amtsinhaber.

10 4,00* — /
8 800.—

bisheriger 
Maximalgehalt

10 780.—

Auf die beantragten neuen Ortszulagen soll keine Teuerungszulage mehr 
ausgerichtet werden. Für die Lohnempfänger ergeben sich aus den An
trägen folgende Verbesserungen gegenüber 1946:
Lehrer
Lehrerinnen und vollamtlich 
angest. Arbeitslehrerinnen 
Arbeitslehrerinnen pro Schul
abteilung 
Pfarrer
Die neuen Zulagen sollen als Bestandteil des versicherbaren Jahresver- 

Dem Bezüger wird freigestellt, die ganze 
Ortszulage in die Pensionskasse einkaufen zu lassen. Bezüger die davon 
keinen Gebrauch machen, können später bei der Pensionierung unter 
keinen Umständen Anspruch erheben auf die Ausrichtung einer besonderen 
Gemeindezulage zum Ruhegehalt. Wenn alle Bezüger den Einkauf der er
höhten Ortszulage vornehmen, wird der auf die Gemeinde entfallende An
teil an der Einkaufssumme rund Fr. 11.000«—ausmachen. Hinzu kommt der 
Gemeindeanteil für den gemäss Fusionsvertrag der Lehrerhilfskasse mit 
der staatlichen Hilfskasse an die Letztere zu bezahlende Einkaufssumme 
für die gesetzlichen Besoldungszulagen und die bis heute ausgewiesenen 
Ortszulagen, der sich auf Fr. 14.400.— beläuft. Es handelt sich hier 
um eine einmalige Ausgabe. Durch den Einkauf der Lehrer in die staat
liche Hilfskasse wird die Gemeinde für die in Zukunft zu pensionieren
den Lehrkräfte keine Auslagen mehr haben für Gemeinde-Anteil an den 
Ruhegehalt, wodurch im Laufe der Jahre bedeutende Beträge eingespart 
werden können.

Die Besoldung an Pfarrer Jungen, der fertig ausgebildeter 
Pfarrer ist, soll gemäss Antrag der freiwilligen Kirchenpflege ab 
1. Januar 1947 von bisher Fr. 4.800.— auf Fr. 6.000.--, plus Teuerungs
zulagen, erhöht werden.

Als neue Grundlöhne für das vollamtlich tätige Gemeinde- 
personal werden mit Wirkung ab lo Januar 1947 beantragt;

§ 29 des Dienst-
Neuer Jahresgehalt 

Maximum



Minimum

3 600.-

pro J ahr
bisherneu

375.- 300.-

40.-60.-

500.-1 000.-

3.-5o-

Niederer Johann
Iselin Lina

Neuer Jahresgehalt
Maximum

1 800.-
1 400.-

4 180.-
6 210.-

1.50
2.50

1 400.v
1 150.-

300.-
5.-

500.—
6.—

2o —
3.--

350.--

Kanalisationen, 
beitsstunden erfordern, sonst entsprechender Abzug)
Wegmacher 4 000.— 5 600,— 5 290.—
(plus Zulage für Teerarbeiten, gemäss jeweiligem Entscheid des Gemeinde-

Meyer-Mesmer Bertha
Gysin-Leupin Martha 435.--

Ferner wird beantragt die Entschädigungen an Behörden und 
Kommissionen, nebenamtlich tätige Funktionäre etc. mit Wirkung ab 
1. Januar 1947 wie folgt zu erhöhen.
Gemeindekommissions-Präsident
Schulpflegepräsident
Aktuar der Schulpflege pro Protokoll
Armenpflegepräsident
Sitzungsgeld Schulpflege, Armenpflege 
und sämtlicher Kommissionen
Wahlbureau-Mitglieder, - pro Stunde
Rechnungsprüfungskommission, pro Stunde
Feuerschauer & Ortsexperten

• Grabmachen für Erwachsene 
n Kinder
Feuerwehr: Chargierte & Mannschaft =

und Entschädigungen gemäss § 38 des Feuerwehrreglementes.

bisheriger
Maximalgehalt

Schulabwarte 6 200.— 7 400.— 6 600.—
(notwendige fremde Hilfskräfte sollen in Zukunft durch die Gemeinde 
entlöhnt werden, gemäss jeweiligem Entscheid des Gemeinderates)
Kleinkinderschullehrerinnen 3 600.-- 4 400.-
Wegmachervorarbeiter 5 000.— 6 200.-
Dolenwart . 4 800. — 5 800.— 5 750.--
(plus Spezialentschädigung von Fr«400.— jährlich, für das Schliefen von 

sofern die Arbeiten im Kanal jährlich mindestens 400 Ar-

20.-- 16.--
25.-- 20.—
12,— 9,—

50 % Zulage auf die Besoldungen

rates)
Brunnmeister 5 200.-- 7 200.— 5 940.-
Anmerkung: Die Erhöhung der Besoldung für das Wegmacherpersonal erfolgt 
nicht im gleichen Verhältnis wie für das übrige Personal, mit Rücksicht 
auf den Umstand, dass anlässlich einer früheren Besoldungserhöhung das 
Wegmacherpersonal eine 15 % Zulage erhielt, während damals dem übrigen 
Personal bloss 10 % bewilligt worden sind.

Der Gemeindeanteil an den Ruhegehalt von pensionierten Lehr
kräften soll wie folgt erhöht werden:



neu
1 500.-
1 200.- 800.-

300.-
1 800.-2 700.-

2 250 1 500.-

stadtnahen

MünchensteinBirsfeldenBinningen
Gemeindeverwalter

8 800.-10 200.-I. Sekretäre
8 200.-8 200.-8 800.-II. Sekretäre
7 200c-7 700«-7 700o-I. Kanzlisten

5 700o-5 700.-II. Kanzlisten 5 600
5 400.-Bürolistinnen 4 800.-

6 200.-6 200.-
6 700.-7 400.- 6 700.-

7 200.-Brunnmeister

6 700.-6 200.-
6 000.-6 200.-6 200o-

Muttenz, den 15. Januar 1947.
Gemeinderat & Gemeindekommission.

Wegm. Vorarbeiter 
Wegmacher

Ortspolizist
Schulabwart

Pumpenwart
Hebammen, Wartegeld
Organisten
Sigrist
Zuchtstierhalter

Vorkriegs-Entschad.
1 000.--

(I o-o

vj o(a

Die Gegenüberstellung der für das ständige Gemeindepersonal 
beantragten neuen Maximal-Besoldungen mit denjenigen anderer, 
Gemeinden ergibt folgendes Bild:

Muttenz
12 000.- 

+ 1 000.- 
pers.Zulage

8 800

8 000.- 
+ freie 
Wohng.

6 400.-

Die TCrgoschlagenen neuen Ortszulagen, Besoldungserhöhungen etc 
werden der Gemeinde gegenüber 1946 Mehrauslagen verursachen von rund 
Fr. 21 500« — .

450«

7 700o-
5 400o-

8 200«-

M/t • M 4

4 800c-
7 200o-

Zivilstandsbeamter: 50 % Zulage auf den vor dem Krieg gültigen Gebühren
tarif.

11 400.- 11 000.- 10 800.-
* Einnahmen aus Zivilstandsamt in 
Binningen, Birsfelden,Münchenstein.

8 800.-

6 900.-
+ freie Wohnung in Binningen, 
Birsfelden und Münchenstein.

5 600«

6 600.



5 Herrn

lC2o

Muttenz

Einladung

Traktanden:

8.
9.

Muttenz, den 12. März 1947.

Der Gemeinderat.

GEMEINDE
MUTTENZ

10.
11.

ZONENREGLEMENT 
der Gemeinde Muttenz

Bischoff Karl
Student 

’/uuptstr. Io

zur Einwohner gemeinde-Versammlung, Dienstag, den 25. März 1947, 20 Uhr, 
in der Turnhalle Breite.

1. Protokoll.
2. Behandlung des Zonenreglementes.
3. Vorlage eines Zonenplanes für südwestliches Gemeindegebiet (begrenzt 

durch Geleise der Ueberlandbahn, Dorfkern, Fröscheneckwaldung und 
BirsV

4. Bericht und Antrag betreffend Verlegung der Schiessanlagen 
Fröscheneck in die Lachmatt.

5. Genehmigung eines Kauf- & Dienstbarkeitsvertrages mit der Schweiz. 
Metallurgischen Gesellschaft betr. Industriegebiet Bizenen.

6. Genehmigung eines Landkauf- und -Tauschvertrages für Spielplatz 
Breite.

7. Abtretung von Allmend-Areal an die Chemisch-Technischen Werke A.G.
Nachtragskreditbegehren für Möblierung der Bau- & Gemeindeverwaltung.' 
Nachtragskreditbegehren für Kanalisation in der Hardstrasse.
Festsetzung des Wahlmodus für Primarlehrerin-Ersatzwahl.
Verschiedenes. >



Gemeinde Muttenz
n

I. Zoneneinteilung*

Zonenplan

§ 2-

braunZone 1

zinoberZone 2
Zone 4 orange

Zone 5

Zone 6
mit nIV

grün' Zone 7 Schutzzonen
Zone 8

Das’ gesamte Gebiet der Gemeinde wird in Zonen eingeteilt, 
deren Grenzen im Zonenplan 1:5000 eingetragen sind* Dieser 
Plan bildet einen Bestandteil des Zonenzeglementes* Er 
'Liegt auf der Gemeindeverwaltung öffentlich auf,

Die Zulassung von gewerblichen Betrieben im Sinne von
§ 5 in Zonen oder Zonenteilen wird durch violette Punktie
rung, die Zulassung von Industrie durch violette Schraffur 
gekennzeichnet.

Dorfkern, Einzel- und Reihenhäuser 
bis zu drei Geschossen
Einzel- Doppel- und Reihenhäuser

Verzeichnis 
der Zonen

Zcrnen, roglomont 
o? , •___________________________________

Einzel- und Doppelhäuser mit höchstens 
zwei Vollgeschossen

hellorange Hanggebiet, Einzelhäuser mit höchstens 
zwei Vollgeschossen
Industrie ohne Beschränkungdunkel- 

violett 
hellviolett

§ K

Freiflächen, Grünflächen,

Die Gemeinde Muttenz erlässt gestützt auf die §§ 21, 58 uM $9 des 
Gesetzes betreffend das Bauwesen vom 8. März 1942 (BG) folgendes 
Zonenregleme-nt* Es bezweckt die Schaffung von geeigneten Bw^önen für 
Wohn-, Gewerbe- und Industriebauten, sowie die Ausscheidung von land- 
und forstwirtschaftlichen Flächen.

Es werden folgende Zonen gebildet (Nummerierung nach 
kantonalem Normalreglement):

hellgrün Landwirtschaft 
dunkelgrün Forstwirtschaft.



Gemeinde Muttenz

«r

I, Zoneneinteilung.

Zonenplan

§ 2«

braunZone 1

zinoberZone 2
Zone 4 orange

Zone 5

Zone 6
mit

grünZone 7
One -&

Verzeichnis 
der Zonen

dunkel- 
violett 
hellviolett

Dorfkern, Einzel- und Reihenhäuser 
bis zu drei Geschossen
Einzel- Doppel- und Reihenhäuser

I?

Einzel- und Doppelhäuser mit höchstens 
zwei Vollgeschossen

hellorange Hanggebiet, Einzelhäuser mit höchstens 
zwei Vollgeschossen
Industrie ohne Beschränkung

§ 1

hollgnüa-- Landwirt schabt
ü-n- Pe-y o ohePfr?

jZonenroglenont
1 ■—,....... ........ - ,

D-a< gesnTTitp Q-p.bi. p-±- dAr-Heap j nd p _iaH xd -in Zon»«- oi ngr. te-i , 
der»n. Grens»n-im Zonenplan l:-6000-e±n getragen sind-» Dieser 
Plan bildet einen Bestandteil des ZonenreglementöS, Er 
liegt auf der Gemeindeverwaltung öffentlich auf.

Die Zulassung von gewerblichen Betrieben im Sinne von
§ 5 in Zonen oder Zonenteilen wird durch violette Punktie
rung, die Zulassung von Industrie durch violette Schraffur 
gekennzeichnet.

(5. tiku' wlf
Die Gemeinde Muttenz erlässt gestützt auf die §§ 21, 58 und Ä# des 
Gesetzes betreffend das Bauwesen vom (BG) folgenä&s
Zonenreglewnt. Es bezweckt die Schaffung von geeigneten IMU&onen für 
Wohn-, Gewerbe- und Industriebauten, sowie d« Ausscheidung lano— 
und f o-r s twi Pte o h af t Li oho-n- PI ä oho-flr.

Es werden folgende Z^nen gebildet (Nummerierung nach 
kantonalem Normalreglement):

Freiflächen, Grünflächen, Schutzzonen
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Einladung

20 Uhr,

Traktanden:

6.

7

Muttenz, den 12. März 1947.

Der Gemeinderat.

8.
9.

GEMEINDE
MUTTENZ

- Herrn
Bischoff Paul

Bäcker 
Hauptstr. Io

ZONENREGLEMENT 
der Gemeinde Muttenz

ii

zur Einwohnergemeinde-Versammlung, Dienstag, den 25. März 1947, 
in der Turnhalle Breite.

1. Protokoll.
2. Behandlung des Zonenreglementes.
3. Vorlage eines Zonenplanes für südwestliches Gemeindegehiet (begrenzt 

durch Geleise der lieber landbahn, Dorfkern, Fröscheneckwaldung und 
Birs).

4. Bericht und Antrag betreffend Verlegung der Schiessanlagen 
Fröscheneck in die Lachmatt.

5. Genehmigung eines Kauf- & Dienstbarkeitsvertrages mit der Schweiz. 
Metallurgischen Gesellschaft betr. Industriegebiet Bizenen.
Genehmigung eines Landkauf- und -Tauschvertrages für Spielplatz 
Breite.
Abtretung von Allmend-Areal an die Chemisch-Technischen Werke A.G.
Nachtragskreditbegehren für Möblierung der Bau- & Gemeindeverwaltung.
Nachtragskreditbegehren für Kanalisation in der Hardstrasse.

10. Festsetzung des Wahlmodus für Primarlehrerin-Ersatzwahl.
11. Verschiedenes.

Muttenz '
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II. Allgemeine Bestimmungen«,

§ 3.

§ 5m '\-

Rechtliche 
Wirkung

Gewerbe ...und 
Industrie : .

•f •.

t Anwendung
* auf beste
hende Bauten..

Entschädigung zu.” veranlassen, • sofprn hiefür ein öffentli-

Bas Zorienreglement versteht unter .•Gewerbe nur solche Be
triebe, ’die sich durch Geräusch,. Erschütterungen, Geruch,

. Staub /Rauchy. ..Ungeziefer/‘hässlichen, Anblick, Blendung 
oder .ande’re■störende Einwirkungen'auf ■ ,<ie Nachbarschaft

Der Gemeinderat ist berechtigt, die Beseitigung oder Abän
derung bestehender Bauten, Einrichtungen und Verhältnisse, 
die dem Zonenreglement zuwiderlaufen., gegen angemessene
ches Interesse, besteht. ■ ‘ i ■.
Gestütet. &u£-§i 7-G-des.. 'BG—kann—de-r ■ GemO'tnde-ret—&UP" Du-poh-

■" B.Qhpnrc^glömonto-CT-dQ-D" ■Re-o-ht.der- Enfred-gmmg--' in-

. 'Kommt, eine Verständigung .mit. dem Grundeigentümer nicht zu
stande, so ist die Entschädigung gemäss § 13 des Gesetzes 
über das Strassenwesen vom 30o November 1916 durch ein 
Schiedsgericht festzusetzen (bzw. durch die Expropriations
kommission., für den Fall, dass eine solche gesetzlich ge
schaffen wird), •

Das ganze Gemeindegebiet ist dem Zonenreglement unter
worfen. Es .darf weder derart parzelliert, überbaut, 
noch mit Dienstbarkeiten belastet werden, dass dadurch 
die Anwendung des Regleniente.s erschwert oder unmöglich 
gemacht wird. Aus dieser Beschränkung steht dem Grund
eigentümer kein Entschädigungsanspruch zu. 
(Siehe § 72, Abs/’4 BG) .

L Das Zonenreglement■findet Anwendung auf alle in den §§ 94 
.und 95 des Baugesetzes aufgeführten Gebäude oder baulichen 
Anlagen, die neu erstellt werden. Es gilt auch für alle 
wesentlichen Veränderungen an bestehenden Bauten und Ein
richtungen. Für Gebäude, die öffentlichen Zwecken dienen, 
können durch Beschluss der Gemeindeversammlung Ausnahmen 
zugelassen werden.
Wird ein Gebäude für verschiedene Zwecke gebraucht’,, so soll 
es für-die-Zugehörigkeit zu einer Zone so behände1t werden, 
als “sei es für-jeden einzelnen-Zweck’ bestimmt..

... Dem Gemeinderat steht das Recht zu,'die Umlegung von Grund- 
! ;■ stücken als-"obligatorisch zu erklären, wenn erst dadurch 

die•Innehaltung des Zonenröglementes ermöglicht oder er
leichtert wird. (Siehe § 64, Abs. 3 BG)^ . p ( i

■■ v-‘ '• ? . §’4o
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§ 60

f r'l 4

III. Allgemeine Vorschriften für die Wohnzonen.

§ 7.

Zonenfremde
Gewerbe und 
Industrien

Bebauungs
ziffer

Grenz- und 
Bauabstände

Befinden sich bestehende Gewerbe oder'Industrien in Zonen, 
die solche Betriebe nicht gestatten, so sind bauliche Er
weiterungen, Umbauten oder neue Einrichtungen nur erlaubt, 
wenn.dadurch keine vermehrte Belästigung zu erwarten ist.
Die Erweiterung solcher Betriebe durch Zukauf von Grund
stücken ist nicht gestattet. -(Siehe § 25 BG).

Das Zonenreglement versteht unter Grenzabstand den Abstand 
zwischen den Umfassungswänden freistehender Gebäude samt 
ihren allfälligen Vorbauten von der Grundstückgrenze.
Als Bauabstand gilt der Abstand zwischen den Umfassungs
wänden benachbarter Gebäude samt ihren allfälligen Vor
bauten, gleichgültig, ob zwischen diesen Gebäuden eine 
Grundstückgrenze verläuft oder nicht.

• ) I

§ 8»

Das Zonenreglement versteht unter der Bebauungsziffer das 
Jiöchstzulässige Verhältnis zwischen überbaubarer Fläche und 
Gesamtfläche eines Grundstückes.
Bei der Berechnung der Bebauungsziffer werden Gewächshäuser 
überhaupt nicht, kleine eingeschossige Nebenbauten wie Ga
ragen, Gartenhäuschen, Schuppen usw. bis zum Ausmass von 
insgesamt 20 m2 Grundfläche nicht zur überbauten Fläche ge
rechnet.

bemerkbar machen, ferner alle diejenigen Betriebe, die 
nicht in Wohnbauten, sondern in eigens dazu errichteten 
Werkstätten untergebracht sind. Betriebe-,, bei denen kei
ne dieser Bedingungen zutrifft, gelten im Sinne des Zonen- 
regle'mentes nicht als Gewerbe. Für Läden und Wirtschaften 
gelten die für jede Zone einzeln aufgeführten Vorschriften.
Als Industrie werden solche Betriebe bezeichnet, die durch 
die Bauweise, durch die Zahl der beschäftigten Arbeitskräfte, 
oder durch besonders störende Einwirkungen auf die Umgebung 
das für Gewerbe übliche Mass überschreiten.
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^oSfle^Zonenvpr s ehr i ftejKIV.

Dorfkern1:Zone

.§ 12-

Die Bewilligung zur Errichtung von Neubauten oder zur Aus-

/• ■■ !»•

i

Gestattet sind Wohnbauten, Läden, Wirtschaften und land
wirtschaftliche Bauten,

Art der 
Bauten

• '•.‘Gestattet sind-Einzel-,’ Doppel? und Reihenhäuser 'mit ‘ ’•”: 
höchstens drei*Vollgeschossen, vorausgesetzt dass solche 
Bauten sich in das Bild der bestehenden Bebauung einfügen.

§ 13o

Zweck der
Bauten

Wahrung des Die Bewilligung zur Errichtung von Neubauten oder zur Aus
bestehenden, führung baulicher Veränderungen an bestehenden Gebäuden wird 
Baucharakters nur’ erteilt, -wenn das charakteristische Bild der bestehen-

Die Abstände der Bauten'von den StrassenXlhieh' -werden 
durch die Baulinien festgelegt. .
Die in § 15 Absatz 6 und 7 des Baugesetzes umschriebenen 
Bestimmungen für'-Hintergebäude sowie für Dachvorsprünge 
und Vordächer werden durch das Zonenr'eglementl nicht berührt.

““ e, Deponierung übelriechender Abfall
stoffe, Blendung usw;"* ist'verboten. Klagen--sind vom Ge 
meinderat zu prüfen. Hält er die Belästigung für erheblich, 
so sind die Urheber oder Verantwortlichen verpflichtet für 
Abhilfe zu sorgen. ,

‘§r9o

Ausnahmen . Ist infolge'bestehender Bauten-die Bebauung eines Grund- .<■ 
\ Stückes unter Beachtung der‘Vorschriften über‘Bebauungs-:

’ Ziffer, oder über Grenz-‘und Bauabstände unmöglich, so kann 
der Gemeinderat nach’ Ahhören eines Fachmannes.-oder der Bau- 

; j'-vokommission Ausnahme^.- zulassen... . Die . Bestimmungen des Bauge- 
. ‘ •-: ’ : •_ t setzes :sind -jedoch'in allen Fällen einzuhalten.

Lin Litfetäte UÄUumä xiar*

Belästigung Die Belästigung von Wohnzonen durch Lärm, Schiessen, Rauch, 
der Wohnzo- G-ase., lästige Dünste 
nen

(Im Zononplan braun)
:■
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Die Dachneigung »

(Im Zonenplan zinober)2;Zone
’M

§ 14.
Gestattet sind Wohnbauten, laden und Wirtschaften.

§.15.

§ 16.

§ 17.

§ 18.

für drei

für vier n

für fünf • Vf

L

Zweck der 
Bauten

Art der • 
Bauten

Grenz- und
Bauabstand

Bebauungs- 
ziffer

den Bebauung nicht beeinträchtigt wird, 
ist der bestehenden Bebauung anzupassen.

6.00 m Grenzabstand 
12.00 m Bauabstand

4.50m Grenzabstand
9.00 m Bauabstand

3.00 m Grenzabstand 
6.00 m Bauabstand

Die Bebauungsziffer beträgt:
für Einzelhäuser 1:6
für Doppelhäuser und Eckhäuser von Reihenbauten 1:4 
für Reihenhäuser, ausgenommen Eckhäuser, 1:3

Dachneigung Die zulässige Neigung der Dächer liegt zwischen 
1:2 (30° n.T.) und 1:0,9 (55° n.T.).

Gestattet sind Einzel-, Doppel- und Reihenhäuser

Der kleinste zulässige Grenz- und Bauabstand beträgt: 
für ein- & zwei Wohngeschosse

7..50 m Grenzabstand' 
15.00 m Bauabstand

Gewerb
liche Betriebe im Sinne von § 5 sind nur in den durch vio
lette Punktierung bezeichneten Zonenteilen gestattet. 
Industrien sind, nicht zugelassen.
Das Halten von Schweinen, Schafen und Ziegen, sowie von 
Grossvieft mit*Ausnahme einzelner Pferde ist nicht gestattet, 
ausgenommen in•bestehenden landwirtschaftlichen Betrieben.
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x •>

1

Oekonomieweg Gärten,

....

Zone
•u

.§ 21«

- • -Sl’f

Bauten

1. ’.v
Art der 
Bauten

Bebauungs- 
ziffer

§ 23.
Die Bebauungsziffer beträgt:

für Einzelhäuser 1:6
für Doppelhäuser 1:4

und Doppelhäuser mit höchstens

- 'i- • - - -slT .— ,'j ■' e ■ ’ 'Zweck, der “Gestattet sind Wohnbauten, 'Läden und Wirtschaften.
‘ bewerbe im Sinne-von«. §"5 und'Industrien- sind nicht r ■ 
zugelassen. - • • ■ ■

‘ Das" Halten_; von' ’S chweinen ’ Schafön ■ und Ziegen sowie von 
Grössvieh,’ mit Ausnahme einzelner- Pferde, • ist nicht ge
stattet,- ausgenommen in bestehenden, landwirtschaftli
chen Betrieben. ’ ‘ ‘

 § 20.
' • •; ‘ •’/' ■ . ■ - J , ■ r;

die_ nicht an eine Strasse angrenzen, müssen durch 
besondere Wege (Oek’onomiewege) von mindestens 1,50 m

^.Breite, «zugänglich gemacht werden. Die hie für benötigte . 
Grundfläche verbleibt, im Eigentum und Unterhalt der An- 

ä.,_ ;.‘ wänder,. sofern die.se in ihrer Gesamtheit nichts anderes 
beschliessen; ' -

4; Hinterzweien, Pfaffenmatt, Fröscheneck 
. KäppQli. (Im Zonenplan orange).

§ 22.
Gestattet sind Einzel- 
zwei Vollgeschossen.

§19.
Einheitliche ''Mlrv;Doppel- und Reihenhäuser kann der Gerneixiderat einr- .

- Profile für heitliche-Stockwerk-First* und Gesimshöhen sowie Dach- 
Reihenhäuser profile festlegen.

Für Einfriedigungen können ebenfalls einheitliche Masse 
vorgeschrieben werden.

: Bei’Doppelhäusern müssen beide Bauhälften-nach einheit
lichem .Plan gleichzeitig erstellt werden.
Reihenhäuser sind in fortlaufender Reihenfolge auszuführen.
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§ 24.

und 1:0.9 ;(55° n T.).

§ 25.

Bauabstand

»

Z o-n e

’ § 27.

§ 28.

§ 29.

Art der 
Bauten

Bebauungs
ziffer

Gestattet sind freistehende Bauten mit höchstens zwei
Vollgeschossen.- '

Bach-, 
neigung - ‘

Einheitli
cher Plan 
für Doppel
häuser

Die zulässige Neigung def Dächer liegt zwischen .; . 
1:2 -(30° n.T.) und 1:0.9 :(55° n T. '

Zweck dpr - • 
Bauten *• *.

”2 144.

5.,- ’
, : . (Im' Zonenplan hellprange).

Die Bcbauungszif.fe.r- beträgt 1:9, für eingeschossige 
Bauten beträgt sie 1?7.

■Gestattet sind Wohnbauten.-. Nicht zugelassen sind Woc.hejkr 
endhäuschen und dergl., Läden, Wirtschaften, sowie Gewer^ 
be und Industrie im Sinne von §5.
Das’ Halten von Schweinen-, Schafen und Ziegen sowie von 
Gr.ossvieh,’mit Ausnahme einzelner Pferde, ist nicht ge-

• stattet, ausgenommen in bestehenden landwirtschaftlichen 
Betrieben. ■ . -

Grenz- und Der kleinste zulässige Grenz- und Bauabstand beträgt: 
• für ein Wohngeschoss 3.00 m'Grenzabstand, 

6.00 m Bauabstand;
für zwei Wohngeschosse 4.00 m .Grenzabstand, 

8.00 m Bauabstand.

§ 26. .
Bei Doppelhäusern .müssen beide Bauhälften nach einheit
lichem Plan gleichzeitig erstellt werden. Ihre Einfrie
digungen sind ebenfalls einheitlich äuszuführen.
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und 1:1/4 (40? n.T«),

§ 31.

VuÜ 4^**
(^^»rVt ■ OÄ* V^*

7 U.4 e^trvVM^-
/

6:Zone

. § 32.

-§-33-

Gnubefr

§ 31>

Grenz- und.
Bauabstand

Industrie- 
-geleise

Zweck der 
Bauten

’ § 30«

ni q

ircVvt. t<wuU(Lc^t<nz^ £

Der kleinste zulässige Grenz- und Bauabstand beträgt: 
für ein Wohngeschoss. 4o00 m Grenzabstand, 

’ 8o00 m Bauabstand.
für zwei Wohngeschosse 5000 m Grenzabstand, 

10o00 m Bauabstand.

Dachneigung : ’ Die zulässige Neigung, der Dächer liegt zwischen 
• 1:2 (30°’h.oTo) und 1:1/4 (40?• n.T«)...

Gestattet- sind industrielle Betriebe. Wohnbauten dürfen 
nur für Abwarte und Aufsichtspersonal errichtet werden. 

j Ihre.Zahl ist nach Möglichkeit zu‘beschränken.
In dem durch..helles Violett gekennzeichneten Teil der 
Zone 6 sind übelriechende oder staubverbreitende Indu
strien nicht zugelassen. . . ■

Die Gemeinde ist berechtigt, zur zweckmässigen Er
schliessung .des rlndaistriegelindes gemeindeeigene Ge
leiseanlagen zu erstellen. Das Trasse ist nach dem 
gleichen Verfahren festzulegen, das für Strassenlinien 
gilt.
Sie kann auf Ersuchen eines Interessenten oder aus ei
genem Antrieb. Projekte .für solche Geleiseanlagen auf
stellen, die für die Grundstückeigentümer als verbind
lich erklärt werden können, t Das. für die Geleiseanlage 
benötigte Areal ist gegen Entschädigung abzutreten oder 
zur Verfügung zu stellen. Die Beschränkung der Baufrei
heit auf den mit der projektierten Geleiseanlage belas
teten Parzellen ist im Grundbuch anzumerken.

Rothaus, Bizenen. Lächlen. 
(Im Zonenplan violett).

Eröffnung ncuui1i.i. ächü , Sand- oder .Mergel-.
wird .nur in dem-ete?o-h dunk-leS'-Vi-olett-'gokoimwi-ch— 

reton Te^l ^er Zone 6—sugelasg^n K
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• i •

7:Zone

« Zweck

§

8: schafo •ie

für land-

(Im\ Zonen;
(Im 'Zone'nplan d'

Baubeschrän- 
: kung .•

Lan-dr
<ald

h>llßPtm)/ 
eigrün).

Dl I&id- 
bI

XT-gele ^enen Grundstücke bleibe, scha f*t liehen NutzAng
% sind n

Der Gemeinderat setzt in Verbindung mit den Interes
senten in einer Verordnung Hechte und Pflichten, so
wie die Kostenbeteiligung der Grundstückeigentümer 
fest. Er kann die Verordnung für die ganze Zone oder 
Teile derselben als verbindlich erklären.

7 / V 
3$Tehencle- 

oph die 
■parzel'ien qdor

irsbeutung'be steh* 
 t J nipiit j e ~

Nacnbf

Die in dieser Zone gelegenen Grundstücke dürfen nur über
baut werden, sofern dies mit dem in § 35 umschriebenen 

•-.Zweck vereinbar ist. * '
' Der Eigentümer eines - solchen Grundstückes kann den gänz-

: liehen oder teilweisen /Erwerb durch die .Gemeinde verlan-. 
.gen. (Siehe § 72,. Abs0 5 BG) .
Bauliche Veränderungen sind nur gegen Revers gestattet.

Freiflächen, Grundflächen, Schutzzonen. 
(Im Zonenplan grün).

§
Die im Zonenplan vorgesehenen Freiflächen sind be-”- 
stimmt zur Errichtung öffentlicher Spiel-, Sport- und 
Erholungsplätze 'sowie zum Schutze der Gewässer, insbe
sondere des Grundwassers. Sie sollen der Verschönerung 
der Wohngebiete und dem Wohle der Bevölkerung dienen.

'§/37.^/
r Ki gr-ühän/f s t/we i t erhin ge - 
/Er^e-iterpng durch- Eandzwcauf ^7 
—Ife^EpöTfutag-^eu-er Grai^n< /

in dj/ös|er Zone
,d f/orstwiz

en all
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4

;*T. ff-.-

Kompetenz

■. ?»

” Zuwider-'

e/ fü

Aufhebung 
früherer Vor
schriften

V« • St~r,ä£--AincL Sc hlus-sbe-stimmungen-r

-Beschränkung kön- 
c hi f fahrt/ (L and e -y 

Grund-

Die Eröffnung neue 
beuche, kies-/ Sand- oder Mergel gruben

Der Gemeinderat überwacht die Anwendung des Reglementes und 
entscheidet in Zweifelsfällen nach Anhören eines Fachmannes 
oder einer besonderen._.Kommiss.iori.. Im Falle grösserer Mei
nungsverschiedenheiten ist auch die Gemeindekomm!ssion an-

, 7 
Gruben

:z 1

handlungen\

§ 39«
oder die Erweiterung bestehende]/ Stein- 

j XX.J-C5O,~j kJCXXlU.- 'JU'ÖX J. gjSX« 1 S *C ^IIU T Hilt /ZUStllll—

4öung der^Gemeindeve-rsammlung gestattet. C/' /

§ 40\/ 'p
Aufforstung ^Innerhalb dz6r dunkelgrün'umrandeten Gebiete der Zone" 8^ ist

/ / Areal zur'gänzlichen oder Teilweisen Aufforstung^vorgesehen.
De/ Zeitpunkt der Aufforstung wird durch den .Gemeinder 
festgesetzt/ / / / / // / /

/Der7Eigentumsrr/eines zur7 Auf/or stung/ bestimmten (Grund-/ 
Csrückes kam/dessen Er^ei^durch dieUGemeinde^vgrla^ge^^ ‘

gelt ei
gesta

Alle im Widerspruch zu diesem Reglement stehenden Vor
schriften der Gemeinde sind aufgehoben.

liehen Tät-tekeit .gestattet^^Von^ diesej/Bi . ' ’
p&nj Bauten/ aus genommen werden^ die Schiffahrt/(La 
Zadla^n^-./Transpor/einri^htungen^der Gewinnung von G 

:- /wäs^er :od^r\der /^seü'tigung(von<Abwasser^jlienen.'—

.. ' zutiöfen. ■ Bei/Frageri' des'Heimat schütz es ist ein Sachve.r-
■ ständiger beizuziehen.- . ■
■ Gegen die Entscheide'des Gemeinderates kann binnen 1Ö Tagen

‘ beim Regierungsrat Beschwerde erhoben werden-.- .

Verstösse gegen das Zönerireglement‘werden-'f-vom--G’om'eindeTa't 

iio4e^anddL}mgen7geg^n Aas/Baugesetz auf-
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z^.

Erläuterung.

Im Namen der Gemeindeversammlung
Der Präsident: Der Gemeindeverwalter:
Prof. Leupin Moser

1
i

Müttepz, den

• § 3 7
Geltungsbe- Das Zonenreglement sowie der zugehörige Zonenplan treten 
ginn am Tage nach der Genehmigung durch den Regierungsrat in

Kraft.

Das Zonenreglement soll die Grundlage schaffen für eine plan- 
& zweckmässige Nutzung von Grund und Boden, die sowohl im Interesse der 
Allgemeinheit, als in demjenigen jedes einzelnen Grundeigentümers liegt. 
Die Einordnung des Grundbesitzes in die einzelnen Zonen erfolgt durch den 
Zonenplan. Für das Gebiet begrenzt durch die Geleise der Basellandschaft
lichen Ueberlandbahn, den Dorfkern (inclusive), den Fröscheneckwald und 
die Birs wird der nächsten Gemeindeversammlung ein Teil-Zonenplan unter
breitet, der nach seiner Annahme gemäss § 69 des kant. Baugesetzes wäh
rend; einer Frist von 30 Tagen öffentlich aufzulegen ist. Während dieser 
Auflage haben Grundeigentümer, die gegen den Zonenplan Einwendungen zu 
erheben haben, die Möglichkeit Einsprache zu erheben. Diese sind vom Ge
meinderat zu prüfen und soweit möglich auf dem Wege der Verständigung zu 
erledigen. Ueber unerledigte Einsprachen eritscheidet der Regierungsrat.



M U T T E N Z

Muttenz, den 30 Mai 1947. Der Gemeinderat.

G EM EI N D E

XM-
(^0A

U-, ^-0 &

£ (/&

i t 3 a. m m 1 u n g 
20.00 Uhr, in der Turn-

Ein 1 a d u n g
zur Einwohner gerne 1 n d e v e 
auf Donnerstag, den 12* Juni 1947, 2“ 
halle Breite.

T r a k t a n d en: [??'? —
1. Protokoll. .
2. Kreditbegehren für Landkäufe im Neusetz und Kriegacker.

Landabtausch mit dem Allg. Consumverein beider Basel betr. das 
Areal der ehemaligen Weber*sehen Liegenschaft, -n fr

4. Kreditbegehren für Beleuchtungseinrichtung zum Anleuchten der 
Kirche. ,

5e Stellungnahme zum Rücktrittsgesuch von Gemeindepräsident 
Prof. Leupin.

6. Schaffung einer weitern, ständigen Wegmacherstelle.
7. Revision von § 3 des Gemeindesteuer-Reglementes; Erhöhung der 

Kinderabzüge. p,
8. Verschiedenes. 1 z
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MUTTENZGEMEINDE

den 20. 'November 19^7 • *
Der Gemeinderat

■ Einführung des unentgeltlichen Kleinkinderschulbesuche's.
6. Landverkäufe in der Bizenen an Wellkartonfabrik Riggenbach-Riesen und im Dorf an Fritz Bielser-Bohni.
7. KreditbegVhren für Landkäufe im Käppeli, Apfhalter, Feld

reben und Dornhag *
8. Verschiedenes.

Muttenz,

Traktanden:
1. Protokoll.
2» Vorlage des Zonenplanes'II. Teil,

Bekanntmachung.
Um der 'Einwohnerschaft Gelegenheit zu bieten, den Zonenplan II. Teil vor ‘der Gemeindeversammlung einsehen zu können, 

wird derselbe vom 2J. bis und mit 28. November 19**7 im Gemeindehaus, I. Stock, öffentlich aufgelegt. Er kann dort während den üblichen Bureaustunden eingesehen werden und ausserdem noch abends je von 19*00 bis 21.00 Uhr. Während den Abendstunden wird der Bauverwalter zur Auskunfterteilung zur Verfügung stehen.Ri© gesetzliche vorgesehrie_bene Auflage des Zonenplanes während einer Frist von 30^ Tagen "wird erst nach der Annahme des Planes durch die Gemeindeversammlung erfolgen. Dann hat jeder Grundeigentümer die Möglichkeit gegen denselben Einsprache zu erheben.

2. Vorlage des Zonenplanes'II. Teil, für das Wartenberggebiet und Gebiet zwischen Ueberlandbahn und Stammlinie SBB.
3. Anstellung einer Hebammeschwester im Vollamt und Fest- Setzung des Ruhegehaltes der zurücktretenden Hebamme. r
h-» Orientierung in Sachen Kindergartenlokal für Schänzli- 

gebiet. f y ojV— j24zixv-y\zt/^^^-c^t •
Bericht und Antrag des Gemeinderates zum Vorschlag für T?

\ .
E i n 1 a d u n g

zur Einwohner gemeinde Versammlung auf Dienstag, den
2. Dezember 19*+7, 20.00 Uhr, in der Turnhalle Breite.


